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Update Wirtschaftsprüfung 1 2023 (classic + light)
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THEMENBEREICH I:
Fachlich anspruchsvolles Wissen zur Rechnungslegung und Prüfung

1. Auswirkungen der Energiekrise auf die Prüfung von Jahresabschluss und
Lagebericht

2. Handlungsempfehlungen für Unternehmen in der Schieflage

THEMENBEREICH II:
Neues zu den Berufspflichten in der WP-Praxis (WPO, BS WP/vBP, GwG, …)

3. Wichtige ausgewählte Meldepflichten (GwG) von Wirtschaftsprüfern,
Steuerberatern gegenüber der Financial Intelligence Unit (FIU)

THEMENBEREICH III:
CSRD/ESG – Grundlagen zum Nachhaltigkeitsmanagement

4. Neue nichtfinanzielle Berichterstattungs- und Prüfungspflichten für große
Unternehmen und Betriebe der öffentlichen Hand ab 2025

5. Neue „Nicht-Vorbehaltsaufgabe“ für den Wirtschaftsprüfer

6. Einführung zur CSRD – Nachhaltigkeitsberichterstattung (Kurzfassung)

7. Einführung zur EU-Taxonomie-Verordnung (Kurzfassung)

THEMENBEREICH IV:
Neues und aktuelles Prüfer-Know-how zur Prüfung
(neue GoA inkl. ISA [DE]) – [Teil 1 von 3]
8. Das neue Auftragsbestätigungsschreiben nach den neuen GoA (ISA [DE]

210)

9. Strategische Weichenstellung zur Anwendung der neuen GoA bzw. GoA
KMU in der WP-Praxis

10. Grundzüge des neuen Risikomodells nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)

11. Umfassende Verständnisgewinnung durch den Abschlussprüfer nach ISA
[DE] 315 (Revised 2019)

12. Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher
Darstellungen

13. Einbeziehung der Anwendung von IT-Risiken nach ISA [DE] 315 (Revised
2019)

14. Praktische Überlegungen zu ISA [DE] 315 (Revised 2019) –
Anwendungsbeispiel

15. Zusammenfassung der Vorgehensweise nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)
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INHALTSVERZEICHNIS UPDATE WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 1 2023 

Seite 

THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG #1 

1. Auswirkungen der Energiekrise auf die Prüfung von Jahresabschluss und
Lagebericht

#2 

1.1 Energiekrise #3 

1.2 Anlagevermögen #4 

1.2.1 Geschäfts- oder Firmenwerte #4 

1.2.2 Gas- oder Stromerzeugungsanlagen #4 

1.3 Vorratsvermögen #5 

1.3.1 Allgemeine Ausführungen #5 

1.4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen #6 

1.5 Rückstellungen #7 

1.6 GuV #7 

1.7 Anhang und Lagebericht #7 

1.7.1 Anhang #7 

1.7.2 Lagebericht #8 

1.7.3 Sonderfall: Unternehmen der Energiewirtschaft #9 

1.8 Auswirkungen auf die Abschlussprüfung #9 

1.8.1 Auswirkungen auf die Risikoidentifizierung und 
-beurteilung

#9 

1.8.2 Auswirkungen auf Ereignisse nach dem Bilanzstichtag #10 

2. Handlungsempfehlungen für Unternehmen in der Schieflage #11 

2.1 Unternehmen in Schieflage #13 

2.1.1 Gründe für eine Schieflage #13 

2.1.2 Insolvenzgründe #13 

2.1.3 Liquiditätsprobleme #13 

2.1.4 Eigenkapitalproblem #14 

2.1.5 Pflichtenlage des gesetzlichen Vertreters #14 

2.1.6 Drohende Insolvenz #14 

2.1.7 Fortführungsannahme #15 

2.1.8 Aktuelles zum Prognosezeitraum: SanInsKG #16 

2.1.9 Auffassung des IDW #16 
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Seite 

2.2 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Fortführungsannahme #17 

2.2.1 Aufgabe des Abschlussprüfers #17 

2.2.2 Handlungsempfehlungen zur Aufstellung/Erstellung des 
Jahresabschlusses 

#18 

2.2.3 Beispiel aus der Praxis „Möbelwerk Eiche GmbH“ #19 

2.3 Gestaltungsansatz: Stärkung des Eigenkapitals #21 

2.3.1 Möglichkeiten zur Stärkung des Eigenkapitals #21 

2.3.2 Gezeichnetes Kapital bzw. Stammkapitalerhöhung #21 

2.3.3 Erhöhung des Sonstigen Eigenkapitals #21 

2.3.4 Verlustübernahmeverpflichtung durch einen Dritten #22 

2.4 Fremdkapital #22 

2.4.1 Zahlungen an das Unternehmen #22 

2.4.2 Zahlung/Übernahme von Schulden des Unternehmens #23 

2.4.3 Patronatserklärung #23 

2.5 Wirksamkeit der Empfehlungen #24 

2.5.1 Insolvenzrechtliche Fortbestehensprognose #24 

2.5.2 Handelsbilanzielle Fortführungsannahme #24 

2.6 Die Hoffnung stirbt zuletzt #25 

2.7 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #25 

THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG, …) 

#26 

3. Wichtige ausgewählte Meldepflichten (GwG) von Wirtschaftsprüfern,
Steuerberatern gegenüber der Financial Intelligence Unit (FIU)

#27 

3.1 Die Financial Intelligence Unit (FIU) #29 

3.1.1 Die Institution #29 

3.1.2 Bedeutung für die Berufsstände der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer 

#29 

3.1.3 Die Arbeitsweise der FIU #29 

3.2 Spektrum der Verpflichtungen für Wirtschaftsprüfer/Steuerberater #31 

3.3 Kreis der Verpflichteten #31 

3.3.1 Umfang #31 

3.3.2 Registrierung #32 

3.3.3 Signifikanter Anstieg von Meldungen an die FIU #33 

Seite 2 von 10
UWP 1 2023

II
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

IN
HA

LT
SV

ER
ZE

IC
HN

IS



INHALTSVERZEICHNIS UPDATE WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 1 2023 

Seite 

3.4 Besondere Meldepflichten bei Auffälligkeiten im Zusammenhang mit 
Immobiliengeschäften 

#34 

3.4.1 Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien #34 

3.4.2 Ausgewählte verdächtige Konstellationen entsprechend der 
GwGMeldV-Immobilien 

#35 

3.4.3 Praxisbeispiel zu einem meldepflichtigen Vorgang aus dem 
Blickwinkel der FIU 

#39 

3.5 Weitere meldepflichtige Sachverhalte #41 

3.6 Vorkehrungen in der eigenen WP-Praxis #41 

3.7 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #42 

3.8 AUDfIT®-Rechtsvorschriften zu diesem Thema #42 

THEMENBEREICH III: CSRD/ESG – GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT #43 

4. Neue nichtfinanzielle Berichterstattungs- und Prüfungspflichten für große
Unternehmen und Betriebe der öffentlichen Hand ab 2025

#44 

4.1 Green Deal der EU – Die Idee kurz skizziert #46 

4.1.1 Übergeordnete Ziele der EU #46 

4.1.2 Aktionsphase der EU #47 

4.1.3 Erstanwendungszeitpunkt für die nichtfinanzielle 
Berichterstattung 

#47 

4.1.4 Strenge Rahmenbedingungen #47 

4.2 Pflichtenlage für große Gesellschaften #48 

4.2.1 Gesellschaften, die aufgrund gesellschaftsvertraglicher 
Vorgaben die Vorgaben für große Gesellschaften anwenden 

#48 

4.2.2 Freiwillige Prüfungen sind keine „light“-Prüfungen #48 

4.2.3 Kapitalmarktorientierte Unternehmen und Unternehmen der 
Finanzwirtschaft 

#49 

4.3 2025: Beginn des neuen Zeitalters zur nichtfinanziellen Berichterstattung #49 

4.4 Bisherige Nachhaltigkeitsberichte, -präsentationen von NON-PIE-
Gesellschaften 

#50 

4.5 Bestandteile der verpflichtenden Berichterstattung ab 2025 #51 

4.6 Nichtfinanzielle Berichterstattung #52 

4.6.1 Prüfung der neuen Pflichtenlage durch das Unternehmen #52 

4.6.2 Neuimplementierung eines 
Nachhaltigkeitsmanagementsystems 

#52 

4.6.3 Externe Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung #52 

4.6.4 Verpflichtung zur Transparenz #52 
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  Seite 
 

  4.6.5 Faktische Auskunftsverpflichtung gegenüber 
Geschäftspartnern 

#52 

  4.6.6 Faktische Verpflichtung zur ständigen fortlaufenden 
Verbesserung 

#52 

 4.7 Mandanteninformation zum neuen Non-Financial-Reporting (NFR) #53 

  4.7.1 Vorüberlegungen in der Praxis #53 

  4.7.2 Gruppe 1 Ihrer betroffenen Mandate: Der WP als ESG-
Consultant 

#53 

  4.7.3 Gruppe 2 Ihrer betroffenen Mandate: Der WP als Prüfer der 
nichtfinanziellen Berichterstattung 

#54 

 4.8 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #54 

5. Neue „Nicht-Vorbehaltsaufgabe“ für den Wirtschaftsprüfer #55 

 5.1 Anforderungen an den Prüfer #56 

  5.1.1 Modifizierte Zulassungsvoraussetzung für neue 
Wirtschaftsprüfer nach 2024 

#57 

  5.1.2 Besitzstandsklausel für bereits bestellte Wirtschaftsprüfer #57 

  5.1.3 Anpassung der Vorgaben für alle Wirtschaftsprüfer, die NFR 
prüfen wollen 

#58 

 5.2 Fachliche Aspekte zur Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung #58 

  5.2.1 Berufsgrundsätze #58 

  5.2.2 Anzuwendende Verlautbarungen #59 

  5.2.3 EU-Standards für die Prüfung #59 

 5.3 Auftragsannahme zur Prüfung des NFR #60 

  5.3.1 Gesonderter Auftragsannahmecheck für die Prüfung der NFR #60 

  5.3.2 Bestellung und Abberufung #61 

  5.3.3 Abgrenzung der Verantwortlichkeiten #61 

  5.3.4 Gegenstand des Auftrags #61 

  5.3.5 Vorgaben zur Honorargestaltung #62 

 5.4 Dokumentation der Prüfung #62 

 5.5 Prüfungsurteil #62 

 5.6 Offenlegung der Nachhaltigkeitsinformationen #63 

 5.7 Sanktionen #63 

 5.8 Qualitätskontrolle #63 

 5.9 Öffentliche Aufsicht #63 
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Seite 

6. Einführung zur CSRD – Nachhaltigkeitsberichterstattung (Kurzfassung) #64 

6.1 Die normativen Grundlagen der Nachhaltigkeitsberichterstattung #65 

6.1.1 Allgemeine Regelungen – Querschnittsstandards #66 

6.1.2 Environment – Themenstandards #66 

6.1.3 Social – Themenstandards #66 

6.1.4 Governance – Themenstandards #66 

6.2 Nachhaltigkeitsberichterstattung als Teil des Lageberichts #66 

6.3 Kategorisierung der Angaben im Nachhaltigkeitsbericht #67 

6.3.1 Gliederungsebene 1 pro Thema #67 

6.3.2 Gliederungsebene 2 pro Thema #68 

6.4 Inhaltliche Vorgaben zu allen Abschnitten der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 

#68 

6.4.1 Grundsätzliche Offenlegungspflichten #68 

6.4.2 Gesonderte Offenlegungspflicht bei Wesentlichkeit #68 

6.5 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #69 

7. Einführung zur EU Taxonomie-Verordnung (Kurzfassung) #71 

7.1 Zielsetzung der EU Taxonomie-Verordnung #73 

7.2 Für welche Unternehmungen ergibt sich eine Verpflichtung zur 
nichtfinanziellen Berichterstattung auf Grundlage der EU Taxonomie-
Verordnung? 

#74 

7.2.1 Verpflichtungen ab dem 01.01.2022 #74 

7.2.2 NEU: Erstmalige Verpflichtung ab dem 01.01.2025 
(Berichterstattung in 2026 in 2025) 

#74 

7.3 Die Grundidee: Kernelemente der Berichterstattung nach der EU 
Taxonomie-Verordnung 

#74 

7.3.1 Bestimmung der taxonomiekonformen Aktivitäten #75 

7.3.2 Bestimmung des taxonomiefähigen Anteils #76 

7.4 Entwicklung: Gegenwärtiger Stand der Normen zur EU Taxonomie #76 

7.5 Ergänzende zu beachtende EU-Normen #78 

7.5.1 Wirtschaftsaktivitäten z. T. klassifiziert nach Wirtschaftszweigen 
(NACE Einteilung) 

#78 

7.6 Methodische Vorgehensweise zur Beurteilung von Wirtschaftsaktivitäten 
nach der EU Taxonomie-Verordnung 

#79 

7.7 Die einzelnen Umweltziele der EU #79 
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Seite 

7.8 Problem: Vielfalt und breites Spektrum möglicher Wirtschaftsaktivitäten 
einer Unternehmung 

#79 

7.8.1 Große Bandbreite der Wirtschaftsaktivitäten #79 

7.8.2 Prüfschema zur Beurteilung auf Taxonomie Konformität #80 

7.8.3 Definition technischer Beurteilungskriterien und Grenzwerte #80 

7.8.4 Aller Anfang ist schwer: Es ist ein geringer Anteil nachhaltiger 
Wirtschaftsaktivitäten in den Unternehmen zu erwarten 

#80 

7.8.5 Regulatorische Ausweitung des Spektrums nachhaltiger 
Wirtschaftsaktivitäten 

#81 

7.9 Vereinfachtes Praxisbeispiel zur Anwendung der EU Taxonomie-
Verordnung: Herstellungsbetrieb für Heizkörper 

#81 

7.10 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #82 

7.11 AUDfIT®-Rechtsvorschriften zu diesem Thema #82 

THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR PRÜFUNG 
(NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

#83 

8. Das neue Auftragsbestätigungsschreiben nach den neuen GoA (ISA [DE] 210) #84 

8.1 Die Rechnungslegungsgrundsätze #86 

8.1.1 Feststellung der Vertretbarkeit der 
Rechnungslegungsgrundsätze durch den Abschlussprüfer 

#86 

8.1.2 Für den Abschluss anzuwendende 
Rechnungslegungsgrundsätze 

#87 

8.1.3 Folgen der Prüfung der Vertretbarkeit der anzuwendenden 
Rechnungslegungsgrundsätze 

#88 

8.2 Verantwortlichkeit des Managements #90 

8.3 Ablehnung des Auftrags #91 

8.3.1 Berufsrechtliche verpflichtende Ablehnung #91 

8.3.2 Deutsche Besonderheit – Ordnungsmäßigkeit der Bestellung #92 

8.4 Vereinbarung der Auftragsbedingungen für Prüfungsaufträge #92 

8.4.1 Deutsche Besonderheit – Nachtragsprüfungen #92 

8.4.2 Mindestinhalte des Auftragsbestätigungsschreibens #92 

8.4.3 Landesspezifische gesetzliche Regelungen außerhalb 
Deutschlands 

#93 

8.4.4 Weitere Deutsche Besonderheiten zur Auftragsannahme 
Kennziffern] (Auswahl) 

#94 

8.4.5 Aufbau eines Auftragsbestätigungsschreibens #94 
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8.5 Folgeprüfungen #96 

8.5.1 ABER: Deutsche Besonderheit #96 

8.6 „Nachträgliche“ Änderung der Auftragsbedingungen #96 

8.7 Zusätzliche Überlegungen bei der Auftragsannahme für im Ausland 
ansässige Rechtseinheiten 

#97 

8.8 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #98 

8.9 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #98 

9. Strategische Weichenstellung zur Anwendung der neuen GoA bzw. GoA KMU in
der WP-Praxis

#99 

9.1 Zeitlicher Anwendungsbereich #100 

9.1.1 Softwarehäuser benötigen Zeit für die Implementierung der 
IDW PS KMU 

#101 

9.1.2 Erstanwendungszeitpunkt: Verschiebung von 2022 auf 2023 #101 

9.2 GoA KMU bestehend aus IDW PS KMU 1-9 #102 

9.3 Praktische Vorteile durch die Einführung der ISA („neue GoA“) #103 

9.4 Formelle Anpassungen #104 

9.4.1 Transformation der GoA #104 

9.4.2 Strukturelle Änderung bei den ISA #105 

9.4.3 Neue Begrifflichkeiten #105 

9.5 Struktureller Anpassungsbedarf in der WP-Praxis #106 

9.5.1 Entscheidung über die Auswahl zu den neuen GoA-
Regelwerken 

#106 

9.5.2 Vorarbeit: Gruppierung der Prüfungsaufträge #106 

9.5.3 Anpassungsbedarf bei Anwendung der ISA [DE] #107 

9.6 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #108 

9.7 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #108 

10. Grundzüge des neuen Risikomodells nach ISA [DE] 315 (Revised 2019) #109 

10.1 Wieso müssen wir uns mit dem ISA [DE] 315 (Revised 2019) fachlich 
auseinandersetzen? 

#110 

10.1.1 Ausgangspunkt der Überlegungen: Der gesetzliche 
Prüfungsauftrag 

#110 

10.2 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #113 

10.3 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #113 
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Seite 

11. Umfassende Verständnisgewinnung durch den Abschlussprüfer nach ISA [DE] 315
(Revised 2019)

#114 

11.1 Verständnis von der Einheit, ihrem Umfeld und den maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen [zu Schritt 1 von 10] 

#115 

11.2 Verständnis von den Komponenten des IKS der Einheit [zu Schritt 2 von 
10] 

#117 

11.2.1 Warum muss der Prüfer ein Verständnis vom IKS gewinnen? #117 

11.2.2 Die 5 Komponenten des internen Kontrollsystems (IKS) #119 

11.2.3 Die 4 Komponenten des IKS, die nicht Kontrollaktivitäten 
betreffen 

#120 

11.2.4 Die Kontrollaktivitäten des IKS (Komponente Nr. 5 des IKS) #121 

11.2.5 Informationssystem und Kommunikation #125 

11.2.6 Kontrollmängel #126 

11.3 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #126 

11.4 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #126 

12. Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen [zu #127 
Schritt 4 bis 10]

12.1 Warum unterscheiden die ISA zwischen den Risiken auf Abschlussebene
und auf Aussageebene [zu Schritt 4 + 5 von 10]

#129 

12.1.1 #129 

12.1.2 #131 

12.1.3 #134 

12.1.4 

Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Abschlussebene [zu Schritt 4 von 10] 

Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Aussageebene [zu Schritt 5 von 10] 

Beurteilung des inhärenten Risikos 

Konzept „Spektrum inhärenter Risiken“ [zu Schritt 5 von 10] #135 

12.2 Bedeutsame Risiken [zu Schritt 5 + 8 von 10] #140 

12.2.1 Neue Definition des „bedeutsamen Risikos“ #140 

12.2.2 Feststellung der bedeutsamen Risiken #141 

12.2.3 Beispiele für erhöhte und damit evtl. bedeutsame Risiken 
können sein 

#141 

12.2.4 Reaktionen auf bedeutsame Risiken #142 

12.2.5 Prüferische Handlungen bei bedeutsamen Risiken (Auswahl) #142 

12.3 Risiken, die aussagebezogen allein nicht geprüft werden können (Fall 
der Unmöglichkeit) 

#142 

12.4 Beurteilung des Kontrollrisikos #143 
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12.5 #145 

12.6 #145 

12.7 #145 

12.8 #145 

12.9 

Beurteilung der aus den Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung 
erlangten Prüfungsnachweise 

Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden und Abschlussabgaben, 
die nicht bedeutsam aber wesentlich sind [zu Schritt 8 von 10] 

Fortlaufende Anpassung der Risikobeurteilung [zu Schritt 9 von 10] 

Verpflichtende Dokumentationsbestandteile [zu Schritt 10 von 10] 

AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #146 

12.10 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #146 

13. Einbeziehung der Anwendung von IT-Risiken nach ISA [DE] 315 (Revised 2019) [zu
Schritt 2 von 10]

#147 

13.1 Verständnis für IT, soweit rechnungslegungsrelevant #149 

13.2 Befassung des Abschlussprüfers mit betrieblichen IT-Kontrollen #150 

13.3 Verständnis für „Risikohandling“ mittels IT #150 

13.4 Umfang der verpflichtenden IT-Prüfung #150 

13.5 Bedeutung der IT-Anwendungen für die Abschlussprüfung #151 

13.6 Einbindung der IT-Prüfungsaspekte in die allgemeinen Prüfungsprozesse #151 

13.7 Erlangung eines Verständnisses von der Einheit und dem spezifischen IT-
Umfeld 

#152 

13.7.1 Geschäftsmodell und IT-Unterstützung #152 
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1. Auswirkungen der Energiekrise auf die Prüfung 
von Jahresabschluss und Lagebericht 
   Seite 

1.1 Energiekrise #3 

1.2 Anlagevermögen #4 

 1.2.1 Geschäfts- oder Firmenwerte #4 

 1.2.2 Gas- oder Stromerzeugungsanlagen #4 

1.3 Vorratsvermögen #5 

 1.3.1 Allgemeine Ausführungen #5 

1.4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen #6 

1.5 Rückstellungen #7 

1.6 GuV #7 

1.7 Anhang und Lagebericht #7 

 1.7.1 Anhang #7 

 1.7.2 Lagebericht #8 

 1.7.3 Sonderfall: Unternehmen der Energiewirtschaft #9 

1.8 Auswirkungen auf die Abschlussprüfung #9 

 1.8.1 Auswirkungen auf die Risikoidentifizierung und  
-beurteilung 

#9 

 1.8.2 Auswirkungen auf Ereignisse nach dem Bilanzstich-
tag 

#10 

1.1 Energiekrise 
Der Krieg in der Ukraine hat die EU und weitere westliche Staa-
ten dazu veranlasst, Sanktionen gegenüber Russland zu ver-
hängen. Das hatte zur Folge, dass Russland seine Gaslieferun-
gen an entsprechende Staaten drastisch reduziert hat.  

Insgesamt kam es daher zu starken Preissteigerungen auf dem 
Gas- und Strommarkt. Diese Entwicklung hat bedeutende 
Auswirkungen auf zahlreiche Positionen im Jahresabschluss und 
die Angaben zur Rechnungslegung. 
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1.2 Anlagevermögen 

1.2.1 Geschäfts- oder Firmenwerte 
Die aktuellen Ereignisse können einen bedeutenden Einfluss auf 
aktivierte Geschäfts- oder Firmenwerte haben. Dabei ist 
• dem aktuellen Buchwert 
• der Barwert der erwarteten Ertragsüberschüsse bzw. des 

Cash-Flows 

gegenüberzustellen.  

Hier wirken sich die gestiegenen Energiekosten in bestimmten, 
sehr energieintensiven Branchen sehr stark aus, wie z. B. bei Un-
ternehmen der 
• Papierindustrie 
• Herstellung von chemischen Erzeugnissen oder  
• Metallerzeugung bzw. -verarbeitung.  

Aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten werden die künfti-
gen Ertragsüberschüsse tendenziell geringer ausfallen – es sei 
denn, die Kosten würden vollständig auf die Kunden abge-
wälzt werden können.  

Verstärkt wird dieser Effekt zusätzlich durch die steigenden Zins-
sätze, sodass hier mit geringeren Barwerten zu rechnen ist mit 
der Folge, dass im Rahmen des Wertminderungstests ggf. auf 
den niedrigeren beizulegenden Wert abzuschreiben ist.  

Dieser niedrigere Wert darf nach § 253 Abs. 5 HGB in Folgejah-
ren nicht wieder aufgeholt werden.1  

1.2.2 Gas- oder Stromerzeugungsanlagen  
Bei der Bewertung bestehen zwischen Kohle- und Gaskraftwer-
ken folgende Unterschiede: 
• Kohlekraftwerke 

Aufgrund des geplanten Ausstiegs aus dem Bereich Kohle 
wurden hier in der Vergangenheit i. d. R. außerplanmäßige 
Abschreibungen vorgenommen.  
Gleichzeitig wurden Zuführungen von Rückbaurückstellun-
gen getätigt.  
Dieses bilanzielle Vorgehen wäre angesichts der aktuellen 
Entwicklung und den damit zusammenhängenden Diskussi-
onen über einen zeitweisen verstärkten Einsatz von Kohle-
kraftwerken zu überprüfen. 
                                                                                       

1 Vgl. IDW „Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und Auswirkungen auf Finanzbericht zum oder nach dem 
30.09.2022“, zu 2 
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• Gaskraftwerke
Die Möglichkeiten von gesetzlichen Einschränkungen zur
Verstromung von Gas könnten zu einer grundlegenden 
Veränderung in den Wirtschaftlichkeitsrechnungen führen, 
sodass hier ggf. über außerplanmäßige Abschreibungen 
nachzudenken wäre.2 

1.3 Vorratsvermögen 

1.3.1 Allgemeine Ausführungen 
Bei 
• fertigen und unfertigen Erzeugnissen
• unfertigen Leistungen
• Waren
wird der am Abschlussstichtag beizulegende Wert retrograd 
ermittelt, um eine verlustfreie Bewertung vorzunehmen.

Ausgegangen wird dabei vom voraussichtlichen Veräuße-
rungserlös. 
Von diesem Betrag werden in einem weiteren Schritt die anfal-
lenden Kosten abgezogen, die zwischen dem Bilanzstichtag 
und dem Veräußerungszeitpunkt voraussichtlich anfallen. 

Diese Kosten resultieren bei fertigen Leistungen und Waren bei-
spielsweise aus 
• Verpackungs- und produktbezogenen Vertriebskosten
• Allgemeinen Vertriebskosten
• Verwaltungskosten
• Fremdkapitalkosten für Lagerung
Ein deutlicher Kostenanstieg ist hier bei den Verpackungs- und
Vertriebskosten zu verzeichnen, sodass hier ggf. deutlich höhe-
re Abzüge vorzunehmen sind.
Bei unfertigen Waren oder Leistungen sind ergänzend hierzu
die bis zur Veräußerung entstehenden zusätzlichen Herstel-
lungskosten auf Vollkostenbasis zu berücksichtigen.
Es sind weitere erhebliche Kostensteigerungen aufgrund der
gestiegenen Gas- und Stromkosten zu beachten.
Dies gilt umso mehr, als es sich um energieintensive Unterneh-
men handelt, wie z. B. die
• Papierindustrie
• Herstellung von chemischen Erzeugnissen oder

2 Vgl. IDW Fachlicher Hinweis des Energiefachausschusses (EFA) „Auswirkungen der Turbulenzen in den Energiemärkten 
auf die Energiebranche“ in IDWLife 02.2023, S. 151 
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• Metallerzeugung bzw. -verarbeitung.  
Soweit der Veräußerungserlös abzüglich der zuvor genannten 
Kosten unterhalb der Anschaffungskosten bzw. Herstellungskos-
ten liegt, ist eine Abschreibung nach § 253 Abs. 4 HGB gebo-
ten.  

A
BB

IL
DU

N
G

: 1

BEISPIEL: VORRÄTE

Bis zum 31.12.2022 sind Herstellungskosten in Höhe von 6.500,00 € angefallen, die bei den
Unfertigen Leistungen aktiviert worden sind. Anzusetzen sind die Unfertigen Erzeugnisse
allerdings mit dem beizulegenden Wert der Möbel, also unter Abzug des drohenden Verlustes.

Da dieser kleiner als die aufgelaufenen Herstellungskosten ist, wird der Verlust in voller Höhe von
dem Wert der Möbel abgezogen. Eine Drohverlustrückstellung ist nicht zu bilden.

BS: Außerplanmäßige Abschreibung     an      Bestand Unf. Erzeugnisse      750,00 €

Vorkalkulation Ermittlung des Drohverlustes

HK 5.000,00 € Verkaufspreis 6.900,00 €

Verpackung 650,00 € - HK (Plan) - 7.000,00 €

Verwaltungs- & Vertriebs-GK 450,00 € - Verpackung - 650,00 €

Gewinnzuschlag 800,00 € Drohverlust (Basis Einzelkosten) 750,00 €

Verkaufspreis 6.900,00 €

In der Eiche GmbH werden Möbel produziert, die in 2021 bestellt wurden. Mit der Produktion 
wurde auch schon in 2021 begonnen. Geplanter Liefertermin ist in KW 10 2023.

 
Abbildung 1: Vorräte  

Soweit die Grundlagen für diese Abschreibung in Zukunft ent-
fallen, ist das Wertaufholungsgebot zu beachten.  

1.4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Im Folgejahr hingegen wird diesem Risiko, dass Mieter die ge-
stiegenen Mietnebenkosten nicht mehr tragen können, 
dadurch Rechnung getragen, dass angemessene Einzelwert-
berichtigungen vorgenommen werden. 

Es ist in dem Fall auch denkbar, dass die Pauschalwertberichti-
gungen angepasst werden.3 

Diese Anpassung der Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung 
betrifft auch die Kundenforderungen von Gas- und Stroman-
bietern. 

Betroffen sind hier nicht nur die Endverbraucher, sondern auch 
zwischengeschaltete Wiederverkäufer, z. B. städtische Energie-
versorgungsgesellschaften.4 

                                                                                       
3 Vgl. Vgl. IDW „Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Rechnungslegung und deren Prüfung“ (4. Update, Dezember 

2022), Tz. 3.2.2 
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1.5 Rückstellungen 
Von den steigenden Energiepreisen betroffen sind hier vor al-
lem Drohverlustrückstellungen bei schwebenden Absatzge-
schäften mit fix vereinbarten Entgelten vor dem Hintergrund 
stark steigender Kosten, hier insbesondere für Energiekosten, al-
so Gas, Strom und Öl bzw. Benzin.  

Entsteht hier voraussichtlich ein künftiger Verlust, ist dieser 
grundsätzlich in Form einer Drohverlustrückstellung zu berück-
sichtigen.  

Zu beachten ist hierbei, dass zunächst eine Abschreibung nach 
§ 253 Abs. 4 HGB in dem Fall vorzunehmen ist, wenn sich das 
Absatzgeschäft auf einen aktivierten Vermögensgegenstand 
bezieht.5 

1.6 GuV 
Die im September 2022 an Arbeitnehmer zu zahlende Energie-
preispauschale von 300 € je Arbeitnehmer ist im September 
2022 als Personalaufwand zu verbuchen.  

Der Ausgleich erfolgte mit der Zahlung der Lohnsteuer im Ok-
tober 2022, bei der die an die Arbeitnehmer ausgezahlten Pau-
schalen von der Zahlungsverpflichtung an das Finanzamt ab-
gezogen wurde. 

Verbucht wird der zurückerhaltene Betrag, also der Zahlungs-
eingang im Unternehmen, als sonstiger betrieblicher Ertrag. 

Eine Saldierung mit dem Personalaufwand scheitert am Saldie-
rungsverbot und wäre vom Abschlussprüfer zu beanstanden.  

1.7 Anhang und Lagebericht 

1.7.1 Anhang 
Auswirkungen im Nachtragsbericht werden sich in der Regel 
zum 31.12.2022 nicht mehr ergeben, da die Jahresabschlüsse 
zum 31.12.2021 wohl in der Regel geprüft sind und die gestie-
genen Energiepreise bereits im Jahresabschluss 2021 Nieder-
schlag gefunden haben. 

Falls im Nachtragsbericht 2021 darauf hingewiesen wurde, ist 
daran zu denken, diesen Passus in 2022 zu löschen. 

                                            
4 Vgl. IDW Fachlicher Hinweis des Energiefachausschusses (EFA) „Auswirkungen der Turbulenzen in den Energiemärkten“ 

auf die Energiebranche“ in IDWLife 02.2023, S. 149 
5 Vgl. IDW RS HFA 4 
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Denkbar wäre aber ggf. ein Hinweis auf bestandsgefährdende 
oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken, wenn der Kos-
tenanstieg im Energiebereich zu solchen Risiken führt. 

1.7.2 Lagebericht 

1.7.2.1 Risikobericht 

Grundsätzlich ist die Einschätzung der Risiken zum Bilanzstich-
tag vorzunehmen. 

Zu berücksichtigen sind aber auch die neuen, geänderten o-
der entfallenen Risiken, die im Zeitraum vom Schluss des Ge-
schäftsjahres bis zur Beendigung der Aufstellung des Lagebe-
richts auftreten. Andernfalls würde kein zutreffendes Bild der Ri-
sikolage dargestellt werden.6  

Hier ist beispielsweise über gestiegene Energiekosten zu berich-
ten, wenn diese wesentlich sind.  

Dies wäre beispielsweise der Fall bei  
• Unternehmen der Papierindustrie 
• der Herstellung von chemischen Erzeugnissen oder 
• der Metallerzeugung bzw. -verarbeitung. 

1.7.2.2 Prognosebericht 

Im Prognosebericht, als Teil des Lageberichts, wird über die 
Entwicklung der bedeutsamsten finanziellen (und ggf. nichtfi-
nanziellen) Leistungsindikatoren berichtet. 

Hier wird üblicherweise eine Punkt-, Intervall- oder qualitativ-
komparative Prognose erwartet.  

Unter bestimmten Bedingungen kann allerdings weniger genau 
als üblicherweise gefordert berichtet werden. 

In diesem Fall reicht es aus, wenn nur einfach komparative 
Prognosen dargestellt werden. 

Es reicht also aus zu schreiben, dass das Jahresergebnis „nega-
tiver“ ausfallen wird.  

Demgegenüber müsste bei einer qualitativ-komparativen An-
gabe zusätzlich die Richtung bewertet werden, z. B. „deutlich 
negativer“. 

Alternativ kann auch über die Entwicklung der Leistungsindika-
toren unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Annahmen 
berichtet werden.  

                                                                                       
6 Vgl. IDW „Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und Auswirkungen auf Finanzbericht zum oder nach dem 

30.09.2022“, zu 4.  
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Diese Zukunftsszenarien sind in diesem Fall allerdings mit den 
jeweiligen Annahmen innerhalb des Lageberichts zu beschrei-
ben. 

Aufgrund der allgemeinen aktuellen Unsicherheit dürften die 
Voraussetzungen für eine qualitativ-komparative Darstellung in 
der Regel erfüllt sein. Dennoch ist dies für jeden Einzelfall sepa-
rat zu beurteilen. 

Was sicher nicht erlaubt ist, ist mit Hinweis auf die Unsicherheit 
auf sämtliche Prognosen zu verzichten.7 

1.7.3 Sonderfall: Unternehmen der Energiewirtschaft 
Bei dieser Gruppe von Unternehmen werden Angaben im La-
gebericht ausführlich in den folgenden Bereichen erwartet: 
a) Lageberichterstattung zu den Energiemärkten 
b) ausführliche Ausführungen innerhalb des Wirtschaftsberichts 

zur Lage der Branche und der Gesamtwirtschaft 
c) Darstellung des eigenen Geschäftsverlaufs mit Bezug zur 

VFE-Lage  
d) ein deutlich umfangreicherer Prognosebericht mit Szenario-

Darstellungen in Abhängigkeit von den Erwartungen zur 
Gasbeschaffung und Preisentwicklung 

Dies ist umso wichtiger bei Unternehmen der Energiewirtschaft, 
bei denen Zweifel an der Unternehmensfortführung drohen o-
der bereits eingetreten sind.8  

1.8 Auswirkungen auf die Abschlussprüfung 

1.8.1 Auswirkungen auf die Risikoidentifizierung und -beurteilung 
Der Abschlussprüfer hat im Rahmen der Prüfungsplanung zu 
beurteilen, inwieweit sich durch die Energiekrise das Risiko von 
wesentlichen unbeabsichtigten und beabsichtigten falschen 
Darstellungen in Bezug auf die zu prüfende Gesellschaft erhöht 
hat.  

Das prüferische Risiko besteht vor allem im Bereich des Lagebe-
richts, und zwar hier innerhalb des Prognose- und Risikoberichts 
bei Unternehmen 
• der Strom- und Gasversorgung 
• mit energieintensiver Produktion. 

                                                                                       
7 Vgl. IDW „Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und Auswirkungen auf Finanzbericht zum oder nach dem 

30.09.2022“, zu 4. 
8 Vgl. IDW Fachlicher Hinweis des Energiefachausschusses (EFA) „Auswirkungen der Turbulenzen in den Energiemärkten 

auf die Energiebranche“ in IDWLife 02.2023, S. 151 
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Die Betriebe der Energieversorgung werden insbesondere 
durch steigende Kosten für Sicherheitsleistungen sowie das 
Wiederbeschaffungsrisiko belastet, wenn aktuelle Vertrags-
partner am Arbeitermarkt ausfallen sollten.  

Beabsichtigte falsche Darstellungen könnten sich dadurch er-
geben, dass aufgrund der Kostensteigerungen Druck auf das 
Management entsteht, bestimmte finanzielle Ziele zu errei-
chen.9  

1.8.2 Auswirkungen auf Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag werden wie folgt geprüft: 
• Erzielung eines Verständnisses von Maßnahmen des Mana-

gements zur vollständigen Erfassung von notwendigen An-
gaben im Lagebericht 

• kritisches Lesen von Protokollen von Gremiensitzungen 
nach dem Bilanzstichtag 

• kritisches Lesen von unternehmensinternen Berichten 
• Befragung des Managements 
Hier ist bei den besonders betroffenen bereits beispielhaft ge-
nannten Branchen ein besonderes Augenmerk auf die Anga-
ben zu den Auswirkungen der Energiekrise zu werfen.  
  

                                                                                       
9 Vgl. IDW „Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Rechnungslegung und deren Prüfung“ (4. Update, Dezember 2022), 

Tz. 5.1.1 
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Seite 

2.6 Die Hoffnung stirbt zuletzt #25 

2.7 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #25 

Hinweis: 
Bitte weisen Sie Ihren „Mandanten in Schieflage“ unbedingt 
schriftlich darauf hin, dass er zeitnah fachlichen Rat bei ei-
nem Juristen einholen soll, auch um sämtliche Pflichten des 
Insolvenzrechts und des StaRUGs einzuhalten. 

2.1 Unternehmen in Schieflage 

2.1.1 Gründe für eine Schieflage 
Die besonderen Risikolage für Wirtschaftsbetriebe ist gegen-
wärtig immer noch hoch.  

Unternehmen sind weiterhin konfrontiert mit den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine sowie den 
damit einhergehenden Folgen, wie 
• der Schwierigkeit, in bestimmten Branchen, z. B. in der

Gastronomie, Mitarbeiter und Fachpersonal zu finden.
• dem Auftreten von Engpässen in den Beschaffungsmärk-

ten, verursacht durch die Unterbrechung von Lieferketten.
• der starken Kostenexplosion durch die hohe Inflation und

vor allem auch durch den Anstieg der Energiekosten.

Daher sind auch Sondersituationen wie Insolvenzen, drohende 
Insolvenzen und die damit zusammenhängenden Bilanzie-
rungsfragen gegenwärtig von zunehmender aktueller Bedeu-
tung.  

2.1.2 Insolvenzgründe 
Die möglichen Insolvenzgründe werden in den §§ 17 bis 19 InsO 
genannt.  

Es handelt sich dabei um die 
• Zahlungsunfähigkeit – § 17 InsO
• drohende Zahlungsunfähigkeit – § 18 InsO
• Überschuldung – § 19 InsO

2.1.3 Liquiditätsprobleme 
Eine „Zahlungsunfähigkeit“ liegt in dem Zeitpunkt vor, in dem 
das Unternehmen, also der Schuldner, nicht mehr in der Lage 
ist, seinen fälligen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 
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Dies zeigt sich in der Praxis beispielsweise an Zahlungsrückstän-
den bei der Sozialversicherung oder bei der Umsatzsteuer. 

Unabhängig davon kann die Zahlungsunfähigkeit auch auf-
grund von Rückständen gegenüber anderen Gläubigern vor-
liegen. 

Demgegenüber ist die Zahlungsstockung in der Regel eine Vor-
stufe der Zahlungsunfähigkeit. Diese liegt dann vor, wenn der 
Schuldner nur vorübergehend nicht in der Lage ist, alle fälligen 
Zahlungen fristgerecht zu begleichen und sich diese Situation 
voraussichtlich zeitnah wieder entschärfen wird.  

2.1.4 Eigenkapitalproblem 
Bei der Überschuldung i. S. v. § 19 InsO wird ein zweistufiger 
Überschuldungsbegriff zugrunde gelegt.  

Voraussetzungen sind demnach 
1. rechnerische Überschuldung im Überschuldungsstatus, der 

unter Abkehr der Fortführungsannahme bewertet ist, d. h. 
zu Zerschlagungswerten, z. B. Einbuchung der bisher ggf. 
nicht bilanziellen Pensionsrückstellungen, unter gleichzeiti-
ger Aufdeckung von stillen Reserven im Anlagevermögen. 
und zugleich  

2. eine negative insolvenzrechtliche Fortführungsprognose für 
12 Monate ab dem Beurteilungstag. 

2.1.5 Pflichtenlage des gesetzlichen Vertreters 
Bei Eintritt einer Überschuldung oder einer Zahlungsunfähigkeit 
besteht die Verpflichtung, ohne schuldhaftes Verzögern ein In-
solvenzverfahren zu eröffnen.  

Der Antrag ist nach § 15a Abs. 1 InsO bei Zahlungsunfähigkeit 
spätestens binnen drei Wochen und bei Überschuldung binnen 
sechs Wochen nach Eintritt zu stellen. 

2.1.6 Drohende Insolvenz 
Demgegenüber besteht bei drohender Zahlungsunfähigkeit 
das Recht (nicht die Pflicht) des Schuldners, die Insolvenzeröff-
nung zu beantragen. 

Ferner bestehen seit Einführung des StaRUG neue Möglichkei-
ten zur Restrukturierung des Unternehmens. 

Die im Prognosezeitraum drohende Insolvenz ist auch von Re-
levanz für die Beurteilung der handelsrechtlichen Fortführungs-
prognose. 
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Das Ergebnis dieser Prognose wiederum hat Einfluss auf die Be-
wertungsansätze in der Bilanz, ob also zu Fortführungswerten 
oder zu Zerschlagungswerten zu bilanzieren ist.  

Eine drohende Zahlungsunfähigkeit liegt dann vor, wenn die 
innerhalb des Prognosezeitraums fällig werdenden Zahlungen 
entsprechend einer integrierten Planungsrechnung des Unter-
nehmens nicht beglichen werden können.  

Der Prognosezeitraum hierbei beträgt 24 Monate ab dem Be-
trachtungszeitpunkt. Hier liegt bereits die Möglichkeit vor, ein In-
solvenzverfahren zu eröffnen. 

In diesem Zeitraum besteht außerdem die Möglichkeit, eine 
Restrukturierung nach dem StaRUG in Gang zu setzen. 

Hier ist ein Restrukturierungsplan zu entwickeln, über den die 
Gläubiger abstimmen. 

Wenn die verschiedenen Gläubigergruppen dem mit mind. 
75 % Mehrheit zustimmen, tritt dieser in Kraft. 

Hinweis: 
Aus § 102 StaRUG ergibt sich für den Berater eine Hinweis-
pflicht, bzgl. einer möglichen Insolvenzantragspflicht, gegen-
über seinen Mandanten. 

2.1.7 Fortführungsannahme 
Für die Fortführungsannahme zur Prüfung einer drohenden 
Überschuldung ist ein Prognosezeitraum von (mindestens) 
12 Monaten maßgeblich, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Be-
urteilung. Es sind aber Gründe denkbar, diesen Zeitraum auszu-
dehnen. 

Wird bereits aus insolvenzrechtlichen Gründen eine Prognose-
rechnung für einen längeren Zeitraum aufgestellt, ist diese zu-
gleich auch bei der handelsrechtlichen Fortführungsprognose 
zu beachten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Liquidität 
innerhalb des betrachteten 12-Monats-Zeitraums gerade so 
gesichert ist.  

Ein anderer Grund, den Prognosezeitraum zu verlängern, be-
steht darin, dass sich die Aufstellung des Jahresabschlusses 
deutlich verzögert hat.10 

Dabei kann in der Praxis davon ausgegangen werden, wenn 
beispielsweise im ersten Quartal 2023 die Prüfung des Jahres-
abschlusses zum 31.12.2021 nicht abgeschlossen ist.  

                                                                                       
10 Vgl. IDW PS 270 n.F. (10.2021) A47 
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Das bedeutet, dass durch gewollte oder nicht gewollte Verzö-
gerungen das Problem nicht gelöst wird, sodass das Unterneh-
men weitere 12 Monate weiter fortgeführt werden muss. 

Bitte beachten Sie, dass es hierbei zivilrechtliche Fristen gibt, die 
einzuhalten sind (Offenlegung, etc.) 

2.1.8 Aktuelles zum Prognosezeitraum: SanInsKG 
Nach dem SanInsKG wurde der Prognosezeitraum für insolvenz-
rechtliche Zwecke auf vier Monate verkürzt. Dies gilt aber nur 
vorübergehend.  

Es heißt in § 4 Abs. 2 des SanInsKG: 

„In dem Zeitraum vom 9. November 2022 bis einschließlich 
31. Dezember 2023 tritt an die Stelle des in  

1. § 19 Absatz 2 Satz 1 der Insolvenzordnung genannten 
Zeitraums von zwölf Monaten, 

2. § 270a Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung ge-
nannten Zeitraums von sechs Monaten und 

3. § 50 Absatz 2 Nummer 2 des Unternehmensstabilisie-
rungs- und -restrukturierungsgesetzes genannten Zeit-
raums von sechs Monaten ein Zeitraum von vier Mona-
ten.  

Satz 1 gilt auch, wenn vor dem 9. November 2022 eine 
Überschuldung nach § 19 Absatz 2 Satz 1 der Insolvenzor-
dnung vorlag, es sei denn, dass der für eine rechtzeitige 
Antragstellung maßgebliche Zeitpunkt nach § 15a Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 der Insolvenzordnung bereits verstri-
chen ist.“ 

Darüber hinaus wurde auch der in § 15a Abs. 1 Satz 2 Insolven-
zordnung genannte Zeitraum verlängert, und zwar gemäß § 4a 
SanInsKG von 6 auf 8 Wochen nach Eintritt der Überschuldung, 
binnen dessen der Antrag auf Insolvenzeröffnung zu stellen ist.  

2.1.9 Auffassung des IDW 
Das IDW lehnt eine solche Verkürzung des Prognosezeitraums 
nach dem SanInsKG für handelsbilanzielle Zwecke ab.11 Dieses 
wird wie folgt begründet: 

In der Stellungnahme wird ausgeführt, dass 
• Hintergrund für die Änderung die Idee ist, die Insolvenzan-

tragsplicht wegen Überschuldung abzumildern und  

                                                                                       
11 Vgl. Stellungnahme des IDW zum Entwurf des SanInsKG vom 21.09.2022 
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• hinsichtlich des Planungshorizonts, Erleichterungen in den 
Eigenverwaltungs- und Restrukturierungsverfahren zu schaf-
fen. 

Es sei zu befürchten, dass sich Unternehmensleiter, d. h. Ge-
schäftsführer und Vorstände, wegen der aktuellen Situation ge-
zwungen sehen, vorsorglich einen Insolvenzantrag zu stellen. 
Dies könnte vor dem Hintergrund geschehen, haftungs- und 
strafrechtliche Risiken zu minimieren.  

Das IDW entgegnet hier, dass  
• vielen Unternehmen aufgrund der Corona-Krise Unsicher-

heiten nicht fremd sind, 
• Planungsrechnungen in solchen Fällen wichtiger sind als in 

„normalen“ Zeiten, 
• es vielfältige Möglichkeiten gibt, der Unsicherheit zu be-

gegnen, wie z. B. 
o Planungsbandbreiten 
o Szenarioanalysen 
o Sensitivitäten, 

sodass im Ergebnis unsichere, aber vertretbare Annahmen 
nicht zu einem erhöhten haftungs- und strafrechtlichen Risiko 
führen. 

Hauptargument des IDW ist, dass Unternehmen für eine han-
delsrechtliche Fortführungsprognose bei der Jahresabschlusser-
stellung ohnehin einen Planungshorizont von 12 Monaten be-
achten müssen.  

Das bedeutet in der Konsequenz, dass die im SanInsKG verab-
schiedete Verkürzung des Zeitraums für die Bilanzierung unbe-
achtlich ist und somit bei der Abschlusserstellung zu keiner Er-
leichterung führen wird.  

2.2 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Fortführungs-
annahme 

2.2.1 Aufgabe des Abschlussprüfers 
Zu Beginn der Jahresabschlussprüfung ist die positive Fortbe-
stehungsprognose anhand der Planung des Unternehmens so-
wie die daraus gezogenen Schlussfolgerungen zumindest vor-
läufig zu beurteilen. Der Abschlussprüfer muss sich dabei unter 
anderem die folgenden Fragen stellen: 
• Sind die Unternehmensplanung und die gezogenen Konse-

quenzen für die Unternehmensfortführung schlüssig? 
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• Wurden geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Liquidität 
oder Kapitalausstattung des Unternehmens zu erhöhen? 

• Wenn ja, sind diese zutreffend berücksichtigt? 
• Wurde berücksichtigt, dass der Erfolg der Maßnahmen in 

bestimmtem Umfang unsicher ist? 
• Wurden die den Maßnahmen zugrundeliegenden Wahr-

scheinlichkeiten einer Wirksamkeit angemessen berücksich-
tigt? 

2.2.2 Handlungsempfehlungen zur Aufstellung/Erstellung des Jahres-
abschlusses 
Es gibt verschiedene Handlungsempfehlungen, um dem Unter-
nehmen Liquidität und/oder Kapital zuzuführen mit dem Ziel, 
eine mögliche Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zu 
vermeiden.  

Es bieten sich folgende Möglichkeiten an: 

A
BB

IL
DU

N
G

: 2
 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Zuführung von Eigenkapital Fremdkapital

Liquidität
(= Geld)

• Barkapitalerhöhung
• Einzahlung/Zuzahlung in die freie 

Kapitalrücklage
• Ertragszuschuss
• Vereinbarung einer 

Verlustübernahme durch einen 
Dritten

Darlehensgewährung, ggf. mit 
Rangrücktritt

Sachwerten Sachkapitalerhöhung

Verhinderung des 
Abflusses von 
Liquidität (Geld) 

Patronatserklärung

ohne Zufluss von 
Liquidität

• Schuldübernahme
• Schuldbeitritt
• Erfüllungsübernahme

 
Abbildung 2: Handlungsempfehlungen vgl. IDW PS 270 n.F. (10.2021), Tz. 2812 

  

                                                                                       
12 Vgl. WP Prof. Dr. Habil. Robin Mujkanovic in WP Praxis 2/2023, S. 48 f. 
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2.2.3 Beispiel aus der Praxis „Möbelwerk Eiche GmbH“ 
Der Geschäftsführer des Möbelwerks Eiche GmbH wendet sich 
an den Wirtschaftsprüfer Pfiffig, da er befürchtet, dass er nicht 
sicher ist, ob er im anstehenden Jahresabschluss noch zu Fort-
führungswerten bilanzieren darf oder ob er bereits Zerschla-
gungswerte ansetzen muss.  

2.2.3.1 Schritt 1: Beurteilung der drohenden Zahlungsunfähigkeit 

Pfiffig, der das Unternehmen seit Jahren betreut, weiß, dass in-
nerhalb des Anlagevermögens Grundvermögen mit hohen stil-
len Reserven ausgewiesen wird, sodass eine rechnerische (wirt-
schaftliche) Überschuldung des Unternehmens bei Ansatz der 
Zerschlagungswerte nicht vorliegt. 
Problematisch ist allerdings, dass das Unternehmen nach der 
vorgelegten Planung neun Monate nach Abschlussstichtag 
vermutlich zahlungsunfähig sein wird, da zu dem Zeitpunkt 
Bankkredite fällig sein werden, deren Rückzahlung heute frag-
lich scheinen.  

A
BB

IL
DU

N
G

: 3

MÖBELWERKE EICHE GMBH

01.12.2022

Geschäftsführer Klamm der 
Möbelwerke Eiche GmbH 
trifft den Wirtschaftsprüfer 
Pfiffig zur Vorbesprechung 
für die Aufstellung 
(Mandant) bzw. Prüfung 
(WP) des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2022. 
Thema der Besprechung: 
Bilanzansatz der Vermögens-
gegenstände und Schulden

31.12.2022

Bilanzstichtag

15.09.2023

Fälligkeit von 
Darlehen i. H. v. 
1.000.000,00 Euro

Bilanz zum 31.12.2022 zu Zerschlagungswerten €

Produktionshalle 
(inkl. stille Reserven)

5.000.000,00 Eigenkapital

Vorräte

Forderungen

Liquide Mittel

Rückstellungen

Verb. KI

übrige VB

750.000,00

2.000.000,00
700.000,00

50.000,00

250.000,00

750.000,00

3.500.000,00

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind am 30.09.2023 1.000.000,00 € fällig.
Diesen Betrag wird die GmbH nicht ohne Zufluss von liquiden Mitteln von außen tilgen können,
sodass die GmbH im Prognosezeitraum wegen Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden müsste.

 
Abbildung 3: Möbelwerke Eiche GmbH 

Pfiffig weist den Geschäftsführer Klamm schriftlich darauf hin, 
dass unter den oben genannten Voraussetzungen eine Insol-
venz droht. Es ist daher zu Zerschlagungswerten zu bilanzieren, 
da sicher ist, dass ohne weitere liquide Mittel die Rückzahlung 
des Darlehens nicht möglich sein wird.  
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Zur Vermeidung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit emp-
fiehlt Pfiffig dringend, der Gesellschaft Liquidität zuzuführen. Da 
er die Gesellschaft und auch den Gesellschafter seit Jahren 
kennt, weiß er, dass Klamm privat finanziell sehr gut aufgestellt 
ist. Deshalb rät er ihm entweder zu einer Darlehensgewährung 
ggf. mit einem Rangrücktritt oder alternativ zu einem Schuld-
beitritt.  

Sollte dem geplanten Geldzufluss nichts entgegenstehen 
(auch Bonität des Darlehensgebers prüfen) und ansonsten die 
Liquidität und Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft im Prognose-
zeitraum laut der Planung gesichert sein, so könnte eine Bilan-
zierung zu Fortführungswerten gesichert sein.  

2.2.3.2 Schritt 2: Beurteilung der drohenden Überschuldung 

Das Beispiel ist identisch mit der vorangegangenen Abbildung. 
Allerdings mit einer Ausnahme, dass in dem Anlagevermögen 
keine bzw. kaum stille Reserven enthalten sind und dieses des-
halb quasi zum Buchwert von 1.000.000,00 Euro anzusetzen 
sind. 

Damit wäre die Gesellschaft am 31.12.2022 entsprechend ei-
nem Überschuldungsstatus überschuldet, darüber hinaus ist 
auch die Fortführungsprognose negativ, da die am 30.09.2023 
fällige Verbindlichkeit in Höhe von 1.000.000,00 nicht beglichen 
werden könnte.  

Somit sind beide Voraussetzungen für eine drohende Über-
schuldung erfüllt (Annahme dabei, die Überschuldung bestand 
noch nicht vor dem 09.11.2022). Der Prognosezeitraum beträgt 
nach SanInsKG nur noch 4 Monate.  

Auch in dieser Variante wird Pfiffig gefragt, was zu tun ist, damit 
die Bilanz zu Fortführungswerten aufgestellt werden kann.  

Pfiffig empfiehlt in diesem Fall, einen Betrag von 1.000.000,00 in 
das Eigenkapital einzulegen, sei es über eine Kapitalerhöhung 
oder die Einlage in eine freie Rücklage. Somit wäre erst einmal 
die Überschuldung beseitigt. Darüber hinaus kann das Darle-
hen mit dem eingelegten Betrag getilgt werden.  

Wenn ansonsten die Liquidität der Gesellschaft im Prognose-
zeitraum bis zum 31.12.2023 laut der Planung gesichert sein soll-
te, so spricht nichts gegen eine Bilanzierung zu Fortführungswer-
ten.  
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2.3 Gestaltungsansatz: Stärkung des Eigenkapitals 

2.3.1 Möglichkeiten zur Stärkung des Eigenkapitals 
Das Eigenkapital kann erhöht werden im Rahmen  
• einer Stammkapitalerhöhung 
• einer Zuführung von liquiden Mitteln zur freien Rücklage 
• eines Ertragszuschusses. 

Im Folgenden werden die verschiedenen Handlungsalternati-
ven anhand der Wirkung bzw. der Vor- und Nachteile kurz 
dargestellt und beurteilt. 

2.3.2 Gezeichnetes Kapital bzw. Stammkapitalerhöhung 
• Zuführung von Eigenkapital in Form einer Barkapitalerhö-

hung 
o Zuführung von Liquidität 
o Erhöhung des Eigenkapitals zur Vermeidung einer rech-

nerischen Überschuldung 
o Aufwand durch Formalien (Gesellschafterbeschluss, 

Notargebühr, Handelsregistereintrag) 
o Rückzahlung des erhöhten Betrags ist rechtlich proble-

matisch („Die Gestaltung ist irreversibel“) 
• Zuführung von Eigenkapital in Form einer Sachkapitalerhö-

hung 
o Erhöhung des Eigenkapitals zur Vermeidung der rech-

nerischen Überschuldung 
o Zuführung von Liquidität nur mit zeitlicher Verzögerung 

möglich, z. B. nachdem die zugeführten Gegenstände 
verkauft wurden 

o zeitliche Verzögerungen durch bedeutsame Bewer-
tungsfragen oder Prüfungspflichten 

o Aufwand durch Formalien (Gesellschafterbeschluss, 
Notargebühr, Handelsregistereintrag) 

o Rückzahlung des erhöhten Betrags ist rechtlich proble-
matisch („Die Gestaltung ist irreversibel“) 

2.3.3 Erhöhung des Sonstigen Eigenkapitals 
• Einzahlung in die „freien Kapitalrücklagen“ gem. § 272 

Abs. 2 Nr. 4 HGB  
o Erhöhung des Eigenkapitals zur Vermeidung der rech-

nerischen Überschuldung 
o einfaches und schnelles Instrument zur Liquiditätszufüh-

rung 
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o formlos möglich 
o leicht, wieder auszukehren („Die Gestaltung ist reversi-

bel“) 
• Ertragszuschuss – also gewinnerhöhend über die GuV 

o Erhöhung des Eigenkapitals zur Vermeidung der rech-
nerischen Überschuldung 

o Einfaches und schnelles Instrument der Liquiditätszufüh-
rung 

o formlos möglich 
o Auskehrung z. B. über Gewinnausschüttung möglich, 

wenn und soweit ein Jahresüberschuss vorhanden ist 

2.3.4 Verlustübernahmeverpflichtung durch einen Dritten 
• Recht auf Verlustausgleich ergibt sich aus einem Unter-

nehmensvertrag 
o z. B. im Rahmen einer Patronatserklärung 
o kein Liquiditätszufluss 

• Vereinbarung über eine gesonderte Verlustübernahme  
o unbefristet oder zeitlich befristet zu gestalten 
o z. B. im Rahmen einer Patronatserklärung 
o kein Liquiditätszufluss 

2.4 Fremdkapital 

2.4.1 Zahlungen an das Unternehmen 

Darlehensgewährung durch Gesellschafter oder Dritte: 
• ggf. Hingabe/Gewährung mit Rangrücktritt, was zur Folge 

hat, dass das Darlehen in einem Überschuldungsstatus nicht 
anzugeben ist 

• Einfacher und sofortiger Liquiditätszufluss 
• Bei Rangrücktritt u. U. längere Bindung im Unternehmen, d. 

h. keine Rückzahlung zur „Unzeit“ (solange Liquiditätseng-
pass besteht) 

Kreditrahmenzusage für akuten Liquiditätsbedarf: 
• Kein unmittelbarer Liquiditätszufluss 
• Einfaches Instrument 
• Späterer Kapitaldienst ist in der Zahlungsfähigkeitsprognose 

und in der handelsrechtlichen Fortführungsprognose zu be-
rücksichtigen 
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• „Anspruch“ nur werthaltig, falls Kreditgeber ausreichend 
solvent 

2.4.2 Zahlung/Übernahme von Schulden des Unternehmens 
Befreiende Schuldübernahme: 
• Insbesondere durch Gesellschafter nach §§ 414 f. BGB 

möglich 
• Abhängig von der Zustimmung der Gläubiger 
• Abhängig von der Bonität des die Schuld übernehmenden 

Gesellschafters 
• Diese Beurteilung kann zeitaufwändig sein 
• Kein Liquiditätszufluss, sondern Vermeidung eines Liquidi-

tätsabflusses 
Schuldbeitritt: 
• Insbesondere durch Gesellschafter nach §§ 311 Abs. 1, 328, 

421 BGB im Außenverhältnis 
• Gesamtschuldnerische Haftung 
Zur Vermeidung des Ansatzes einer Verbindlichkeit aufgrund 
eines Rückgriffsanspruches ist bei diesen zwei Handlungsalter-
nativen ein Verzicht des Anspruchs oder eines möglichen Ran-
grücktritts zu erklären. 

2.4.3 Patronatserklärung13 
„weiche“ Patronatserklärung: 
Eine solche Erklärung stellt nicht viel mehr als eine unverbindli-
che Absichtserklärung dar. Folge: Wirkungslos für die handels-
rechtliche Beurteilung 

„harte“ Patronatserklärung: 
• Eine solche Erklärung liegt vor bei Abgabe einer Garantie 

zur Liquiditäts- oder zur Kapitalausstattung  
• Schnell umsetzbar 
• Vorsicht bei jeder Form von Bedingungen oder Beschrän-

kungen, wie z. B. 
o Kündigungs- oder Aufhebungsmöglichkeiten 
o zeitliche Befristung 
o betragsmäßige Beschränkungen 

                                                                                       
13 Vgl. IDW RH HFA 1.1013 
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2.5 Wirksamkeit der Empfehlungen 

2.5.1 Insolvenzrechtliche Fortbestehensprognose 
Insolvenzrechtlich ist bei der Fortbestehensprognose in beiden 
Fällen das Insolvenzrisiko, also eine 
• drohende Überschuldung oder 
• drohende Zahlungsunfähigkeit, und folglich die Zahlungsfä-

higkeitsprognose von grundlegender Bedeutung.  

Wichtig ist es nach § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO, dass die Fortführung 
des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich ist.  

Dies ist dann der Fall, wenn aus der Sicht des gesetzlichen Ver-
treters mehr für eine Unternehmensfortführung spricht als da-
gegen.  

Bei den zuvor dargestellten Handlungsempfehlungen ist zu hin-
terfragen, ob durch die herbeigeführte Erklärung für ein 
Rechtsgeschäft für das Unternehmen tatsächlich ein Rechtsan-
spruch für das Unternehmen geschaffen wird.  

A
BB

IL
DU

N
G

: 4

INSOLVENZRECHTLICHE FORTBESTEHENSPROGNOSE

Auffassung des IDW gemäß IDW S11, Tz. 56

„Ausnahmen von der beschriebenen 
Vorgehensweise (Anm.: hier die zweistufige 
Fortbestehensprognose) kommen in Betracht, 
wenn einfach zu beurteilende Sachverhalte 
eine Überschuldung ausschließen. Dies kann 
bspw. der Fall sein, wenn eine rechtlich 
verbindliche und hinreichend werthaltige 
Sicherung des Fortbestands des 
Unternehmens durch das 
Konzernmutterunternehmen oder den 
Hauptgesellschafter nachgewiesen wird,       
ein entsprechend hoher Rangrücktritt i. S. v.  
§ 19 Abs. 2 Satz 2 InsO vereinbart wurde oder 
das Vorhandensein stiller Reserven 
(z. B. bei einem Grundstück) eine 
Überschuldung ausschließt.“ 
IDW S11, Tz. 57
„In den beiden genannten Fällen sind die 
Umstände, die eine Überschuldungsprüfung 
im üblichen Umfang entbehrlich erscheinen 
lassen, sorgfältig nachzuweisen und zu 
dokumentieren.“ 

Auffassung des BGH aus der Rechtsprechung 
abgeleitet

• In bestimmten Fällen reichen weniger 
strenge Anforderungen an eine positive 
Fortbestehensprognose, z. B. bei der 
Zurverfügungstellung liquider Mittel durch 
Dritte (z. B. Gesellschafter).

• Ausnahmsweise reicht sogar eine weiche 
Patronatserklärung aus.

• Bei Start-Up-Unternehmen gibt es 
Besonderheiten.

Wegen Einzelheiten wenden Sie sich 
bitte an Ihre rechtlichen Berater.

Hier ist in jedem Fall eine rechtliche 
Konsultation erforderlich.

1

2

 
Abbildung 4: Insolvenzrechtliche Fortbestehensprognose 

2.5.2 Handelsbilanzielle Fortführungsannahme 
Für die handelsbilanzielle Beurteilung der Fortführungsannahme 
durch den Wirtschaftsprüfer ist die Auffassung des Berufsstan-
des von grundlegender Bedeutung. 
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RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Der Wirtschaftsprüfer hat zu beurteilen, ob die Maßnahmen
geeignet sind, die wirtschaftliche Situation zu verbessern und
ihre Umsetzung realistisch ist. 
Prüfungshandlungen können bestehen aus:
• Befragungen der Beteiligten oder Einholung schriftlicher Be-

stätigungen zu den Maßnahmen durch die Geschäftsfüh-
rung.

• Eine entsprechende Vorgehensweise ist bei Dritten denk-
bar. Hier sind fallbezogen zusätzlich noch Nachweise zur
Fähigkeit, die Anforderungen zu erfüllen, einzuholen.

Wichtig ist, dass die notwendigen rechtsverbindlichen Doku-
mente spätestens bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks
vorliegen müssen, damit ein mit Fortführungswerten bilanzierter 
Jahresabschluss testiert werden kann.14

Liegen diese Unterlagen nicht oder nicht in ausreichendem 
Umfang vor und wird dennoch vom Unternehmen zu Fortfüh-
rungswerten bilanziert, ist zwingend ein Versagungsvermerk zu 
erteilen, bzw. der Bestätigungsvermerk zurückzuhalten, bis die 
entsprechenden Nachweise vorliegen.15

2.6 Die Hoffnung stirbt zuletzt
Es ist dennoch zu beachten, dass selbst wenn ein Insolvenz-
grund vorliegt, dies nicht zwingend bedeutet, dass zu Zerschla-
gungswerten bilanziert werden muss.

Diese Ausnahme ist darin begründet, dass beispielsweise bei 
fortgeschrittenen Sanierungsschritten und teilweiser Umsetzung 
des Sanierungsvorhabens im Rahmen eines Insolvenzplans die 
Unternehmenstätigkeit unter bestimmten Umständen fortge-
führt werden kann. 

Letztlich ist die Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit das entscheidende Kriterium für die Bilanzierung.16

2.7 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 2:

„Zusammenfassende Darstellung: Handlungsempfehlun-
gen zur Abwendung einer möglichen Insolvenz“

S. #170

14 Vgl. IDW PS 270 n.F. (10.2021), Tz. A34
15 Vgl. IDW PS 270 n.F. (10.2021), Tz. 28
16 Vgl. IDW PS 270 n.F. (10.2021), Tz. 34
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3.1 Die Financial Intelligence Unit (FIU) 

3.1.1 Die Institution 
FIU ist eine Abkürzung für Financial Intelligence Unit. Sie ist die 
Zentrale in Deutschland, die Finanztransaktionen untersucht. 
Angesiedelt ist sie unter dem Dach der Generalzolldirektion 
(GZD) und ist als unabhängige und administrativ ausgerichtete 
Behörde verantwortlich für die 
• Entgegennahme, 
• „Sammlung“ und  
• Analyse  
von Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz 
(GwG). 

3.1.2 Bedeutung für die Berufsstände der Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer 
Da für alle Berufsangehörige als Verpflichtete17 in bestimmten 
Fällen eine gesetzliche Meldepflicht besteht, ist es von großem 
Interesse, wie die anschließenden Auswertungen und Weiter-
verfolgung dieser Meldungen durch die FIU erfolgt.  

Welcher Vorgehensweise und Arbeitsmethodik folgt die FIU? 

3.1.3 Die Arbeitsweise der FIU 
Die FIU ist Empfängerin für alle Verdachtsmeldungen und Infor-
mationen über auffällige Finanztransaktionen, die im Zusam-
menhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen 
könnten. In der Regel erfolgen die Meldungen über  
www.goaml.fiu.bund.de. 

Nach dem Eingang einer Meldung führt die FIU in einem ersten 
Schritt zeitnah eine Erstauswertung durch. Die elektronisch ein-
gehenden Verdachtsmeldungen werden dabei in risikobasier-
ter Arbeitsweise in mehreren Arbeitsschritten einer operativen 
Analyse unterworfen. 

                                                                                       
17 Vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG 
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Abbildung 5: Arbeitsweise der FIU 

1. Schritt: „Grundrecherche“ 

Nach Eingang der Meldung erfolgt eine Grundrecherche, bei 
der die gemeldeten Daten mit sämtlichen Erkenntnissen aus 
vorliegenden Datenbanken abgeglichen werden. 

Ziel ist es, bereits vorliegende Daten mit den neuen zusammen-
zuführen. 

2. Schritt: Erstbewertung 

Anschließend erfolgt eine weitere Analyse unter dem Ge-
sichtspunkt der Risikobeurteilung. Dabei werden die Meldun-
gen herausgefiltert, die 
• den Arbeits- oder Risikoschwerpunkten der FIU zuzurech-

nen sind, 
• einen Sachverhalt gemäß § 46 Abs. 1 GwG (betr. Gewinne 

aus schweren Straftaten) darstellen, oder 
• einen Bezug zu Terrorismusfinanzierung oder zum Staats-

schutz haben. 

Derartige Sachverhalte werden zeitnah genauer untersucht. Al-
le Meldungen, die nicht darunterfallen, landen in dem Informa-
tionspool und werden dann stets aufs Neue mit neu eingehen-
den Meldungen abgeglichen und zusammengeführt. 
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3. Schritt: Recherche und ausführliche Analyse
Bei der ausführlichen Analyse wird ein sachlicher Zusammen-
hang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung etc. überprüft. 
4. Schritt: Ggf. Weitergabe an Ermittlungsbehörden 
Wird hier ein sachlicher Zusammenhang festgestellt, erfolgt ei-
ne Meldung an die zuständige Staatsanwaltschaft oder an an-
dere Stellen (z. B. Finanzbehörden). Der Vorgang wird an die 
Ermittlungsbehörde weitergeleitet.

In 2021 wurden nahezu 300.000 Meldungen, die sog. Schwer-
punktthemen betroffen haben, genauer untersucht, von de-
nen schließlich rund 13,5 % an die Staatsanwaltschaft oder an 
andere Stellen weitergegeben wurden.

Wird hingegen kein Zusammenhang festgestellt, werden auch 
diese Meldungen dem Informationspool zugeführt. 

3.2 Spektrum der Verpflichtungen für Wirtschaftsprü-
fer/Steuerberater
Die Verpflichteten, so auch Wirtschaftsprüfer und/oder Steuer-
berater, müssen die folgenden Pflichten beachten: 
• Dokumentation der Risikoanalyse (jährlich)
• Allgemeine Sorgfaltspflichten (Mandatsannahmeprozess) 

(fortwährend) 
• Einsicht in das Transparenzregister bei Mandatsbegründung 

und sobald sich Änderungen ergeben (einmalig, danach 
anlassbezogen)

• Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (Mindestdau-
er 10 Jahre)

• Pflicht zur Abgabe von Verdachtsmeldungen (anlassbezo-
gen bei Anhaltspunkten)

• Vorkehrungen zur Beantwortung von Auskunftsanfragen der 
FIU oder anderer zuständiger Behörden (Zuständigkeitsrege-
lungen bei größeren Häusern)

3.3 Kreis der Verpflichteten

3.3.1 Umfang 
Wer nach dem GwG als Verpflichteter gilt, ergibt sich aus § 2 
GwG. Insbesondere betroffen sind hiervon 
• Kreditinstitute, 
• Finanzdienstleister, 
• Anwälte, 
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• Wirtschaftsprüfer, 
• Steuerberater und 
• Immobilienhändler.

3.3.2 Registrierung  
Zum 1. Januar 2020 wurde das Geldwäschegesetz ergänzt. 
Danach muss sich jeder Verpflichtete elektronisch registrieren
(§ 45 Abs. 1 Satz 2 GwG).

Es handelt sich dabei um eine präventive Maßnahme, die 
auch für alle Berufsangehörige greift; unabhängig davon, ob 
konkret eine Verdachtsmeldung bei der FIU abzugeben ist oder 
nicht. 
Diese Verpflichtung besteht mit der – noch nicht erfolgten – In-
betriebnahme des neuen Informationsverbundes der FIU, spä-
testens aber ab dem 1. Januar 2024.

Auf die konkrete Verpflichtung jeder WP-Praxis weist auch die 
WPK auf ihrer Internetseite unter der Rubrik „Neu auf WPK.de“ in 
der Meldung vom 10.01.2023 hin.

Es heißt dort:

„Registrieren Sie sich bei „goAML“ der FIU 
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer unterliegen 
den Pflichten des Geldwäschegesetzes (GwG). Unter „Neu 
auf WPK.de“ vom 1. Oktober 2021 machte die WPK darauf 
aufmerksam, dass zu den Pflichten des GwG auch die 
demnächst zu erfüllende Pflicht zur Registrierung bei dem 
Verdachtsmeldeportal der Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen (FIU) „goAML“ gehört (§ 45 Abs. 1 Satz 
2 GwG). 

Die Registrierungspflicht besteht unabhängig von der Ab-
gabe einer Verdachtsmeldung nach § 43 GwG und betrifft 
alle WP/vBP. Die Registrierung bei „goAML“ ermöglicht 
nicht nur die unverzögerte Abgabe von Verdachtsmel-
dungen, die FIU stellt dort auch viele hilfreiche Informatio-
nen zur Geldwäschebekämpfung zur Verfügung.

Die Registrierung ist mit Inbetriebnahme des neuen Infor-
mationsverbundes der FIU, spätestens jedoch ab dem 1. 
Januar 2024 verpflichtend (§ 59 Abs. 6 GwG). Da noch 
nicht bekannt ist, ob der neue Informationsverbund der FIU 
bereits vor dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen wird, 
empfiehlt die WPK sich frühzeitig zu registrieren.“
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Bis zum 31.12.2021 hatten sich rund 12.000 Verpflichtete aus 
dem Nichtfinanzsektor registriert, wozu neben Rechtsanwälten 
und Notaren auch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zählen. 
Von den 12.000 Verpflichteten aus dem Nichtfinanzsektor ha-
ben sich rund 2.700 allein in 2021 registriert, davon entfällt fast 
die Hälfte auf Rechtsanwälte und Notare. Für 2022 liegen uns 
keine entsprechenden Zahlen vor. 

Es ist folglich davon auszugehen, dass bei weitem noch nicht 
alle WP-Praxen eine Erstanmeldung auf „goAML“ vorgenom-
men haben. 
• Hat sich Ihre WP-Praxis schon registriert? 
• Sind Sie als Berufsträger über die Registrierung informiert 

worden? 

Falls Sie einer größeren Prüfungseinheit angehören, sollten Sie 
sicherstellen, dass die Zugangsdaten allen verantwortlichen Be-
rufsträgern zugänglich gemacht werden (Ablage im Intranet). 
Nur so kann im Falle der Fälle unverzüglich eine Meldung erfol-
gen. 

Hinweis: 
Im Falle von unterlassenen Meldungen kann dies auch zu 
strafrechtlichen Verfahren gegen den betreffenden Berufs-
angehörigen, z. B. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater im Ange-
stelltenverhältnis, führen. 

Die strafrechtlichen Belange richten sich gegen den zustän-
digen Berufskollegen, nicht gegen die WPG oder den Prü-
fungsverband. 

3.3.3 Signifikanter Anstieg von Meldungen an die FIU 
In den Jahren von 2019 bis 2021 ist bereits ein deutlicher An-
stieg der Verpflichteten zu verzeichnen, die mindestens eine 
Meldung innerhalb eines Jahres bei der FIU eingereicht haben.  

Hier ist der Anstieg der Meldungen durch Notare ab 2020 be-
sonders bemerkenswert.  
Zurückzuführen ist das unter anderem auf die zum 1. Oktober 
2020 in Kraft getretene GwGMeldV-Immobilien.  

Diese Verordnung konkretisiert die Meldepflichten bestimmter 
Berufsgruppen wie z. B. im Bereich der rechtsberatenden Beru-
fe, gleichermaßen für Notare Steuerberater und Wirtschaftsprü-
fer.  
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Nach dieser Vorgabe sind Transaktionen im Zusammenhang 
mit Immobiliengeschäften, die Auffälligkeiten in einem mögli-
chen Zusammenhang mit Geldwäsche aufweisen, von den 
Angehörigen dieser Berufsgruppen an die FIU zu melden. 

A
BB

IL
DU

N
G

: 6

VERPFLICHTETE MIT MINDESTENS EINER MELDUNG AN DIE FIU

Verpflichtete 2019 2020 2021
Kreditinstitute 1.274 1.290 1.302
Übrige Finanzsektor 199 192 229
Summe Verpflichtete Finanzsektor 1.473 1.482 1.531
Notare 15 723 1.510
Anwälte und übrige Rechtsbeistände 20 18 57
Wirtschaftsprüfer 0 6 5
Steuerberater 4 11 23
Immobilienmakler 47 75 74
Übrige Nichtfinanzsektoren 303 250 277
Summe Verpflichtete Nichtfinanzsektor 389 1.083 1.946
Gesamtsumme 1.862 2.565 3.477

 
Abbildung 6: Verpflichtete mit mindestens einer Meldung an die FIU  

(Quelle: FIU-Bericht 2021) 

3.4 Besondere Meldepflichten bei Auffälligkeiten im Zu-
sammenhang mit Immobiliengeschäften 

3.4.1 Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung–Immobilien 
Der deutliche Anstieg der Meldungen durch Verpflichtete im 
Nichtfinanzsektor, bezogen auf Immobiliengeschäfte, ist auf die 
Verabschiedung der GwGMeldV-Immobilien zum 01.10.2020 
zurückzuführen.  

Mittels dieser Verordnung wurden die Meldepflichten für Perso-
nengruppen wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer deutlich konkretisiert.  
Die meisten Meldungen sind auf Auffälligkeiten im Zusammen-
hang mit  
• dem Preis oder  
• einer vertraglichen Kauf- oder Zahlungsmodalität  
zurückzuführen, die in § 6 GwGMeldV-Immobilien geregelt sind.  
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3.4.2 Ausgewählte verdächtige Konstellationen entsprechend der 
GwGMeldV-Immobilien 

3.4.2.1 Fallgruppe 1: Zahlung des Kaufpreises vor Abschluss des notari-
ellen Kaufvertrages 

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GwGMeldV-Immobilien umfasst Fälle, bei denen 
der Kaufpreis ganz oder teilweise vor Abschluss des Rechtsge-
schäfts gezahlt wurde und der Betrag 10.000 Euro überschreitet. 
Fallbeispiel 1: 

A
BB

IL
DU

N
G

: 7

PERFEKT VORBEREITET

01.06.2022

Käufer Fix einigt sich mit 
Verkäufer Klamm über 

den Verkauf eines Hauses 
zum Preis von 400.000,00 

Euro.

Da es mehrere
Interessenten gibt und 

Klamm das Geld benötigt, 
einigen sie sich, dass Fix 
ihm sofort einen Betrag 

von 100.000,00 Euro über-
weist, was Fix auch direkt 

erledigt.

08.06.2022

Abschluss des 
notariellen Kaufvertrags 

über 400.000 Euro.

10.06.2022

Zahlung des 
Restkaufpreises 

von 300.000 Euro.

Abgabe einer 
Verdachtsmeldung durch 

den Notar an die FIU
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GwGMeldV) 

Verpflichtung zur Abgabe 
einer Verdachtsmeldung
durch den WP/vBP

gleichermaßen

 
Abbildung 7: Perfekt vorbereitet 

3.4.2.2 Fallgruppe 2: Weiterveräußerung zu erheblich höherem Preis 

§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GwGMeldV-Immobilien umfasst Fälle, bei denen  
• eine Immobilie  
• innerhalb von drei Jahren nach Erwerb weiterverkauft wird 

und  
• bei der der Preis erheblich von dem vorherigen Preis ab-

weicht,  
• ohne dass es dafür einen nachvollziehbaren Grund gibt.  
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Fallbeispiel 2: 

A
BB

IL
DU

N
G

: 8
 

GÜNSTIGE GELEGENHEIT

10.06.2022

Herr Fuchs verkauft 
das von ihm in 2020 

erworbene Geschäfts-
haus an Herrn Windig 

weiter und erhält 
dafür 2,5 Mio. Euro. 

30.03.2023

Der mit der Erstellung der 
Einkommensteuererklärung 

des Herrn Fuchs beauf-
tragten Steuerberater fragt 
nach dem Grund für den 
hohen Gewinn und erhält 

als Auskunft, dass es eine in 
2020 günstige Gelegenheit 

war.

Abgabe einer 
Verdachtsmeldung
durch den Steuer-
berater an die FIU

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV) 

01.06.2020

Käufer Fuchs einigt sich 
mit Verkäufer Schmitt 

über den Verkauf eines 
Hauses zum Preis von 

750.000 Euro.

Es handelt sich um ein 
Geschäftshaus in einer 
Kleinstadt mit ländlicher 

Umgebung.

 
Abbildung 8: Günstige Gelegenheit 

3.4.2.3 Fallgruppe 3: (Teil-)Zahlung durch einen Dritten 

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GwGMeldV-Immobilien umfasst Fälle, bei denen 
der Kaufpreis ganz oder teilweise durch Dritte gezahlt wird. 
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A
BB

IL
DU

N
G

: 9
 

FREUNDSCHAFTSDIENST

Verkäufer
Immobilien

GmbH Käufer Herr Fuchs

Die Immobilien GmbH verkauft Herrn Fuchs ein Gebäude und erhält dafür von Frau Freundlich 
700.000 Euro. Der Steuerberater der Immobilien GmbH bemerkt die Barzahlung im Rahmen der 
Erstellung des Jahresabschlusses.

Abgabe einer Verdachtsmeldung durch den Steuerberater an die FIU (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GwGMeldV) 

Frau Freundlich

Eigentumsübertragung

 
Abbildung 9: Freundschaftsdienst 

3.4.2.4 Fallgruppe 4: Kaufpreiszahlung erfolgt mittels Bargeldes 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1a GwGMeldV-Immobilien umfasst Fälle, bei de-
nen der Kaufpreis mittels Bargeldes gezahlt wird, sofern der Be-
trag mehr als 10.000,00 Euro beträgt.  

 

UWP 1 2023

Fallbeispiel 3: 
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Fallbeispiel 4: 

A
BB

IL
DU

N
G

: 1
0

NUR BARES IST WAHRES

Verkäufer
Immobilien 

GmbH
Käufer Herr Fuchs

Die Immobilien GmbH verkauft Herrn Fuchs ein Gebäude. Herr Fuchs überreicht dem 
Geschäftsführer der Immobilien GmbH in Anwesenheit des Notars 700.000 Euro in bar. 

Abgabe einer Verdachtsmeldung durch den Notar an die FIU (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV) 

Eigentumsübertragung

Barzahlung

 
Abbildung 10: Nur Bares ist Wahres 

3.4.2.5 Fallgruppe 5: Transaktionen mit Bezug zu einem Risikoland 

§ 3 Abs. 1 GwGMeldV-Immobilien umfasst Fälle, bei denen an 
dem Erwerbsvorgang Beteiligter, z. B. 
• der Vertragspartner des Verpflichteten 
• die Vertragsparteien der Erwerbsvorgänge oder 
• eine für diese auftretende Person, 

in einem Risikoland ansässig ist oder gleichermaßen einen en-
gen Bezug zu einem Drittstaat mit hohem Risiko aufweist (Ver-
zeichnis der Risikoländer: vgl. www.wpk.de Mitgliederbereich 
„Liste der Hochrisikostaaten“). 
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A
BB

IL
DU

N
G

: 1
1

PANAMA-CONNECTION

Verkäufer
Hans Meier

Käufer Mr. Smith 
aus Panama

Der Einkommensteuerpflichtige Hans Meier verkauft Mr. Smith ein Gebäude. 

Mr. Smith überweist vereinbarungsgemäß 700.000 Euro an Herrn Meier. 

Der beurkundende Notar Herr Pfiffig weiß, dass Panama ein Risikoland ist. 

Abgabe einer Verdachtsmeldung durch den Notar an die FIU (§ 6 Abs. 1 GwGMeldV) 

Eigentumsübertragung

Überweisung

 
Abbildung 11: Panama-Connection 

3.4.2.6 Weitere Fallgruppen 

Weitere Sachverhaltskonstellationen, die eine Meldepflicht aus-
lösen, sind den §§ 3-6 der GwGMeldV-Immobilien zu entneh-
men. 

3.4.3 Praxisbeispiel zu einem meldepflichtigen Vorgang aus dem 
Blickwinkel der FIU 

3.4.3.1 Vorgang 1: Meldung der finanzierenden Bank 

Die FIU erhält die Meldung einer Bank, die einen Immobilien-
kauf wie folgt finanziert hat: 
• Darlehen über 513.000,00 Euro an Herrn Fuchs, das er für 

den Erwerb einer Immobilie, die er selbst nutzen will, ver-
wenden möchte. 

• Der Kaufpreis der Immobilie beträgt 540.000,00 Euro. 
• Bei Fälligkeit teilt Herr Fuchs der Bank mit, dass er 100.000,00 

Euro schon vorab privat gezahlt hat – die Bank zahlt da-
raufhin 440.000,00 Euro an den Verkäufer Señor Sanchez, 
der zwischenzeitlich in Spanien lebt. Die restlichen 73.000,00 
Euro zahlt die Bank auf ein Konto von Herrn Fuchs bei einer 
anderen Bank.  

• Die Bank errechnet für die Immobilie einen Marktwert von 
453.000,00 Euro, der damit 87.000,00 Euro unter dem Wert 
aus dem Gutachten des Verkäufers liegt.  
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3.4.3.2 Vorgang 2: Meldung des Notars 

Der Notar als Verpflichteter meldet den identischen Sachver-
halt im Rahmen einer Verdachtsmeldung an die FIU.  

Grund: Teilzahlung des Kaufpreises bereits vor Vertragsab-
schluss 

3.4.3.3 Erkenntnisgewinn der FIU 

Die FIU nimmt einen Datenabgleich von Vorgang 1 und Vor-
gang 2 mit den Informationen aus dem Datenpool vor und 
stellt fest, dass bereits vier weitere Verdachtsmeldungen von 
anderen Notaren bzw. anderen Steuerberatern vorliegen.  

Eine genauere Analyse ergibt dann, dass Herr Fuchs in den letz-
ten sechs Monaten insgesamt acht Immobilien im Wert von 
insgesamt mehreren Millionen Euro erworben hat.  

In allen Fällen wurde ein Teil des Kaufpreises vor Vertragsab-
schluss bereits bezahlt. Alle Geschäfte wurden nach identi-
schen Strickmustern, wie nachfolgend dargestellt, abgewickelt.  

FOLGE: Die FIU hat den kompletten Sachverhalt an die zustän-
dige Staatsanwaltschaft abgegeben. 

3.4.3.4 Praxisfall: EU-Rechtsgeschäfte – Mehrere zur Meldung Verpflich-
tete 

A
BB

IL
DU

N
G

: 1
2 

PRAXISFALL

Verkäufer
Señor Sanchez

Käufer
Herr Fuchs

Eigentumsübertragung

Abgabe einer 
Verdachtsmeldung 
an die FIU

Barzahlung 100.000 Euro

Bank
Auszahlung Darlehen i. H. v. 440.000 Euro

Zahlung der Rest-
darlehenssumme i. H. v. 
73.000 Euro auf ein 
Konto von Herrn Fuchs

Darlehens-
vertrag

Wertgutachten Kaufvertrag: 540.000 Euro 
Wertgutachten Bank: 453.000 Euro
Darlehenssumme: 513.000 Euro

Notar Fleißig

Steuerberater Pfiffig
… Abgabe weiterer Verdachtsmel-

dungen im Zusammenhang mit 
Immobilienkäufen des Herrn Fuchs

1

2

3

4

A

B

C

5

 
Abbildung 12: Praxisfall 
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Es ist offensichtlich, dass eine unterlassene Meldung eines ver-
pflichteten Steuerberaters, dem die Entwürfe des notariellen 
Vertrags zur Freigabe der steuerlichen Aspekte vorgelegt wur-
den, leicht durch die FIU festzustellen wäre. 

3.5 Weitere meldepflichtige Sachverhalte 
Vorstehend wurde nur eine kleine Auswahl von meldepflichti-
gen Vorgängen dargestellt. 

Weitere Sachverhalte ergeben sich aus den einzelnen Absät-
zen der GwGMeldV-Immobilien, z. B. 
• § 3 Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten       

oder Sanktionslisten 
• § 4 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammen-

hang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich 
Berechtigten 

• § 5 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammen-
hang mit Stellvertretung 

• § 6 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammen-
hang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodali-
tät 

3.6 Vorkehrungen in der eigenen WP-Praxis 
Um den Anforderungen der GwGMeldV-Immobilien gerecht zu 
werden, sollten folgende Voraussetzungen in Ihrer WP-Praxis 
geschaffen sein: 
1. Zugriff aller verantwortlichen Mitarbeiter auf die Zugangs-

daten für www.goaml.fiu.bund.de 
2. Schaffung eines breiten Bewusstseins und Aufbau eines 

Fachwissens durch fortlaufende Schulung der Mitarbeiter 
auch zu den Pflichten des GwG, z. B.  
o UWP 1-3 classic bei AUDfIT® 

o Mitgliederbereich www.wpk.de (Lernvideo) 
o Seminare der Steuerberaterkam-

mern/Rechtsanwaltskammern 
3. Integration der besonderen Meldepflichten in den kanzlei-

eigenen Prozessbeschreibungen für bestimmte Dienstleis-
tungen (z. B. Begleitung oder Steuerberatung im Zusam-
menhang mit Immobiliengeschäften) 
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG, …)

3.7 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 3:

„Registrierung zur Teilnahme am elektronischen Meldever-
fahren goAML gemäß § 45 Absatz 1 GwG“

S. #171

3.8 AUDfIT®-Rechtsvorschriften zu diesem Thema
• AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3:

„Auszug – Verordnung zu den nach dem Geldwäschege-
setz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich
(Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien –
GwGMeldV-Immobilien)“

S. #210

S. #171 

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG – 
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT 

Seite 

4.7.2 Gruppe 1 Ihrer betroffenen Mandate: Der WP als 
ESG-Consultant 

#53 

4.7.3 Gruppe 2 Ihrer betroffenen Mandate: Der WP als 
Prüfer der nichtfinanziellen Berichterstattung 

#54 

4.8 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #54 

4.1 Green Deal der EU – Die Idee kurz skizziert 
Es hört sich an, wie die „Beschreibung einer fantastischen EU“, 
wenn man die Ziele des europäischen Green Deals liest.18 

4.1.1 Übergeordnete Ziele der EU 
EU als Wirtschaftsraum: 
Die EU soll bis 2050 ein moderner, ressourceneffizienter, wett-
bewerbsfähiger, Wirtschaftsraum sein, innerhalb dem keine 
Netto-Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt werden.19 

Wirtschaftswachstum: 
Es soll die Abkopplung des Wirtschaftswachstums von der Res-
sourcennutzung erfolgen, d.h. Wachstum ohne Verbrauch end-
licher Ressourcen, wie z. B. Kohle, Öl oder Gas. 

Naturkapital: 
Das Naturkapital der EU soll geschützt, bewahrt und verbessert 
werden. 

Gesundheit: 
Die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen sollen vor 
umweltbedingten Risiken und Auswirkungen geschützt werden. 

Unternehmensführung: 
Die Entscheider der Wirtschaft sollen zu einem Bewusstsein für 
nachhaltige Unternehmensführung bewegt werden. 

Einheitliche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU: 
• Die einheitlichen Voraussetzungen werden mittels EU-weit

einheitlicher Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
und -prüfung geschaffen.

• Den einzelnen Mitgliedsstaaten würde es nicht gelingen,
grenzübergreifend einheitliche Regelungen zu definieren.

18 Vgl. Entwurf der CSRD-Rchtlinie 2014/95/EU, Einleitung „Gründe und Ziel des Vorschlags“ 
19 Die EU-Kommission formuliert dieses Ziel in einer VO zur Änderung des Klimagesetzes 2020/0036(COD) 
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG –
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

4.1.2 Aktionsphasen der EU 
Diese großen Ziele fordern einen Aktionsplan der EU, bei dem 
der Finanzsektor eine bedeutende Rolle spielen wird:

Frei nach der Devise:

„Nachhaltige Finanzierungen erfordern messbares nach-
haltiges wirtschaftliches Handeln bei allen Beteiligten.“

4.1.3 Erstanwendungszeitpunkt für die nichtfinanzielle Berichterstat-
tung 

A
BB

IL
DU

N
G

: 1
3

ERSTANWENDUNGSZEITPUNKTE FÜR DIE „NICHTFINANZIELLE BERICHTERSTATTUNG“

2021 2022 2023 2024 2025 2026

SFDR
(Sustainable Finance Disclosure 
Regulation) – (kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen)

NFRD
(Non-Financial Reporting 
Directive) – (kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen)

EU Taxonomie-VO
(kapitalmarktorientierte 
Unternehmen)

Veröffentlichung 
der klima-

bezogenen 
delegierten 

Verordnungen

vereinfachte
Angabepflichten

für die klima-
bezogenen
Umweltziele

vollständige 
Angabepflichten

für die klima-
bezogenen
Umweltziele

vollständige 
Angabepflichten

für alle
Umweltziele

vollständige 
Angabepflichten

für alle
Umweltziele

vollständige 
Angabepflichten

für alle
Umweltziele

LKSG
(Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz)

Berichtspflicht für 
Unternehmen mit 

> 3.000 
Arbeitnehmern

Berichtspflicht für 
Unternehmen mit 

> 1.000 
Arbeitnehmern

Berichtspflicht für 
Unternehmen mit 

> 1.000 
Arbeitnehmern

Berichtspflicht für 
Unternehmen mit 

> 1.000 
Arbeitnehmern

CSRD
(Corporate Sustainablity
Reporting Directive)

Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung

Umsetzung der 
CSRD in nationales 

Recht

Berichtspflicht für 
Unternehmen, 

welche der NFRD 
unterliegen

Erstmalige 
Berichtspflicht für 

alle großen
Unternehmen

Berichtspflicht für 
alle kapitalmarkt-

orient. KMUs

(für alle großen 
Gesellschaften)

EU Taxonomie-VO
(große Gesellschaften, 
öffentliche Betriebe)

Erstmalige 
vollständige 

Angabepflichten
für alle

Umweltziele

große
Gesellschaft

vollständige 
Angabepflichten

für alle
Umweltziele

große
Gesellschaft

Quelle: www.wpk.de

Abbildung 13: Erstanwendungszeitpunkte

4.1.4 Strenge Rahmenbedingungen 
• Nachhaltiges Handeln muss messbar gemacht werden 

Einführung von Werten und Kennzahlen für die Nachhaltig-
keit

• Nachhaltiges Handeln muss prüfbar werden  Prüfung
durch Dritte schafft Verlässlichkeit

• Die Nachhaltigkeitsinformation der wirtschaftlichen Einhei-
ten und Betriebe müssen öffentlich kommuniziert werden 
Digitale Bereitstellungen für
o Unternehmen,
o Anleger, Vermögensverwalter und Finanzberater
o Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner
o Nichtregierungsorganisationen (z. B. Umweltverbände)
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG – 
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT 

o Sozialpartner (z. B. Krankenkassen, Gewerkschaften)
o Zivilgesellschaft

Die Nutzer der Nachhaltigkeitsinformationen sollen ein ei-
genes Verständnis dafür entwickeln, welche Risiken und 
Chancen Nachhaltigkeitsaspekte für Ihre Vorhaben und In-
vestitionen haben.20 

4.2 Pflichtenlage für große Gesellschaften 
Die nachfolgende fachliche Darstellung bezieht sich im We-
sentlichen auf  
• große Gesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB sowie
• Gesellschaften, die aufgrund gesellschaftsvertraglicher

Vorgaben wie große Gesellschaften zu behandeln sind.

4.2.1 Gesellschaften, die aufgrund gesellschaftsvertraglicher Vorga-
ben die Vorgaben für große Gesellschaften anwenden 
Gesellschaftsvertragliche Klauseln, die einer Gesellschaft vor-
schreiben, die Regeln zur Rechnungslegung und Prüfung für 
„große“ Gesellschaften anzuwenden, finden sich häufig in Sat-
zungen  
• von Eigenbetrieben des Landes oder
• Betrieben der Kommunen,
• beziehungsweise von Betrieben, an denen Gebietskörper-

schaften der öffentlichen Hand mit mehr als 25 % beteiligt
sind.

Aufgrund verschiedener rechtlicher Vorgaben dürfen sich öf-
fentliche Gebietskörperschaften an Gesellschaften des priva-
ten Rechts nur beteiligen, wenn zuvor u.a. eine entsprechende 
Eigenverpflichtung zur detaillierten Rechnungslegung nach 
den Regeln für „große Gesellschaften“ und handelsrechtlichen 
Prüfung im Gesellschaftsvertrag verankert wurde. 

4.2.2 Freiwillige Prüfungen sind keine „light“-Prüfungen 
Da die Prüfungspflicht in diesen Fällen nicht unmittelbar auf-
grund gesetzlicher Vorgaben erfolgt, sondern zuvor eine Ver-
einbarung im Gesellschaftsvertrag benötigt, handelt es sich 
hierbei formal um freiwillige Abschlussprüfungen. 

20 Vgl. Einführender Text der CSRD-Richtlinie (Entwurf) 
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Es sei darauf hingewiesen, dass auch für freiwillige Prüfungen, 
bei denen ein §322 HGB nachgebildeter Bestätigungsvermerk 
erteilt wird, die berufsrechtlichen Normen und das Qualitätssi-
cherungssystem in gleicher Weise wie bei gesetzlichen Prü-
fungsaufträgen Anwendung finden muss (vgl. § 8 Abs. 2 BS 
WP/vBP). 

4.2.3 Kapitalmarktorientierte Unternehmen und Unternehmen der 
Finanzwirtschaft 
Für kapitalmarktorientierte Unternehmen und Gesellschaften, 
die am Finanzmarkt tätig sind, bestehen auch schon vor 2025 
EU-weite Verordnungen und Vorgaben zur Veröffentlichung 
von Informationen zur Nachhaltigkeit.  

In der nachfolgenden Darstellung wird die bestehende und 
neue Pflichtenlage von kapitalmarktorientierten Unternehmen 
nicht einbezogen oder näher untersucht, da lediglich eine klei-
ne Anzahl von Abschlussprüfern in diesem Segment tätig ist 
(2022: ca. 70 WP-Praxen von insgesamt rund 3.000 registrierten 
gesetzlichen Abschlussprüfern). 

4.3 2025: Beginn des neuen Zeitalters zur nichtfinanziellen 
Berichterstattung 
Nach der Devise 

“Wir stehen alle am Anfang“ 

dürfen wir, die 
• Berufskollegen (als Prüfer) einerseits und
• verpflichteten Gesellschaften und Eigenbetriebe (als Auf-

steller/Verfasser) andererseits

die wir uns nun erstmals intensiv mit dem Thema 

„Nichtfinanzielle Berichterstattung, bzw. 
Non-Financial Reporting“ 

beschäftigen sicher sein, dass wir keinen entscheidenden Wis-
sensnachteil gegenüber den Kollegen und Betrieben haben, 
die sich in den vergangen 3 Jahren bereits beruflich mit der 
nichtfinanziellen Berichterstattung beschäftigt haben. 

Dies sind entweder kapitalmarktorientierte Unternehmen, die 
schon bisher nach der SFDR oder nach NFRD verpflichtet wa-
ren, oder kleinere Gesellschaften, die freiwillig über ihre Nach-
haltigkeitsbemühungen berichtet haben. 

Fakt ist, dass wir alle am Anfang dieses neuen Themen- und 
Wissenskomplexes stehen. 
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Diese These wird wie folgt fachlich belegt: 

Die normativen Vorgaben zur “Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung 2025 ff.“ ergeben sich aus der CSRD-Richtlinie, die im Ja-
nuar 2023 verabschiedet wurde. 

Aufbauend auf dieser Richtlinie hat die EFRAG in 2022 insge-
samt 10 Standards („1. Set“) als Entwurf verabschiedet. Diese 
legen die genauen Vorgaben zur künftigen Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung fest. 

Diese allgemeinen Standards sind von allen verpflichteten Ein-
heiten zu beachten. 

Weitere branchenspezifische europäische Verlautbarungen 
zum „Non-Financial Reporting“ folgen in den kommenden Mo-
naten und Jahren. 

Fazit: 
Die normativen Vorgaben zur nicht finanziellen Berichterstat-
tung, die durch die EU festgestellt werden, wurden in den zu-
rückliegenden Monaten in Teilen erstmals detailliert und ge-
nau konkretisiert. 

In den künftigen Monaten werden weitere Standards zum 
„Non-Financial Reporting“ folgen, die zusätzliche weitere er-
forderliche Angaben exakt spezifizieren werden. 

4.4 Bisherige Nachhaltigkeitsberichte, -präsentationen 
von NON-PIE Gesellschaften 
Die Nachhaltigkeitsberichte, die in den zurückliegenden Jah-
ren von den Unternehmen auf  
• freiwilliger (nicht kapitalmarktorientierte Gesellschaft) oder
• gesetzlicher (kapitalmarktorientierte Gesellschaft) Basis

offengelegt und gegebenenfalls geprüft wurden, entsprechen 
keineswegs den detaillierten Vorgaben, die künftig einzuhalten 
sein werden. 

Sowohl die 
• betroffenen Unternehmen, sowie auch
• Prüfer

müssen sich folglich mit neuen
• Standards,
• Kennzahlen,
• Metriken und
• Normen

UWP 1 2023

#50
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

4.
  N

eu
e 

ni
ch

tfi
na

nz
ie

lle
 B

er
ic

ht
er

st
at

tu
ng

s-
 u

nd
 P

rü
fu

ng
sp

fli
ch

te
n 

 
fü

r g
ro

ße
 U

nt
er

ne
hm

en
 u

nd
 B

et
rie

be
 d

er
 ö

ffe
nt

lic
he

n 
Ha

nd
 a

b 
20

25



THEMENBEREICH III: CSRD/ESG – 
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT 

auseinandersetzen, um den künftigen Anforderungen als Erstel-
ler oder Prüfer gerecht zu werden. 

Nicht selten gleicht das bisherige „Non-Financial Reporting“ vor 
dem Jahr 2022 allenfalls 
• einer „Ideensammlung“ oder
• einem „verbalisierten Brainstorming“
zum Thema Nachhaltigkeit.

Imagepflege und Marketinginstrumente waren meist bestim-
mend für Inhalte und Aufbau, der Präsentation zur Nachhaltig-
keit. 

Kurz um: 

“Wir alle öffnen ein neues Kapitel der Unternehmensbe-
richterstattung und stehen hierbei alle gleichermaßen am 
Anfang.“ 

4.5 Bestandteile der verpflichtenden Berichterstattung ab 
2025 
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Berichterstat-
tungspflichten von verpflichteten Unternehmen, beginnend mit 
dem Geschäftsjahr 2025, für das erstmals in 2026 eine ergän-
zende nichtfinanzielle Berichterstattung von den gesetzlichen 
Vertretern der jeweiligen Einheit aufzustellen ist. 

A
BB

IL
DU

N
G

: 1
4

SPEKTRUM DER UNTERNEHMENSBERICHTERSTATTUNG

Berichterstattungspflicht von Unternehmen

Finanzielle Berichterstattung Nichtfinanzielle Berichterstattung 
(erstmals in 2026 für 2025)

Jahres-
abschluss

Lage-
bericht

ggf. 
Segmentbericht-

erstattung
...

Bilanz GuV Anhang

Nachhaltigkeits-
berichterstattung 

(Teil des LB)

Angaben nach 
der EU-

Taxonomie-VO

einheitlicher Aufbau
(auf Basis von EFRAG-

Standards)

„3 Kennzahlen“ 
prozentualer Anteil 

UE, OpEx, KapEx

verpflichtend: WP = Abschlussprüfung

wahlweise 
- Abschlussprüfer

- anderer Wirtschaftsprüfer
- andere qualifizierte Person

gesetzliche Prüfungspflicht

Bericht über alle 
Wirtschaftsaktivitäten

Bericht nur über 
nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten 
(EU-Kriterienkatalog)

1 2

Abbildung 14: Spektrum der Unternehmensberichterstattung 
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4.6 Nichtfinanzielle Berichterstattung 
Nachfolgend werden ausgewählte Eckpunkte zur künftigen 
nichtfinanziellen Berichterstattung dargestellt und erläutert. 

4.6.1 Prüfung der neuen Pflichtenlage durch das Unternehmen 
Das Unternehmen muss prüfen, ob es von der gesetzlichen 
Verpflichtung zur 
a. Aufstellung eines Nachhaltigkeitsberichts
b. Anwendung der EU Taxonomie-Verordnung

betroffen ist.

4.6.2 Neuimplementierung eines Nachhaltigkeitsmanagementsys-
tems 
Die betroffenen rechtlichen Einheiten müssen beginnend mit 
dem 01.01.2025 ein System zur unterjährigen fortlaufenden Er-
fassung der für die Berichterstattung relevanten Daten einge-
richtet haben (= Nachhaltigkeitsmanagementsystem). 

4.6.3 Externe Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung 
Die nichtfinanzielle Berichterstattung ist von einem unabhängi-
gen qualifizierten Prüfer mit „begrenzter Sicherheit“ prüfen zu 
lassen. 

4.6.4 Verpflichtung zur Transparenz 
Die geprüften Daten sind fristgerecht in öffentlich zugänglichen 
Online-Portale hochzuladen, um diese der interessierten Öffent-
lichkeit, den Stakeholdern, zugänglich zu machen.  

4.6.5 Faktische Auskunftsverpflichtung gegenüber Geschäftspartnern 
Nicht selten werden auch Geschäftspartner, z. B. Kapitalgeber, 
oder in der Wertschöpfungskette vor- oder nachgelagerte Be-
triebe, die Kenntnisse aus der nichtfinanziellen Berichterstattung 
eines Betriebs für sich nutzen wollen. 

Ferner werden Kapitalgeber die nichtfinanzielle Berichterstat-
tung in das Rating einbeziehen. 

4.6.6 Faktische Verpflichtung zur ständigen fortlaufenden Verbesse-
rung 
Es ist davon auszugehen, dass EU-Kommission und Gesetzgeber 
im Zeitverlauf die Anforderungen an die Nachhaltigkeit erhö-
hen werden, um das Ziel des Green-Deals überhaupt oder 
schneller zu erreichen (Lenkungsprozess). 
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Das unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsmanagementsys-
tem, wird jährlich einem Updateprozess zu unterwerfen sein, um 
den angepassten Verlautbarungen, ggf. mit strengeren techni-
schen Beurteilungskriterien, zur nichtfinanziellen Berichterstat-
tung entsprechen zu können. 

4.7 Mandanteninformation zum neuen Non-Financial-
Reporting (NFR) 

4.7.1 Vorüberlegungen in der Praxis 
Die WP-Praxis muss pro Mandat überlegen, ob die Dienste an-
geboten werden sollen als 
• Prüfer des NFR
• Consultant bei der Einrichtung des ESG-

Managementsystems, aus dem das NFR abgeleitet wird. 

Hierbei ist das Selbstprüfungsverbot des Abschlussprüfers zu 
beachten. 

4.7.2 Gruppe 1 Ihrer betroffenen Mandate: Der WP als ESG-
Consultant 
Fachliche Vorbereitungen in Ihrem Haus: Die fachlichen Fähig-
keiten zur Implementierung und Beurteilung werden Ihnen mo-
dular im Rahmen der UWP-Fortbildungsreihe vermittelt (ca. 60 
Min., je Veranstaltung): 
• „Update Wirtschaftsprüfung 1-3 2023“
• „Update Wirtschaftsprüfung 1-3 2024“

Sollten Sie sich ergänzend für die Implementierung eines ESG-
Managements-Systems, was primär die Verpflichtung Ihrer 
Mandanten ist, anhand eines Praxisfalls interessieren, so weisen 
wir auf folgendes AUDfIT®-Fortbildungsangebot hin: 
• „Corporate Sustainability Reporting Directive / Enviroment

Social Governance Case Study (CSRD/ESG-CS)“ (mehr In-
formationen hierzu finden Sie auf www.audfit.de)

Die fachliche Aufklärung und Sensibilisierung Ihrer Auftragge-
ber könnte auch schriftlich in einem Mandantenbrief erfolgen. 

Auch die IDW-Akademie bietet spezielle Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen für unseren Berufsstand auf dem Gebiet der 
Nachhaltigkeit an. 
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4.7.3 Gruppe 2 Ihrer betroffenen Mandate: Der WP als Prüfer der 
nichtfinanziellen Berichterstattung 
Innerhalb des Partnerkreises Ihrer WP-Praxis/Ihres Prüfungsver-
bands sollten Sie schon jetzt eine Strategie entwickeln, mit der 
Sie sicherstellen, dass ihre prüfungspflichtigen Mandanten 
rechtzeitig Maßnahmen zur Implementierung Ihres unterneh-
mensspezifischen Nachhaltigkeitsmanagements, kurz ESG-M, 
ergreifen. 

Dabei besteht folgender Zeitplan:

2023/2024 Aufbau umfassender Fachkunde und Implementierung des 
Systems im Unternehmen

2025 ESG-Datensammlung und Rollout

2026 Verpflichtung zur Datenanalyse und Entwurf und Vorlage 
des ersten NFR zur Prüfung durch einen unabhängigen Prüfer

A
BB

IL
DU

N
G

: 1
5

ZWEI WEGE: ESG-M KONZEPTION IN DEN UNTERNEHMEN

Weg-Nr. 1:
Empfehlung eines Dritten als Consultant

Nach einer Marktanalyse sprechen Sie eine Empfehlung für einige Berater aus, mit denen Sie 
in keiner Weise verbunden (keine Netzwerkpartner) noch persönlich vertraut sind 

(Unabhängigkeit).

Weg-Nr. 2:
Eigener Know-how-Aufbau im prüfungspflichtigen Unternehmen

Sollte die große Gesellschaft beabsichtigen, das ESG-Managementsystem eigenständig zu 
erarbeiten und zu implementieren, so empfiehlt sich hier vorab eine entsprechend 

fundierte Aus- und Fortbildung. 
Folgende Fortbildungsveranstaltungen werden hierzu am Markt angeboten (Auszug):

Veranstalter Beschreibung Referent

1. Haufe Akademie
vgl. www.haufe.de „Nachhaltigkeit in Unternehmen etablieren“ verschiedene 

Fachreferenten

2. ExpertSkills
vgl. www.expertskills.de

„Entwicklung eines unternehmensindividuellen
Nachhaltigkeitsmanagementsystems in der Praxis 
(CSRD/ESG-CS)“

Dipl.-Wirt.-Ing.
Alf-Christian Lösle
WP/StB/CPA mit WP-Kollegen

3. IHK Zentrum für 
Weiterbildung

vgl. www.ihk-weiterbildung.de
„Nachhaltigkeitsberichterstattung – Online“ verschiedene 

Fachreferenten

Abbildung 15: Zwei Wege: ESG-M Konzeption in den Unternehmen

4.8 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema 
• AUDfIT®-Prüferhilfe 4:

„Musterbrief/-mail für Mandanten: Neue Pflichten im Zu-
sammenhang mit der nichtfinanziellen Berichterstattung
(ab 2025)“

S. #172

siehe 
Anlagen- 
band
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Seite #55

THEMA 5:
Neue „Nicht-Vorbehaltsaufgabe“ für 
den Wirtschaftsprüfer
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG –
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

5. Neue „Nicht-Vorbehaltsaufgabe“ für den
Wirtschaftsprüfer

Seite

5.1 Anforderungen an den Prüfer #56

5.1.1 Modifizierte Zulassungsvoraussetzung für neue 
Wirtschaftsprüfer nach 2024

#57

5.1.2 Besitzstandsklausel für bereits bestellte Wirt-
schaftsprüfer

#57

5.1.3 Anpassung der Vorgaben für alle Wirtschaftsprüfer, 
die NFR prüfen wollen

#58

5.2 Fachliche Aspekte zur Prüfung der nichtfinanziellen Be-
richterstattung

#58

5.2.1 Berufsgrundsätze #58

5.2.2 Anzuwendende Verlautbarungen #59

5.2.3 EU-Standards für die Prüfung #59

5.3 Auftragsannahme zur Prüfung des NFR #60

5.3.1 Gesonderter Auftragsannahmecheck für die Prü-
fung der NFR

#60

5.3.2 Bestellung und Abberufung #61

5.3.3 Abgrenzung der Verantwortlichkeiten #61

5.3.4 Gegenstand des Auftrags #61

5.3.5 Vorgaben zur Honorargestaltung #62

5.4 Dokumentation der Prüfung #62

5.5 Prüfungsurteil #62

5.6 Offenlegung der Nachhaltigkeitsinformationen #63

5.7 Sanktionen #63

5.8 Qualitätskontrolle #63

5.9 Öffentliche Aufsicht #63

5.1 Anforderungen an den Prüfer 
Der Prüfer muss über die erforderliche Sach- und Fachkenntnis 
verfügen.

Die Prüfung des Non-Financial-Reportings, kurz NFR, kann er-
folgen durch
1. den Abschlussprüfer
2. einen anderen bestellten Wirtschaftsprüfer
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3. einen anderen unabhängigen Erbringer von Prüfungsdienst-
leistungen, der Regularien und wiederkehrenden Kontrollen
hinsichtlich der Einhaltung seiner Verpflichtungen unterliegt.

Zu diesen Regularien, die die CSRD vorgibt, zählen beispielswei-
se: 
• Sachgerechte fachliche Ausbildung
• Eignungstest, ggf. mit Prüfung
• Implementierung und Pflege eines eigenen Qualitätssiche-

rungssystems
• Verpflichtung zur fortlaufenden Fortbildung
• Regelungen zur ordnungsgemäßen Bestellung, Registrie-

rung und Abberufung
• Mindestanforderungen an die Arbeitsorganisation
• Verpflichtendes Meldewesen für Unregelmäßigkeiten

5.1.1 Modifizierte21 Zulassungsvoraussetzung für neue Wirtschaftsprü-
fer nach 2024 
Die EU-Abschlussprüfungsrichtlinie22 trägt Sorge dafür, dass der 
Prüfer über die notwendigen theoretischen Kenntnisse für die 
Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung verfügen muss. 
Hierzu sieht die EU-Abschlussprüfungsrichtlinie folgende Anpas-
sungen vor: 
• Änderung der Vorgaben an die Zulassung und Bestellung

von Wirtschaftsprüfern
• Anpassung der Vorgaben für die kontinuierliche Fortbildung

der Abschlussprüfer
• Regelung zur gegenseitigen Anerkennung von Abschluss-

prüfern und Prüfungsgesellschaften innerhalb der EU.

Die Überprüfung der Kenntnisse zu den entsprechenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften sollen in die WP-
Examensprüfung aufgenommen werden.23 

5.1.2 Besitzstandsklausel für bereits bestellte Wirtschaftsprüfer 
Bereits zugelassene Wirtschaftsprüfer und solche, die in abseh-
barer Zeit bestellt werden, dürfen weiterhin Abschussprüfungen 
durchführen und dabei zugleich auch die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung24 beurteilen. 

21 Es gibt eine Übergangsfrist für neu bestellte Wirtschaftsprüfer 
22 Vgl. Art. 3 Abs. 3-7, mit denen Art. 6 bis 11 der Abschlussprüfungsrichtlinie geändert werden 
23 Vgl. Art. 3 Abs. 7 ändert dabei Art 14 
24 Vgl. Art. 3 Abs. 8 ändert dabei Art 14a 
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Im Rahmen der kontinuierlichen Verpflichtung zur Weiterbil-
dung (§ 5 Abs. 2 BS WP/vBP) werden die Berufsangehörigen 
verpflichtet, sich die erforderlichen Kenntnisse im Bereich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung anzueignen.25 

5.1.3 Anpassung der Vorgaben für alle Wirtschaftsprüfer, die NFR prü-
fen wollen 
Die organisatorischen Vorkehrungen für Wirtschaftsprüfer wer-
den durch die Abschlussprüferrichtlinie26 dahingehend ange-
passt, dass diese auch die Prüfung des NON-Financial-
Reportings, kurz NFR, in entsprechender Weise berücksichtigen. 

In der Praxis heißt das: 
• Erweiterung des QMS
• Erweiterung des Systems zur Auftragsabwicklung um Ar-

beitshilfen zur Prüfung des NFR
• Festlegung der Verpflichtung, dass der verantwortliche Prü-

fungspartner aktiv in die Prüfung der NFR eingebunden ist27.
Das heißt:
o „tatsächliche Nähe zum Auftrag“
o ausreichendes Zeitkontingent für diesen Teil des Auf-

trags vorsehen (Achtung: dies Vorgabe wird ausdrück-
lich in der EU-Richtlinie definiert)

o Idee: Gesonderte Dokumentation in der Zeiterfassung
o das Honorar für die Prüfung Nachhaltigkeitsberichter-

stattung gesondert festlegen und beispielsweise in der
erweiterten Auftragsdatei verzeichnen28

o die Prüfungsakte muss die Dokumentation über die Prü-
fung des NFR enthalten.

5.2 Fachliche Aspekte zur Prüfung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung 

5.2.1 Berufsgrundsätze 
Bei der Prüfung des NFR sind die Berufsgrundsätze, die bei der 
Abschlussprüfung Anwendung finden, in entsprechender Weise 
zu beachten29: 
• Unabhängigkeit

25 Der neue Themenbereich „Non-Financial-Reporting“ wird Teil der UWP-Reihe bei AUDfIT® 
26 Vgl. Art. 3 Abs. 9 ändert dabei Art. 24b 
27 Vgl. Art. 3 Abs. 9 ändert dabei Art 24b 
28 Die „Mandantendatei“ nach europäischem Recht könnte in Deutschland der „Auftragsdatei“ nach § 51 c WPO ent-

sprechen (ggf. neue erweiterte Pflichtangabe bei den gesetzlichen Prüfungsaufträgen). 
29 Vgl. Art 3. Abs. 11 fügt Art. 25b in die Abschlussprüferrichtlinie ein 
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• Unparteilichkeit
• Verschwiegenheit (Berufsgeheimnis)

5.2.2 Anzuwendende Verlautbarungen 
Die Mitgliedsstaaten verpflichten Ihre Prüfer, die Prüfung des 
NFR in Übereinstimmung mit folgenden Standards durchzufüh-
ren:30 
• Primäre Beachtung: EU-Standard

EU-weite Verlautbarungen der EFRAG31, basierend auf der
CSRD, in 01/2023 von der EU vorgenommen.

• Regelungsbereiche, für die die EU keine Standards ange-
nommen hat: Nationale Standards

Das IDW arbeitet an ergänzenden Verlautbarungen zur Prüfung 
der nichtfinanziellen Berichterstattung. 

5.2.3 EU-Standards für die Prüfung 
Die Prüfung umfasst: 

5.2.3.1 Die Nachhaltigkeitsberichterstattung als Prüfungsgegenstand 
• Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben
• ordnungsgemäße Umsetzung der Wesentlichkeitsanalyse

übergreifend und pro Umweltziel sowie Beachtung des Prin-
zips der „doppelten Wesentlichkeit"

• Übereinstimmung der Angaben mit den Vorgaben zur
CSRD Richtlinie, sowie den von der EFRAG verabschiedeten
Standards

• Prüfung der Konzeption und Implementierung des Nachhal-
tigkeitsmanagementsystems (Wirksamkeit und Aufbau), auf
dessen Grundlage die Daten für die Berichterstattung ermit-
telt werden

5.2.3.2 Die Angaben nach der EU Taxonomie-Verordnung als Prü-
fungsgegenstand 
• Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben
• sachgerechte Ermittlung der Indikatoren (Umsätze, OpEx,

CapEx) für die „nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten“
• ordnungsgemäße Anwendung der technischen Beurtei-

lungskriterien (vgl. verschiedene EU-Verordnungen)

30 Vgl. Art 3. Abs. 12 fügt Art. 26a neu in die Abschlussprüferrichtlinie ein 
31 Das „1. Set“ der Standards ESRS wurde bereits verabschiedet, das „2. Set“ (branchenspezifische Standards) soll in 2023 

folgen. 
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• sachgerechte Kennzeichnung nach den Anforderungen
des digitalen Reportings (Upload in zentrales EU-
Datenportal)

Der EU-Kommission wird mit delegierten Rechtsakten zu folgen-
den Regelungsbereichen Standards verabschieden: 
• Auftragsplanung
• Risikoabwägung durch den Prüfer
• Reaktion auf festgestellte Risiken
• Schlussfolgerungen für den Prüfungsbericht
• Anforderungen an das Urteil zur Nachhaltigkeitsberichter-

stattung. Vorerst „begrenzte Sicherheit“ später „hinreichen-
de Sicherheit“.

Die Befreiungsregeln für die Berichterstattung und Offenlegung 
gelten für die „einbezogenen Unternehmen“ in entsprechen-
der Weise (konsolidierte Berichterstattung zulässig). 

5.3 Auftragsannahme zur Prüfung des NFR 
In der Regel wird der mit der Prüfung der finanziellen Berichter-
stattung32 beauftragte Abschlussprüfer im Rahmen der Lage-
berichtsprüfung auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung – 
zunächst mit begrenzter Sicherheit – prüfen. 

Für die übrigen Angaben des Lageberichts bleibt es bei dem 
Maßstab „Prüfung mit hinreichender Sicherheit“. 

Sollte die Nachhaltigkeitsberichterstattung andernfalls von ei-
nem „anderen unabhängigen Erbringer von Bestätigungsleis-
tungen“ geprüft werden, so muss dennoch das Urteil zusam-
men mit dem Bestätigungsvermerk für Jahresabschluss und La-
gebericht veröffentlicht werden.33 Dies würde in der Praxis si-
cherlich noch zu bisher unbekannten Problemen führen. 

5.3.1 Gesonderter Auftragsannahmecheck für die Prüfung der NFR 
Eine Auftragsannahme zur Prüfung der NFR kann aus mehreren 
Gründen unzulässig sein:  
• Es liegt ein Ausschlussgrund, wie diese bei Abschlussprüfun-

gen bekannt sind, in entsprechender Weise vor.
• Der Prüfer hat keine ausreichende fachliche Eignung,

o z. B. fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der nichtfi-
nanziellen Berichterstattung können nicht nachgewie-
sen werden.

32 In der Regel bestehend aus Jahresabschluss und Lagebericht 
33 Vgl. Art. 19d der Rechnungslegungsrichtlinie 
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• Es besteht die Gefahr der Selbstprüfung,
o z. B. der Prüfer hat Beratungsleistungen für die Erstellung

des Nachhaltigkeitsberichtes erbracht.

5.3.2 Bestellung und Abberufung 
Die EU gibt vor, dass die Bestellung und Abberufung von Ab-
schlussprüfern für die Prüfung des NFR in entsprechender Weise 
zu den Regelungen für die Abschlussprüfung erfolgen soll34.  

Nach deutschem Recht ist die Bestellung zum Prüfer erst richtig 
erfolgt, wenn die Wahl und die Beauftragung des Prüfers erfolg-
ten. Der Prüfer hat sich von seiner ordnungsgemäßen Bestel-
lung zu überzeugen. 

5.3.3 Abgrenzung der Verantwortlichkeiten 
Es ist den Mandanten klar zu machen, dass die kollektive Ver-
antwortung für die (neue) nichtfinanzielle Berichterstattung bei 
den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie der Verwaltungs-, 
Leitungs- und Aufsichtsorgane liegt. 

Hinweis: 
Ein gesondert aufgestellter Bericht zur Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung ist dann nicht mehr zulässig, weil künftig die ge-
samte Berichterstattung innerhalb des Lageberichts in einem 
Werk abgebildet werden muss. 

5.3.4 Gegenstand des Auftrags 
Der Abschlussprüfer erhält den Auftrag zur Prüfung der Nach-
haltigkeitsberichterstattung eines Unternehmens. 

Dabei hat er zu prüfen, ob die 
• Berichterstattung in Übereinstimmung mit den Berichtstan-

dards erfolgt.
• vom Unternehmen angewandten Verfahren zur Ermittlung

der bereitzustellenden Informationen, sowie der Ausweis für
die
o Nachhaltigkeitsberichterstattung einerseits und
o gemeldeten Indikatoren für die EU Taxonomie-

Verordnung35 andererseits

den Standards entsprechen. 

34 Vgl. Art 3. Abs. 18 fügt Art 38a ein 
35 Vgl. Art 8. der Taxonomie-Verordnung 
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Im Falle von Unternehmensgruppen kann auch die jährlich 
konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung Gegenstand der 
Prüfung sein. 

5.3.5 Vorgaben zur Honorargestaltung 
Die Abschlussprüferrichtlinie36 schreibt den Mitgliedsstaaten 
vor, dass diese Regelungen finden müssen, wonach bei den 
Honoraren für die Prüfung des NFR folgendes zu beachten ist: 

Die Honorare für die Prüfung des NFR 
• müssen unabhängig von der Erbringung zusätzlicher Leis-

tungen bestimmt werden,
• dürfen an keine Bedingungen geknüpft sein.

5.4 Dokumentation der Prüfung 
Die Abschlussprüferrichtlinie37 schreibt den Mitgliedsstaaten 
vor, dass die Prüfungsakte Informationen über die Prüfung des 
NFR enthalten muss. 

5.5 Prüfungsurteil 
Dem Erbringer der Bestätigungsleistung, der in Deutschland re-
gelmäßig ein Wirtschaftsprüfer sein wird, der in den meisten Fäl-
len zugleich als Abschlussprüfer tätig wird, wird entsprechend 
den Vorgaben des Mitgliedsstaatenrechts, das Recht einge-
räumt ein Urteil „zur Prüfung mit begrenzter Sicherheit“ abzu-
geben. 

Der Bestätigungsvermerk wird in Übereinstimmung mit den EU- 
Standards und den nationalen Standards des jeweiligen Mit-
gliedsstaates zu erstellen sein. 

Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft haben dabei 
anzugeben, ob wesentliche falsche Darstellungen im Lagebe-
richt festgestellt wurden. 
Es bleibt abzuwarten, wie sich dies auf den Wortlaut des Bestä-
tigungsvermerks auswirken wird. 

36 Vgl. Art. 3 Abs. 11 ändert Art. 25 
37 Vgl. Art. 3 Abs 9 ändert Art 24 b 
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5.6 Offenlegung der Nachhaltigkeitsinformationen 
Die EU-Kommission plant hierzu die Einrichtung eines European 
Single Access Points, kurz ESAP38, einer EU-weiten digitalen Zu-
gangsplattform zu öffentlichen Finanz- und Nachhaltigkeitsin-
formationen von Teilnehmern am wirtschaftlichen Markt inner-
halb der EU. 

5.7 Sanktionen 
Mittels Anpassung der Rechnungslegungsrichtlinie39 der EU wird 
festgelegt, welche Arten und Verwaltungsmaßnahmen die 
Mitgliedsstaaten gegen Unternehmen zu verhängen haben, 
die gegen die nationalen Vorschriften zur Nachhaltigkeit ver-
stoßen. 

5.8 Qualitätskontrolle 
Die Abschlussprüferrichtlinie wird dahingehend angepasst, dass 
die Prüfung des NFR in „das System zur Qualitätssicherungsprü-
fung“40 einbezogen wird, d. h., dass sich die in Deutschland 
nach § 57a WPO verpflichtende Qualitätskontrolle neben den 
gesetzlich prüfungspflichtigen Jahresabschlüssen und Lagebe-
richten künftig auch auf das NFR beziehen wird. 

Bei der Auswahl der Prüfer für Qualitätskontrolle ist neben der 
persönlichen Eignung auch die ergänzende fachliche Eignung 

„Fundierte fachliche Kenntnisse auf dem Gebiet des NFR“ 
einzubeziehen. 

Der PfQK sollte selbst einschlägige praktische Erfahrung bei der 
Prüfung des NFR haben (neues ergänzendes Auswahlkriterium). 

5.9 Öffentliche Aufsicht 
Die Regelungen der öffentlichen Aufsicht, die in Deutschland 
zu den Aufgaben der Wirtschaftsprüferkammer zählt, sollen in 
Bezug auf die NFR in gleicher Weise wie bei den Abschlussprü-
fungen vorgenommen werden.41 

Es ist konkret damit zu rechnen, dass die WPK und auch die 
APAS im Rahmen der Berufsaufsicht und der Qualitätskontrolle 
in den Anfangsjahren hier einen fachlichen Schwerpunkt set-
zen wird. 

38 Diese Vorgehensweise dient auch dem Aktionsplan Kapitalmarktunion (COM(2020)590 final), bzw. (COM(2020)591 final) 
39 Vgl. Änderung des Art. 51 der Rechnungslegungsrichtlinie durch Art 1, Abs 12 der Änderungsrichtlinie 
40 Vgl. Art. 3 Abs. 15 der Art 29 der Abschlusspüferrichtlinie ändert 
41 Vgl. Art. 3 Abs. 17 fügt Art 36 a ein 
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6. Einführung zur CSRD –
Nachhaltigkeitsberichterstattung (Kurzfassung)

Seite

6.1 Die normativen Grundlagen der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung

#65

6.1.1 Allgemeine Regelungen – Querschnittsstandards #66

6.1.2 Environment – Themenstandards #66

6.1.3 Social – Themenstandards #66

6.1.4 Governance – Themenstandards #66

6.2 Nachhaltigkeitsberichterstattung als Teil des Lageberichts #66

6.3 Kategorisierung der Angaben im Nachhaltigkeitsbericht #67

6.3.1 Gliederungsebene 1 pro Thema #67

6.3.2 Gliederungsebene 2 pro Thema #68

6.4 Inhaltliche Vorgaben zu allen Abschnitten der Nachhal-
tigkeitsberichterstattung

#68

6.4.1 Grundsätzliche Offenlegungspflichten #68

6.4.2 Gesonderte Offenlegungspflicht bei Wesentlichkeit #68

6.5 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #69

6.1 Die normativen Grundlagen der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung
Im April 2021 hat die EU-Kommission den Vorschlag der 
CSRD-ED (EU Richtlinie) vorgelegt.

Der Rat und das europäische Parlament haben im Juni 2022
eine vorläufige politische Einigung über die Richtlinie über die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD-
ED42) erzielt. Die Verabschiedung erfolgte im November 2022. 
Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU im Januar 2023 ist 
die CSRD in Kraft getreten.

Die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ersetzt 
die NFRD (Non-Financial Reporting Directive), die von kapital-
marktorientierten Unternehmen auch schon vor 2022 zu beach-
ten war.

42 CSRD – Exposure Draft (Entwurfsfassung)
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Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat 
verschiedene European Sustainability Reporting Standards 
(ESRS) entwickelt, die die rechtliche Grundlage für die Nach-
haltigkeitsberichterstattung bilden. 

Die ESRS („1. Set“) können 
• in Querschnittsstandards, die für alle Nachhaltigkeitsbelan-

ge gelten, und
• Themenstandards, die ausschließlich für das mit dem Stan-

dard behandelte Nachhaltigkeitsthema gelten,

unterschieden werden. 

6.1.1 Allgemeine Regelungen – Querschnittsstandards 

ESRS 1 Allgemeine Anforderungen 

ESRS 2 Allgemeine Angaben 

6.1.2 Environment – Themenstandards 

ESRS E1 Klimawandel 

ESRS E2 Verschmutzung 

ESRS E3 Wasser- und Meeresressourcen 

ESRS E4 Biodiversität und Ökosysteme 

ESRS E5 Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft 

6.1.3 Social – Themenstandards 

ESRS S1 Eigene Belegschaft 

ESRS S2 Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette 

ESRS S3 Betroffene Gemeinschaften 

ESRS S4 Verbraucher und Endnutzer 

6.1.4 Governance – Themenstandard 

6.2 Nachhaltigkeitsberichterstattung als Teil des Lagebe-
richts 
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird Bestandteil des La-
geberichts und könnte sich in dessen Gliederung als eigen-
ständigen Abschnitt wie folgt eingliedern: 

ESRS G1 Geschäftsgebaren
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VI. Risikoberichterstattung

VII. Chancenberichterstattung
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VIII. Nachhaltigkeitsberichterstattung

1. Allgemeine Informationen

2. Umweltinformationen
mehrere Unterabschnitte zu einzelnen Themen

3. Soziale Informationen
mehrere Unterabschnitte zu einzelnen Themen

4. Governance Informationen
mehrere Unterabschnitte zu einzelnen Themen

Ort, Datum, Unterschrift 

6.3 Kategorisierung der Angaben im Nachhaltigkeitsbe-
richt 
Die einzelnen Abschnitte im Nachhaltigkeitsbericht können bei-
spielsweise wie folgt weiter untergliedert werden (Entscheidung 
des berichtspflichtigen Unternehmens). 

6.3.1 Gliederungsebene 1 pro Thema 
„Allgemeine Angaben“ 
• Die allgemeinen Angaben gelten für alle Nachhaltigkeits-

themen. Dies betrifft bspw. die Angaben aufgrund ESRS 2.
• Bsp.: „Offenlegungspflicht BP-1“ – Informationen

o zum Konsolidierungskreis und
o zu der Wertschöpfungskette des Unternehmens

„Themenbezogene Angaben“ 
• Die themenbezogenen Angaben beziehen sich direkt auf

ein bestimmtes Nachhaltigkeitsthema.
• Der ESRS E1 behandelt bspw. das Nachhaltigkeitsthema

„Klimawandel“.
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6.3.2 Gliederungsebene 2 pro Thema 
„Branchenunabhängige Angaben“ 
• Die Angaben sind branchenunabhängig zu machen, z. B.

Angaben aufgrund des ESRS E1 – Klimawandel.
• Bsp.: „Offenlegungspflicht E1-2“ – Beschreibung der Maß-

nahmen des Unternehmens zur Minderung und Anpassung
an den Klimawandel.

„Branchenabhängige Angaben“ 
die Standards zur Regelung der branchenabhängigen Anga-
ben sind bei der EFRAG gegenwärtig noch in Arbeit. 

„Unternehmensspezifische Angaben“ 
Wenn das Unternehmen feststellt, dass Auswirkungen, Chan-
cen und Risiken zu einem Nachhaltigkeitsthema von einem 
Standard nicht ausreichend berücksichtigt werden, muss das 
Unternehmen ergänzende unternehmensspezifische Angaben 
machen. 

6.4 Inhaltliche Vorgaben zu allen Abschnitten der Nach-
haltigkeitsberichterstattung 

6.4.1 Grundsätzliche Offenlegungspflichten 
Die „Offenlegungsanforderungen“ und „Datenpunkte der ein-
zelnen Standards“ 
• ESRS 2 – Allgemeine Angaben und
• ESRS E1 – Klimawandel

sind grundsätzlich im Nachhaltigkeitsbericht anzugeben.

6.4.2 Gesonderte Offenlegungspflicht bei Wesentlichkeit 
Für alle anderen Nachhaltigkeitsaspekte ist eine unternehmens-
individuelle Wesentlichkeitsbeurteilung vorzunehmen.43 

6.4.2.1 Prinzip der doppelten Wesentlichkeit (Kurzdarstellung) 

Ein Nachhaltigkeitsaspekt ist wesentlich und muss daher in den 
Nachhaltigkeitsbericht aufgenommen werden, wenn die Vo-
raussetzungen für die 
• Wesentlichkeit der umweltspezifischen Auswirkungen („In-

side-Out“)
und / oder

v Vgl. ESRS 1 - 3.2. Wesentliche Angelegenheiten und Wesentlichkeit der Information 
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• Wesentlichkeit in finanzieller Hinsicht („Outside-In“)
für ein Unternehmen erfüllt sind – Prinzip der doppelten Wesent-
lichkeit.

6.4.2.2 Wesentlichkeit in Bezug auf umweltspezifischen Auswirkungen

Aus Sicht der Auswirkungen ist ein Nachhaltigkeitsthema we-
sentlich, wenn es 
• tatsächliche oder potenzielle,
• negative oder positive,
• Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- oder Governance-

Angelegenheiten hat.
Beispiel: Erhebliche Emissionen beim Produktionsprozess

6.4.2.3 Wesentlichkeit in Bezug auf finanzielle Belange

Aus finanzieller Sicht ist ein Nachhaltigkeitsthema wesentlich, 
wenn es finanzielle Auswirkungen auf die Entwicklung des Un-
ternehmens hat.
Hierbei sind 
• kurz-,
• mittel- und
• langfristige Effekte
in Bezug auf die Vermögens-, Finanz-, Ertragslage und die Zah-
lungsströme zu betrachten.
Beispiel:  
Regelungen zur Erreichung von Klimazielen erfordern Investitio-
nen in spezielle Filteranlagen einer Produktionsanlage zur Re-
duzierung der Schadstoffemissionen.

Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit wird in einer späteren 
UWP-Veranstaltung in 2023 und 2024 intensiver anhand von 
Praxisbeispielen erläutert.

6.5 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema 
• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/1:

„Konformität des ESRS-Standards mit anderen nationalen
und internationalen Normen zur Nachhaltigkeit – Schau-
bild“

S. #175

• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/2:
„Branchenübergreifende ESRS-Standards: Zusammenfas-
sung zahlreicher nationaler und internationaler Standards –
tabellarische Darstellung“

S. #176

siehe 
Anlagen- 
band
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• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/3:
„Gliederung Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 mit in-
tegrierter Nachhaltigkeitsberichterstattung“

S. #177

• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/4:
„Die Nachhaltigkeitsberichterstattung 2025 (Gliederung
mit Unterpunkten)“

S. #178

• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/5:
„Teil 1 von 4 der Nachhaltigkeitsberichterstattung (Auszug)
2025 – Punkt 1: „Allgemeine Informationen mit Unterpunk-
ten und Inhalt“

S. #185

siehe 
Anlagen- 
band
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7.1 Zielsetzung der EU Taxonomie-Verordnung 
Die EU-Kommission verpflichtete sich im März 2018 zu einem Ak-
tionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. 

Dabei werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt:
Entwicklung eines EU-Klassifizierungssystems, bezeichnet als 
EU Taxonomie, um eine gemeinsame Sprache für alle Ak-
teure innerhalb der Finanzwirtschaft und den anderen Be-
teiligten am Wirtschaftsleben zu schaffen.
Die EU Taxonomie-Verordnung bildet die Basis für die Identi-
fizierung von Wirtschaftsaktivitäten, die wesentlich zum Kli-
maschutz beitragen. 
Für Wirtschaftsaktivitäten von Unternehmen wurde seitens 
der EU eine Liste technischer Bewertungskriterien (TSC) fest-
gelegt, um messbar zu machen, 
o welchen Beitrag ein Unternehmen mit seinen Wirt-

schaftsaktivitäten zur Eindämmung des Klimawandels
leistet,

o ohne gleichzeitig nennenswerte Nachteile für andere
Umweltziele zu implizieren.

Da nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten von den Unterneh-
men künftig günstiger finanziert werden können44, ist davon 
auszugehen, dass bei bedeutenden Wirtschaftsaktivitäten
der unternehmerische Wille besteht anhand der techni-
schen Beurteilungskriterien die Konformität mit den Nach-
haltigkeitszielen zu überprüfen. 

Hinweis:
Außenstehenden Kapitalgebern wird die Klassifizierung ent-
sprechend der EU Taxonomie dazu dienen, den Grad der
Nachhaltigkeit einer bestimmten Wirtschaftsaktivität nach 
einheitlichen Grundsätzen festzustellen und beurteilen zu 
können. 

Dies wird erhebliche Auswirkungen auf die Einpreisung des 
Fremdkapitals haben, auch weil dieses vom Kreditgeber ggf. 
günstiger refinanziert werden kann.

44 Günstige Refinanzierungsmöglichkeiten der Kreditinstitute
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7.2 Für welche Unternehmungen ergibt sich eine Ver-
pflichtung zur nichtfinanziellen Berichterstattung auf 
Grundlage der EU Taxonomie-Verordnung?

7.2.1 Verpflichtungen ab dem 01.01.2022 
Kapitalmarktorientierte Unternehmen, die auch schon in 
der Vergangenheit auf Grundlage der NFRD (Non-Financial 
Reporting Directive) berichtspflichtig waren.
Teilnehmer am Finanzmarkt, die Finanzprodukte offerieren.

Verpflichtet sind somit in Deutschland rund 3.000 Unternehmen. 

7.2.2 NEU: Erstmalige Verpflichtung ab dem 01.01.2025 (Berichterstat-
tung in 2026 für 2025) 
Zusätzlich zur Pflicht, eine 
• Nachhaltigkeitsberichterstattung in den Lagebericht zu in-

tegrieren (aufgrund der CSRD-Richtlinie) werden zahlreiche
Unternehmen ab diesem Zeitpunkt verpflichtet,

• nichtfinanzielle Berichterstattung nach der EU Taxonomie-
Verordnung offenzulegen (Art. 8 Abs. 1 EU Tax-VO):

alle großen Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3 HGB)
KMU, die kapitalmarktorientiert sind
Betriebe der öffentlichen Hand i. d. R. die aufgrund ge-
sellschaftsvertraglicher Vorgaben wie große Gesell-
schaften behandelt werden

Erstmals verpflichtet ab 2025 sind somit in Deutschland rund 
33.000 Unternehmen, davon rund 15.000 große Kapitalgesell-
schaften und 18.000 Betriebe der öffentlichen Hand.

7.3 Die Grundidee: Kernelemente der Berichterstattung 
nach der EU Taxonomie-Verordnung
Im Gegensatz zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung, die Teil des 
Lageberichts wird, wurde nach der EU Taxonomie-Verordnung 
nicht die Beschreibung von
• qualitativen Merkmalen und
• Quantifizierungen oder
• Bemühungen und Vorhaben
zu einem nachhaltigeren unternehmereichen Handeln gefor-
dert.

UWP 1 2023

#74
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7.
 Ei

nf
üh

ru
ng

 z
ur

 E
U 

Ta
xo

no
m

ie
-V

er
or

d
nu

ng
 (K

ur
zf

as
su

ng
)



THEMENBEREICH III: CSRD/ESG – 
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT 

Nein, ganz im Gegenteil: Im Zentrum der EU Taxonomie-
Verordnung steht die Frage,  

„zu welchem prozentualen Anteil von einem Unternehmen 
innerhalb eines Jahres “ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitäten“ durchgeführt wurden.“ 

Die EU verfolgt dabei das Ziel, dass sich der Anteil der 

„als ökologisch nachhaltigen zu klassifizierenden Wirt-
schaftsaktivitäten eines Unternehmens“ 

von Jahr zu Jahr, und somit von einem zum nächsten Berichter-
stattungszeitraum, deutlich und zunehmend stärker erhöht. 

7.3.1 Bestimmung der taxonomiekonformen Aktivitäten 
Da ein Unternehmen dazu neigen wird, 
• die eigenen Wirtschaftsaktivitäten in möglichst großem Um-

fang
• den ökologisch nachhaltigen und somit taxonomiekonfor-

men Anteilen der Wirtschaftsaktivitäten zuzuordnen,

hat die EU-Kommission in mehreren Verordnungen umfangrei-
che und teils sehr detaillierte  
• allgemeine und
• zu zahlreichen Aktivitäten branchenabhängige

technische Kriterien festgelegt, anhand derer vom Unterneh-
men und vom Prüfer eine eindeutige Abgrenzung 
• taxonomiekonform, bzw.
• nicht taxonomiekonform

vorgenommen werden kann.

So wird für einen Dritten nachprüfbar und für alle Unternehmen 
europaweit einheitlich festgelegt, wann genau eine Wirt-
schaftsaktivität eines Unternehmens im Sinne der EU Taxono-
mie-Verordnung als nachhaltig zu qualifizieren ist. 
Die diversen EU-Verordnungen liefern dabei die Basis der Klas-
sifizierung für unterschiedlichste Wirtschaftsaktivitäten, die ta-
xonomiefähig sein könnten,  
• und den operativen Betrieb betreffen (Umsatzerlöse bezie-

hungsweise Betriebsaufwand, OpEx), oder
• solche, die Investitionscharakter haben (Investitionsausga-

ben, CapEx).

Detaillierte technische Bewertungskriterien zur Beschreibung 
der Umweltverträglichkeit, werden für einzelne Wirtschaftsaktivi-
täten festgelegt. 
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7.3.2 Bestimmung des taxonomiefähigen Anteils 
Der Anteil der als nachhaltig einzustufenden Aktivitäten im 
Verhältnis zu den gesamten Wirtschaftsaktivitäten wird durch 
drei Kennzahlen bestimmt:  
1. OpEx = Anteil der „nachhaltigen“ Betriebsausgaben
2. Umsätze = Anteil der „nachhaltigen“ Umsatzerlöse
3. CapEx = Anteil der „nachhaltigen“ Investitionen

Beispiel:

CapEx = 

Investitionen, die als nachhaltig einzustufen sind [€] 

Gesamtinvestition eines Konzerns/Unternehmens 
innerhalb eines Jahres in [€] 

7.4 Entwicklung: Gegenwärtiger Stand der Normen zur EU 
Taxonomie 
In mehreren Schritten hat die EU in den Jahren seit 2016, ver-
schiedene delegierte Rechtsakte zur EU Taxonomie entwickelt, 
modifiziert und letztlich auch verabschiedet.  
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ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER REGELUNGSWERKE ZUR
EU TAXONOMIE-VERORDNUNG AUF EU-EBENE

VO – EU 2020/852 
zur Einrichtung eines 

Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen

(EG) Nr. 1893/2006
Systematik der

Wirtschaftszweige

Delegierte VO (EU) 
2021/2139 zur 

Bestimmung der 
technischen 

Beurteilungskriterien 
anhand derer bestimmt 
werden kann, dass eine 

Wirtschaftstätigkeit 
einen Beitrag zum 
Klimaschutz leistet

Delegierte VO (EU) 
2022/1214 zur Änderung 
von VO (EU) 2021/2135 

zu bestimmten 
Energiesektoren

Mitteilung der EU-
Kommission über 

die Auslegung
und Umsetzung

FAQ

Aktionsplan:
Finanzierung 
nachhaltiges

Wachstum

08.03.2018 22.06.2020 04.06.2021 09.03.2022 10.12.2022

A

B

C D

E
F

G

1 2 3 4 5
t

Abbildung 16: Entwicklung der Regelungswerke zur EU Taxonomie-
Verordnung auf EU-Ebene 

Die EU schafft gegenwärtig durch stets neue sukzessive Konkre-
tisierungen der Abgrenzungskriterien von nachhaltigen Wirt-
schaftsaktivitäten klare Voraussetzungen für die Umsetzung der 
Unternehmen. 
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Am 9. März 2022 änderte die Kommission die delegierten 
Rechtsakten ein weiteres Mal, indem diese um technische 
Überprüfungskriterien für bestimmte Energietätigkeiten modifi-
ziert wurden. 

Danach erfolgte eine Veröffentlichung im Amtsblatt, sodass die 
EU Taxonomie-Verordnung mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in 
Kraft getreten ist, wobei die Änderungen des delegierten 
Rechtsaktes ab dem 1. Januar 2023 gelten. 

Die wesentlichen Elemente des Systems zur EU Taxonomie, so-
wie die Pflichten für Unternehmen sind in insgesamt  
• vier aufeinander aufbauenden EU-Verordnungen sowie
• zwei ergänzenden Mitteilungen der EU

geregelt.
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EU-VERORDNUNGEN ZUR TAXONOMIE (2018-2022)

Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214: 
Besondere Regelungen für den Energiesektor

(45 Seiten)

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139: 
Ergänzungen um die Festlegung technischer Daten

(346 Seiten)

Verordnung (EU) 2020/852:
Einrichtung des Rahmens zur Erleichterung

nachhaltiger Investitionen
(43 Seiten)

Selbstverpflichtung der EU:
Schaffung eines Klassifizierungssystems für 

nachhaltiges Wachstum

Grundlage 
(03/2021)

Basiswerk
(18.06.2020)

Modifizierung 
(04.06.2021)

Spezifische 
Ergänzung 
(09.03.2022)
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Abbildung 17: Entwicklung EU-Verordnungen zur Taxonomie (2018-2022) 

Weitere delegierte Rechtsakte zur Präzisierung von „nachhalti-
gen Wirtschaftsaktivitäten“ werden in den Jahren 2023 und 
2024 erwartet, bevor die erstmalige vollumfängliche Anwen-
dung ab dem Jahr 2025 greifen wird. 
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7.5 Ergänzende zu beachtende EU-Normen 
Die EU greift neben den speziellen „EU-Verordnungen zur Taxo-
nomie“ auf andere EU-Normen zurück, die bereits in der Ver-
gangenheit für andere Zwecke als Rechtsakt veröffentlicht 
wurden und nun hilfsweise für Zwecke der EU Taxonomie-
Verordnung herangezogen werden. 
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BEZUGNAHME AUF BEREITS BESTEHENDE VERORDNUNGEN DER EU
„QUERSCHNITTSVERORDNUNGEN“

Verordnung (EU) Nr. 1893/2006 vom 20.12.2006 zur Aufstellung der 
statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE (39 Seiten)

Artikel 4: Nationale Wirtschaftszweigklassifikation

 originärer Zweck: Statistische Meldepflichten der Mitgliedsstaaten

Richtlinie 2011/92/EU vom 13.12.2011 über die Umweltverträglichkeit bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (21 Seiten)

 originärer Zweck: Standard für Umweltverträglichkeitsprüfung bestimmter
Projekte (z. B. chemische Anlagen, Stromwerke) im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens

Verordnung (EU) 2019/1021 vom 20.06.2019 über persistente organische 
Schadstoffe (77 Seiten)

 originärer Zweck: Regelung zum Umgang, Transport und zur Entsorgung
dieser Stoffe

A

B

C

Abbildung 18: Bezugnahme auf bereits bestehende Verordnungen der EU 
„Querschnittsverordnungen“ 

7.5.1 Wirtschaftsaktivitäten z. T. klassifiziert nach Wirtschaftszweigen 
(NACE Einteilung) 
Die verschiedenen delegierten Verordnungen nehmen in einer 
Vielzahl von Einzelvorschriften Bezug auf einzelne Branchen, 
beziehungsweise wirtschaftliche Sektoren, für die bestimmten 
Wirtschaftsaktivitäten zur Anwendung kommen. 

Dabei greift die EU hilfsweise auf die EU Klassifikation „NACE“ 
aus dem Jahre 2006 zurück. 
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7.6 Methodische Vorgehensweise zur Beurteilung von 
Wirtschaftsaktivitäten nach der EU Taxonomie-
Verordnung
Ziel der EU Taxonomie-Verordnung ist es, eine Wirtschaftsaktivi-
tät als ökologisch nachhaltig und somit taxonomiekonform zu 
bezeichnen, wenn mit dieser abgrenzbaren Wirtschaftsaktivität 
ein Beitrag zu mindestens einem der sechs Umweltziele geleis-
tet wurde.

Dabei sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:
DSNH-Kriterium 
Die Wirtschaftsaktivität darf nicht zugleich zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung eines anderen Umweltziels führen 
(„Do not signifikant harm – DNSH – Kriterium“; Art. 17 EU Tax-
VO).
Soziale Mindeststandards
Die sozialen Mindeststandards müssen stets eingehalten
werden (Art. 18 EU Tax-VO).

7.7 Die einzelnen Umweltziele der EU 
Die EU hat folgende übergeordneten Umweltziele formuliert 
(Art. 9 EU Tax-VO):

Beitrag zum Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel
Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
Stärkung der Kreislaufwirtschaft
Verringerung der Umweltverschmutzung
Schutz der biologischen Vielfalt

7.8 Problem: Vielfalt und breites Spektrum möglicher Wirt-
schaftsaktivitäten einer Unternehmung

7.8.1 Große Bandbreite der Wirtschaftsaktivitäten 
Die Aufgabe unternehmerischen Handelns besteht darin, wirt-
schaftliche Aktivitäten unterschiedlichster Art und Zielsetzung 
im Rahmen des rechtlich Zulässigen zu entfalten. 

Das Spektrum denkbarer Wirtschaftsaktivitäten sowohl 
• im operativen Betrieb sowie
• in Bezug auf Investitionsentscheidungen

ist unendlich groß.
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7.8.2 Prüfschema zur Beurteilung auf Taxonomie Konformität 
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PRÜFSCHEMA ZUR BEURTEILUNG, OB EINE WIRTSCHAFTSTÄTIGKEIT EINEN
WESENTLICHEN BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ LEISTET

1. Liegt eine Wirtschaftsaktivität vor?

2. Beschreibung der Wirtschaftstätigkeit, die nachhaltig sein könnte!

Im Katalog enthalten
(EU) 2021/213 9 Anhang 1

a. Ist die Beschreibung der Tätigkeit EU Taxonomie konform?
b. Stellt die Wirtschaftsaktivität einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz dar?
c. Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (qualitativ)?

´3. Abgleich mit technischen Bewertungskriterien

a. Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (quantitativ)?
b. ggf. Vorgaben zur zyklischen Überprüfung durch Dritte

vgl. Systematisierung 
Wirtschaftszweige 
EU Nr. 1893/2006

ke
in

e 
na

ch
ha

lti
ge

 W
irt

sc
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fts
ak

tiv
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t

vgl. EU 2019/1026
+

RL 2011/92/EU

NEIN

nachhaltige Wirtschaftsaktivität

ERFÜLLT

NEIN

JA

JA

JA

NEIN

NEIN

JA

Abbildung 19: Prüfschema zur Beurteilung, ob eine Wirtschaftstätigkeit einen 
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leistet 

7.8.3 Definition technischer Beurteilungskriterien und Grenzwerte 
Bei der Frage der Taxonomiefähigkeit einer Wirtschaftsaktivität 
geht es nicht nur um die Frage, ob diese ökologisch nachhaltig 
ist, sondern vielmehr darum,  

„ob der Beitrag zu einem oder mehreren Umweltzielen 
nennenswert ist.“ 

So beinhaltet die Anlage zur EU Taxonomie-Verordnung einen 
umfangreichen Katalog an technischen Beschreibungen und 
Grenzwerten, die in Abhängigkeit zu einzelnen dort beschrie-
benen Wirtschaftsaktivitäten, den von der EU geforderten Bei-
trag zu einem der sechs Umweltziele zum Ausdruck bringt. 

7.8.4 Aller Anfang ist schwer: Es ist ein geringer Anteil nachhaltiger 
Wirtschaftsaktivitäten in den Unternehmen zu erwarten 
Sicherlich wird anfänglich, beginnend in 2025, d. h. in dem ers-
ten Anwendungszeitraum der EU Taxonomie-Verordnung nur 
ein kleiner Teil sämtlicher Wirtschaftsaktivitäten, über die ein 
Unternehmen innerhalb eines Jahres entscheidet, als ökolo-
gisch nachhaltig zu qualifizieren sein.  
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7.8.5 Regulatorische Ausweitung des Spektrums nachhaltiger Wirt-
schaftsaktivitäten 
Die EU forciert eine sukzessive deutliche Ausweitung der als 
ökologisch nachhaltig zu bezeichnenden Wirtschaftsaktivitäten 
der Unternehmungen. 

Inwieweit und wie schnell dieses Ziel der EU erreicht wird, wird 
sich im Verlauf der nächsten Jahre anhand der aggregierten 
offengelegten Kennzahlen der EU Taxonomie-Verordnung ab-
lesen lassen. 

7.9 Vereinfachtes Praxisbeispiel zur Anwendung der EU 
Taxonomie-Verordnung: Herstellungsbetrieb für Heiz-
körper 
Das Unternehmen, das Heizkörper produziert, stellt sich zur Fest-
stellung des nachhaltigen Anteils der Umsätze, die Frage, wel-
che Einzelprodukte des Produktprogramms 2025 den techni-
schen Grenzwerten für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
(TSC45) entsprechen.  
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MODELLHAFTE DARSTELLUNG DER
ÖKOLOGISCH NACHHALTIGER WIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN

Beispiel: Produzent von Heizkörpern und Handtuchwärmestangen

1. Beschaffung Ware 2. Personalvergütung
– anteilig –

3. Erwerb Maschinen

5. Investition in Hallenbau

4. Investition in neue Anlagen

Verkauf von Gütern

• „Niedrigenergie 
Heizungen“

• „ECO-Heizung Typ 
473“

Betriebsausgaben (OpEx)

 davon in „Zusammenhang mit 
nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten“

z. B. 9 % (der gesamten
Betriebsausgaben)

Investitionen / CapEx

 davon klassifiziert als
nachhaltig 

z. B. 3 %
(des gesamten 

Investitionsvolumen)

Umsatzerlöse

 davon 
klassifiziert als
nachhaltig
z. B. 8,3 %

(der gesamten 
Umsätze)

Nachweis lt. technischen Beurteilungskriterien für jede 
einzelne Wirtschaftsaktivität (Belegbasis) erforderlich

Abbildung 20: Modellhafte Darstellung der ökologisch nachhaltiger Wirt-
schaftsaktivitäten 

45 TSC = technical screening criteria 
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7.10 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema 
• AUDfIT®-Prüferhilfe 7/1:

„Exemplarische Darstellung der Angaben zur EU Taxono-
mie-Verordnung“

S. #188

• AUDfIT®-Prüferhilfe 7/2:
„Empfehlenswert: „Nachhaltigkeitskompass der Wirt-
schaftsprüferkammer“ (www.wpk.de) – Eine praktische
Sammlung zahlreicher relevanter EU-Normen“

S. #189

7.11 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema 
• AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1:

„Auszug – Verordnung (EU) 2020/852 des europäischen
Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Ein-
richtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger In-
vestitionen und zur Änderung der Verordnung (EU)
2019/2088“

S. #228

• AUDfIT®- Rechtsvorschrift 7/2:
„Auszug – Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214 der
Kommission vom 9. März 2022 zur Änderung der delegier-
ten Verordnung (EU) 2021/2139 in Bezug auf Wirtschaftstä-
tigkeiten in bestimmten Energiesektoren und der delegier-
ten Verordnung (EU) 2021/2178 in Bezug auf besondere
Offenlegungspflichten für diese Wirtschaftstätigkeiten“

S. #236

• AUDfIT®- Rechtsvorschrift 7/3:
„Auszug – Verordnung (EU) 1893/2006 des europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Auf-
stellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige
NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG
über bestimmte Bereiche der Statistik“

S. #245

• AUDfIT®- Rechtsvorschrift 7/4:
„Auszug – Entwurf einer Mitteilung der Kommission über die
Auslegung und Umsetzung bestimmter Rechtsvorschriften
der EU Taxonomie delegierter Rechtsakt zum Klimaschutz
zur Festlegung technischer Bewertungskriterien für Wirt-
schaftstätigkeiten, die wesentlich zum Klimaschutz oder zur
Anpassung an den Klimawandel beitragen und anderen
Umweltzielen keinen erheblichen Schaden zuführen“

S. #251

siehe 
Anlagen- 
band
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Seite #84

THEMA 8:
Das neue 
Auftragsbestätigungsschreiben nach 
den neuen GoA (ISA [DE] 210)
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8. Das neue Auftragsbestätigungsschreiben nach
den neuen GoA (ISA [DE] 210)

Seite 

8.1 Die Rechnungslegungsgrundsätze #86 

8.1.1 Feststellung der Vertretbarkeit der Rechnungsle-
gungsgrundsätze durch den Abschlussprüfer 

#86 

8.1.2 Für den Abschluss anzuwendende Rechnungsle-
gungsgrundsätze 

#87 

8.1.3 Folgen der Prüfung der Vertretbarkeit der anzu-
wendenden Rechnungslegungsgrundsätze 

#88 

8.2 Verantwortlichkeit des Managements #90 

8.3 Ablehnung des Auftrags #91 

8.3.1 Berufsrechtliche verpflichtende Ablehnung #91 

8.3.2 Deutsche Besonderheit – Ordnungsmäßigkeit der 
Bestellung 

#92 

8.4 Vereinbarung der Auftragsbedingungen für Prüfungsauf-
träge 

#92 

8.4.1 Deutsche Besonderheit – Nachtragsprüfungen #92 

8.4.2 Mindestinhalte des Auftragsbestätigungsschrei-
bens 

#92 

8.4.3 Landesspezifische gesetzliche Regelungen außer-
halb Deutschlands 

#93 

8.4.4 Weitere Deutsche Besonderheiten zur Auftragsan-
nahme [D-Kennziffern] (Auswahl) 

#94 

8.4.5 Aufbau eines Auftragsbestätigungsschreibens #94 

8.5 Folgeprüfungen #96 

8.5.1 ABER: Deutsche Besonderheit #96 

8.6 „Nachträgliche“ Änderung der Auftragsbedingungen #96 

8.7 Zusätzliche Überlegungen bei der Auftragsannahme für 
im Ausland ansässige Rechtseinheiten 

#97 

8.8 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #98 

8.9 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #98 

Der Standard ISA [DE] 210 führt bei einer Vielzahl von in 
Deutschland durchzuführenden Prüfungsaufträgen zu keinen 
bedeutenden Neuerungen, da die materiellen Änderungen 
von ISA [DE] 210 in der deutschen Prüferpraxis selten einschlä-
gig sind. 
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Dies zeigt sich auch bei der neuerdings geforderten Beurteilung 
zur Vertretbarkeit einer von der zu prüfenden Einheit ange-
wandten Rechnungslegungsnorm. 

Da die Regelungen von ISA [DE] 210 auch bei der Prüfung von 
einzelnen Finanzaufstellungen entsprechend anzuwenden sind, 
werden nachfolgend die erforderlichen Überlegungen zur Be-
urteilung der „Vertretbarkeit“ von Rechnungslegungsnormen 
dargestellt. 

8.1 Die Rechnungslegungsgrundsätze 
Damit das Management eines bilanzierungspflichtigen Unter-
nehmens „fachliche Leitplanken“ hat, nach denen es den Ab-
schluss aufstellen kann, muss es sich vorab entscheiden, nach 
welchen Kriterien und Regelwerken die Aufstellung des Ab-
schlusses erfolgen soll. 

Auch für den Abschlussprüfer sind die Grundsätze und Kennt-
nisse der Regelwerke zur Rechnungslegung von entscheiden-
der Bedeutung. 

8.1.1 Feststellung der Vertretbarkeit der Rechnungslegungsgrundsät-
ze durch den Abschlussprüfer 
Der Abschlussprüfer hat vor Annahme des Auftrags zu überprü-
fen, ob die vom Management angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsätze im Hinblick auf sein Prüfungsziel vertretbar 
sind.  

Die internationalen Prüfungsnormen ISA, sowie die neuen GoA 
in Deutschland, sind auf alle Abschlüsse anwendbar, unab-
hängig von den gewählten Regelwerken zur Rechnungsle-
gung. 

Die Rechnungslegung der zu prüfenden Gesellschaft kann be-
stimmt sein durch  
• vorgegebene Regelwerke (wie z. B. HGB, IFRS, US GAAP)

oder aber
• von den Unternehmen selbst erstellten bzw. entwickelten

Regelungen, z. B. (ausländische) Konzernbilanzierungsricht-
linien.

So kann beispielsweise auch bei Anwendung eines individuell 
erarbeiteten Regelwerks innerhalb einer Unternehmensgruppe 
die Ausübung von Wahlrechten vorbestimmt sein. 

Die Rechnungslegungsgrundsätze müssen 
• für die vorgesehenen Nutzer vollumfänglich verfügbar und

genau beschrieben sein und
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• Richtwerte liefern, um den Prüfungsgegenstand möglichst
objektiv beurteilen bzw. bewerten zu können.

Zur Vorabbeurteilung und Überprüfung der Vertretbarkeit der 
bei der Aufstellung des Abschlusses und Lageberichts anzu-
wendenden Rechnungslegungsgrundsätze durch den Ab-
schlussprüfer können folgende 4 Faktoren zur Anwendung 
kommen: 
1. Art der bilanzierenden Einheit, z. B.

o Gewerbliches Unternehmen
o Einheit des öffentlichen Sektors
o Gemeinnützige Organisation etc.

2. Zweck des Abschlusses, z. B.
o gemeinsames Informationsbedürfnis eines breiten

Spektrums von Nutzern oder
o Informationsbedürfnis von bestimmten Nutzern (speziel-

ler Zweck des Abschlusses)46

3. Art der Finanzaufstellungen, z. B.
o vollständiger Abschluss oder
o einzelne Finanzaufstellung

4. Eventuelle Vorgaben durch Gesetze oder andere Rechts-
vorschriften

8.1.2 Für den Abschluss anzuwendende Rechnungslegungsgrundsät-
ze 

8.1.2.1 Fall A: „Gut entwickelte Wirtschaftsräume“ 

In diesen Wirtschaftsräumen wird die Rechnungslegung durch 
Gesetz oder andere Rechtsvorschriften vorgeschrieben. 

Rechnungslegungsgrundsätze, die durch Gesetz oder andere 
Vorschriften vorgeschrieben sind, gelten grundsätzlich als ver-
tretbar im Sinne von ISA [DE] 210.  
Auch die von national/international anerkannten Standardset-
tern festgelegten Rechnungslegungsstandards gelten stets als 
vertretbar. 
Ausnahme: Es gibt offensichtliche Anzeichen, dass diese für ei-
nen konkreten Prüfungsauftrag nicht als vertretbar erscheinen. 

Folge: Dann wären weitere Voraussetzungen für die Annahme 
eines Prüfungsauftrags erforderlich (vgl. unten). 

46 Bezüglich Verwertbarkeit von Rechnungslegungsgrundsätzen für spezielle Abschlüsse: Verweis auf ISA 800. 
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Hinweis: 
Die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften zur Rech-
nungslegung sowie die von der EU übernommenen IFRS gel-
ten stets als vertretbare Rechnungslegungsgrundsätze.47 

8.1.2.2 Fall B: „Wirtschaftlich weniger gut entwickelte Länder“ 
Hiervon betroffen sind Rechtsräume ohne standardsetzende 
Organisationen oder vorgeschriebene Rechtsvorschriften 
Im Rahmen von Konzernabschlussprüfungen, in die Tochterge-
sellschaften in entlegenen Gebieten einzubeziehen sind, kann 
das Management oder der Abschlussprüfer mit derartigen 
fachlichen Überlegungen konfrontiert werden. 

In diesen Fällen legt das Management eigenständig und selbst 
fest, welche Rechnungslegungsgrundsätze bei der Aufstellung 
des Abschlusses anzuwenden sind.  

Der Abschlussprüfer hat vorab zu beurteilen, ob die ange-
wandten Regelwerke als vertretbar im Sinne von ISA [DE] 210 
einzustufen sind. 

In Anlage 2 zu ISA [DE] 210 sind Hinweise zur Feststellung der 
Ver-tretbarkeit solcher Rechnungslegungsgrundsätze enthalten. 

Sollte sich das Management für die Anwendung der deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung oder die 
IFRS entscheiden, so erübrigt sich eine Prüfung der Vertretbar-
keit. 

8.1.3 Folgen der Prüfung der Vertretbarkeit der anzuwendenden 
Rechnungslegungsgrundsätze 

8.1.3.1 Fall A: Vertretbarkeit wird festgestellt 

Der Prüfungsauftrag darf angenommen werden. 

8.1.3.2 Fall B: Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ist nicht 
vertretbar 

Zusätzliche Prüfungs- und Dokumentationsschritte sind erforder-
lich. 
Unterfall B1: Feststellung vor Annahme des Prüfungsauftrags: 
In diesem Fall darf der Auftrag nur angenommen werden, 
wenn folgende 2 Voraussetzungen vorliegen: 

47 Vgl. ISA [DE] 210 D.49.1 
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• Einverständnis des Managements, im Abschluss einzelfall-
abhängig zusätzliche Angaben zu machen, die irreführen-
de Abschlussinformationen gänzlich ausschließen.

• Es sind zusätzliche Bedingungen in das Auftragsschreiben
(Vertrag) aufnehmen:
a. Hinweis im Prüfungsvermerk zur Hervorhebung des be-

troffenen Sachverhalts zu nicht vertretbaren Regelun-
gen und

b. das Prüfungsurteil enthält keine üblichen Standardfor-
mulierungen, es sei denn, diese wären gesetzlich vorge-
schrieben.

Sollten diese Voraussetzungen vom Auftraggeber vorab nicht 
anerkannt, bzw. erfüllt werden können, muss der Abschlussprü-
fer 
• die Auswirkungen der irreführenden Aussagen des Ab-

schlusses auf den Prüfungsvermerk
o prognostizieren,
o beurteilen,
o abwägen und
o beschreiben
sowie

• den Auftraggeber bereits bei Auftragserteilung in den Be-
dingungen (Angebot oder Auftragsbestätigungsschreiben)
zum Prüfungsauftrag in angemessener Weise darauf hinwei-
sen.

Unterfall B2: Feststellung nach Annahme des Prüfungsauftrags: 
Sollte sich erst nach Annahme des Prüfungsauftrages heraus-
stellen, dass die Rechnungslegungsgrundsätze nicht vertretbar 
sind, muss für das weitere Vorgehen wie folgt unterschieden 
werden: 

Sind die Rechnungslegungsgrundsätze durch Gesetz oder an-
dere Rechtsvorschriften vorgeschrieben?  
• JA:

In diesem Fall muss der Abschlussprüfer genauso vorgehen,
wie im Fall der Feststellung der mangelnden Vertretbarkeit
vor Annahme des Prüfungsauftrages (Unterfall B1).

• NEIN:
Der Abschlussprüfer klärt das Management sachgerecht
auf.
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Das Management sollte sich für die Anwendung anderer, 
vertretbarer Rechnungslegungsgrundsätze entscheiden 
und eine neue Vereinbarung dieser neuen Grundlage für 
den Prüfungsauftrag treffen. 
(Ergänzung zum ursprünglichen Auftragsbestätigungs-
schreiben). 

A
BB

IL
DU

N
G

: 2
1

Rechnungslegungsgrundsätze durch Gesetz / 
andere Rechtsvorschriften vorgeschrieben

Rechtsraum ohne standardsetzende 
Organisationen oder vorgeschriebene 

Rechnungslegungsgrundsätze

vertretbar nicht vertretbar vertretbar nicht vertretbar
(Anlage 2 zu ISA [DE] 210)

VOR 
Auftragsannahme

Annahme 
Auftrag

Zusätzliche Voraussetzung:
• Verpflichtung Management: 

zusätzliche Angaben
• Ergänzung Auftrags-

bedingungen
(Hinweis/Formulierung 
Prüfungsvermerk)

Annahme 
Auftrag

Vermutlich dieselben
Maßnahmen wie bei durch 
Gesetz/andere 
Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen 
Rechnungslegungsgrundsätze

Zusätzliche Voraussetzung nicht 
erfüllt
• Beurteilung Auswirkungen 

irreführender Darstellungen auf
Prüfungsurteil

• Ggf. Hinweis auf diese Folgen 
in Auftragsbedingungen

NACH 
Auftragsannahme

Ergänzung der 
Auftragsbedingungen analog 
Folgen „Vor Auftragsannahme“

Management kann 
entscheiden, andere
vertretbare Rechnungs-
legungsgrundsätze
anzuwenden:
Vereinbarung neuer
Auftragsbedingungen

Beachte Deutsche handelsrechtliche Vorschriften zur Rechnungslegung sowie die von der EU 
übernommenen IFRS gelten stets als vertretbar!

VERTRETBARKEIT VON RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZEN

Abbildung 21: Vertretbarkeit von Rechnungslegungsgrundsätzen 

8.2 Verantwortlichkeit des Managements 
Zur Sicherstellung einer unabhängigen Abschlussprüfung und 
zur Vermeidung von Missverständnissen ist bei der Auftragsan-
nahme klarzustellen, welche Verantwortlichkeiten vom Ab-
schlussprüfer nicht übernommen werden.  

Das Management hat die vollumfängliche Verantwortung für 
die 
• rechnungslegungskonforme Aufstellung des Abschlusses,
• Einrichtung entsprechender Systeme und
• Beschaffung von prüfungsrelevanten Informationen

zu übernehmen.
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A
BB

IL
DU

N
G

: 2
2 

Aufstellung Systeme Informationen

Abschluss In Übereinstimmung mit den 
maßgeblichen Rechnungs-
legungsgrundsätzen

Internes Kontrollsystem
(soweit Management es als  
notwendig erachtet, damit 
Abschluss frei von 
wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist) z. B. 
Benutzerzugangs-
berechtigungen

• Zugang zu Informationen, 
die für Abschlussaufstellung
relevant sind

• Zugang zu weiteren 
Informationen auf 
Anforderung, die für 
Abschlussprüfung relevant

• Unbeschränkter Zugang zu 
Personen zur Erlangung von 
Prüfungsnachweisen

Lagebericht • Zur Vermittlung zutreffendes 
Bild von der Lage

• Einklang mit Abschluss in
allen wesentlichen 
Belangen

• Zutreffende Darstellung von 
Chancen und Risiken

• In Übereinstimmung mit
deutschen Gesetzes-
regelungen

Vorkehrungen und Maß-
nahmen(-systeme) zur
• korrekten Aufstellung des 

Lageberichts und 
• Erlangung ausreichender 

Nachweise für 
Lageberichtsaussagen

Zugang zu allen 
lageberichtsrelevanten 
Informationen

Das Management muss seine Verantwortlichkeit anerkennen und verstehen hinsichtlich:

VERANTWORTLICHKEIT DES MANAGEMENTS

Abbildung 22: Verantwortlichkeit des Managements 

Für kleinere Einheiten gibt der Standard ISA [DE] 210 lediglich 
den Hinweis, dass im Falle der Mitwirkung von Dritten bei der Er-
stellung des Abschlusses (z. B. Steuerberater) es sinnvoll sein 
kann, das Management daran zu erinnern, dass es weiterhin für 
die Aufstellung in Einklang mit den Rechnungslegungsvorschrif-
ten verantwortlich bleibt (Auftragsschreiben).  

8.3 Ablehnung des Auftrags 

8.3.1 Berufsrechtliche verpflichtende Ablehnung 
Zu einer berufsrechtlich verpflichtenden Ablehnung des Auf-
trags kommt es in folgenden Fällen: 
a. Weitreichendes Prüfungshemmnis

Falls der Mandant dem Abschlussprüfer Bedingungen vor-
geben will, die den Umfang seiner Prüfungstätigkeit derart
einschränken, dass dies nach Ansicht des Abschlussprüfers
bereits vor der Auftragsannahme zu einer Nichtabgabe des
Prüfungsurteils führen würde, darf er den Auftrag nicht an-
nehmen.

b. Nicht vertretbare Rechnungslegungsgrundsätze
(Ausnahme: oben beschriebene Voraussetzungen liegen
vor)

c. Kein Einvernehmen bezüglich der Verantwortlichkeiten des
Managements

UWP 1 2023

#91
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

8.
 D

as
 n

eu
e 

A
uf

tra
gs

be
st

ät
ig

un
gs

sc
hr

ei
be

n 
na

ch
 d

en
 n

eu
en

 G
oA

 (I
SA

 [D
E]

 2
10

)



THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Hinweis: 
Sofern ein Auftrag abzulehnen ist, hat der Abschlussprüfer 
dies nach § 51 Satz 1 WPO unverzüglich gegenüber dem 
Auftraggeber zu erklären. 

Eine verzögerte Ablehnung kann Schadenersatzansprüche 
gegen den Wirtschaftsprüfer auslösen. 

8.3.2 Deutsche Besonderheit – Ordnungsmäßigkeit der Bestellung 
Bei gesetzlichen Abschlussprüfungen muss geprüft werden, ob 
die Bestellung ordnungsgemäß erfolgt ist. 
Eine ordnungsgemäße Bestellung umfasst die 
• Wahl des Abschlussprüfers (vgl. Protokoll, Beschluss) und
• Beauftragung als Abschlussprüfer (vgl. Auftragsschreiben).

Sofern Mängel bei der „Bestellung“ identifiziert werden, sind 
diese spätestens bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks zu 
beseitigen. 

8.4 Vereinbarung der Auftragsbedingungen für Prüfungs-
aufträge 
Vertragspartner für die Auftragsbedingungen sind entweder 
• das Management oder
• sofern einschlägig – die für die Überwachung Verantwortli-

chen der zu prüfenden Einheit.

8.4.1 Deutsche Besonderheit – Nachtragsprüfungen 
Bei Nachtragsprüfungen nach § 316 Abs. 3 HGB bedarf es kei-
ner erneuten Bestellung des Abschlussprüfers. 

Der ursprüngliche Prüfungsauftrag erstreckt sich auch auf die 
Nachtragsprüfung. 

Lediglich ergänzende Vereinbarungen können getroffen wer-
den, wie z. B. Einzelheiten zur nachträglichen Prüfungsdurchfüh-
rung oder zu Honoraranpassungen.48 

8.4.2 Mindestinhalte des Auftragsbestätigungsschreibens 
Die Vereinbarung der Auftragsbedingungen erfolgt in der Re-
gel in Form eines schriftlichen Auftragsbestätigungsschreibens, 
das nach den Vorgaben von ISA [DE] 210 folgende Inhalte um-
fassen muss (Mindestinhalte): 

48 Vgl. ISA [DE] 210 D.9.1 
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1. Zielsetzung und Umfang der Abschlussprüfung 
2. Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers 
3. Verantwortlichkeiten des Managements 
4. Angabe der für die Aufstellung des Abschlus-

ses/Lageberichts einschlägigen Rechnungslegungsvor-
schriften 

5. Hinweis auf die voraussichtliche Form/Inhalt der Berichter-
stattung durch den Abschlussprüfer 

6. Erklärung, dass Gegebenheiten vorliegen können, unter 
denen ein Vermerk von der voraussichtlichen Form/Inhalt 
abweichen kann 

7. Festlegungen zu Prüfungsschwerpunkten (insbesondere, 
wenn von den für die Überwachung Verantwortlichen defi-
niert wurden) 

8. Ggf. Erweiterungen des Prüfungsauftrags 

8.4.3 Landesspezifische gesetzliche Regelungen außerhalb Deutsch-
lands 
In manchen Ländern sind – anders als in Deutschland – die 
vorgenannten geforderten Pflichtbestandteile, beispielsweise 
zu Form und Umfang der Berichterstattung, bereits ausreichend 
durch landesspezifische Gesetze oder Rechtsverordnungen 
festgelegt. 

In diesem Fall könnte der Abschlussprüfer in seinem Auftragsbe-
stätigungsschreiben einfach auf diese Regelungen verweisen. 

Der Abschlussprüfer kann dennoch zur Information des Mana-
gements die Punkte nochmal explizit in den Vertrag aufneh-
men.  

Ähnliche Regelungen bestehen für die Übernahme der Ver-
antwortung des Managements. 

Sofern dies in nationalen Gesetzen/Rechtsvorschriften eindeu-
tig geregelt ist, kann der Abschlussprüfer auf diese Regelungen 
verweisen. 

Ansonsten muss er die Pflichtangaben der gesetzlichen Vertre-
ter in dem Auftragsbestätigungsschreiben ausführlich be-
schreiben.  
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

8.4.4 Weitere Deutsche Besonderheiten zur Auftragsannahme [D-
Kennziffern] (Auswahl) 
• Bei der Erstellung der Auftragsbestätigungsschreiben kann

der Abschlussprüfer berufsübliche Allgemeine Auftragsbe-
dingungen oder vorformulierte Sondervereinbarungen zu-
grunde legen.

• Bei der Vereinbarung von mehreren selbständigen Auf-
tragsverhältnissen ist die Zusammenfassung der Auftragsbe-
stätigungen in einem Schreiben zulässig (bspw. Abschluss-
prüfung des Mutterunternehmens und diverser Tochterun-
ternehmen bei gleicher personeller Zuständigkeit seitens
der Unternehmen).49

• Die Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte im
Vermerk des Abschlussprüfers ist nur möglich, wenn dies ge-
setzlich vorgeschrieben ist oder – explizit – schriftlich verein-
bart worden ist.50

• Eine Erklärung im Vermerk zu sonstigen Informationen nach
ISA [DE] 720 (Revised) ist nur möglich, wenn eine wirksame
Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht im Auftrags-
bestätigungsschreiben erfolgte.51

8.4.5 Aufbau eines Auftragsbestätigungsschreibens 
Der Aufbau eines Auftragsbestätigungsschreibens könnte wie 
folgt aussehen: 

Auftragsbestätigungsschreiben (Empfehlung gem. ISA [DE] 21052) 

Oberste Zielsetzung der Abreden zwischen Mandant und Wirtschaftsprü-
fer: 

Vermeidung von Missverständnissen und Klarstellung von Unklarheiten 
1. Konkretisierung des Prüfungsgegenstands
2. Bezugnahme auf die maßgebenden Gesetze und andere Rechtsvor-

schriften sowie berufliche und andere Verlautbarungen für Prüfung
3. Definition „Soll-Objekt“ („Missverständnisse“ ausräumen)
4. Verantwortlichkeiten für den Prüfungsgegenstand
5. Regelungen (Leitlinien für die Zusammenarbeit)
6. Haftung(-sbegrenzung) des Abschlussprüfers

49 Vgl. ISA [DE] 210 D.A23.1 und D.A23.2 
50 Grund: Verschwiegenheitspflicht §§ 43 Abs. 1 Satz 1 WPO, 323 Abs. 1 Satz 1 HFB; Vgl. ISA [DE] 210 D.A.25.1 
51 Vgl. ISA [DE] 210 D.A26.1. 
52 Vgl. IDW PS 220 (Beauftragung des Abschlussprüfers), ISA [DE] 210 (Vereinbarung der Auftragsbedingungen für Prü-

fungsaufträge 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

 

 

Bestandteile des Auftragsbestätigungsschreibens bei Abschlussprüfungen  
für allgemeine Zwecke 53 54 55 

1. Jahres-/Konzernabschlussprüfung 
2. Mehrere Prüfungsaufträge (Zusammenfassung möglich) 
3. Welche rechtlichen Einheiten sollen geprüft werden? 
4. Auftragsgegenstand und -durchführung 
5. Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers 
6. Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und Mitwirkungserfor-

dernisse 
7. Kommunikation mit den Überwachungsverantwortli-

chen/Vereinbarung eines Hauptansprechpartners56 
8. Datenverarbeitung und -schutz nach Art. 13 und 14 DSGVO 
9. Umgang mit lageberichtsfremden Angaben 
10. Ggf. Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht zur Würdigung von 

sonstigen Informationen (ISA [DE] 720 (Revised)) 
11. Nennung der Rechtsnormen zum Prüfungsbericht 
12. Hinweis auf voraussichtliche Form und Inhalt der Berichterstattungen 
13. Erklärung, dass Gegebenheiten vorliegen können, unter denen ein 

Vermerk von der voraussichtlichen Form/Inhalt abweichen kann 
14. Identifizierungspflichten (GwG) 
15. Allgemeine Auftragsbedingungen und Haftungsvereinbarung (insbe-

sondere bei freiwilligen Prüfungen, da keine gesetzliche Begrenzung) 
16. Honorar 
17. Sonstiges 

Praxistipp 

Ein Auftragsbestätigungsschreiben muss nicht ausgestellt werden, wenn 
der WP ein Angebot mit allen notwendigen Vertragsbestandteilen ver-
wendet hat, sofern diese Konditionen vom Auftragnehmer vollständig 
angenommen wurden. 

Weitere mögliche Auftragsbestandteile in Abhängigkeit der 
jeweiligen Gegebenheiten 

18. Prüfungszeitraum/-bereitschaft 
19. Verwertung von Ergebnissen der internen Revision 
20. Prüfungsschwerpunkte des Aufsichtsrats/Überwachungsorganen 
21. Prüfung der Vorjahres-Werte im Fall von Erstprüfungen / Zugang zum 

Vorjahresprüfer 
22. Einwilligung in die Beauftragung von Dienstleistern (z. B. Sachverstän-

dige) 
23. Nachtragsprüfung (Prüfung eines zuvor testierten aber anschließend 

geänderten Jahresabschlusses/Lageberichts) 
24. Beauftragung durch Dritte (z. B. bei kommunalen Betrieben oder Ge-

bietskörperschaften durch den zuständigen Rechnungshof) 
25. Änderungen im Prüfungsumfang während der Abschlussprüfung 

                                                                                       
53 vgl. AUDfIT®-Prüferhilfe 12 aus AbschlussprüferUpdate 2. HJ 2019 „Das Auftragsbestätigungsschreiben“ 
54 vgl. ISA [DE] 210 Anlage 1 
55 Rechnungslegungsgrundsätze nach HGB oder IFRS 
56 vgl. IDW PS 470 n.F. (10.2021) 

UWP 1 2023

#95
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

8.
  D

as
 n

eu
e 

A
uf

tra
gs

be
st

ät
ig

un
gs

sc
hr

ei
be

n 
na

ch
 d

en
 n

eu
en

 G
oA

 (I
SA

 [D
E]

 2
10

)



THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

8.5 Folgeprüfungen 
Nach den Regelungen des ISA kann der Abschlussprüfer 
grundsätzlich bei Folgeprüfungen darauf verzichten, für jedes 
Jahr ein neues Auftragsbestätigungsschreiben zu versenden.  

Im allgemeingültigen, internationalen Bereich verweist der ISA 
[DE] lediglich darauf, dass es angemessen sein kann, die Auf-
tragsbedingungen an die geänderten Umstände anzupassen 
bzw. die zu prüfende Einheit an bestehende Vereinbarungen 
zu erinnern.  

8.5.1 ABER: Deutsche Besonderheit 
In Deutschland ist der Abschlussprüfer verpflichtet, bei gesetzli-
chen Abschlussprüfungen sich jedes Jahr erneut zum Prüfer 
wählen zu lassen und jedes Jahr die Auftragsbedingungen er-
neut mit dem Unternehmen zu vereinbaren.57 

Hintergrund dabei ist, dass die Wahl des Abschlussprüfers jedes 
Jahr aufs Neue erfolgen soll. 

8.6 „Nachträgliche“ Änderung der Auftragsbedingungen 
Einer Änderung der Auftragsbedingungen nach Vertragsab-
schluss darf der Prüfer nur zustimmen, wenn es eine nachvoll-
ziehbare Begründung dafür gibt. 

Die Vertragsparteien müssen sich über die neuen, geänderten 
Bedingungen einigen und dies in einem neuen Auftragsbestä-
tigungsschreiben oder in sonstiger schriftlicher Form festhalten.  

Beispiel aus A33 des ISA [DE] 210: 
„Das zu prüfende Unternehmen möchte den Prüfungsauf-
trag ändern in einen Auftrag zur prüferischen Durchsicht, 
weil es nicht in der Lage ist, ausreichende Prüfungsnach-
weise zur Werthaltigkeit der Forderungen zu beschaffen. 

Um zu vermeiden, dass der Abschlussprüfer deshalb mög-
licherweise das Testat einschränkt oder gar versagt, möch-
te das Unternehmen keine Prüfung nach § 317 HGB mehr, 
sondern nur noch eine prüferische Durchsicht. 

In diesem Fall gibt es keine Änderung der Umstände, die 
eine Änderung der Bedingungen für den Prüfungsauftrag 
rechtfertigen würden.“58 

57 Vgl. ISA [DE] 210 D.13.1 
58 vgl. ISA [DE] 310, Tz. A33 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Zu beachten ist weiterhin, dass nach § 318 Abs. 6 HGB ein Auf-
trag für eine gesetzliche Abschlussprüfung nach § 317 HGB 
nicht niedergelegt werden, sondern nur aus wichtigem Grund 
gekündigt werden kann.  
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Änderung der Auftragsbedingungen vom 
Mandanten gewünscht

Nachvollziehbare Begründung?

Bspw. Änderung der Umstände, 
Missverständnis über ursprüngliche Art der Prüfung

Bspw. Beschränkung des Umfangs des 
Prüfungsauftrags, weil keine ausreichenden 

Prüfungsnachweise zu Prüfpositionen erlangt werden 
können und daher Änderung zur prüferischer
Durchsicht gewünscht wird zur Vermeidung 

Einschränkung/Versagung BSV

Einigung über neue Auftragsbedingungen 
notwendig

Begründung kann 
nachvollzogen werden

Anpassungen: Festhalten in einem neuen
Auftragsbestätigungsschreiben oder 
in anderer schriftlicher Vereinbarung

Abschlussprüfer darf Änderung nicht zustimmen

Keine nachvollziehbare 
Begründung

Nach ISA [DE] 210 Tz. 17 
Niederlegung Prüfungsauftrag + ggf. Information an Dritte

In Deutschland Niederlegung nicht zulässig!!!

Kündigung nur aus wichtigem Grund möglich

Zum Beispiel: Bei Nötigung, Bedrohung, massiver 
Behinderung der Abschlussprüfung; bei kriminellen 

Handlungen des Managements

ÄNDERUNG DER AUFTRAGSBEDINGUNGEN FÜR EINEN PRÜFUNGSAUFTRAG

Abbildung 23: Änderung der Auftragsbedingungen 

Die Gründe und Umstände der Auftragsänderung sind gut zu 
dokumentieren (Arbeitspapiere). 

8.7 Zusätzliche Überlegungen bei der Auftragsannahme 
für im Ausland ansässige Rechtseinheiten 
Bei der Anwendung des ISA [DE] 210 ist immer im Blick zu behal-
ten, dass dieser Standard auch für Abschlussprüfungen in aus-
ländischen Rechtsräumen herangezogen werden kann. Eine 
Abschlussprüfung im Ausland könnte einen vollkommen ande-
ren Rechtsrahmen im Vergleich zu Deutschland haben.  

Daher hat der Abschlussprüfer in solchen Fällen stets das Re-
gelwerk der Rechnungslegungsgrundsätze für den konkreten 
Fall genauestens zu analysieren und zu beurteilen.  
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Rechnungslegungsgrundsätze von 
Standardsettern: 

Ergänzende Anforderungen durch 
Gesetze/Rechtsvorschriften

Rechnungslegungsgrundsätze 
durch Gesetz/Rechtsvorschriften 

definiert – Andere die 
Auftragsannahme beeinflussende

Sachverhalte

Gesetz oder andere 
Rechtsvorschriften schreiben 

besonderen Vermerk des 
Abschlussprüfers vor

Prüfung, ob Konflikte zwischen 
Rechnungslegungsstandards und 
ergänzenden Vorschriften 
bestehen; wenn ja:

Wären Rechnungslegungs-
grundsätze nicht gesetzlich vor-
geschrieben, wären sie nicht 
vertretbar

Vermerk unterscheidet sich in Form 
oder Formulierung erheblich von 
den Anforderungen der IDW PS 
bzw. ISA [DE]

Abstimmung mit Management 
notwendig:
• Zur Erfüllung ergänzender 

Anforderungen: zusätzliche 
Abschlussangaben oder

• Änderung der Beschreibung der 
maßgeblichen 
Rechnungslegungsgrundsätze

Auftragsannahme nur möglich, 
wenn:
• Management willigt ein in 

zusätzliche Abschlussangaben 
zur Vermeidung Irreführung und 

• Anerkennung in
Auftragsbedingungen, dass
- im Prüfungsvermerk: 
Hervorhebung der einschlägigen 
Sachverhalte und 
- Anpassung Prüfungsurteil
notwendig*)

Beurteilung notwendig, ob
• die aus Abschlussprüfung 

erlangte Sicherheit 
missverstanden werden kann 
und

• Missverständnis durch zusätzliche
Erläuterung im Vermerk 
begegnet werden kann

Falls dies nicht möglich ist:
ggf. Modifizierung Prüfungsurteil 

*) darf nicht enthalten (Ausnahme: 
gesetzlich vorgeschrieben)
„in allen wesentlichen Belangen 
insgesamt sachgerecht dargestellt“ 
oder 
„ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt“

Falls dies nicht möglich:
Kein Hinweis auf Prüfung in 
Übereinstimmung mit den vom IDW 
festgestellten deutschen GoA!

ZUSÄTZLICHE ASPEKTE BEI DER AUFTRAGSANNAHME

Abbildung 24: Zusätzliche Aspekte bei der Auftragsannahme

8.8 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/1:

„Prüfung und Feststellung der Vertretbarkeit von Rech-
nungslegungsgrundsätzen und ISA [DE] 210“

S. #190

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/2:
„Das Auftragsbestätigungsschreiben nach ISA [DE] 210“

S. #193

8.9 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema
• AUDfIT®-Handout 1:

„Masterpaper ISA [DE] 315 (Revised 2019) [Schritte 1-10] –
Verstehen der Einheit ihres wirtschaftlichen Umfelds sowie
Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben“

S. #253

S. #190 

siehe 
Anlagen-
band
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Seite #99

THEMA 9:
Strategische Weichenstellung zur 
Anwendung der neuen GoA bzw. 
GoA KMU in der WP-Praxis
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9. Strategische Weichenstellung zur Anwendung
der neuen GoA bzw. GoA KMU in der WP-Praxis

Seite 

9.1 Zeitlicher Anwendungsbereich #100 

9.1.1 Softwarehäuser benötigen Zeit für die Implemen-
tierung der IDW PS KMU 

#101 

9.1.2 Erstanwendungszeitpunkt: Verschiebung von 2022 
auf 2023 

#101 

9.2 GoA KMU bestehend aus IDW PS KMU 1-9 #102 

9.3 Praktische Vorteile durch die Einführung der ISA („neue 
GoA“) 

#103 

9.4 Formelle Anpassungen #104 

9.4.1 Transformation der GoA #104 

9.4.2 Strukturelle Änderung bei den ISA #105 

9.4.3 Neue Begrifflichkeiten #105 

9.5 Struktureller Anpassungsbedarf in der WP-Praxis #106 

9.5.1 Entscheidung über die Auswahl zu den neuen 
GoA-Regelwerken 

#106 

9.5.2 Vorarbeit: Gruppierung der Prüfungsaufträge #106 

9.5.3 Anpassungsbedarf bei Anwendung der ISA [DE] #107 

9.6 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #108 

9.7 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #108 

9.1 Zeitlicher Anwendungsbereich 
Der Erstanwendungszeitpunkt der ISA [DE], die Teil der neuen 
GoA sind, hat sich in 2022 nochmals um ein Jahr verschoben.  
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5

GOA: VERSCHIEBUNG DES ERSTANWENDUNGSZEITPUNKTES

15.12.2022

15.12.2021

Prüfungen von 
Abschlüssen 

für Zeiträume, 
die am oder 
nach dem 
15.12.2021 
beginnen!

Prüfungen von 
Abschlüssen für 
Zeiträume, die 
am oder nach 
dem 15.12.2022 

beginnen!

Ausnahme: 
Rumpfge-

schäftsjahre, 
die vor dem 
31.12.2023 

enden!

31.12.2023

Ausnahme: 
Rumpfge-

schäftsjahre, 
die vor dem 
31.12.2022 

enden!

31.12.2022

+ bisher: PIE und NON-PIE
unverändert: PIE

NEU
NON-PIE

„Prüfungssaison“ 2024

„Prüfungssaison“ 2023

+

üb
er

ho
lte

 R
eg

el
un

g
ak

tu
el

le
 R

eg
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un
g

ISA [DE]-Fortbildung in 2023

Abbildung 25: GoA: Verschiebung des Erstanwendungszeitpunktes 

9.1.1 Softwarehäuser benötigen Zeit für die Implementierung der IDW 
PS KMU 
Ursache dafür waren die verabschiedeten neuen IDW PS KMU 
1-9 für die Prüfung weniger komplexer Unternehmen.

Da die praktische Umsetzung der IDW PS KMU, insbesondere 
der Implementierung in einschlägige Softwarelösungen, auch 
noch Zeit in 2023 beansprucht, käme es zur Problematik, dass 
Prüfer, die generell die IDW PS KMU anwenden möchten, für 
eine Übergangszeit den Fullscope der ISA [DE] implementieren 
müssten. 

Ab dem Folgejahr könnten die KMU-Prüfer dann eventuell auf 
eine Prüfung nach IDW PS KMU umsteigen.  

Die Prüfer hätten für die Dauer von nur einem Jahr die komple-
xen Regelungen der ISA [DE] implementieren und beachten 
müssen, was unzumutbar erscheint. 

9.1.2 Erstanwendungszeitpunkt: Verschiebung von 2022 auf 2023 
Um diesen Zusatzaufwand zu vermeiden, wurde auch die Erst-
anwendung für NON-PIE-Gesellschaften der neuen GoA, ein-
schließlich der ISA [DE], um ein Jahr verschoben.59 

59 Sitzung des HFA am 19.05.2022; Mitgliederrundschreiben vom 03.06.2022 
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Damit wird eine gleichzeitig erstmalige Anwendung von ISA 
[DE] und IDW PS KMU ermöglicht.  

Eine vorzeitige Anwendung des einen oder anderen Rege-
lungswerkes auf freiwilliger Basis ist zulässig. 

In diesem Fall müssen dann sämtliche GoA (neu) angerechnet 
werden. Die Entscheidung muss in den jeweiligen Arbeitspapie-
ren dokumentiert werden.  
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ZEITLICHE ANWENDUNGSBEREICHE

Gegenwart bis 2023 Zukunft (Tätigkeiten 2024)

IDW PS (GoA) ISA [DE] IDW PS KMU 1-9 Entwurf ISA for LCE

Ausrichtung an 
kapitalmarktorientierten 

Unternehmen
Skalierung für weniger komplexe Unternehmen

37 Prüfungsstandards für 
Abschlussprüfung 24 ISA [DE] IDW PS KMU 1-9

Projekt des IAASB 
(International Auditing and 

Assurance Standards 
Board) 

1 Prüfungsstandard für 
Lagebericht 12 IDW PS n.F.

Nur für Prüfung von 
typisierten weniger 

komplexen Unternehmen

Nur für Prüfung weniger 
komplexer Unternehmen 

(typisiert)

Skalierung möglich 
(„top-down“)

Skalierung möglich
(„top-down“)

Isolierte Anwendung ohne 
Rückgriff auf ISA [DE] zzgl. 

ergänzender Prüfungs-
handlungen („bottom-up“)

Prozessorientierter Aufbau 
weltweit einheitlicher 

Ansatz

• 23.07.2021 Entwurfs-
fassung

• 31.01.2022 Ende 
Kommentierungsfrist

aktuell anzuwenden PIE: Abschluss 2022 –
Prüfung 2023

Abschluss: 2023 –
Prüfung 2024 zeitliche Anwendung offen

Non-PIE: Abschluss 2023 -
Prüfung 2024

Freiwillige Anwendung 
vorab: Bei Abschlüssen 2022

– Prüfung 2023

Abbildung 26: Zeitliche Anwendungsbereiche der GoA 

9.2 GoA KMU bestehend aus IDW PS KMU 1-9 
Die GoA KMU können für die Abschlussprüfung von Unterneh-
men verwendet werden, die als KMU im Sinne von IDW PS KMU 
1 eingestuft werden („Typisierung“). 

Die kompletten fachlichen Ausführungen zu den GoA KMU fin-
den Sie in den AUDfIT®-Seminarunterlagen  
• UWP 1 2022: IDW PS KMU 1-8 und
• UWP 2 2022: IDW PS KMU 9
In UWP 2023 wird daher von weiteren Erläuterungen abgese-
hen, sofern sich keine weiteren fachlichen Neuerungen in 2023 
ergeben. 
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9.3 Praktische Vorteile durch die Einführung der ISA 
(„neue GoA“) 
Die IDW PS hatten bereits binnen der zurückliegenden Jahre 
teilweise die Inhalte einzelner ISA-Regelungen im Rahmen von 
inhaltlichen Überarbeitungen durch das IDW übernommen. 

Aufgrund der historischen Entwicklung und sukzessiver inhaltli-
cher Fortentwicklungen der IDW-Prüfungsstandards gab es in 
Teilen kein einheitliches Gliederungsschema und keine einheit-
lichen Begrifflichkeiten innerhalb der IDW PS. 

Mit der Einführung der ISA [DE] wird erstmals beabsichtigt, ein 
einheitliches und klar strukturiertes Regelungssystem für Prü-
fungsgrundsätze einzuführen. 

Jeder Prüfungsstandard der neuen GoA (bestehend aus IDW 
PS und ISA [DE]) soll möglichst einheitlich gegliedert und inhalt-
lich strukturiert sein:60 
1. Kurze Regelungen
2. Umfangreiche, praxisorientierte Anwendungshinweise
3. Klares Herausstellen deutscher Besonderheiten
Die ISA [DE] beinhalten somit quasi die eigene Kommentierung 
durch umfangreiche Anwendungshinweise. 

Aus dem Blickwinkel von uns Wirtschaftsprüfern können sich 
folgende Vorteile aus der Einführung der ISA [DE] ergeben:61   
1. Kein Nebeneinander mehr von nationalen und internatio-

nalen Standards (reduzierter Abstimmungsbedarf im inter-
nationalen Prüfungsablauf)

2. Einheitlichkeit der Vorgehensweise bei Prüfungen wird ge-
stärkt

3. Vertrauen in Prüfungsgrundsätze aufgrund weltweiter Aner-
kennung wird gestärkt

4. Nachweis des ISA-konformen Prüfungsvorgehens bei inter-
nationalen Mandanten wird erleichtert

5. Einheitliche Prüfungshandbücher und Qualitätssicherungs-
verfahren im internationalen Netzwerk möglich

6. Wegfall von Doppelarbeiten durch gleichzeitige Anwen-
dung von IDW PS und ISA im internationalen Bereich

7. Erleichterung der Aus- und Fortbildung durch einheitliches
Regelungswerk

60 sogenanntes Clarity-Format 
61 F&A: Zur Einführung der ISA [DE] und Einzelfragen bei der Anwendung ausgewählter ISA [DE], Stand: 30.03.2020, Ab-

schn. 2.4 
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9.4 Formelle Anpassungen 

9.4.1 Transformation der GoA 
Deutschland hat die ISA nicht unverändert übernommen. 

Vielmehr wurden die ISA-Texte in die deutsche Sprache über-
setzt und inhaltlich an deutsche Besonderheiten angepasst, die 
sich aus  
• dem deutschen Gesetz
• den berufsständischen Normen oder
• der deutschen Prüfungspraxis

ergeben.

Ergänzende [DE]-Regelungen: Diese Besonderheiten finden sich 
in den sogenannten „D“-Textziffern oder in Ergänzungen in [ ] 
oder durch besondere Kennzeichnung. 

Nicht alle ISA werden Teil der neuen GoA! 
So wurden einige ISA inhaltlich angepasst; einige wurden gar 
nicht übernommen, weil deren Regelungen nicht mit den 
deutschen Besonderheiten in Einklang zu bringen war (z. B. IDW 
PS 400er-Reihe zum Bestätigungsvermerk).  

Die verbleibenden 14 IDW-Prüfungsstandards wurden an die in-
ternationalen Besonderheiten angepasst und in die neuen 
GoA übernommen.  
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ENTWICKLUNG NEUE GOA NACH ISA

„ES BLEIBEN“:
12 IDW PS, 

bei denen eine ISA-
Überarbeitung an 

nationale Gegebenheiten 
zu umfangreich wäre oder 

für die es keine ISA gibt
(IDW PS n.F. (MM.JJJJ))

„ES KOMMEN“:
24 ISA 

mit Übersetzung in die 
deutsche Sprache und 
Integration nationaler 

Besonderheiten 
(sog. "D"-Kennziffern

(=ISA [DE])

„ES VERSCHWINDEN“:
IDW PS, die inhaltlich 

vollumfänglich 
durch ISA 

abgelöst werden

„ES KOMMEN NICHT“:
ISA, die nicht 

übernommen werden

12 IDW-PS
+

24 ISA [DE]

IDW PS ISA Neue GoA

Abbildung 27: Entwicklung der neuen GoA 
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PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Eine Übersicht der Entwicklung der IDW PS und ISA befindet sich 
in den beigefügten Prüferhilfen zu diesem Kapitel. 

9.4.2 Strukturelle Änderung bei den ISA 
Nach Umsetzung des Clarity-Projekts, beginnend in 2009, wur-
de der Aufbau der ISA vereinheitlicht. Dadurch enthalten die 
ISA [DE] stets im Hauptteil die Anforderungen an die Prüfung 
und im Anhang die Anwendungshinweise. Diese konkretisieren 
die Anforderungen und geben oftmals auch praktische Anlei-
tungen. 

Kapitel Bezeichnung Bemerkung Praxisbezug 

1 Einleitung Erstanwendungs- 
zeitpunkt,  

Regelungsbereich 
mittel 

2 Ziele mittel 

3 Definition Alle Begrifflichkeiten 
werden erläutert 

mittel, 
eher formal 

4 Anforderungen Vorgaben an den 
Prüfer hoch 

5 Anwendungshinweise geringerer  
Verbindlichkeits- 

charakter 
hoch 

6 Anlagen Musterformulierungen, 
Beispiele 

Auch die ISA tragen dreistellige Nummern zu Ihrer Kennzeich-
nung. Die Nummerierung ist jedoch anders definiert als in den 
IDW PS. 

Die Einteilung der ISA erfolgt in 6 Themenbereiche: 

ISA 200-299 Allgemeine Grundsätze und Verantwortlichkeiten 

ISA 300-499 Risikobeurteilung und Reaktion auf beurteilte Risiken 

ISA 500-599 Prüfungsnachweise 

ISA 600-699 Verwertung der Arbeit Anderer 

ISA 700-799 Schlussfolgerung der Abschlussprüfung und Erteilung des 
Vermerks 

ISA 800-899 Besondere Bereiche 

9.4.3 Neue Begrifflichkeiten 
Innerhalb der ISA werden im Vergleich zu den IDW Prüfungs-
standards neue Begrifflichkeiten verwendet.  
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Einen Überblick über die wichtigsten Begriffsunterschiede findet 
sich in der Anlage D.2 zu ISA [DE] 200 wie folgt: 

NEU: Begriffe nach ISA ÜBERHOLT: Begriffe in den 
bisherigen IDW PS 

Dolose Handlungen Verstöße 

Fortführung der Geschäftstätigkeit Fortführung der  
Unternehmenstätigkeit 

Frei von wesentlichen falschen Dar-
stellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern 

Frei von wesentlichen –  
beabsichtigten oder unbeabsich-

tigten – falschen Darstellungen 

Irrtümer Unrichtigkeiten 

Kollusives Zusammenwirken Betrügerisches Zusammenwirken 

Nutzer (des Abschlusses) Adressaten (des Abschlusses) 

Rechnungslegungsgrundsätze zur 
Normentsprechung 

Rechnungslegungsgrundsätze zur 
Ordnungsmäßigkeit 

9.5 Struktureller Anpassungsbedarf in der WP-Praxis 
Innerhalb der Partnerkreise von WP-Einheiten/WP-Praxen sind in 
2023 folgende Überlegungen abschließend anzustellen: 

9.5.1 Entscheidung über die Auswahl zu den neuen GoA-
Regelwerken 
In der WP-Praxis muss eine Entscheidung getroffen werden, 
welche Regelwerke zur Abschlussprüfung  
• „neue GoA“ oder/und
• „GoA KMU“

für die bestehenden und ggf. zukünftige Prüfungsaufträge pas-
send sind und von der WP-Praxis am Markt angeboten werden 
sollen. 

9.5.2 Vorarbeit: Gruppierung der Prüfungsaufträge 
In einem ersten Schritt sind die KMU i. S. der IDW PS KMU festzu-
stellen. 

Dazu sollten die Mandanten geclustert werden in die Gruppen, 
die  
• unter die Typisierung nach IDW PS KMU 1 fallen (Gruppe

„KMU“) und
• die Mandate, die nicht darunterfallen (Gruppe „NICHT-

KMU“).

UWP 1 2023

#106
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

9.
 St

ra
te

gi
sc

he
 W

ei
ch

en
st

el
lu

ng
 z

ur
 A

nw
en

d
un

g 
d

er
 n

eu
en

 G
oA

bz
w

. G
oA

 K
M

U 
in

 d
er

 W
P-

Pr
ax

is



THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
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Zentrale Fragestellung im WP-Partnerkreis: 
Welcher Anteil der Prüfungsaufträge (%-Anteil) kann unter An-
wendung der GoA KMU (IDW PS KMU 1-9) geprüft werden und 
welcher nicht? 

Fall 1: Überwiegender Anteil von KMU  
Ist es sinnvoll, größere Mandanten abzulehnen, wenn der Anteil 
von Nicht-KMU sehr gering ist, damit man praxisweit IDW PS 
KMU anwenden kann? „Ausschließliche IDW PS KMU-Lösung“ 
Fall 2: Gleichermaßen KMU und Nicht-KMU 
• Wenn zwei wesentliche Gruppen vorhanden sind: Soll die

Praxis dann zweigleisig fahren (ISA [DE] und IDW PS KMU)?
„Zweigleis-Lösung“
oder

• einheitlich die „neuen GoA“ (ISA [DE]) für alle anwenden?
„Große Lösung“

Bei dieser Entscheidung können folgende Aspekte abzuwägen 
sein: 
1. Komplexität der Unternehmen (IT, Geschäftsmodell)
2. Branchenmix (z. B. viele Anlagenbauer, Bauunternehmen,

etc.)
3. Konzernstrukturen, z. B. falls die zu prüfende Gesellschaft

Tochterunternehmen eines ausländischen Konzerns ist – i. d.
R. verpflichtende Anwendung von ISA [DE]

4. Interne Prüfungssoftware: Falls beide Ansätze in der Praxis
angewendet werden sollen, muss die Software das abbil-
den können – Rücksprache mit Softwareanbieter notwen-
dig.

5. Vermutungen zur Akzeptanz des Bestätigungsvermerks auf
Basis GoA KMU durch Stakeholder/Banken in Bezug auf die
eigenen Mandanten („Prüfung light-Version“?)

6. Fortbildungsbedarf (zweigleisig/nur „neue GoA“/nur „GoA
KMU“?)

9.5.3 Anpassungsbedarf bei Anwendung der ISA [DE]62 
Insbesondere müssen in 
• der Auftragsdokumentation,
• den Prüfungsrichtlinien,
• den Prüfungsdokumentationen,
• den Qualitätsmanagementhandbüchern,

62 Ähnliche Schritte müssten auch bei der Implementierung der IDW PS KMU vorgenommen werden 
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nachfolgende redaktionelle und inhaltliche Anpassungen zent-
ral vorgenommen werden:
1. Festlegung, ob neue GoA und/oder GoA KMU gegenüber

(möglichen) Auftraggebern angeboten werden
2. Neue Begrifflichkeiten
3. Verweise auf jeweils anwendbare ISA [DE] und Löschen des

Verweises auf die abgelösten IDW PS (Referenzierungsmo-
delle)

4. Anpassung des
• Auftragsbestätigungsschreibens,
• Prüfungsberichts und
• Bestätigungsvermerks (Verweise und Begrifflichkeiten)

5. Nachschlagewerk auf der IDW-Webseite: Zugang zu den
ISA [DE] und Neufassungen der IDW PS herstellen

6. Vermittlung der neuen Regelungen im Rahmen der Aus-
und Fortbildung (z. B.: GoA KMU in UWP 1-2 2022; neue GoA
in UWP 1-3 2023, jeweils nachmittags)

7. Kanzleiweite Vorgaben zum Prüfungsprozess ggf. anpassen
(Prüfungsrichtlinien/-handbücher), ggf. Software-Schulung

8. Anpassung standardisierter Arbeitspapiere (z. B. Excel-
Papiere)

9. Anpassung der Regelungen zum Qualitätssicherungssystem
10. Prüfungssoftware anpassen an neue Regelungen bzw. in-

haltliche Update-Kontrolle nach fachlichen Aspekten nach
der Devise:

„Neue Funktionsweise und Prüfungsgrundsätze müssen vom
Prüfungsteam fachlich (Standards) und arbeitstechnisch
(Softwarelösung) verstanden werden.“

9.6 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 9:

„Überblick: Die „neuen GoA“ für NON-PIE-Gesellschaften –
Das Ergebnis der Kombination von ISA [DE] und ausge-
wählten IDW PS“

S. #203

9.7 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema
• AUDfIT®-Handout 1:

„Masterpaper ISA [DE] 315 (Revised 2019) [Schritte 1-10] –
Verstehen der Einheit ihres wirtschaftlichen Umfelds sowie
Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben“

S. #253

S. #203 

siehe 
Anlagen-
band

UWP 1 2023
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Seite #109

THEMA 10:
Grundzüge des neuen Risikomodells 
nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)
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10. Grundzüge des neuen Risikomodells nach ISA
[DE] 315 (Revised 2019)

Seite 

10.1 Wieso müssen wir uns mit dem ISA [DE] 315 (Revised 2019) 
fachlich auseinandersetzen? 

#110 

10.1.1 Ausgangspunkt der Überlegungen: Der gesetzli-
che Prüfungsauftrag 

#110 

10.2 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #113 

10.3 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #113 

10.1 Wieso müssen wir uns mit dem ISA [DE] 315 (Revised 
2019) fachlich auseinandersetzen? 

10.1.1 Ausgangspunkt der Überlegungen: Der gesetzliche Prüfungs-
auftrag 
Der Abschlussprüfer hat im Rahmen seiner Prüfung festzustellen, 
ob bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 
• die gesetzlichen Vorschriften und
• diese ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-

trages oder der Satzung

beachtet worden sind.63 

Den Umfang seiner Tätigkeiten bestimmt der Abschlussprüfer 
eigenverantwortlich nach seinem pflichtgemäßen Ermessen. 
Durch den gesetzlichen Hinweis auf die gewissenhafte Berufs-
ausübung wird außerdem die Anwendung berufsüblicher Prü-
fungsansätze und – verfahren gefordert.64 

Die EU hat die ISA nicht angenommen, sodass die Anwendung 
nicht gesetzlich verpflichtend ist. 

Soweit von der EU-Kommission noch keine internationalen Prü-
fungsstandards übernommen wurden, hat der Abschlussprüfer 
die Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung (neue 
GoA) zu berücksichtigen, die nunmehr auch die ISA [DE] inklu-
dieren. 

63 Vgl. § 317 Abs. 1 S. 1 HGB 
64 Vgl. § 317 Abs. 1 S. 2 HGB 

UWP 1 2023

#110
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

10
. G

ru
nd

zü
ge

 d
es

 n
eu

en
 R

isi
ko

m
od

el
ls 

na
ch

 IS
A

 [D
E]

 3
15

 (R
ev

ise
d

 2
01

9)

HO 1

PH 10/2

PH 10/1



THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung = Alle unmit-
telbar mittelbar für die Abschlussprüfung geltenden gesetzli-
chen Vorschriften sowie Verlautbarungen des IDW, die bei der 
Abschlussprüfung zu beachten sind.65 
Die Verlautbarungen des IDW umfassen – nach aktueller 
Rechtslage - insbesondere die 
• ISA [DE] [24 Verlautbarungen]
• IDW PS (für Prüfung allgemein relevant) [12 Verlautbarun-

gen]66

• IDW PS 350 n.F. (10.2021) (Prüfung des Lageberichts)67

Der Erstanwendungszeitraum für die ISA bei NON-PIE-
Gesellschaften ist in den meisten Fällen der Jahresabschluss für 
das Geschäftsjahr 2023 und betrifft somit i. d. R. die Prüfungssai-
son 2023/2024. 

Der Abschlussprüfer muss sein Prüfungsurteil mit einer hinrei-
chenden Sicherheit abgeben. 

Unter Berücksichtigung von 
• Wirtschaftlichkeit und
• Wesentlichkeit

hat er Prüfungshandlungen auszuwählen, um das Prüfungsrisiko 
auf ein akzeptables Niveau zu senken. In diesem Zusammen-
hang kommt dem ISA [DE] 315 (Revised 2019) eine zentrale 
Funktion zu, da er die Identifizierung und Beurteilung von Risi-
ken im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung regelt. 

65 Vgl. IDW PS 201 n.F. Tz. 28 
66 In der Literatur unterschiedliche Zählweisen, i. B. auch wegen neuer IDW PS im Entwurfsstadium, z. B. IDW PS EPS 352 
67  Gemäß der EU-Abschlussprüfer Richtlinie wurde ab 2017 die unmittelbare Anwendung der International Standards on Auditing (ISA) vorgeschrieben, nachdem diese 

von der EU-Kommission angenommen wurden. Die gesetzliche Grundlage dafür findet sich in § 317 Abs. 5 HGB, der aber derzeit ins Leere läuft, da es noch keine An-
nahme durch die EU-Kommission gab. Zur Annäherung an die internationalen Standards hat sich der IDW für das Integrationsmodell entschieden, bei dem die ISA [DE] 
in die neuen GoA integriert werden.  
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BEDEUTUNG DES ISA [DE] 315 (REVISED 2019) FÜR DIE ABSCHLUSSPRÜFUNG

eventuell: Sicherheit durch

ISA [DE] 
315

Wie ermittelt man wesentliche zu 
prüfende Finanzinformationen?Verständnis von 

Einheit/Umfeld

Verständnis von 
IKS Grundlage für Ermessensentscheidungen bei

Ziel: Prüfungsurteil (hinreichende Sicherheit, dass Abschluss
frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist)

≠

Vollständige Prüfung aller gebuchten 
Geschäftsvorfälle, Vermögensgegenstände 

und Schulden?

Termindruck
zeitgerechte Durchführung der Abschlussprüfung

Evtl. nicht alle wesentlichen Sachverhalte im Abschluss 
erfasst und sachgerecht abgebildet

Wirtschaftlichkeit
der Prüfungsdurchführung

Konzentration auf die Prüfung der Finanzinformationen, 
die von Risiken wesentlicher falscher Darstellungen betroffen sind

Prüfung 
Lagebericht 

(IDW PS 350 n.F.)

Planung und Umsetzung von Prüfungshandlungen Beurteilung, ob ausreichende geeignete 
Prüfungsnachweise vorliegen

Identifikation und Beurteilung ALLER Risiken, für die eine reelle 
Möglichkeit wesentlicher falscher Darstellungen besteht

Festlegung von 
Wesentlichkeiten

Identifizierung und 
Beurteilung von 

Risiken wesentlicher 
falscher Darstel-

lungen im Abschluss

Würdigung 
Angemessenheit 

von Auswahl/
Anwendung der 

Rechnungs-
legungsmethoden/
Abschlussangaben

Identifikationen von 
besonders zu 

berücksichtigenden  
Themen

Reaktion auf 
beurteilte Risiken 

wesentlicher 
falscher 

Darstellungen

Entwicklung von 
Erwartungen 

(notwendig für 
analytische 

Prüfungs-
handlungen)

Abbildung 28: Bedeutung des ISA [315] (Revised 2019) für die Abschlussprü-
fung 

Bezogen auf den Prüfungsprozess muss sich der Prüfer nach 
den Vorgaben des ISA [DE] 315 (Revised 2019) u. a. mit folgen-
den Fragestellungen beschäftigen: 
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DER PRÜFUNGSPROZESS - GROBSKIZZE

G
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lu

ss
pr

üf
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g

Verständnis von Einheit, Umfeld, 
Rechnungslegungsgrundsätzen

und vom internen Kontrollsystem

Beurteilung der Risiken

Reaktionen auf die Risiken

Ergebnis der Prüfungshandlungen

WO
können Risiken auftreten?

WIE
ist ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und 

ihr Ausmaß?

ISA [DE] 315 
(Revised 2019)

WAS
muss der Prüfer tun, um die 

Prüfungsrisiken zu verringern?

WOZU
müssen die festgelegten 

Prüfungshandlungen führen?

PRÜFUNGSURTEIL
(Bestätigungsvermerk, Prüfungsbericht)

andere ISA [DE]

andere ISA [DE]

Abbildung 29: Der Prüfungsprozess - Grobskizze 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3]

10.2 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 10/1:

„Vereinfachte Darstellung – Risikokonzept nach ISA [DE]
315 (Revised 2019)“

S. #204

• AUDfIT®-Prüferhilfe 10/2:
„Schema zur Identifizierung und Beurteilung des Risikos
gemäß ISA [DE] 315 (Revised 2019) in 10 Schritten [Schritte
1-10]“

S. #205

10.3 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema
• AUDfIT®-Handout 1:

„Masterpaper ISA [DE] 315 (Revised 2019) [Schritte 1-10] –
Verstehen der Einheit ihres wirtschaftlichen Umfelds sowie
Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben“

S. #253

S. #204 

siehe 
Anlagen-
band

UWP 1 2023

#113
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

10
. G

ru
nd

zü
ge

 d
es

 n
eu

en
 R

isi
ko

m
od

el
ls 

na
ch

 IS
A

 [D
E]

 3
15

 (R
ev

ise
d

 2
01

9)



THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3]

Seite #114

THEMA 11:
Umfassende Verständnisgewinnung 
durch den Abschlussprüfer nach 
ISA [DE] 315 (Revised 2019)
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

11. Umfassende Verständnisgewinnung durch den
Abschlussprüfer nach ISA [DE] 315 (Revised
2019)

Seite 

11.1 Verständnis von der Einheit, ihrem Umfeld und den maß-
gebenden Rechnungslegungsgrundsätzen [zu Schritt 1 
von 10] 

#115 

11.2 Verständnis von den Komponenten des IKS der Einheit [zu 
Schritt 2 von 10] 

#117 

11.2.1 Warum muss der Prüfer ein Verständnis vom IKS 
gewinnen? 

#117 

11.2.2 Die 5 Komponenten des internen Kontrollsystems 
(IKS) 

#119 

11.2.3 Die 4 Komponenten des IKS, die nicht Kontrollak-
tivitäten betreffen 

#120 

11.2.4 Die Kontrollaktivitäten des IKS (Komponente Nr. 5 
des IKS) 

#121 

11.2.5 Informationssystem und Kommunikation #125 

11.2.6 Kontrollmängel #126 

11.3 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #126 

11.4 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #126 

11.1 Verständnis von der Einheit, ihrem Umfeld und den 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen [zu 
Schritt 1 von 10]68 
Der Abschlussprüfer benötigt ein Verständnis von der Ge-
schäftstätigkeit und vom Umfeld des zu prüfenden Unterneh-
mens. 

Nur so kann er dann die einschlägigen Geschäftsrisiken erken-
nen. 

Diese Kenntnis ist erforderlich, weil sich die Geschäftsrisiken in 
vielen Fällen in finanziellen Transaktionen und damit schlussend-
lich auch im Abschluss niederschlagen. 

Somit können aus der Kenntnis und Beurteilung der Geschäftsri-
siken die Risiken für wesentliche falsche Darstellungen im Ab-
schluss hergeleitet werden.  

68 Schritt 1-10 vgl. AUDfIT®-Handout 1 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Geschäftsrisiken
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VERSTÄNDNIS VOM GESCHÄFTSMODELL NOTWENDIG*

Finanzielle TransaktionenUnterstützung Abschlussprüfer bei:

 Verstehen der für die Einheit relevanten
Ereignisse und Umstände

 Identifizierung, wie und in welchem Ausmaß
sich inhärente Risikofaktoren auf den 
Abschluss auswirken

Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss

R1
R2

R3 Rx
Ry

Branchenbezogene 
Faktoren

Interne Faktoren

• Organisationsstruktur
• Eigentümerschaft
• Führung
• Überwachung

Regulatorische 
Faktoren

Andere externe Faktoren

Intern und extern genutzte 
Kennzahlen zur Beurteilung 
des wirtschaftlichen Erfolges

IT-Einsatz beim 
Geschäftsmodell

Geschäftstätigkeit 
der Einheit

Geschäfts-
modell

* Quelle: IDW in Anlehnung an ISA [DE] 315 (Revised 2019)

Abbildung 30: Verständnis vom Geschäftsmodell notwendig 

Das Verständnisses von der Geschäftstätigkeit und der Einfluss-
faktoren bilden für den Abschlussprüfer einen Bezugsrahmen, 
der ihn bei vielen Aspekten der Abschlussprüfung unterstützt, 
wie bspw. bei der  
1. Identifizierung und Beurteilung von Risiken wesentlicher fal-

scher Darstellungen im Abschluss
2. Festlegung der Wesentlichkeit
3. Würdigung Angemessenheit Rechnungslegungsmethoden
4. Entwicklung von Erwartungen bei analytischen Prüfungs-

handlungen
5. Beurteilung, ob ausreichend und geeignete Prüfungsnach-

weise eingeholt wurden
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 
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BEISPIELE ZU DEN ASPEKTEN DER EINHEIT UND IHREM UMFELD*

Einflussfaktoren auf die Einheit Beispiele

Organisationsstruktur und Eigentümerschaft 

• Komplexität der Struktur (einzelnes Unternehmen; 
Tochtergesellschaften, Geschäftsbereiche)

• Beziehungen zwischen Eigentümern  inkl. diesen 
nahestehenden Personen

• Unterscheidung in Eigentümer und den für die 
Überwachung Verantwortlichen und dem Management

• Struktur und Komplexität der IT-Umgebung

Führung und Überwachung
(wie gut funktioniert Aufsicht über IKS; Mängel – erhöhte Risiken 
für falsche Abschlussangaben)

• Sind die „Kontrollorgane“ in Verwaltung/ Rechtsstruktur 
der Einheit eingebunden?

• Sind „Kontrollorgane“ für Überwachung der 
Rechnungslegung/Genehmigung Abschluss 
verantwortlich?

Geschäftsmodell
(Durch Verständnis von Zielen, Strategie und Geschäftsmodell 
ist Verständnis von Geschäftsrisiken möglich)

• Unangemessene Ziele/Strategien
• Nichterkennen der Notwendigkeit notwendiger 

Veränderungen
• Anreize/Druck auf Management und damit verbundener 

einseitiger Ausrichtung der Annahmen/Erwartungen des 
Managements

Branchenbezogene, regulatorische und andere 
externe Faktoren

• Markt- und Wettbewerbssituation
• Zyklische oder saisonale Tätigkeit
• Energieversorgung/-kosten
• Aufsichtsbehördliche Anforderungen
• Gesetze und Rechtsvorschriften für die Einheit
• Inflation, Zinssätze, Währungsanpassungen

Kennzahlen, die vom Management für die Beurteilung 
des wirtschaftlichen Erfolgs der Einheit genutzt werden

• Analyse, welche Kennzahlen Management nutzt: Hinweis 
auf wichtige, relevante Sachverhalte

• Würdigung, ob durch Kennzahlenverwendung Anreize zur 
Manipulation der Zahlen erhöht wird

• Falls keine Kennzahlen verwendet werden: höheres Risiko 
für Nichtkorrektur von falschen Darstellungen im Abschluss

* Quelle: IDW in Anlehnung an ISA [DE] 315 (Revised 2019)

Abbildung 31: Verständnis von der Einheit (Beispiele) 

11.2 Verständnis von den Komponenten des IKS der Einheit 
[zu Schritt 2 von 10] 

11.2.1 Warum muss der Prüfer ein Verständnis vom IKS gewinnen? 
Der Abschlussprüfer muss sich im Rahmen der Risikobeurteilung 
auch mit dem abschlussbezogenen internen Kontrollsystem be-
schäftigen. 

Dadurch ist es ihm möglich, 
1. Arten möglicher falscher Darstellungen und Umstän-

de/Gegebenheiten zu identifizieren, die sich auf die Risiken
wesentlicher falscher Darstellungen auswirken sowie

2. Art, zeitliche Einteilung und Umfang weiterer Prüfungshand-
lungen zu planen.

Ein Unternehmen richtet ein internes Kontrollsystem (Grundsät-
ze, Verfahren und Maßnahmen) ein, um den von der Ge-
schäftsleitung identifizierten Risiken zu begegnen; 

Risiken, die eine Gefahr für die Unternehmensziele darstellen: 
1. Verlässlichkeit der Rechnungslegung
2. Wirksamkeit und Effizienz der betrieblichen Tätigkeiten
3. Einhaltung maßgeblicher gesetzlicher und anderer rechtli-

cher Bestimmungen
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

 

 

In einem ersten Schritt führt der Prüfer eine Risikoanalyse der 
inhärenten Risiken durch und klassifiziert diese anhand des 
Spektrums inhärenter Risiken. 

Parallel hierzu analysiert er die verschiedenen Komponenten 
des internen Kontrollsystems.  

Für identifizierte inhärente Risiken, die er im weiteren Prüfungs-
verlauf näher betrachten wird, analysiert er, ob und welche in-
ternen Kontrollstrukturen für die identifizierten Risiken im Unter-
nehmen bestehen.  

Durch die Gewinnung eines Verständnisses vom unternehmens-
internen Kontrollsystem erkennt der Abschlussprüfer, wo dieses 
Schwachstellen hat oder ob dieses gut funktioniert.  
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INTERNES KONTROLLSYSTEM*

Internes Kontrollsystem

Kontrollumfeld

Risikobeurteilungsprozess der Einheit

Prozess der Einheit zur 
Überwachung des IKS

Informationssystem und 
Kommunikation

Kontrollaktivitäten

Sicherung der 
Unternehmensziele

Risiken

Risiken

Risiken

Risiken

Ko
nz

ep
tio

n

A
us

ge
st

al
tu

ng

A
uf

re
ch

te
rh

al
tu

ng

Größe

Komplexität

der Einheit
− Befragungen
− Einsichtnahme in Unterlagen

(z. B.Flowcharts, 
Prozessbeschreibungen)

− Für jede als relevant
beurteilte Kontrolle:
Aufbauprüfung
(Ausgestaltung würdigen 
und vergewissern, dass sie 
eingerichtet ist)

Abschlussprüfer hat 
Verständnis vom IKS 

zu gewinnen

Hinweise auf mögliche Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
der Geschäftsprozesse

Ordnungsmäßigkeit und 
Verlässlichkeit der Rechnungslegung

Einhaltung von sonstigen Gesetzen 
und  Vorschriften 

Verständnis vom 
Geschäftsmodell, 

Umfeld und 
Rechnungs-

legungsprozess
Risiken

* Quelle: IDW in Anlehnung an ISA [DE] 315 (Revised 2019)  
Abbildung 32: Verständnis vom internen Kontrollsystem 

Der Prüfer kann dann im weiteren Prüfungsverlauf bei der Ablei-
tung des Prüfprogramms entscheiden, wo er sich auf die inter-
nen Kontrollen verlassen kann und wo nicht.  

Will er sich auf die Wirksamkeit der Kontrollen verlassen, muss er 
(nur!) für diese auch eine Funktionsprüfung durchführen.  

Ferner ist eine Funktionsprüfung immer dann durchzuführen, 
wenn andere Prüfungsstandards dies verlangen. 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

11.2.2 Die 5 Komponenten des internen Kontrollsystems (IKS) 
Für die Zwecke der Abschlussprüfung besteht das IKS aus 5 
Komponenten:  
1. Kontrollumfeld
2. Risikobeurteilungsprozess der Einheit
3. Prozess der Einheit zur Überwachung des IKS
4. Informationssystem und Kommunikation
5. Kontrollaktivitäten

Wie bisher auch, ist für jede der 5 Komponenten ein Verständ-
nis zu erlangen und deren Angemessenheit zu würdigen.  

Hinweis: 
Eine grundlegende Neuerung durch den ISA [DE] 315 (Revi-
sed 2019) besteht darin, dass nur noch für bestimmte „rele-
vante“ Kontrollaktivitäten deren Ausgestaltung und Imple-
mentierung zu beurteilen ist. 
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BEISPIELE ZU DEN IKS-KOMPONENTEN

IKS-Komponente Beispiele

1. Kontrollumfeld

• Philosophie und Arbeitsweise des
Managements

• Fähigkeiten und Ausbildung des Personals
• Zuordnung von Befugnissen und 

Verantwortlichkeiten

2. Risikobeurteilungsprozess der Einheit

• Festlegung von Wertgrenzen 
(z. B. Einkaufs- oder Kreditlimits)

• Aufstellung von Richtlinien zur Aufstellung
des Jahresabschlusses

• Festlegung von Bewertungssystemen für
Vorräte und Rückstellungen

3. Prozess der Einheit zur Überwachung des
IKS

• Verkaufsprozess (Kreditlimits, Einholung von
Sicherheiten)

• Einkaufsprozess (Einkaufslimits, Auswahl von
Lieferanten)

4. Informations- und Kommunikationssystem
• Interne Berichterstattung 

(Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung)
• Quartals- und Jahresabschlüsse

5. Kontrollaktivitäten

• Autorisierung und Genehmigungen
• Abstimmungen
• Verifizierungen
• Physische und logische Kontrollen
• Funktionstrennung

Abbildung 33: Beispiele zu den IKS-Komponenten 

Für die ersten vier Bereiche (ohne Kontrollaktivitäten) ist es aus-
reichend, diese verbal in Form einer Gesamtwürdigung in den 
Arbeitspapieren zu beschreiben. 

Es muss nicht zusätzlich noch Aufbau und Implementierung der 
Prozesse geprüft und dokumentiert werden. Dies ist nur für die 
Kontrollaktivitäten notwendig.  
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

11.2.3 Die 4 Komponenten des IKS, die nicht Kontrollaktivitäten betref-
fen 
Für die ersten 4 Komponenten des IKS reicht grundsätzlich ein 
Verständnis aus, sodass hier lediglich eine Gesamtwürdigung 
vorzunehmen ist.  

Für diese Komponenten sind folgende Einschätzungen not-
wendig: 

1. Kontrollumfeld
1.1 Hat das Management eine Kultur von Ehrlichkeit und 

ethischem Verhalten geschaffen und hält es diese 
Werte aufrecht? 

1.2 Schafft das Kontrollumfeld eine angemessene 
Grundlage für die übrigen Komponenten des IKS (un-
ter Würdigung von Art und Komplexität der Einheit)? 

1.3 Untergraben identifizierte Kontrollmängel beim Kon-
trollumfeld die übrigen Komponenten des IKS? 

2. Risikobeurteilungsprozess der Einheit
2.1 Sind die Risikobeurteilungsprozesse angesichts der 

Art, Größe und Komplexität der Einheit angemessen? 

3. Prozess der Einheit zur Überwachung des IKS
3.1 Sind diese Prozesse angesichts der konkreten Struktur 

der Einheit und ihrer Größe und Komplexität ange-
messen?  

4. Informations- und Kommunikationssystem
4.1 Unterstützt dieses System die Abschlusserstellung in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden Rech-
nungslegungsgrundsätzen? 

Der neue ISA [DE] 315 (Revised 2019) betont bezüglich des Um-
fangs und Detaillierungsgrades des Verständnisses der IKS-
Komponenten sehr stark die Skalierbarkeit.  
So sind explizit Beispiele in den Anwendungshinweisen vorhan-
den, anhand derer deutlich gemacht wird, wie bei Unterneh-
men mit geringer Komplexität das Verständnis für die 4 IKS-
Komponenten erlangt werden kann. 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Dies könnte vereinfacht so dargestellt werden:69 

Besonderheit bei weniger 
komplexen Einheiten 

Mögliches Vorgehen zur 
Verständnisgewinnung 

Kontrollumfeld kein schriftlicher 
Verhaltenskodex; mündliche 
Kommunikation und Vorbild des 
Managements vorrangig 

Ermittlung der 
• Einstellung,
• Aufmerksamkeit,
• Maßnahmen und
• Verhaltensweisen des Unterneh-

mensinhabers/Managements

Risikobeurteilungsprozess Eigen-
tümer selbst schaltet sich in 
Überwachungstätigkeiten ein; 
keine formelle Dokumentation 

Diskussionen mit dem Eigentü-
mer/Management 

Prozess zur Überwachung des IKS 
keine formalen Prozesse; keine 
Verteilung auf mehrere Gremien; 
Management arbeitet selbst im 
operativen Bereich mit 

Befragung, welche Entwicklungen 
Eigentümer kritisch beobachtet und 
welche Maßnahmen er wann ergrei-
fen würde 

Informationssystem und Kom-
munikation oft einfache Systeme 
und wenig komplexe IT-
Strukturen; keine schriftlichen 
Handbücher zu Unternehmens-
regelungen und Rechnungsle-
gung 

Befragung Management unterstützt 
Verständnisgewinnung hier oft besser 
als Einsichtnahme in schriftliche Unter-
lagen (sofern verfügbar).  

11.2.4 Die Kontrollaktivitäten des IKS (Komponente Nr. 5 des IKS) 
Kontrollaktivitäten sind die Regelungen und Maßnahmen im Un-
ternehmen, die sicherstellen sollen,  
• dass Anweisungen befolgt/ausgeführt werden und
• dass die Kontrollen in den restlichen 4 Bereichen des IKS

richtig angewandt werden
• und schließen direkte und indirekte Kontrollen ein.

Beispiele für (automatisierte oder manuelle) Kontrollaktivitäten 
sind:  
• Autorisierungen und Genehmigungen
• Abstimmungen
• Verifizierungen
• Funktionstrennung
• Physische oder logische Kontrollen70

69 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A 99ff 
70 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A 153f 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Der neue ISA [DE] 315 (Revised 2019) beinhaltet eine abschlie-
ßende Aufzählung, welche Kontrollaktivitäten für die Ab-
schlussprüfung als relevant zu identifizieren und auszuwählen 
sind. 

Hinweis: 
„Relevant“ sind Kontrollaktivitäten, die die Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen auf Aussageebene betreffen.  

Zu diesen relevanten, zu prüfenden Kontrollaktivitäten gehö-
ren die folgenden Kontrollen, die sich auf die 4 Bereiche be-
ziehen. Kontrollen, 

1. die sich auf bedeutsame Risiken beziehen.
2. in Bezug auf Journalbuchungen.
3. deren Funktion der Abschlussprüfer zur Planung aussage-

bezogener Prüfungshandlungen prüfen möchte.
4.  nach dem Ermessen des Prüfers.

11.2.4.1 Bedeutsame Risiken 

Der Abschlussprüfer muss nach ISA [DE] 330 zwingend Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf bedeutsame Risiken planen 
und durchführen. 

Das Verständnis davon, wie das Management auf bedeutsa-
me Risiken reagiert, unterstützt die Planung und Durchführung 
von aussagebezogenen Prüfungshandlungen. 

11.2.4.2 Journalbuchungen 

Zu beachten sind nicht standardisierte Journal-Buchungen zur 
Erfassung nicht wiederkehrender, ungewöhnlicher Geschäfts-
vorfälle oder Anpassungen.  

Beachte: Mindestprüfung! Bei jeder Abschlussprüfung sind die 
Kontrollen der Einheit über Journalbuchungen bezogen auf das 
Hauptbuch zu identifizieren. 

Regelmäßig wird dadurch ein Rückschluss darauf möglich sein, 
wie Geschäftsvorfälle Eingang in das Hauptbuch finden.71 

Praxisbeispiele für Kontrollaktivitäten über Journalbuchungen:72 

71 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A160 
72 F&A zu ISA [DE] 315 (Revised 2019) Abschn. 4.11 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Hinweis: 
• Monatliche Durchsicht von Monatsabschlüssen und Ver-

anlassung eventuell notwendiger Korrekturbuchungen
• 4-Augen-Prinzip bei komplexen manuellen Buchungen
• Vorkehrungen, die dazu führen, dass im abschlussbezo-

genen Informationssystem erfasste Buchungen nur mit
entsprechender Dokumentation geändert werden kön-
nen

• Dass Buchungen nur durch Berechtigte vorgenommen
werden können, dass für bestimmte Buchungen Geneh-
migungen vorliegen oder dass unvollständige Buchungen
vom System nicht verarbeitet werden.

• Kontrollen zur Überwachung der Übertragung von Ge-
schäftsvorfällen aus Nebenbüchern in das Hauptbuch

11.2.4.3 Kontrollen, deren Wirksamkeit der Abschlussprüfer prüfen 
möchte, um weitere aussagebezogene Prüfungshandlungen 
festzulegen 

Die Prüfungshandlungen schließen die Risiken ein, für die aus-
sagebezogene Prüfungshandlungen alleine keine ausreichen-
den geeigneten Prüfungsnachweise liefern. 

(Nur) bei der ersten Variante könnten Effizienzüberlegungen 
maßgebend sein: 

Sofern der Abschlussprüfer zum Schluss kommt, dass die aus-
schließliche Durchführung aussagebezogener Prüfungshand-
lungen effizienter zur Erlangung geeigneter Prüfungsnachweise 
ist als eine Kombination von Funktionsprüfungen und Einzelfall-
prüfungen, kann er auf eine Aufbauprüfung verzichten.73 

11.2.4.4 Kontrolle nach dem Ermessen des Prüfers 

Prüfungshandlungen, die der Abschlussprüfer nach seinem Er-
messen für angemessen hält, um ausreichende und geeignete 
Prüfungsnachweise zu erlangen. 

Zum Beispiel:74 
• Kontrollen, die im Spektrum inhärenter Risiken „höhere“

aber nicht bedeutsame Risiken behandeln
• Kontrollen zur Abstimmung von Haupt- und Nebenbuch
• komplementäre Kontrollen einer Einheit bei Nutzung eines

externen Dienstleisters

73 F&A zu ISA [DE] 3150 (Revised 2019), Abschn. 4.9 
74 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. A165 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Nur für diese 4 Kontrollaktivitäten ist die Ausgestaltung und die 
Implementierung zu beurteilen. Dafür kommen folgende Prü-
fungshandlungen in Betracht: 
• Befragung des Personals der Einheit (ausschließlich Befra-

gung: nicht ausreichend!)
• Beobachtung der Anwendung bestimmter Kontrollen
• Einsichtnahme in Dokumente und Berichte

Für Zwecke der Aufbauprüfung kann der Abschlussprüfer auch 
die Erkenntnisse aus einem „Walk-Through“ nutzen: 75 

Hinweis: 
„Walk-Through“ = Nachvollziehen eines Geschäftsvorfalls von 
seiner Entstehung bis zur Abbildung im Abschluss.  

Er gibt Erkenntnisse darüber, ob der Prozess tatsächlich so 
abläuft und ob identifizierte Kontrollen tatsächlich so ge-
handhabt werden, wie vom Mandanten beschrieben bzw. 
erläutert. 

Mindestumfang der zu prüfenden Kontrollaktivitäten (Skalie-
rung) 
Sofern eine kleine, überschaubare Einheit zu prüfen ist, könnte 
es sein, dass nur eine Kontrollaktivität zu prüfen ist. ISA 315 (Revi-
sed 2019) nennt dazu ein Beispiel: 

„Bei der Abschlussprüfung einer weniger komplexen Einheit 
kann es sein, dass  
• das Informationssystem der Einheit nicht komplex ist und
• der Abschlussprüfer nicht plant, sich auf die Wirksamkeit der

Funktion der Kontrollen zu verlassen;
• keine bedeutsamen Risiken oder
• andere Risiken wesentlicher falscher Darstellungen identifi-

ziert hat, für die es notwendig ist, dass der Abschlussprüfer
die Ausgestaltung der Kontrollen beurteilt und feststellt, dass
sie implementiert wurden.

Bei einer solchen Abschlussprüfung kann der Abschlussprüfer 
feststellen, dass es außer den Kontrollen der Einheit über Jour-
nalbuchungen keine anderen identifizierten Kontrollen gibt.“ 

Somit hat der Abschlussprüfer bei jeder noch so kleinen Ab-
schlussprüfung mindestens den Aufbau und Implementierung 
der Kontrollen über Journalbuchungen zu prüfen. 

75 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A136 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Hinweis: 
Das Beispiel geht aber nur auf „Kontrollaktivitäten“ ein. Dies 
befreit nicht davon, dass daneben dennoch ein Verständnis 
der übrigen 4 IKS-Komponenten zu gewinnen ist! 

Weitere Komponenten des IKS sind nur dann zu prüfen, wenn 
sich der Prüfer auf diese Kontrollen als Prüfungsnachweise stüt-
zen will. 

Zur Unterstützung der Gewinnung eines Verständnisses der 
Komponenten des IKS und des IT-Systems gibt es im ISA [DE] 315 
(Revised 2019) zwei Anlagen, die als Arbeitshilfen verwendet 
werden können: 
• Anlage 3 „Verständnis vom IKS der Einheit“

A
BB

IL
DU

N
G

: 3
4

BEISPIELE ZU DEN IKS-KOMPONENTEN*

1. Kultur von 
Ehrlichkeit und 
ethischem 
Verhalten?

2. Kontrollumfeld 
geeignete 
Grundlage für 
restliche IKS-
Komponenten

3. Untergraben 
identifizierte 
Kontrollmängel 
das IKS?

Sind Prozesse zur 

• Identifizierung 
von rechnungs-
legungsrelevan-
ten Risiken

• Beurteilung der 
Bedeutsamkeit 
von Risiken

• Behandlung von 
Risiken 

angemessen?

Sind Prozesse zur

• Überwachung 
der Wirksamkeit 
von Kontrollen

• Identifizierung 
und Behebung
von Kontroll-
mängeln

• Nutzung von 
Quellen zur 
Überwachung

angemessen?

Ist das

• Informations-
system (u.a. 
Regelungen für 
Informationsfluss)
und

• die Kommunika-
tion (über be-
deutsame Sach-
verhalte für den 
Abschluss)

für die Aufstellung 
des Abschlusses in 
Übereinstimmung 
mit den Rechnungs-
legungsgrundsätzen
angemessen?

Aufbau und 
Implementierung der 

Kontrollaktivitäten sind zu 
beurteilen

Unter Würdigung von Art, Größe und Komplexität der Einheit

Gesamtwürdigung
(d.h. Verständnisgewinnung für diese IKS-Komponenten ausreichend; 

keine Prüfung von Aufbau und Implementierung der einzelnen Komponenten)

Die 5 Komponenten des IKS der Einheit

Kontrollumfeld Risikobeurteilungs-
prozess der Einheit

Prozess der Einheit 
zur Überwachung 

des IKS

Informationssystem 
und Kommunikation Kontrollaktivitäten

1. Bedeutsame Risiken

2. Journalbuchungen 
(Mindestumfang)

3. Kontrollen, deren 
Wirksamkeit geprüft 
werden soll; 
inkl. Risiken bei 
denen 
aussagebezogene 
Prüfungshandlungen 
nicht ausreichen

4. Kontrollen die Prüfer 
nach seinem 
Ermessen für
angemessen hält

* Quelle: IDW in Anlehnung an ISA [DE] 315 (Revised 2019)

Abbildung 34: Mindestumfang der zu prüfenden IKS-Komponenten 

11.2.5 Informationssystem und Kommunikation 
Im Rahmen der Risikobeurteilung muss der Abschlussprüfer 
auch ein Verständnis von dem im Unternehmen eingesetzten 
Informationssystem und der Art und Weise der Kommunikation 
erlangen. Aufgrund der Bedeutung der Berücksichtigung der 
IT-Risiken haben wir diesem Thema ein eigenes Kapital gewid-
met.  
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3]

11.2.6 Kontrollmängel 
Nachdem der Abschlussprüfer jede der oben beschriebenen 
Komponente des IKS verstanden und beurteilt hat, hat er fest-
zustellen, ob er Kontrollmängel identifiziert hat.

Hinweis:
Ein Kontrollmangel würde vorliegen, wenn er feststellen sollte, 
dass einzelne Regelungen im Unternehmen in einzelnen Be-
standteilen oder auch im Ganzen nicht der Art und den Um-
ständen des Unternehmens angemessen sind.

Sofern der Abschlussprüfer einen oder mehrere Kontrollmän-
gel festgestellt hat, hat er dessen Auswirkungen auf den Ab-
schluss und damit auch auf die weitere Planung von Prü-
fungshandlungen zu beurteilen.

11.3 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 11:

„Zusammenwirken von IKS-Prüfung und IT-Prüfung [zu
Schritt 1 von 10]“

S. #206

11.4 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema
• AUDfIT®-Handout 1:

„Masterpaper ISA [DE] 315 (Revised 2019) [Schritte 1-10] –
Verstehen der Einheit ihres wirtschaftlichen Umfelds sowie
Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben“

S. #253

S. #206 

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3]

Seite #127

THEMA 12:
Identifizierung und Beurteilung der 
Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

12. Identifizierung und Beurteilung der Risiken

Seite 

12.1 Warum unterscheiden die ISA zwischen den Risiken auf 
Abschlussebene und auf Aussageebene [zu Schritt 4 + 5 
von 10] 

#129 

12.1.1 Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
auf Abschlussebene [zu Schritt 4 von 10] 

#129 

12.1.2 Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf 
Aussageebene [zu Schritt 5 von 10] 

#131 

12.1.3 Beurteilung des inhärenten Risikos #134 

12.1.4 Konzept „Spektrum inhärenter Risiken“ [zu 
Schritt 5 von 10] 

#135 

12.2 Bedeutsame Risiken [zu Schritt 5 + 8 von 10] #140 

12.2.1 Neue Definition des „bedeutsamen Risikos“ #140 

12.2.2 Feststellung der bedeutsamen Risiken #141 

12.2.3 Beispiele für erhöhte und damit evtl. bedeutsa-
me Risiken können sein 

#141 

12.2.4 Reaktionen auf bedeutsame Risiken #142 

12.2.5 Prüferische Handlungen bei bedeutsamen Risi-
ken (Auswahl) 

#142 

12.3 Risiken, die aussagebezogen allein nicht geprüft werden 
können (Fall der Unmöglichkeit) 

#142 

12.4 Beurteilung des Kontrollrisikos #143 

12.5 Beurteilung der aus den Prüfungshandlungen zur Risiko-
beurteilung erlangten Prüfungsnachweise 

#145 

12.6 Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden und Ab-
schlussabgaben, die nicht bedeutsam aber 
wesentlich sind [zu Schritt 8 von 10] 

#145 

12.7 Fortlaufende Anpassung der Risikobeurteilung [zu Schritt 
9 von 10] 

#145 

12.8 Verpflichtende Dokumentationsbestandteile [zu Schritt 
10 von 10] 

#145 

12.9 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #146 

12.10 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #146 

76 Schritt 1-10 vgl. AUDfIT®-Handout 1 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Nach ISA [DE] 315 (Revised 2019) sind nur die Risiken für wesent-
liche falsche Darstellungen zu identifizieren (und zu dokumen-
tieren), für die eine reelle Möglichkeit besteht, sowohl aufzutre-
ten als auch wesentlich zu sein.77 

Damit eine geeignete Grundlage für die der Identifizierung fol-
gende Beurteilung der Risiken sowie für die Planung weiterer 
Prüfungshandlungen geschaffen werden kann, sind die Risiken 
für wesentliche falsche Darstellungen wie folgt zu kategorisie-
ren: 78 
• Liegt ein Risiko auf Aussageebene oder auf Abschlussebe-

ne vor?
• Liegt ein Risiko vor, bei dem aussagebezogene Prüfungs-

handlungen alleine keine ausreichenden geeigneten Prü-
fungsnachweise erbringen?

• Liegt ein bedeutsames Risiko vor?

12.1 Warum unterscheiden die ISA zwischen den Risiken 
auf Abschlussebene und auf Aussageebene [zu Schritt 
4 + 5 von 10] 
Die Unterscheidung dieser beiden Risikokategorien ist notwen-
dig, weil der Abschlussprüfer je nach Kategorie unterschiedlich 
darauf reagieren muss. 

12.1.1 Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Abschlussebe-
ne [zu Schritt 4 von 10] 
Diese Risiken beziehen sich auf den Abschluss als Ganzes und 
können möglicherweise eine Vielzahl an Aussagen betreffen. 

Sie werden in der Regel 
• durch qualitative Umstände in den Unternehmen verursacht

und
• betreffen eine ganze Reihe von Abschlussposten oder
• vergrößern die Risiken auf Aussageebene.

Auf derartige Risiken kann der Abschlussprüfer in allgemeiner 
Form reagieren. 

77 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A186 
78 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 28.1, 32, 33 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

A
BB

IL
DU

N
G

: 3
5

RISIKEN WESENTLICHER FALSCHER DARSTELLUNGEN AUF ABSCHLUSSEBENE

Beispiele für Risiken auf Abschlussebene

Außerkraftsetzung des IKS durch das Management

Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Mangel an Kompetenz des Managements

Umfangreiche gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen (z. B. Verschmelzungen, Spaltungen)

Mangelhaftes Kontrollumfeld

Änderungen rechtlicher Vorschriften mit erheblicher Auswirkung auf Geschäftstätigkeit 
(z. B. Ausfuhrbeschränkungen; Umweltauflagen)

Allgemeine Reaktionen (Auszug)

Einsatz von Spezialisten oder erfahrener Prüfer

Einplanung vermehrter Prüfungszeit oder Anpassung zeitliche Planung

Erhöhung Aufmerksamkeit des Prüfungsteams für die relevanten Risikoursachen 
(z. B. Teambesprechungen)

Besondere Qualitätssicherungsmaßnahmen (z. B. Hinzuziehung Spezialisten)

Ausdehnung von Einzelfallprüfungen bzw. Ersetzung derer durch analytische Prüfungen

Datenanalysetechniken oder überraschende Prüfungshandlungen über Vielzahl von Prüffeldern 
hinweg

Abbildung 35: Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Abschluss-
ebene79 

Für die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Ab-
schlussebene muss der Abschlussprüfer beurteilen, 
• ob sie die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Dar-

stellungen auf Aussageebene beeinflussen und
• die Art und den Umfang ihrer umfassenden Auswirkungen

auf den Abschluss und der notwendigen Reaktionen da-
rauf.

Beispiel:80 
• Hohe operative Verluste und Liquiditätsprobleme
 Notwendigkeit der Zuführung bislang noch nicht gesi-

cherter Finanzierungsmittel
 Risiko auf Abschlussebene: Gefährdung Going Concern

• Ggf. Notwendigkeit zur Bilanzierung nach Liquidationswer-
ten; Dies hätte Auswirkungen auf sämtliche Aussagen des
Abschlusses.

79 Vgl. F&A: Zur Risikoidentifikation und -beurteilung nach ISA [DE] 315 (Revised 2019) bzw. IDW PS 261 n.F., Abschn. 5.2 
80 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A 195 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

12.1.2 Risiken wesentlicher falscher Darstellung auf Aussageebene [zu 
Schritt 5 von 10] 
Die Risiken auf Aussageebene betreffen in der Regel einzelne 
Prüffelder. 
Der Abschlussprüfer hat zu analysieren, welche Möglichkeiten 
wesentlicher falscher Darstellungen bei den verschiedenen 
Abschlussbestandteilen und ihren zugehörigen Angaben hin-
sichtlich 
• Ansatz
• Bewertung
• Darstellung

auftreten können.

Auf diese Risiken kann der Abschlussprüfer durch die Auswahl 
ausreichender und geeigneter aussagebezogener Prüfungs-
handlungen bzw. Funktionsprüfungen reagieren. 

Bei der Prüfung von Abschlüssen ist stets zu berücksichtigen, 
dass das Management mit der Vorlage eines zu prüfenden Ab-
schlusses eine Aussage dahingehend macht, dass der Ab-
schluss in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechnungs-
legungsvorschriften aufgestellt wird.  

Damit macht das Management hinsichtlich der einzelnen Be-
standteile des Abschlusses und damit zusammenhängenden 
Angaben Aussagen. 
Zur Einschätzung des Risikos wesentlicher falscher Darstellun-
gen auf Aussageebene hat der Prüfer je Prüffeld zu entschei-
den, welche Fehlermöglichkeiten im Hinblick auf die einzelnen 
Aussagen bestehen.  

Er hat zu beurteilen, bei welchen Aussagen 
• das Risiko als wesentlich für falsche Darstellungen einzustu-

fen ist (relevante Aussagen), und
• die Wahrscheinlichkeit einer falschen Darstellung so gering

ist, dass keine weitere Beurteilung, bzw. keine weiteren Prü-
fungshandlungen, notwendig sind.

Bei den Aussagen werden folgende beiden Kategorien unter-
schieden: 
1. Aussagen zu Arten von Geschäftsvorfällen und Ereignissen,

sowie damit verbundene Abschlussangaben
Für die Risikoeinschätzung beziehen sich die „Arten von Ge-
schäftsvorfällen“ auf Prüfungszeiträume und somit auf
Stromgrößen.
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Daher können sie insbesondere mit den einzelnen Positio-
nen der Gewinn- und Verlustrechnung gleichgesetzt wer-
den.81 
Diese Gruppierung der Aussagen bezieht sich auf die lau-
fende Buchführung.  
In Deutschland ist die Buchführung stets nach § 317 Abs. 1 
HGB Gegenstand der Abschlussprüfung. 
In den internationalen Standards gibt es hingegen keine 
gesetzliche Prüfungspflicht für die Buchführung. 
Der Jahresabschluss und die Kontensalden zum Jahresende 
basieren jedoch auf einer ordnungsgemäßen Buchführung, 
sodass deren Prüfung auch für internationale Gesellschaf-
ten einbezogen wird. 

2. Aussagen zu Kontensalden (zum Jahresende) und damit
verbundene Abschlussangaben
Der Begriff „Kontensalden“ wird im Kontext dieser Aussage-
kategorien dem Bereich der Prüfungszeitpunkte bzw. Be-
standsgrößen zugeordnet. Damit werden vorwiegend die
Bilanzposten unter diese Aussagekategorie subsumiert.82
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KATEGORIEN VON AUSSAGEN

Arten von 
Geschäfts-
vorfällen

und 
Ereignissen

(GuV)

Konten-
salden
(Bilanz)

Aussagen zu

Aussage des Managements: 
Vorgelegter Jahresabschluss und Lagebericht entsprechen den deutschen 

Rechnungslegungsnormen

Eintritt

Vollständigkeit

Genauigkeit

Darstellung

Kontenzuordnung

Periodenabgrenzung

Vorhandensein

Rechte und
Verpflichtungen

Vollständigkeit

Darstellung

Ausweis

Genauigkeit Bewertung
Zuordnung

Ermittlung relevanter Aussagen

Ermittlung Risiko wesentlicher falscher Darstellungen

Ausrichtung Prüfungsvorgehen

Beurteilung der AussagenA
bs

ch
lu

ss
pr

üf
un

g

andere 
Abschluss-

angabe
(Anhang)

Abbildung 36: Kategorien von Aussagen 

81 Vgl. F&A zu ISA [DE] 315 (Revised 2019) Abschn. 2.8 
82 Vgl. F&A zu ISA [DE] 315 (Revised 2019) Abschn. 2.8 
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PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 
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ISA [DE] 315 (REVISED 2019): KATEGORIEN VON AUSSAGEN

Aussagen zu 
Arten von Geschäftsvorfällen und Ereignissen
sowie damit verbundene Abschlussangaben

Aussagen zu 
Kontensalden

sowie damit verbundene Abschlussangaben
Eintritt Aufgezeichnete oder angegebene 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse haben 
stattgefunden und sind der Einheit 
zuzurechnen

Vorhandensein Vermögenswerte, Schulden und 
Eigenkapitalansprüche sind vorhanden

Vollständigkeit Sämtliche aufzuzeichnende Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse wurden 
aufgezeichnet bzw. Angaben dazu 
wurden aufgenommen

Rechte und 
Verpflichtungen

Einheit hält die Rechte an / hat Kontrolle 
über Vermögenswerte;
Schulden sind Verpflichtungen der 
Einheit

Genauigkeit Beträge und andere Daten wurden 
angemessen aufgezeichnet und entspr. 
Angaben angemessen bewertet und 
beschrieben

Vollständigkeit Sämtliche aufzuzeichnende Vermögens-
werte, Schulden und Eigenkapital-
ansprüche wurden aufgezeichnet inkl. 
entspr. Angaben

Perioden-
abgrenzung

Aufzeichnung in der richtigen Berichts-
periode

Genauigkeit
Bewertung
Zuordnung

Vermögenswerte, Schulden und 
Eigenkapitalansprüche sind mit 
angemessenen Beträgen 
aufgenommen; evtl. Bewertungs- und 
Zuordnungsanpassungen angemessen 
aufgezeichnet und entspr. Angaben 
angemessen bewertet

Konten-
zuordnung

Aufzeichnung in den richtigen Konten Ausweis Ausweis auf den richtigen Konten

Darstellung Angemessene (Dis-)/Aggregation und 
klare Beschreibung und entspr. Angaben 
relevant und verständlich

Darstellung Vermögenswerte, Schulden, 
Eigenkapitalansprüche; angemessene 
(Dis-)/Aggregation und klare 
Beschreibung und entspr. Angaben 
relevant und verständlich

Abbildung 37: Kategorien von Aussagen nach ISA [DE] 315 (Revised 2019), A 
19083 

Je Prüffeld ist in der Praxis nur ein Teil der Aussagen relevant: 
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BEISPIELE ZU DEN KATEGORIEN VON AUSSAGEN

Aussagen Feststellungen beim 
zu prüfenden Unternehmen

Risiko wesentlicher 
falscher Darstellungen?

Vollständigkeit Massentransaktionen Ja

Rechte und 
Verpflichtungen

Wirtschaftliche Zugehörigkeit der 
Forderungen zum Unternehmen ist 

eindeutig
Nein

Vorhandensein Zweifelsfragen hinsichtlich 
Umsatzrealisierung in Vorjahren Ja

Bewertung
Regelmäßiger Einzelwert-

berichtigungsbedarf in den 
Vorjahren

Ja

Ausweis Bilanzielle Darstellung der 
Forderungen eindeutig Nein

Prüffeld: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Abbildung 38: Beispiele zu den Kategorien von Aussagen84 

83 „Vorhandensein“ bezieht sich auf Bestandsgrößen (Bilanz), während „Eintritt“ sich auf Stromgrößen bzw. einzelne Ge-
schäftsvorfälle (GuV und Anhangangaben) bezieht (vgl. F&A zu ISA [DE] 315 (Revised 2019) bzw. IDW PS 261 n.F. Tz. 5.5.) 
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PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Die Feststellung von 
• relevanten Aussagen und der
• bedeutsamen Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden

und Abschlussangaben

bildet die Grundlage für den Umfang des Verständnisses des 
Abschlussprüfers vom Informationssystem der Einheit, welches 
wiederum bei der Identifizierung und Beurteilung von Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen unterstützen kann.85 

Bedeutsame Abschlussangaben können sowohl quantitative 
als auch qualitative Aspekte haben, wie z. B.  
• Liquiditäts- und Kreditverpflichtungen in finanzieller Notlage
• Ereignisse oder Umstände, die zur Erfassung eines Wertmin-

derungsaufwands geführt haben
• Hauptquellen von Schätzunsicherheiten inkl. Zukunftsprog-

nosen
• nahestehende Personen und Transaktionen mit diesen86

12.1.3 Beurteilung des inhärenten Risikos 
Wurden die Risiken wesentlicher falsche Darstellungen identifi-
ziert, sind diese Risiken zu beurteilen:  

Für jedes Risiko ist 
• die Wahrscheinlichkeit des Eintritts und
• das mögliche Ausmaß der falschen Darstellung zu beurtei-

len.

Die Kombination von Wahrscheinlichkeit des Eintritts und des 
Ausmaßes des potentiellen Fehlers im Abschluss beeinflussen 
die Einschätzung, wo im Spektrum der inhärenten Risiken das 
zu beurteilende Risiko liegt. Dies wiederum liefert dem Prüfer 
wichtige Hinweise zur Planung weiterer Prüfungshandlungen.  

Der Abschlussprüfer muss dabei berücksichtigen, wie und in 
welchem Maße 
• inhärente Risikofaktoren die Anfälligkeit von Abschlussaus-

sagen für falsche Darstellungen beeinflussen und
• die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Ab-

schlussebene die Beurteilung des inhärenten Risikos für Risi-
ken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene
beeinflussen.87

-------------------------------------------- -------- 
84 Vgl. F&A zu ISA [DE] 315 (Revised 2019) bzw. IDW PS 261 n.F. Tz. 5.4 
85 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. A202 
86 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. A204 
87 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 31 
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Der Prüfer hat weiterhin festzustellen, ob 
• die identifizierten Risiken bedeutsame Risiken darstellen und
• ob aussagebezogene Prüfungshandlungen allein keine

ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise für jedes
der Risiken auf Aussageebene liefern können.88

12.1.4 Konzept „Spektrum inhärenter Risiken“ [zu Schritt 5 von 10] 
Der Abschlussprüfer hat im Rahmen seiner Abschlussprüfung 
seine Prüfungsaktivitäten so zu planen und durchzuführen, dass 
er nach Beendigung seiner Tätigkeit jeweils zu einem Prüfungs-
urteil kommt und erklärt, ob der Jahresabschluss und der La-
gebericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellun-
gen sind.  

Dabei muss das Risiko, dass er ein positives Prüfungsurteil ab-
gibt, obwohl im Jahresabschluss wesentliche falsche Darstel-
lungen enthalten sind, auf ein akzeptables Niveau reduziert 
werden. 
Zu Beginn muss sich der Prüfer demnach mit dem Prüfungsrisiko 
befassen, um daraus eine risikoorientierte Prüfungsstrategie zu 
entwickeln und adäquate Prüfungshandlungen festzulegen. 

12.1.4.1 Inhärente Risiken 

Das inhärente Risiko ist unabhängig von der Prüfung und wohnt 
dem Prüffeld sozusagen inne. 

Es handelt sich um Ereignisse und Umstände, die zum Vorliegen 
von Risiken wesentlicher falscher Darstellungen führen können. 
Um diese Ereignisse und Umstände überhaupt identifizieren zu 
können, muss sich der Abschlussprüfer ein Verständnis von der 
Einheit, seinem Umfeld und den maßgebenden Rechnungsle-
gungsgrundsätzen verschaffen. 

In Anlage 2 zu ISA [DE] 315 (Revised 2019) ist eine exemplari-
sche Aufzählung von inhärenten Risikofaktoren aufgeführt.  

Dabei werden inhärente Risikofaktoren definiert als 
• Merkmale von Ereignissen oder Umständen,
• die vor Berücksichtigung von Kontrollen
• die Anfälligkeit für falsche Darstellungen – sei es aufgrund

von dolosen Handlungen oder Irrtümern –
• einer Aussage über eine Art von

o Geschäftsvorfällen
o Kontensalden

88 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 32 f 
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o Abschlussangaben beeinflussen.

Hinweis: 
Interne Kontrollen finden bei der Einschätzung des inhärenten 
Risikos keine Berücksichtigung!  

(Diese sind im Rahmen der Beurteilung des Kontrollrisikos ge-
sondert zu betrachten.) 

12.1.4.2 Inhärente Risikofaktoren 

Inhärente Risikofaktoren können qualitativ oder quantitativ sein 
und schließen folgende Kategorien ein:  
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INHÄRENTE RISIKOFAKTOREN

Qualitative inhärente Risikofaktoren Quantitative inhärente Risikofaktoren

Komplexität
Durch die Art oder die Weise der Erstellung 
von Informationen 

Quantitative oder qualitative Bedeutsam-keit
der Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden 
oder Abschlussangaben

Subjektivität
Aufgrund von Beschränkungen in der 
Verfügbarkeit von Wissen und Informationen: 
subjektive Auswahl oder Beurteilung von 
Informationen für den Abschluss
Veränderung
Ereignisse/Umstände, die sich im Zeitablauf 
verändern, wirken sich einzelne Abschluss-
informationen aus

Das Volumen oder die Uneinheitlichkeit in der 
Zusammensetzung der in der Art von 
Geschäftsvorfällen oder Kontensalden zu 
verarbeitenden oder der in den Abschluss-
angaben widerzuspiegelnden GegenständeUnsicherheit

Informationen basieren nicht ausschließlich 
auf Grundlage von ausreichend präzisen und 
umfassend nachprüfbaren Daten
Anfälligkeit für falsche Darstellungen aufgrund 
einer einseitigen Ausrichtung des 
Managements oder – sofern sie das inhärente 
Risiko beeinflussen – anderer Risikofaktoren für 
dolose Handlungen

Abbildung 39: Inhärente Risikofaktoren 

Eine umfangreiche Erläuterung zu den inhärenten Risikofakto-
ren findet sich in Anlage 2 zu ISA [DE] 315 (Revised 2019).  

12.1.4.3 Verschiedenartige Ausprägungen der Risikofaktoren 

Analog zu den Aussagen einzelner Prüffelder kann auch hier 
die Ausprägung der einzelnen Risikofaktoren sehr unterschied-
lich ausgestaltet sein. 

Die inhärenten Risikofaktoren beeinflussen die Anfälligkeit von 
Aussagen für falsche Darstellungen, indem sie  
• die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer falschen Dar-

stellung oder
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• das Ausmaß der falschen Darstellung, falls sie auftritt,
beeinflussen.

Ein Verständnis von diesen Zusammenhängen kann den Ab-
schlussprüfer in die Lage versetzen, eine vorläufige Einschät-
zung von Risiken wesentlicher falscher Darstellungen vorzu-
nehmen.  

12.1.4.4 Beurteilung inhärentes Risiko innerhalb einer Bandbreite 

Das inhärente Risiko, das sich auf ein bestimmtes Risiko wesent-
licher falscher Darstellungen bezieht, stellt eine Beurteilung in-
nerhalb einer Bandbreite, von niedriger zu höher, im Spektrum 
inhärenter Risiken dar. 

Der Prüfer kann die Einordnung z. B. in niedrig, mittel, hoch oder 
auf einer Skala von 1 bis 10 vornehmen.  

Das Ergebnis dieser Einschätzung ist das „Risiko wesentlicher fal-
scher Darstellungen“. 

Wo genau das inhärente Risiko in dieser Bandbreite anzusetzen 
ist, kann variieren in Abhängigkeit von  
• Art, Größe und Komplexität der Einheit
• beurteilte Wahrscheinlichkeit und das
• beurteilte Ausmaß der falschen Darstellung und
• den inhärenten Risikofaktoren
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WAHRSCHEINLICHKEIT
fehlerhafter Darstellungen
(wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass das Risiko eintritt?)

Ausmaß 
fehlerhafter 
Darstellungen
(wenn das Risiko eintritt, wie 
hoch wären die finanziellen 
Auswirkungen?)

hoch

Inhärente Risiken „R“ sind in Abhängigkeit von individueller Einschätzung einzutragen

niedrig
hoch

R1

R3

R5

R6

R2

R4

Bedeutsame Risiken
(Inhärente Risiken, die nahe am oberen Ende

des Spektrums liegen)

erfordern besondere Aufmerksamkeit! 

SPEKTRUM INHÄRENTER RISIKEN*

*Quelle: IDW in Anlehnung an ISA [DE] 315

Abbildung 40: Spektrum inhärenter Risiken 
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Auf der Grundlage der Beurteilung der inhärenten Risiken in-
nerhalb von Kategorien entlang des Spektrums kann der Prüfer 
Risiken wesentlicher falscher Darstellungen festlegen.  

12.1.4.5 Einstufung als bedeutsames Risiko 

Der Abschlussprüfer hat weiterhin festzustellen, ob etwaige be-
urteilte Risiken wesentlicher falscher Darstellungen bedeutsame 
Risiken sind.  

Dabei hat er diejenigen beurteilten Risiken wesentlicher fal-
scher Darstellungen zu identifizieren, die im Spektrum inhärenter 
Risiken nahe am oberen Ende liegen. 

Diese Beurteilung erfolgt im pflichtgemäßen Ermessen des Ab-
schlussprüfers. 

Den so identifizierten bedeutsamen Risiken kann somit mehr 
Aufmerksamkeit bei der Prüfung gewidmet werden.89 

Zusammenfassend kann der Prozess durch folgendes Schaubild 
dargestellt werden: 
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Risiko einer wesentlichen
falschen Darstellung

Beurteilung durch 
Abschlussprüfer

Wahrscheinlichkeit
einer falschen 

Darstellung

Ausmaß
einer wesentlichen 

falschen Darstellung

SPEKTRUM inhärenter Risikofaktoren

Komplexität

WO
wird das 

inhärente 
Risiko 

eingestuft?
Je größer das 
Ausmaß der 
Anfälligkeit

einer Art von 
Geschäftsvorfällen, 
Kontensalden oder 
Abschlussangaben 

für falsche 
Darstellungen ist, 

desto höher wird das 
inhärente Risiko 

beurteilt werden

qualitative und 
quantitative Aspekte 

der möglichen 
falschen Darstellung 

(d.h. falsche 
Darstellungen in Aus-
sagen zu Arten von 
Geschäftsvorfällen, 

Kontensalden oder Ab-
schlussangaben können 
aufgrund der Größe, Art 

oder Umstände als 
wesentlich beurteilt 

werden)
Festlegung von angemessenen 

Strategien zur Reaktion auf Risiken

Anfälligkeit für falsche Darstellungen 
(Management Override)

Subjektivität

Veränderung

Unsicherheit

5
Ri

sik
of

ak
to

re
n

Klassifizierung der Risiken

Sonstige 
falsche 

Darstellungen

Risiken, bei denen 
aussagebezogene 

Prüfungshandlungen 
nicht ausreichen

Bedeutsame 
Risiken

ÜBERSICHT DES ABLAUFS DER RISIKOIDENTIFIZIERUNG UND -BEURTEILUNG*

*Quelle: IDW in Anlehnung an ISA [DE] 315 (Revised 2019)

Abbildung 41: Übersicht des Ablaufs der Risikoidentifikation und -beurteilung 

Die inhärenten Risikofaktoren können somit in vier Phasen des 
Risikoidentifikations- und -beurteilungsprozesses von Bedeutung 
sein:  

89 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. A 218 ff. 
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Phase 1: 
Bei der Erlangung eines Verständnisses über das zu prüfende 
Unternehmen90 

Neben dem allgemeinen Verständnis vom Unternehmen und 
seinem Umfeld, den Leistungskennzahlen und den Rechnungs-
legungsgrundsätzen muss der Abschlussprüfer sich ein Ver-
ständnis darüber verschaffen, wie sich die einzelnen inhärenten 
Risikofaktoren auf die Abschlussinhalte wie z. B. Vollständigkeit, 
Existenz, Bewertung einzelner Abschlusspositionen auswirken. 

Phase 2: 
In Bezug zu Risiken auf Aussageebene (betrifft das gesamte Un-
ternehmen) 

Bei der Beurteilung, ob und in welcher Höhe Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen auf Aussageebene bestehen91  

Phase 3: 
In Bezug zu Risiken Abschlusspositionen 

Der Abschlussprüfer muss bei der Beurteilung von Wahrschein-
lichkeit und Ausmaß von identifizierten inhärenten Risiken be-
rücksichtigen, wie und in welchem Ausmaß die inhärenten Risi-
kofaktoren sich auf die Anfälligkeit relevanter Aussagen für fal-
sche Darstellungen jeweils auswirken. 

Diese Betrachtung unterstützt die Einschätzung, bei welchen 
Abschlusspositionen relevante falsche Darstellungen bestehen 
und wie hoch die korrespondierende Risiken sind. 

Phase 4: 
Identifizierung bedeutsamer Risiken92 

Die Einschätzung der inhärenten Risikofaktoren 
• in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit des Eintritts und
• hinsichtlich des Ausmaßes des Risikos einer falschen Darstel-

lung
kann dazu führen, dass das Risiko nahe am oberen Ende des 
Spektrums des inhärenten Risikos liegt.  

Zusammenfassend stellt sich die Einschätzung der Risiken we-
sentlicher falscher Darstellungen wie folgt dar: 

90 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 19c 
91 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 31a 
92 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 12i i. V. m. Tz. 32 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 
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EINSCHÄTZUNG VON FALSCHEN DARSTELLUNGEN

Verständnis von 
Einheit, Umfeld, Rechnungslegungsgrundsätzen und vom internen Kontrollsystem

Berücksichtigung konkrete Abbildung von Vermögensgegenständen, 
Schulden und Geschäftsvorfällen sowie sonstigen Abschlussangaben

WIE ist ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und ihr Ausmaß?

WO? Gibt es Anzeichen für konkrete Risiken falscher Darstellungen

Beurteilung eines jeden identifizierten Risikos falscher Darstellungen

Risiko auf Abschlussebene
(betrifft Risiko eine Vielzahl von 

Aussagen)
Risiko auf Aussagenebene

Identifiziertes 
Risiko

Falsche 
Darstellung bei 

einzelnen 
Aussagen

Interne 
Kontrollen

Führt Risiko zu einer wesentlichen
falschen Darstellung?

Risiko ist nicht wesentlich 
(ACHTUNG: evtl. mehrere in 

Summe wesentlich)

Abbildung 42: Einschätzung von Fehlerrisiken 

Beispiel:  
Prüfung des Vorhandenseins im Verkaufsprozess. 

Der Prüfer kann die Kontrollen auf ihre Wirksamkeit hin untersu-
chen, die die Vollständigkeit gewährleisten sollen (Systemprü-
fung). 

Zur Prüfung des Vorhandenseins von Forderungen können 
Saldenbestätigungen eingeholt werden. 

12.2 Bedeutsame Risiken [zu Schritt 5 + 8 von 10] 

12.2.1 Neue Definition des „bedeutsamen Risikos“93 
Ein „bedeutsames Risiko“ liegt bei einem identifizierten Risiko 
wesentlicher falscher Darstellungen vor, für das 
1. aufgrund des Ausmaßes, in dem sich die inhärenten Risiko-

faktoren auf die Kombination
• aus der Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer falschen

Darstellung und
• dem Ausmaß der potenziellen falschen Darstellung, so-

fern diese eintritt,
• die Beurteilung des inhärenten Risikos nahe am oberen

Ende des Spektrums inhärenter Risiken liegt; oder

93 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 12 (l) 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

2. in Übereinstimmung mit den Anforderungen anderer ISA
[DE] als bedeutsames Risiko zu behandeln ist.94

Nachfolgend seien hier einige Beispiele genannt:
• Risiken wesentlicher falscher Angaben aufgrund doloser

Handlungen (vgl. ISA [DE] 240, Tz. 28)
• Möglichkeit, dass das Management Kontrollen außer

Kraft setzt (Management Override) (vgl. ISA [DE] 240, Tz.
32)

• Bedeutsame Transaktionen mit nahestehenden Perso-
nen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätig-
keit stattfinden (vgl. ISA [DE] 550, Tz. 18)

12.2.2 Feststellung der bedeutsamen Risiken 
Die Feststellung kann auf einer vorläufigen Einschätzung von 
erhöhten inhärenten Risiken basieren. 

Diese bildet die Grundlage für die Würdigung, welche Risiken 
nahe am oberen Ende des Spektrums inhärenter Risiken liegen.  

Die Nähe zum oberen Ende des Spektrums kann variieren 
• von Mandant zu Mandant
• von Jahr zu Jahr.

Die Feststellung, welche Risiken nahe am oberen Ende des 
Spektrums liegen, ist abhängig vom 
• pflichtgemäßen Ermessen oder
• von der Art des Risikos, für die festgelegt ist, dass sie in

Übereinstimmung mit den Anforderungen eines anderen
ISA als bedeutsames Risiko zu behandeln sind.

12.2.3 Beispiele für erhöhte und damit evtl. bedeutsame Risiken kön-
nen sein 
1. Geschäftsvorfälle mit mehreren Bilanzierungsmöglichkeiten

(Subjektivität)
2. Schätzwerte mit hoher Schätzunsicherheit oder komplexen

Schätzmodellen
3. Komplexe Datenerfassung und -verarbeitung als Grundlage

der Abschlussdaten
4. Kontensalden oder Abschlussangaben mit komplexen Be-

rechnungen
5. Interpretationsmöglichkeiten bei Rechnungslegungsprinzi-

pien

94 Vgl. ISA [DE] 240, Tz. 26-28 und ISA [DE] 550 „nahestehende Personen“, Tz. 18 

UWP 1 2023

#141
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

12
. I

d
en

tifi
zie

ru
ng

 u
nd

 B
eu

rte
ilu

ng
 d

er
 R

isi
ke

n 
w

es
en

tli
ch

er
 fa

lsc
he

r D
ar

st
el

lu
ng

en



THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

6. Grundlegende Änderungen der Geschäftstätigkeit, die zu
Änderungen im Rechnungswesen führen können (z. B. Ak-
quisitionen, Fusionen)

12.2.4 Reaktionen auf bedeutsame Risiken 
Stellt der Abschlussprüfer bedeutsame Risiken fest, hat er die-
sen Risiken durch die Durchführung bestimmter erforderlicher 
Reaktionen zusätzliche Aufmerksamkeit zu widmen. 

12.2.5 Prüferische Handlungen bei bedeutsamen Risiken (Auswahl) 
1. Kontrollen, die bedeutsame Risiken behandeln, sind ver-

pflichtend zu identifizieren und deren Wirksamkeit zu beur-
teilen

2. Überzeugendere Prüfungsnachweise einholen, je höher das
Risiko ist

3. Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortli-
chen bezüglich der bedeutsamen Risiken

4. Bedeutsame Risiken können besonders wichtige Prüfungs-
sachverhalte sein, die besondere Aufmerksamkeit erfor-
dern95

5. Zeitgerechte Durchsicht der Prüfungsdokumentation durch
den Auftragsverantwortlichen erlaubt eine zeitgerechte Lö-
sung bedeutsamer Risiken96

6. Falls sich das bedeutsame Risiko auf einen Teilbereich im
Rahmen einer Konzernabschlussprüfung bezieht: verstärkte
Einbindung des für die Konzernabschlussprüfung Verant-
wortlichen97

12.3 Risiken, die aussagebezogen allein nicht geprüft wer-
den können (Fall der Unmöglichkeit) 
Bei einer 
• großen Anzahl routinemäßiger Geschäftsvorfälle,
• die einer hoch automatisierten Verarbeitung unterliegen

und entsprechend
• eine große Informationsmenge
• ausschließlich in elektronischer Form ausgelöst, aufgezeich-

net, verarbeitet oder darüber berichtet wird,

kann es unmöglich sein, die Risiken alleine durch aussagebe-
zogene Prüfungshandlungen zu erfassen. 

95 Vgl. ISA 701 Tz. 9 bzw. IDW PS 401 n.F. (10.2021) Tz. 12 
96 Vgl. IDW QS 1 Tz. 134 bzw. ISA 220 Tz. 17 und A19 
97 Vgl. ISA [DE] 600 Tz. 30 und 31 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

In solchen Fällen kann eine hinreichende Prüfungssicherheit nur 
dann erzielt werden, wenn die eingerichteten Kontrollen zur Si-
cherstellung der Genauigkeit und Vollständigkeit auch tatsäch-
lich wirksam sind, d. h. die Funktion sichergestellt ist.  
Umgekehrt kann das Risiko unsachgemäßer Beeinflussung von 
Informationen und deren Nichtaufdeckung umso größer sein, 
wenn eingerichtete Kontrollen nicht wirksam sind, d. h. die Kon-
trollen nicht funktionieren.  

Aus diesem Grund sind bei dieser Art von Risiken zwingend die 
Wirksamkeit der internen Kontrollen zu prüfen, auch für den 
Fall, dass Prüfungsnachweise möglicherweise ausschließlich in 
elektronischer Form verfügbar sind. 

Neu – im Vergleich zum bisherigen ISA 315 – ist, dass diese Risi-
ken als solche explizit zu kennzeichnen und in die Prüfungsdo-
kumentation aufzunehmen sind. 

Inhaltlich ergeben sich im Vergleich zum bisherigen ISA [DE] 315 
keine Änderungen.  

Vielmehr ist nun explizit zu dokumentieren, welche der „kon-
trollbasiert“ geprüften Risiken (für die die Wirksamkeit des IKS 
geprüft wurde)  
• „zwingend“ (weil sie gar nicht allein aussagebezogen ge-

prüft werden können) oder
• „freiwillig“ (Ermessensentscheidung des Prüfers) so geprüft

wurden.

12.4 Beurteilung des Kontrollrisikos 
Bei den identifizierten Risiken wesentlicher falscher Darstellun-
gen hat der Abschlussprüfer das 
• inhärente Risiko und
• Kontrollrisiko stets gesondert zu beurteilen.

Nur wenn der Abschlussprüfer plant, die Wirksamkeit der Funk-
tion einer Kontrolle zu prüfen, hat er das Kontrollrisiko zu beur-
teilen.  
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 
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3

ISA [DE] 315 (REVISED 2019): BEURTEILUNG DES KONTROLLRISIKOS

Beurteilung der Ausgestaltung der 
identifizierten Kontrollen in der 

Komponente „Kontrollaktivitäten“

Basis für

Grundlage 

Bestätigung der ersten 
Einschätzung zur Wirksamkeit?

ja

nein

Anpassung der Beurteilung des 
Kontrollrisikos

Verständnis von IKS-Komponenten

Erste Erwartung zur Wirksamkeit 
der Funktion von Kontrollen

Prüfung der Wirksamkeit der Funktion 
von Kontrollen bzw. einer Kombination 

von Kontrollen

Einschätzung des Kontrollrisikos

Abbildung 43: Beurteilung des Kontrollrisikos 

Dabei wird die Einschätzung des Prüfers zum Risiko wesentlicher 
falscher Darstellungen nur dann durch die Beurteilung des Kon-
trollrisikos geändert, wenn der Prüfer plant, die operative Wirk-
samkeit der Kontrollen zu testen.  

Dabei können folgende Fälle auftreten: 
1. Keine Wirksamkeitsprüfung der Funktion der Kontrollen ge-

plant:
Folge: Risiko wesentlicher falscher Darstellungen gleich
hoch wie inhärentes Risiko

2. Wirksamkeitsprüfung der Funktion der Kontrollen geplant
und diese sind wirksam:
Folge: Risiko wesentlicher falscher Darstellungen geringer
als inhärentes Risiko

3. Wirksamkeitsprüfung der Funktion der Kontrollen geplant
und diese sind unwirksam:
Folge: Risiko wesentlicher falscher Darstellungen gleich
hoch wie inhärentes Risiko
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

12.5 Beurteilung der aus den Prüfungshandlungen zur Risi-
kobeurteilung erlangten Prüfungsnachweise 
Nachdem der Abschlussprüfer sich intensiv mit den Risiken be-
schäftigt hat, hat er im Anschluss dran zu beurteilen, ob die 
dabei gewonnenen Prüfungsnachweise eine angemessene 
Grundlage für die Identifizierung und Beurteilung der Risiken 
bilden. 

Sollte dies nicht der Fall sein, muss er weitere Prüfungshandlun-
gen vornehmen. 

12.6 Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden und Ab-
schlussangaben, die nicht bedeutsam aber wesent-
lich sind [zu Schritt 8 von 10] 
Der Prüfer muss im Rahmen des Risikobeurteilungsprozesses 
immer wieder zurückgehen und prüfen, ob die ursprünglich als 
nicht bedeutsam eingestuften Geschäftsvorfälle, Kontensalden 
und Angaben, die aber wesentlich sind, ggf. neu zu beurteilen 
und als „bedeutsam“ einzustufen sind. 

12.7 Fortlaufende Anpassung der Risikobeurteilung [zu 
Schritt 9 von 10] 
Ebenso hat der Abschlussprüfer bei neuen Erkenntnissen, die im 
Widerspruch zu den ursprünglichen Annahmen für den Risiko-
analyseprozess stehen, die Risikoidentifizierung und -beurteilung 
anzupassen.  

12.8 Verpflichtende Dokumentationsbestandteile [zu Schritt 
10 von 10] 
Im Rahmen der Dokumentation der Abschlussprüfung hat der 
Abschlussprüfer zumindest folgende Aspekte in den Arbeitspa-
pieren zu dokumentieren: 
1. Diskussion und Informationsaustausch im Prüfungsteam
2. Kernelemente des Verständnisses von den unterschiedlichs-

ten Aspekten des Risikobeurteilungsprozesses, einschließlich
der Informationsquellen

3. Konkrete Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung
4. Beurteilung der Ausgestaltung der identifizierten Kontrollen

und Feststellung zu deren Implementierung
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3]

5. Identifizierte und beurteilte Risiken wesentlicher falscher
Darstellungen auf Abschluss- und auf Aussageeben ein-
schließlich bedeutsamer Risiken und Risiken, für die aussa-
gebezogene Prüfungshandlungen alleine keine ausrei-
chenden geeigneten Prüfungsnachweise liefern können

6. Begründung für vorgenommene bedeutsame Beurteilungen

12.9 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 12:

„Detailbetrachtung – „Das Spektrum der inhärenten Risi-
ken“ [zu Schritt 6 von 10]“

S. #207

12.10 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema
• AUDfIT®-Handout 1:

„Masterpaper ISA [DE] 315 (Revised 2019) [Schritte 1-10] –
Verstehen der Einheit ihres wirtschaftlichen Umfelds sowie
Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben“

S. #253

S. #207 

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3]

Seite #147

THEMA 13:
Einbeziehung der Anwendung von 
IT-Risiken nach ISA [DE] 315 
(Revised 2019)
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

13. Einbeziehung der Anwendung von IT-Risiken
nach ISA [DE] 315 (Revised 2019) [zu Schritt 2
von 10]98

Seite 

13.1 Verständnis für IT, soweit rechnungslegungsrelevant #149 

13.2 Befassung des Abschlussprüfers mit betrieblichen IT-
Kontrollen 

#150 

13.3 Verständnis für „Risikohandling“ mittels IT #150 

13.4 Umfang der verpflichtenden IT-Prüfung #150 

13.5 Bedeutung der IT-Anwendungen für die Abschlussprü-
fung 

#151 

13.6 Einbindung der IT-Prüfungsaspekte in die allgemeinen 
Prüfungsprozesse 

#151 

13.7 Erlangung eines Verständnisses von der Einheit und dem 
spezifischen IT-Umfeld 

#152 

13.7.1 Geschäftsmodell und IT-Unterstützung #152 

13.7.2 Arbeitsweise der IT und Kontrolle der Befugnisse #152 

13.7.3 Typischer Standard-IT-Bericht hat ausgedient #152 

13.8 Erlangung eines Verständnisses vom IT-Einsatz der Ein-
heit in den Komponenten des IKS der Einheit 

#153 

13.8.1 Information und Kommunikation / Kontrollaktivi-
täten 

#153 

13.8.2 „Inventur“ der IT und sachgerechte Selektion #154 

13.8.3 IT-Systeme sichern Kontrolle #154 

13.8.4 Arbeitsweise der IT #154 

13.8.5 Verständnis vom IT-Einsatz der Einheit im Infor-
mationssystem 

#154 

13.8.6 Identifizierung von IT-Anwendungen, die aus 
dem IT-Einsatz resultierenden Risiken unterlie-
gen 

#155 

13.9 Sachgerechte Reaktion auf erhöhte IT-Risiken #158 

13.10 Andere Aspekte der IT-Umgebung, die den aus dem IT-
Einsatz resultierenden Risiken unterliegen 

#158 

13.11 Identifizierung von aus dem IT-Einsatz resultierenden 
Risiken und generellen IT-Kontrollen 

#159 

98 Schritt 1-10 vgl. AUDfIT®-Handout 1 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Seite 

13.12 Die Bedeutung von generellen IT-Kontrollen #159 

13.13 Praktischer Hinweis #160 

13.14 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #160 

13.15 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #160 

In den Unternehmen steigen die 
• Komplexität und
• Automatisierung der Informationsverarbeitung (IT)

Zunehmend an.

Komplette Unternehmensprozesse werden zunehmend IT-
gesteuert abgewickelt.  

Die IT-Umgebung einer Einheit besteht aus 3 Komponenten: 

A
BB

IL
DU

N
G

: 4
4

IT-UMGEBUNG EINER EINHEIT

IT-Anwendung IT-Infrastruktur IT-Prozesse

Programm(e)

eingesetzt für

• Initiierung
• Verarbeitung
• Aufzeichnung
• Berichterstattung

von Geschäftsvorfällen 
oder Informationen 
(inkl. Data-Warehouse/ 
Report-Writer)

Netzwerk
Betriebssysteme

Datenbanken

sowie zugehörige
Hard- und Software

Prozesse der 
Einheit zur 

Verwaltung von

• Zugriff auf die IT-
Umgebung

• Programm-
änderungen

• Änderungen der
IT-Umgebung

• Änderung des
IT-Betriebes

Abbildung 44: IT-Umgebung einer Einheit 

13.1 Verständnis für IT, soweit rechnungslegungsrelevant 
Der Abschlussprüfer muss ein Verständnis erlangen über das 
gesamte Informationssystem und über die Kommunikation im 
Unternehmen im Hinblick auf abschlussrelevante Sachverhalte. 

Der Prüfer muss ermitteln: Regelungen, wie 
• Geschäftsvorfälle und
• andere Informationen
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3]

in den IT-Systemen verarbeitet werden und ob die IT den Pro-
zess der Abschlusserstellung angemessen unterstützt. 

Das Verständnis für diese IT-Aspekte kann den Abschlussprüfer 
bei der Identifizierung und Beurteilung von Risiken unterstützen.

In konsistenter Anwendung des Risikogedankens des ISA [DE] 
315 (Revised 2019) sind auch
• bei der Prüfung der IT-Risiken nur die IT-Systeme zu berück-

sichtigen,
• die sich auf den Jahresabschluss auswirken.

13.2 Befassung des Abschlussprüfers mit betrieblichen IT-
Kontrollen
Weiterhin hat der Abschlussprüfer im Bereich der Kontrollaktivi-
täten 
• spezifische Kontrollen zu identifizieren
• die Ausgestaltung zu beurteilen und
• festzustellen, ob die Kontrollen implementiert wurden.

13.3 Verständnis für „Risikohandling“ mittels IT
Durch dieses Verständnis der Kontrollen soll der Abschlussprüfer 
verstehen, wie das Management durch den IT-Einsatz bei der 
Behandlung bestimmter Risiken unterstützt wird. 

Basierend auf diesem Wissen kann er dann die Planung weite-
rer Prüfungshandlungen aufbauen. 

Bereits im bisherigen ISA 315 (internationale Verlautbarung) war 
diese Verständnisgewinnung vom Informationssystem, der 
Kommunikation und der abschlussrelevanten Kontrollaktivitäten 
enthalten.

Die zentrale Neuerung wird in Tz. 26 a-c geregelt.99

13.4 Umfang der verpflichtenden IT-Prüfung
Für die nachfolgend genannten Kontrollen sind weitere Fest-
stellungen vorzunehmen:
1. Kontrollen, die ein bedeutsames Risiko betreffen
2. Kontrollen über Journalbuchungen
3. Kontrollen, die für die Funktionsprüfung geplant sind
4. Andere Kontrollen aufgrund Ermessensentscheidung

99 ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 26 a-c
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A
BB

IL
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N
G

: 4
5

UMGANG DES ABSCHLUSSPRÜFERS MIT IT-RISIKEN*

Gewinnung Verständnis vom Informationssystem und 
der Kommunikation (Tz. 25a i-iv)

Verständnis von Kontrollaktivitäten
(Tz. 26a)

Informations-
verarbeitungstätigkeiten

(Daten und 
Informationen, 

Genutzte Ressourcen, 
Regelungen)

(A132-143)

Wie kommuniziert die 
Einheit bedeutsame 

Sachverhalte, welche die 
Aufstellung des 

Abschlusses und die 
Berichtspflichten im 
Informationssystem 

unterstützen 
(A144-145)

Identifizierung von Kontrollen

Anlage 6 zu 
ISA [DE] 315 

(Revised 2019)

Kontrollen, die 
bedeutsames 

Risiko 
behandeln
(A158-159)

Über 
Journal-

buchungen
(A160-161)

Kontrollen, für 
die geplant ist, 
die Wirksamkeit 
deren Funktion 

zu prüfen
(A162-164)

Andere 
Kontrollen, 
die Prüfer 
prüfen will

(A165)

Identifizierung von IT-Anwendungen und anderer Aspekte 
der IT-Umgebung, die sich aus dem IT-Einsatz ergebenden 

Risiken unterliegen (A166-173)

Identifizierung der 
damit verbunden, 
sich aus dem IT-

Einsatz ergebenden 
Risiken (A166-173)

Identifizierung 
genereller IT-

Kontrollen, die 
solche Risiken 

behandeln 
(A175-181)

Beurteilung, ob 
Kontrolle wirksam ist

Feststellung, ob 
die Kontrolle  

implementiert wurde 
(Aufbauprüfung)

Anfälligkeit der Kontrollen
der Informationsverarbeitung 
für unwirksame 
Ausgestaltung oder Funktion
oder 
Risiken für die Integrität von 
Informationen
(d. h. die Vollständigkeit, 
Richtigkeit und Gültigkeit von 
Transaktionen und anderer 
Informationen) im 
Informationssystem der 
Einheit aufgrund unwirksamer 
Ausgestaltung oder Funktion 
von Kontrollen in den IT-
Prozessen der Einheit.

Ko
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te
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en

 
IT-

Ri
sik

en

*Quelle: in Anlehnung an ISA [DE] 315 (Revised 2019)
 

Abbildung 45: Umgang des Abschlussprüfers mit IT-Risiken 

13.5 Bedeutung der IT-Anwendungen für die Abschlussprü-
fung 
In der ursprünglichen internationalen Fassung des ISA 315, die 
größtenteils aus dem Jahr 2013 stammt, waren die Prüfungsan-
forderungen aus dem Einsatz von IT-Systemen nicht (explizit) 
erwähnt. 

Mit der Überarbeitung des ISA [DE] 315 (Revised 2019) wurde 
dem verstärkten Einsatz komplexer IT-Systeme in den Unter-
nehmen und der zunehmenden Digitalisierung Rechnung ge-
tragen.  

13.6 Einbindung der IT-Prüfungsaspekte in die allgemeinen 
Prüfungsprozesse 
Im Gegensatz zum bisherigen Vorgehen wird keine gesonderte 
Systemprüfung gemäß IDW PS 330 mehr notwendig sein. 

Vielmehr sind die IT-Prüfungsaspekte in die allgemeinen risiko-
orientierten Prüfungsprozesse eingebunden.  
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PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

13.7 Erlangung eines Verständnisses von der Einheit und 
dem spezifischen IT-Umfeld 

13.7.1 Geschäftsmodell und IT-Unterstützung 
So finden sich Aspekte der IT-Prüfung gleich zu Beginn im Ab-
schnitt zur Erlangung eines Verständnisses von der Einheit und 
ihrem Umfeld. 

Dort ist geregelt, dass sich der Abschlussprüfer unter anderem 
• mit dem Geschäftsmodell des zu prüfenden Unternehmens

und
• dessen IT-Unterstützung zu beschäftigen hat.100

Der Prüfer muss die
• wesentlichen Prüffelder,
• Transaktionsklassen und
• Positionen des Abschlusses identifizieren.

Davon ausgehend hat er die
• Struktur und
• Komplexität der IT-Umgebung der Einheit zu verstehen.
Er hat zu identifizieren, wo relevante Kontrollen in der zugrunde-
liegenden IT-Umgebung verankert sind.

13.7.2 Arbeitsweise der IT und Kontrolle der Befugnisse 
Es ist nicht ausreichend, dass der Prüfer weiß, wie die IT-
Anwendung funktioniert und wie sie rechnet. 

Er muss auch prüfen, ob die anderen Aspekte der IT (wie z. B. 
Berechtigungskonzept, Nutzereingriffe in die Software) ange-
messenen Kontrollen unterlagen und bspw. das Vier-Augen-
Prinzip eingehalten wurde. Ausschließlich in Bezug auf die rele-
vanten IT-Anwendungen hat der Prüfer die generellen IT-
Kontrollen zu ermitteln.  

13.7.3 Typischer Standard-IT-Bericht hat ausgedient 
Somit wird es keinen typischen EDV-Systemprüfungsbericht 
mehr wie bisher geben. 

Die Unterstützung durch die IT-Abteilungen ist vielmehr zielge-
richteter einzuplanen, indem diese individuell die identifizierten 
IT-Kontrollen und generellen Kontrollen, abgeleitet aus den Pro-
zessen im Unternehmen, prüfen.  

100 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 19 
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Dies erfolgt nach der Devise: 

„Individualität anstelle von Standardisierung!“ 

A
BB
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: 4
6

PRÜFUNGSPLANUNG UND IT-PRÜFUNG

ja nein

Entscheidung in 
Abhängigkeit von 
Risikoeinschätzung

Grundverständnis von der IT-Anwendung zwingend notwendig

einfaches IT-System 
(nicht komplexe 

Standard-Software)

mittelgroße und mäßig 
komplexe Standard-

Software oder IT-
Anwendung

große oder komplexe 
IT-Anwendungen 

(z. B. ERP-Systeme)

Will ich im Rahmen der Abschlussprüfung systemgestützt prüfen?

Nutzung von relevanten 
IT-Anwendungskontrollen

zur Erlangung hinreichender Prüfungssicherheit?

Nutzung von bestimmten Systemreports 
als Prüfungsnachweise?

Aufbauprüfung für relevante 
IT-Anwendungskontrollen 

Bei IPE (Information produced by entity = 
Reports aus dem IT-System) 

 Prüfung: Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, 
Herkunft Datenquelle

Generelle IT-Kontrollen prüfen

IT-Anwendungen und 
IT-Umgebung für Abschlussprüfung 

von untergeordneter Bedeutung

(eher Ausnahme!)

Abbildung 46: Prüfungsplanung und IT-Prüfung 

13.8 Erlangung eines Verständnisses vom IT-Einsatz der Ein-
heit in den Komponenten des IKS der Einheit 
In diesem Bereich ist die IT insbesondere in den zwei Kompo-
nenten des IKS intensiver zu prüfen: Im Bereich der 
• Information und Kommunikation und
• Kontrollaktivitäten.

13.8.1 Information und Kommunikation / Kontrollaktivitäten 
Diese beiden Aspekte des IKS beeinflussen alle anderen Berei-
che.  

Diese dienen dazu, die Informationen, die das Unternehmen 
zum Erreichen seiner Unternehmensziele letztendlich benötigt, 
in geeigneter Form zeitgerecht zur Verfügung zu stellen.  

Dieser Informationsverarbeitungs- und Kommunikationsprozess 
wird in vielen Fällen durch IT-Anwendungen unterstützt. 
Deshalb ist es für den Prüfer äußerst wichtig, sich mit diesen Pro-
zessen zu beschäftigen. 
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13.8.2 „Inventur“ der IT und sachgerechte Selektion 
Der Prüfer muss sämtliche, im Unternehmen eingesetzte IT-
Anwendungen erfassen, um dann entscheiden zu können, 
welche für die Rechnungslegung relevant sind. 

Denn nur die relevanten IT-Systeme fließen in die weitere Risi-
koidentifikation und -beurteilung mit ein.  

Bei den Kontrollaktivitäten handelt es sich um Grundsätze / Ver-
fahren, die sicherstellen sollen, dass die Vorgaben der Unter-
nehmensleitung auch eingehalten werden. 

Sie wirken den Risiken entgegen, dass die Unternehmensziele 
nicht eingehalten werden.  

13.8.3 IT-Systeme sichern Kontrolle 
Aufbauend auf den zuvor identifizierten Risiken müssen Kontrol-
len identifiziert werden, die den Risiken entgegenwirken.  

13.8.4 Arbeitsweise der IT 
Da IT-Systeme inzwischen die Verarbeitung einer hohen Anzahl 
von komplexen Geschäftsvorfällen entsprechend eindeutigen 
Vorgaben ermöglicht, muss der Abschlussprüfer grundlegend 
verstehen, wie die IT-gestützten Abläufe 
• initiiert
• autorisiert
• ins System erfasst und
• dann auch verarbeitet werden.

13.8.5 Verständnis vom IT-Einsatz der Einheit im Informationssystem 
Der Abschlussprüfer muss Informationen über die Art und 
Merkmale der genutzten IT-Anwendungen sowie der unterstüt-
zenden IT-Infrastruktur sammeln.  

Er hat zu würdigen, wie 
• Geschäftsvorfälle durch die IT-Anwendungen ausgelöst,

aufgezeichnet, verarbeitet, berichtet und archiviert werden
und

• die Einheit die IT-Anwendungen konfiguriert hat bzw. wel-
che Einflussmöglichkeiten das Unternehmen auf die einge-
setzte Software hat.

Für die Würdigung der Sachverhalte zur Erlangung eines Ver-
ständnisses vom IT-Einsatz gibt die Anlage 5 des ISA [DE] 315 
(Revised 2019) einige Beispiele für abzuklärende Aspekte.  
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13.8.5.1 Gruppierung der IT-Systeme nach Komplexität 

In Abhängigkeit von der im Unternehmen anzutreffenden Aus-
prägung der einzelnen Aspekte können die eingesetzten IT-
Anwendungen unterteilt werden in: 
Gruppe1: Nicht komplexe Standardsoftware 

Gruppe 2: Mittelgroße und mäßig komplexe Standard-Software 
oder IT-Anwendungen 

Gruppe 3: Große und komplexe IT-Anwendungen (z. B. ERP-
Systeme) 

Nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Vorgehensweise für 
die Würdigung der IT-Anwendungen:  

A
BB

IL
DU

N
G

: 4
7

WÜRDIGUNG VON IT-ANWENDUNGEN (AUSGEWÄHLTE DARSTELLUNG)

Beurteilungskriterium nicht 
komplexe Software

mittelgroße und mäßig 
komplexe

Standard-Software

große und komplexe 
IT-Anwendungen 

(z. B. ERP-Systeme)

Automatisierung 
und Nutzung von 
Daten

• Ausmaß der automati-
sierten Verarbeitungs-
verfahren und 
Komplexität der 
Verfahren, inkl. ob es 
hochautomatisierte 
papierlose Verarbeitung 
gibt

nicht zutreffend nicht zutreffend

Umfangreich und 
häufig komplexe 

automatisierte 
Verfahren

• Ausmaß, in dem sich die
Einheit auf system-
generierte Berichte
verlässt

einfache 
automatisierte 
Berichtslogik

einfache relevante 
automatisierte 
Berichtslogik

Komplexe 
automatisierte 

Berichtslogik (Report-
Writer-Software)

IT-Anwendungen 
und IT-Infrastruktur

• Art der Anwendung 
(Standard oder hoch-
gradig angepasste 
Software)

gekaufte Anwendung 
mit geringen/keinen 

Anpassungen

gekaufte Anwendung; 
Low-End-ERP 

Anwendung mit 
geringen oder keinen 

Anpassungen

Kundenspezifisch 
entwickelte 

Anwendung oder 
komplexes ERP mit 

bedeutsamen 
Anpassungen

IT-Prozesse

• Komplexität der Prozesse 
zur Verwaltung von 
Zugriffsrechten

einzelne natürliche 
Personen mit 

Administratorrechten 
verwaltet 

Zugriffsrechte

wenige natürliche 
Personen mit 

Administratorrechten 
verwalten 

Zugriffsrechte

Komplexe von der IT-
Abteilung verwaltete 

Prozesse für 
Zugriffsrechte

• Ausmaß Änderung
innerhalb IT-Umgebung Änderung beschränkt 

auf Versionen-
Upgrade von 

Standard-Software

Änderungen bestehen 
aus Upgrades von 
Standard-Software, 
ERP Versionen oder 

Altsystem-
erweiterungen

neue oder große 
Anzahl an komplexen 
Änderungen, mehrere 

Entwicklungszyklen 
jedes Jahr, erhebliche 

ERP-Anpassungen

Abbildung 47: Beispiele für typische Merkmale von IT-Anwendungen101 

13.8.6 Identifizierung von IT-Anwendungen, die aus dem IT-Einsatz re-
sultierenden Risiken unterliegen 
Nachdem sich der Abschlussprüfer mit Art und Komplexität der 
IT-Umgebung incl. der Kontrollen der Informationsverarbeitung 
beschäftigt hat, hat er folgende Feststellungen zu treffen: 
1. Auf welche IT-Anwendungen verlässt sich die Einheit, um fi-

nanzielle Informationen zu verarbeiten?

101 Auszug/in Anlehnung an ISA [DE] 315 (Revised) Anlage 5 
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2. Welche automatisierten Kontrollen sind in den IT-
Anwendungen enthalten und auf welche dieser Kontrollen
verlässt sich auch das Management?

13.8.6.1 Beispiel „Berichterstellung mit manuellem Eingriff“ 

Stellt der Abschlussprüfer bei dieser Analyse beispielsweise fest, 
dass systemseitig Berichte zu Kontrollzwecken erstellt werden, 
die Unternehmensleitung diesen aber selbst nicht vertraut und 
ergänzend manuelle Abstimmungsprozesse vornimmt, braucht 
der Prüfer diese vermutlich nicht als verlässliche Kontrollen für 
seine Planung zu berücksichtigen. 

13.8.6.2 Vorteil von automatisierten Kontrollen 

Automatisierte Kontrollen können vor allem wirksamer sein, zum 
Beispiel bei 
• einem großen Volumen wiederkehrender Geschäftsvorfäl-

le.
• Vorhersehbare Fehler können durch Automatisierung ver-

hindert oder korrigiert werden.

13.8.6.3 Aus dem IT-Einsatz resultierende Risiken 

In diesem Zusammenhang muss der Abschlussprüfer identifizie-
ren, ob aus den eingesetzten IT-Anwendungen selbst oder 
auch aus zusätzlichen Aspekten der IT-Umgebung spezifische 
Risiken aus der IT-Anwendung resultieren.  

Definition: „Aus dem IT-Einsatz resultierende Risiken“ 
„Anfälligkeit der Kontrollen der Informationsverarbeitung 
für unwirksame Ausgestaltung oder Funktion oder Risiken 
für die Integrität von Informationen (d. h. die Vollständig-
keit, Richtigkeit, Genauigkeit und Gültigkeit von Transaktio-
nen und anderen Informationen) im Informationssystem 
der Einheit aufgrund unwirksamer Ausgestaltung oder 
Funktion von Kontrollen in den IT-Prozessen der Einheit.“102 

13.8.6.4 Einflussfaktoren für erhöhtes Risiko bei der IT 

Der Abschlussprüfer wird eine IT-Anwendung als risikorelevant 
identifizieren, wenn 
• automatisierte Kontrollen identifiziert werden können (z. B.

Three-Way-Match
o eines Bestellungsauftrages
o eines Lieferantenversanddokuments und

102 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 12 (i) 
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o einer Lieferantenrechnung und wenn
• der Abschlussprüfer durch das Verstehen der IT-Umgebung

feststellt, dass sich die Einheit auf die IT-Anwendung ver-
lässt.

• der Abschlussprüfer feststellt, dass und in welchem Ausmaß
die Einheit Zugriff auf den Quellcode haben kann und die
Möglichkeit besteht, dass wesentliche Programm- oder
Konfigurationsänderungen vorgenommen werden können.

• bei systemgenerierten Berichten Risiken der unangemesse-
nen und unautorisierten Programm- und Datenänderungen
in Berichten möglich sind.

Das folgende Schaubild dient der Veranschaulichung der IT-
Risiken: 

A
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8

RISIKEN AUS DEM EINSATZ VON IT (BEISPIEL)

Datenbank

unberechtigte 
Personen

IT-KONTROLLEN

Risiken für wesentliche falsche 
Darstellungen im Abschluss

wesentliche / 
relevante

Aussagen im 
Abschluss

automatische 
Kontenfindung

Kalkulations-
tabellen

Bewertungs-
schematas

Auswertungen
Reports

In IT hinterlegte, 
automatisierte 
Routinen zur 

Sicherstellung, 
dass nur berechtigte 
Personen Zugriff auf 
Daten haben und 
korrekte/aktuelle 

Daten in die 
richtigen 

Auswertungen 
gelangen

mangelhafte 
Ausgestaltung oder 

Funktion

Abbildung 48: Risiken aus dem IT-Einsatz 
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Hinweis:  

Für jede relevante Kontrolle ist lediglich eine Aufbauprüfung 
notwendig. 

Im Gegensatz zu den bisherigen IT-Systemprüfungen ist nicht 
mehr zwingend für jede relevante Kontrolle eine Funktions-
prüfung notwendig. 

Vielmehr ist deren Durchführung abhängig von der Einschät-
zung des einschlägigen Kontrollrisikos durch den Abschluss-
prüfer.103 
Sofern der Abschlussprüfer bspw. derartige Risiken von unau-
torisierten Programmeingriffen für möglich hält, kann er pla-
nen, die Wirksamkeit der Funktion der generellen IT-
Kontrollen zu prüfen. 

13.9 Sachgerechte Reaktion auf erhöhte IT-Risiken 
Diesen Risiken könnte dann zum einen begegnet werden 
durch  
1. Kontrollen, die durch die jeweilige IT-Anwendung selbst un-

terstützt werden und den einzelnen Geschäftsprozess be-
treffen (sog. IT-Anwendungskontrollen)
(z. B. Programmblockade nach automatisierter Überprü-
fung der Einhaltung bestimmter Regelungen).

2. generelle IT-Kontrollen, die übergreifend das gesamte IT-
System betreffen.

13.10 Andere Aspekte der IT-Umgebung, die den aus dem 
IT-Einsatz resultierenden Risiken unterliegen 
Sofern der Abschlussprüfer IT-Anwendungen durch die vorigen 
Überlegungen identifiziert hat, die den IT-Risiken unterliegen, 
werden auch andere Aspekte der IT-Umgebung mit IT-Risiken 
behaftet sein. 

Die IT-Infrastruktur beinhaltet 
• Datenbanken
• Betriebssystem
• Netzwerke

Sofern eine IT-Anwendung als risikobehaftet identifiziert wurde, 
wird bspw. auch die zugehörige Datenbank zu prüfen sein, da 
sie die Daten der IT-Anwendung speichert. 

103 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019), Tz. 34 und A 166 Bsp. 5 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

Da die Funktionsfähigkeit einer IT-Anwendung von der Zuverläs-
sigkeit und Funktionalität des Betriebssystems abhängt, wird 
auch dieses speziellen IT-Risiken unterliegen. 

13.11 Identifizierung von aus dem IT-Einsatz resultierenden 
Risiken und generellen IT-Kontrollen 
Zu den „IT-Risiken“ zählen auch solche Risiken aus dem Ver-
trauen auf IT-Anwendungen, die Daten fehlerhaft verarbeiten  
oder fehlerhafte Daten verarbeiten oder beides.104 

Ursächlich hierfür kann sein: 
1. Unautorisierter Datenzugriff, der zur Vernichtung oder un-

sachgemäßer Veränderung von Daten führt
2. Aushebelung der Funktionstrennung durch unkontrollierte

Zuteilung von Zugriffsrechten
3. Unautorisierte Änderungen an Stammdaten
4. Unautorisierte Änderungen in IT-Anwendungen oder ande-

ren Aspekten der IT-Umgebung
5. Unangemessene manuelle Eingriffe
6. Möglicher Datenverlust ohne angemessene Wiederherstel-

lungsmöglichkeiten
7. Unautorisierter Zugriff durch Dritte (IT-Sicherheitsrisiken), uvm.

13.12 Die Bedeutung von generellen IT-Kontrollen 
Generelle IT-Kontrollen werden implementiert, um den Risiken 
aus dem IT-Einsatz zu begegnen. 

Um diese Kontrollen zu würdigen, nutzt der Prüfer sein erlangtes 
Verständnis von den IT-Anwendungen und von anderen As-
pekten der IT-Umgebung sowie von den aus dem IT-Einsatz re-
sultierenden Risiken. 

In Anlage 6 des ISA [DE] 315 (Revised 2019) sind Sachverhalte 
und Beispiele detailliert aufgelistet, die der Abschlussprüfer 
beim Verstehen genereller IT-Kontrollen in Abhängigkeit von 
der zuvor getroffenen Einschätzung (nicht komplexe bis hin zu 
komplexer Software) würdigen kann.  

Beispiele für generelle IT-Kontrollen können sein: 
• Authentifizierung (Zugriff auf IT-Anwendung nur mit eindeu-

tigen, eigenen Anmeldedaten)
• Autorisierung (Zugriff nur auf die Informationen möglich, die

für den jeweiligen Arbeitsbereich notwendig sind)

104 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Anlage 5 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3]

• Privilegierter Zugriff (Kontrollen über den Zugriff von Admi-
nistrator oder Power-Usern)

• Physischer Zugang (Kontrollen über Zugangsmöglichkeiten
zum Datenzentrum und Serverraum)

• Change-Management-Prozess (Kontrollen über den Prozess
zur Programmierung, Test, Migration von Software)

• Backup- und Wiederherstellung (Kontrollen zur Sicherstel-
lung regelmäßiger Backups von Rechnungslegungsdaten
nach vorgegebenem Zeitplan und Rückgriffsmöglichkeiten
im Falle eines Systemausfalls), uvm.

13.13 Praktischer Hinweis
Die Identifikation und Beurteilung von IT-Risiken sind bereits bei 
der Planung und Risikobeurteilung für die Abschlussprüfung 
notwendig.

Aus diesem Grund sollte die Verständnisgewinnung für die Pro-
zesse und IT-Systeme bereits im Rahmen einer Vorprüfung
durchgeführt werden. 

So muss zu Beginn der Hauptprüfung „nur“ noch ein Update für 
die Zeit zwischen Vorprüfung und Abschlussstichtag vorge-
nommen werden.

Die Erkenntnisse und Risikoeinschätzung aus dem IT-Bereich 
können dann bereits im Rahmen der allgemeinen Prüfungspla-
nung eingebunden werden. 

13.14 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 13:

„Zusammenwirken von IKS-Prüfung und IT-Prüfung [zu
Schritt 1 von 10]“

S. #208

13.15 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema
• AUDfIT®-Handout 1:

„Masterpaper ISA [DE] 315 (Revised 2019) [Schritte 1-10] –
Verstehen der Einheit ihres wirtschaftlichen Umfelds sowie
Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben“

S. #253

S. #208 

siehe 
Anlagen-
band
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Seite #161

THEMA 14:
Praktische Überlegungen zu 
ISA [DE] 315 (Revised 2019) –
Anwendungsbeispiel 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

14. Praktische Überlegungen zu ISA [DE] 315
(Revised 2019) – Anwendungsbeispiel

Seite 

14.1 Sachverhalt #162 

14.1.1 Allgemeine Informationen #162 

14.1.2 Auftragsprofil #163 

14.1.3 Auftraggeber #163 

14.1.4 Vergabe an Subunternehmer #163 

14.1.5 Eckdaten des Jahresabschlusses (ausgewählte 
Informationen) 

#163 

14.1.6 Aufgaben #163 

14.2 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #164 

14.3 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #164 

14.1 Sachverhalt 
Die methodische Darstellung des Risikomodells nach den neu-
en GoA (ISA [DE] 315 (Revised 2019)) wird an nachfolgendem 
Praxisbeispiel dargestellt und erläutert. 

Wirtschaftsprüfer Pfiffig wird beauftragt, die Jahresabschluss-
prüfung für nachfolgenden Auftrag zu planen. 

Nachfolgende Informationen liegen vor. 

14.1.1 Allgemeine Informationen 
Das Bauunternehmen wurde vor 90 Jahren als GmbH gegrün-
det.  

Eigentümer in der dritten Generation und zugleich Geschäfts-
führer sind die beiden Brüder (48 und 50 Jahre alt), jeweils Bau-
ingenieur.  

Gegenwärtig 123 Mitarbeiter (inkl. 2 Geschäftsführer und 4 Bau- 
und Projektleiter). Die Verteilung der Büro-Mitarbeiter ist wie 
folgt: 
• Verwaltung 7
• Kalkulation 2
• Buchhaltung 2
• Leistungsabrechnung 2
• Administration 1

Die übrigen Mitarbeiter sind auf der Baustelle tätig.
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

14.1.2 Auftragsprofil 
Neben Hochbautätigkeiten (ca. 20 %) liegt der Schwerpunkt im 
Straßen- und Tiefbau.  

Im Bereich des Straßen- und Tiefbaus steht die Erschließung von 
neuen Baugebieten im Vordergrund, wo die öffentliche Hand 
(Kommunen oder Landkreise) als Auftraggeber auftritt. 

14.1.3 Auftraggeber 
So entfallen 65 % der Aufträge auf die öffentliche Hand, wäh-
rend 30 % auf gewerbliche Auftraggeber und 5 % auf private 
Auftraggeber (lediglich Hausanschlüsse) zurück zu führen sind.  

14.1.4 Vergabe an Subunternehmer 
Während das Unternehmen sich selbst um die Grabe- und Ver-
legetätigkeiten (z. B. Baggerbetrieb) kümmert, wird die Asphal-
tierung sowie die Aufbringung von Bitumenschichten (z. B. mit 
Teerfertiger), sowie Pflasterarbeiten regelmäßig an Subunter-
nehmer vergeben. 

14.1.5 Eckdaten des Jahresabschlusses (ausgewählte Informationen) 

Vermögenslage 

Bilanzsumme: 15,2 Mio. € 
Unfertige Erzeugnisse: 9 Mio. € 
Forderungen: 1,5 Mio. € 

Ertragslage 

Umsatzerlöse: 18 Mio. € 
Aufwendungen bezogene Leistungen (Subunternehmer): 1,2 Mio. € 
Ertrag vor Steuern: 400 T€ 

Finanzlage 

Liquide Mittel: 800 T€ 
Verbindlichkeiten Kreditinstitute: 7,5 Mio. € 
davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2,5 Mio. € 

14.1.6 Aufgaben  
• Identifizieren und beurteilen Sie die inhärenten Risiken unter

Anwendung des neuen Risikomodells, insbesondere des
Spektrums der inhärenten Risiken.

• Fokussieren Sie sich dabei auf die Risiken auf Aussageebe-
ne.

• Stellen Sie im Ergebnis fest, wo die bedeutsamen Risiken
liegen könnten, bei denen zwingend eine IKS-
Aufbauprüfung zu erfolgen hat.
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• Verwenden Sie zur Beurteilung der Risiken auf Aussage-
ebene nachfolgende Aussagekategorien.

„Existenz“ – E
Vermögen und Schulden bestehen zum Bi-
lanzstichtag (auch als „Vorhandensein“ oder 
„Eintritt“ bezeichnet“

„Eigentum“ – R&V
Vermögen und Schulden stehen im Eigentum 
der Gesellschaft (auch als „Rechte & Ver-
pflichtungen“ bezeichnet)

„Vollständigkeit“ – V

• Sämtliches Vermögen und sämtliche
Schulden der Gesellschaft sind bilanziert

• Aufwendungen und Erträge sind korrekt
erfasst

„Bewertung“ – B

• Vermögen und Schulden sind korrekt be-
wertet

• Aufwendungen und Erträge sind korrekt
erfasst

„Ausweis“ – A
Vermögen und Schulden sowie Aufwendun-
gen und Erträge sind unter der korrekten Posi-
tion ausgewiesen und erläutert

„Rechnerische 
Richtigkeit“ – R

Berechnungen (z. B. Summen, Abzinsungen, 
etc.) sind korrekt erfolgt

„Abgrenzung“ – P
Aufwendungen und Erträge sind der richtigen 
Periode zugeordnet (auch als „Periodenab-
grenzung“ oder „Cut-off“ bezeichnet)

„Genauigkeit“ – G

Beiträge und andere Daten wurden ange-
messen aufgezeichnet und entsprechend 
den Angaben angemessen bewertet und 
beschrieben

Die Begrifflichkeiten der Aussagekategorien können von dem 
in Ihrer Praxis eingesetzten System verbal abweichen.

14.2 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 14:

„Modellhafte Darstellung des Risikomodells nach den neu-
en GoA (ISA [DE] 315 (Revised 2019)) – unverbindliches
Praxisbeispiel [Schritte 1-10]“

S. #209

14.3 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema
• AUDfIT®-Handout 1:

„Masterpaper ISA [DE] 315 (Revised 2019) [Schritte 1-10] –
Verstehen der Einheit ihres wirtschaftlichen Umfelds sowie
Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben“

S. #253

S. #209 

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3]

Seite #165

THEMA 15:
Zusammenfassung der 
Vorgehensweise nach ISA [DE] 315 
(Revised 2019)
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR 
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

15. Zusammenfassung des Vorgehens nach ISA
[DE] 315 (Revised 2019) [zu Schritt 1 bis 10]105

Seite 

15.1 Verständnisgewinnung #166 

15.2 Komponenten des IKS #166 

15.3 Identifizierung von Risiken wesentlicher falscher Darstel-
lungen 

#167 

15.4 Beurteilung von Risiken auf Abschlussebene #167 

15.5 Beurteilung von Risiken auf Aussageebene #167 

15.5.1 Beurteilung des inhärenten Risikos #167 

15.5.2 Beurteilung des Kontrollrisikos #168 

15.5.3 Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher 
Darstellungen 

#168 

15.6 Nächster Schritt: Festlegung der einzelnen Prüfungs-
handlungen auf Basis der Risikobeurteilung 

#168 

15.7 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema #169 

15.1 Verständnisgewinnung 
Vorrangig hat der Abschlussprüfer ein Verständnis über 3 The-
mengebiete zu erlangen: 
1. Aspekte der Unternehmung und ihres Umfeldes
2. Anzuwendende Rechnungslegungsgrundsätze
3. Bedeutung inhärenter Risikofaktoren

Wie und in welchem Ausmaß wirken sich die inhärenten Ri-
sikofaktoren auf die Anfälligkeit von Abschlussaussagen für
eine falsche Darstellung aus.

15.2 Komponenten des IKS 
Im Anschluss muss er sich ein Verständnis über vier Komponen-
ten des IKS verschaffen:  
1. Kontrollumfeld
2. Risikobeurteilungsprozess der Einheit
3. Prozess zur Überwachung des IKS
4. Informationssystem und Kommunikation, die für die Aufstel-

lung des Abschlusses relevant ist

105 Schritt 1-10 vgl. AUDfIT®-Handout 1 
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Außerdem hat der Prüfer ein Verständnis über die „Kontrollakti-
vitäten“ zu gewinnen. 

Er hat die Kontrollen zu identifizieren, die für die Abschlusserstel-
lung relevant sind. 

Für diese ist eine Aufbauprüfung (Wirksamkeit der Ausgestal-
tung und Implementierung) vorzunehmen.  

15.3 Identifizierung von Risiken wesentlicher falscher Dar-
stellungen 
Der Prüfer muss feststellen, ob Risiken auf 
• Abschlussebene oder
• Aussageebene für Arten von

o Geschäftsvorfällen
o Kontensalden oder
o Abschlussangaben bestehen.

Für jedes ermittelte Risiko auf Aussageebene müssen die 
• relevanten Aussagen und
• zugehörigen bedeutsamen Arten von Geschäftsvorfällen,

Kontensalden, Abschlussangaben festgestellt werden.

15.4 Beurteilung von Risiken auf Abschlussebene 
Bei diesen Risiken ist die Art und der mögliche Umfang ihrer 
Auswirkungen auf den Abschluss oder auf Risiken der Aussage-
ebene zu beurteilen.  

15.5 Beurteilung von Risiken auf Aussageebene 

15.5.1 Beurteilung des inhärenten Risikos 
Für jedes identifizierte Risiko auf Aussageebene hat der Ab-
schlussprüfer zu ermitteln, 
• wie und in welchem Ausmaß inhärente Risikofaktoren die

Fehleranfälligkeit relevanter Aussagen beeinflussen,
• wie hoch die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß der fal-

schen Darstellung ist,
• welche der beurteilten Risiken am oberen Ende des Spekt-

rums inhärenter Risiken liegen und damit bedeutsame Risi-
ken darstellen,

• ob aussagebezogene Prüfungshandlungen allein keine
ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise liefern kön-
nen.
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PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3] 

15.5.2 Beurteilung des Kontrollrisikos 
Plant der Abschlussprüfer die Wirksamkeit der Funktion der Kon-
trollen zu prüfen?  
• Ja: Beurteilung des Kontrollrisikos notwendig
• Nein: Risiko falscher Darstellungen = inhärentes Risiko

15.5.3 Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen 
Resultat aus der Kombination aus inhärentem Risiko und Kon-
trollrisiko, z. B.  
• Going-Concern-Gefährdung
• Gefahr von Management-Override
• mangelnde Integrität

15.6 Nächster Schritt: Festlegung der einzelnen Prüfungs-
handlungen auf Basis der Risikobeurteilung 
Festlegung der einzelnen Prüfungshandlungen auf Basis der Er-
gebnisse der Risikoidentifizierung und -beurteilung (ISA [DE] 
330). 

Im 2. Halbjahr 2023: 
 „Update Wirtschaftsprüfung 2“ und

Themenbereich IV: ISA [DE] – Themenblöcke 

4. Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung einer Prüfung
(ISA [DE] 320)
• Planung einer Prüfung (ISA [DE] 300)
• Reaktionen des Prüfers auf beurteilte Risiken (ISA [DE] 330)
• Beurteilung der während der Abschlussprüfung identifizierten

falschen Darstellungen (ISA [DE] 450)

5. Prüfungshandlungen und Prüfungsnachweise
• Verantwortlichkeiten bei dolosen Handlungen (ISA [DE] 240)
• Prüfungsnachweise (ISA [DE] 501)
• Analytische Prüfungshandlungen (ISA [DE] 520)
• Stichprobenprüfung (ISA [DE] 530)
• Nahestehende Personen (ISA [DE] 550)
• Nachträgliche Ereignisse (ISA [DE] 560)
• Schriftliche Erklärungen (ISA [DE] 580)

6. Externe Bestätigungen
(insbesondere Bank- und Saldenbestätigungen) (ISA [DE] 505)
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW ZUR
PRÜFUNG (NEUE GOA INKL. ISA [DE]) – [TEIL 1 VON 3]

 „Update Wirtschaftsprüfung 3“

Themenbereich IV: ISA [DE] – Themenblöcke

7. Prüfung geschätzter Werte (ISA [DE] 540 (Revised))

8. Prüfungsurteil, Bestätigungsvermerk, Berichterstattung
• Bildung Prüfungsurteil und Erteilung eines Bestätigungsver-

merks (IDW PS 400 n.F. (10.2021))
• Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte im Be-

stätigungsvermerk (IDW PS 406 n.F. (10.2021))
• Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberich-

ten (IDW PS 450 n.F. (10.2021))

9. Kommunikation mit Aufsichtsorganen (IDW PS 470 n.F. (10.2021))

10. Zusammenfassende Darstellung
Unterschiede ISA zu bisherigen IDW PS
Gesamtwiederholung anhand der neuen GoA (1-10)

15.7 AUDfIT®-Handouts zu diesem Thema
• AUDfIT®-Handout 1:

„Masterpaper ISA [DE] 315 (Revised 2019) [Schritte 1-10] –
Verstehen der Einheit ihres wirtschaftlichen Umfelds sowie
Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben“

S. #253S. #253 

siehe 
Anlagen-
band

UWP 1 2023

#169
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

15
. Z

us
am

m
en

fa
ss

un
g 

d
es

 V
or

ge
he

ns
 n

ac
h 

IS
A

 [D
E]

 3
15

 (R
ev

ise
d

 2
01

9)
 [z

u 
Sc

hr
itt

 1
 b

is 
10

]



XI
St

a
nd

: 0
2.

02
.2

02
3

ÜBERSICHT AUDfIT®-Anlagen UPDATE WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 1 2023 

Seite 

AUDfIT®-PRÜFERHILFEN 

2 Zusammenfassende Darstellung: Handlungsempfehlungen zur Abwendung 
einer möglichen Insolvenz 

 

3 Registrierung zur Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren goAML 
gemäß § 45 Absatz 1 GwG 

 

4 Musterbrief/-mail für Mandanten: Neue Pflichten im Zusammenhang mit 
der nichtfinanziellen Berichterstattung (ab 2025) 

 

6/1 Konformität des ESRS-Standards mit anderen nationalen und 
internationalen Normen zur Nachhaltigkeit – Schaubild 

 

6/2 Branchenübergreifende ESRS-Standards: Zusammenfassung zahlreicher 
nationaler und internationaler Standards – tabellarische Darstellung 

 

6/3 Gliederung Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 mit integrierter 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 

 

6/4 Die Nachhaltigkeitsberichterstattung 2025 (Gliederung mit Unterpunkten)  

6/5 Teil 1 von 4 der Nachhaltigkeitsberichterstattung (Auszug) 2025 – 
Punkt 1: „Allgemeine Informationen  mit Unterpunkten und Inhalt 
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grundsätzen und ISA [DE] 210 

 

8/2 Das Auftragsbestätigungsschreiben nach ISA [DE] 210  

9 Überblick: Die „neuen GoA“ für NON-PIE-Gesellschaften – Das Ergebnis der 
Kombination von ISA [DE] und ausgewählten IDW PS 

 

10/1 Vereinfachte Darstellung – Risikokonzept nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)  

10/2 Schema zur Identifizierung und Beurteilung des Risikos gemäß 
ISA [DE] 315 (Revised 2019) in 10 Schritten [Schritte 1-10]1 

 

11 Zusammenwirken von IKS-Prüfung und IT-Prüfung [zu Schritt 1 von 10]1  

12 Detailbetrachtung – „Das Spektrum der inhärenten Risiken“ 
[zu Schritt 6 von 10]1 

 

13 Zusammenwirken von IKS-Prüfung und IT-Prüfung [zu Schritt 1 von 10]1  

14  

1Schritte 1-10 vgl. AUDfIT®-Handout 1 
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Zusammenfassende Darstellung: Handlungsempfehlungen zur Abwendung einer möglichen Insolvenz 
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AUSWIRKUNGEN, VOR- UND NACHTEILE 

Nr. Maßnahmen Einfachheit Schnelligkeit Liquiditätszufluss Erhöhung des 
EK 

Möglichkeit einer 
späteren Rückzahlung 

1. ZUFÜHRUNG VON EIGENKAPITAL 

1.1 Barkapitalerhöhung nein, umfangreiche 
Formalien (Vertrag, 

Handelsregistereintra
g etc.) müssen erfüllt 

werden 

Vorbereitungen 
benötigen Zeit 

ja ja grds. nicht gewollt, 
ansonsten aber 

aufwändig 

1.2 Sachkapitalerhöhung nein, umfangreiche 
Formalien (Vertrag, 

Handelsregister-
eintrag etc.) müssen 

erfüllt werden, 
zusätzlich Bewertung 

der Einlage 

Vorbereitungen 
benötigen Zeit 

ja ja grds. nicht gewollt, 
ansonsten aber 

aufwändig 

1.3 Einlage in die freie Rücklage ja ja, keine 
umfassenden 

Vorbereitungen 
erforderlich 

ja ja leicht wieder 
auszukehren, sofern 
wieder ertragsstark 

1.4 Ertragszuschuss 
(Achtung: Steuerrecht!) 

ja ja, keine 
umfassenden 

Vorbereitungen 
erforderlich 

ja ja über eine 
Gewinnausschüttung, 

sobald wieder ein 
Bilanzgewinn besteht 

1.5 Verlustübernahme 
(Achtung: Steuerrecht!) 

n/a n/a muss vertraglich 
vereinbart werden 

ja n/a 

1.6 Vereinbarung über eine 
gesonderte 
Verlustübernahme 
(Achtung: Steuerrecht!) 

n/a n/a muss vertraglich 
vereinbart werden 

ja n/a 

2. AUFNAHME VON FREMDKAPITAL 

2.1 Darlehensgewährung ja ja ja nein i.d.R. wird ein
Rangrücktritt

vereinbart, sodass 
eine Rückzahlung 

nicht in allen Fällen 
möglich ist 

2.2 Kreditzusage bei akutem 
Liquiditätsbedarf 

ja ja ja, bei Bedarf nein ABER: 
Berücksichtigung des 
Kapitaldienstes in den 
Prognosen (integrierte 
Planungsrechnung für 

Going-Concern-
Beurteilung) 

2.3 Befreiende Schuldübernahme 
(Schuldnerwechsel) 

nein, die Gläubiger 
müssten hier 

zustimmen, was 
regelmäßig nicht der 

Fall sein wird 

bedingt, hängt 
von der Dauer der 

Verhandlungen 
mit den 

Gläubigern ab 

nein, aber 
Vermeidung von 
Liquiditätsabfluss 

nein zur Vermeidung des 
Ansatzes der 

Verbindlichkeit aus 
einem Rückgriffs-

anspruch, ist 
zusätzlich ein 

entsprechender 
Verzicht zu erklären 

2.4 Schuldbeitritt ja, keine Zustimmung 
der Gläubiger 

erforderlich 

ja nein, aber 
Vermeidung von 
Liquiditätsabfluss 

nein zur Vermeidung des 
Ansatzes der 

Verbindlichkeit aus 
einem Rückgriffs-

anspruch, ist 
zusätzlich ein 

entsprechender 
Verzicht zu erklären 

2.5 „Weiche“ Patronatserklärung wirkungslos 

2.6 „Harte“ Patronatserklärung ja ja nein, aber 
Vermeidung von 
Liquiditätsabfluss 

nein Vorsicht bei jeglichen 
Beschränkungen 

#170
Stand: 01.02.2023
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Registrierung zur Teilnahme am elektronischen 
Meldeverfahren goAML gemäß § 45 Absatz 1 GwG 03

/2
02

3

FIU Deutschland <bittenichtantworten@fiu.bund.de
FIU: Die Informationen zur Registrierung wurden übertragen, Auftragsnummer: : RE_RP07415-28 FEB 2023

Generalzolldirektion - FIU, Postfach 85 05 55, 51030 Köln  GENERALZOLLDIREKTION
Lösle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Jägerweg 1 
76532 Baden-Baden
Deutschland

Financial Intelligence Unit (FIU)

ANSCHRIFT:  
Postfach 85 05 55  
51030 Köln  

TEL: +49 (0) 35144834-556  

FAX: +49 (0) 228303-98539  

E-MAIL: Registrierung.gzd@fiu.bund.de

www.fiu.bund.de

Datum: 28.02.2023

BETREFF Registrierung zur Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren goAML gemäß
§ 45 Absatz 1 GwG

BEZUG Eingangsbestätigung Ihres Registrierungsantrages vom 28.02.2023

ANLAGEN

GZ RE_RP074125-28 FEB 2023 (bei Antwort bitte angeben)

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihre Registrierungsdaten wurden erfolgreich übermittelt und werden hier unter der Antrags-
nummer RE_RP074125-28 FEB 2023 bearbeitet.  

Zur Bestätigung Ihrer Registrierung und Aktivierung des Online-Zugangs in goAML zur Teil-
nahme am elektronischen Meldeverfahren gemäß § 45 Absatz 1 GwG erhalten Sie in Kürze 
per E-Mail weitere Nachricht. 

Bitte beachten Sie, dass die Registrierungs- und Zugangsbestätigung zu Ihrem Registrierungs-
antrag nach erfolgreicher Bearbeitung und Aktivierung des Online-Zugangs in goAML aus-
schließlich an den Verpflichteten (Organisation) versendet wird. 

Mit freundlichen Grüßen  

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen  

Seite 1 von 1
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Musterbrief/-mail für Mandanten: Pflichten im Zusammenhang 
mit der nichtfinanziellen Berichterstattung (ab 2025) 03

/2
02

3

XXX ∙ XXX ∙ XXX XXX

Geschäftsführer/in der
Mandat ABC OHG
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt

Tz

Baden-Baden, XX.XX.20XX 1

Mandanten-Information zur neuen nichtfinanziellen Berichterstattung (ab 2025) 2

Sehr geehrte Frau Muster,
sehr geehrter Herr Muster,

3

wie Sie sicherlich schon der Presse und auch der wertvollen Arbeit zahlreicher Ver-
bände entnommen haben, werden ab dem Jahr 2025 auch mittelständische Unter-
nehmen, soweit diese nach § 267 Abs. 3 HGB als „groß“ einzustufen sind, in den Green 
Deal der Europäischen Kommission zur Einschränkung des Klimawandels verstärkt ein-
gebunden. Für zahlreiche Betriebe der öffentlichen Hand gilt dies entsprechend.

4

Nach unserer vorläufigen Einschätzung ist auch Ihr Unternehmen von den neuen Pflich-
ten der CSRD-Richtlinie und der EU Taxonomie-Verordnung betroffen.

5

Wie rund 30.000 andere Unternehmen in Deutschland, ist auch Ihre Gesellschaft ab 
dem 01.01.2025 verpflichtet, zusätzlich zum Jahresabschluss innerhalb des Lagebe-
richts eine gesonderte, nicht finanzielle Berichterstattung, bezeichnet auch als NON-
Financial Reporting, kurz NFR, nach den Regeln der CSRD Richtlinie zu erstellen und 
diese neben den Angaben der EU Taxonomie-Verordnung als Teil Ihrer Unternehmens-
berichterstattung extern prüfen zu lassen.

6

Die Verantwortung für das NON-Financial-Reporting liegt beim Management Ihres Un-
ternehmens.

7

Daher sollten Sie schon heute im Rahmen einer unternehmensübergreifenden Planung
bestimmen, welche Abteilung und Kompetenzträger in Ihrem Unternehmen
• mit der Konzeption, Ausarbeitung

UND
• dem anschließenden Roll Out Ihres unternehmensspezifischen Nachhaltigkeits-

managementsystems, kurz ESGM,
beauftragt werden soll (d.h. Bildung eines ESG Teams unter der Leitung des CSO)1.

8

1CSO = Chief Sustainability Officer in größeren Einheiten; in kleineren Einheiten meist in der Zuständigkeit des CFO

– bitte in Ihren Briefkopf kopieren –
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Tz 

Wir empfehlen Ihnen, das Fach Know-how zu den ESG-Aspekten von Beginn an intern 
in Ihrem Unternehmen aufzubauen, da auch für die nächsten Jahre wiederkehrend mit 
inhaltlichen Updates, entsprechend den sich ändernden europäischen Normen, zu 
rechnen ist. 

9 

Für die ersten fachlichen Impulse Ihres ESG-Projektteams bietet sich eine spezielle Fort-
bildungs- und Qualifizierungsveranstaltung an, die schon im 2. Halbjahr 2023 von meh-
reren namhaften Veranstaltern als Präsenz- oder Webinar-Veranstaltungen angeboten 
werden. 

10 

Eine Auswahl dieser Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote dürfen wir nachfolgend 
vorstellen: 

11 

1. Veranstalter: EXPERTskills Deutschland GmbH (www.expertskills.de)
Praktikerseminar “Green expert: CSRD/ESG case study“ – Konzeption und Imple-
mentierung des ESG-Managements im Mittelstandsunternehmen (einschl. Muster-
nachhaltigkeitsbericht und Vorlagen)
eintägig – November und Dezember 2023
Besonderheit:
Referenten sind ausschließlich Wirtschaftsprüfer, ggf. gemeinsam mit Herrn Dipl.-
Wirt.-Ing. Alf-Christian Lösle WP/StB/CPA, der seit 20 Jahren deutschlandweit in der
Fort- und Ausbildung in Wirtschaftsprüferkreisen tätig ist.
Die Seminarunterlagen (digitaler Download möglich) umfassen zahlreiche modu-
lare Excel- und Word-Vorlagen, auf deren Grundlage Sie als Unternehmen leicht
Ihr eigenes ESG- Managementsystem entwickeln können. Dies dient als Basis für die
erste handelsrechtliche Prüfung für das Berichtsjahr 2025.
 Im Vordergrund dieser Praxisfortbildung steht das Ziel der erstmaligen Erstellung

einer Nachhaltigkeitsberichterstattung; von theoretischen Ausführungen und
der Vertiefung von EU-Normen wird soweit wie möglich abgesehen.

2. Veranstalter: Haufe Akademie (www.haufe.de)
“Nachhaltigkeit in Unternehmen etablieren“ (Buchungsnummer 30369),
zweitägig – September und Dezember 2023
Besonderheit:
Es werden auch Ideen geliefert, anhand derer der eigene ökologische CO2-Fuß-
abdruck verbessert werden kann (proaktive Gestaltung).

12 

3. Veranstalter: IHK – Zentrum für Weiterbildung (www.ihk-weiterbildung.de)
„Nachhaltigkeitsberichterstattung – Online“,
mehrtägig – Oktober und November
Besonderheit:
Grundlagen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, Rahmenwerke und Veranke-
rung im Unternehmen.

14 

Selbstverständlich bieten auch die örtlichen Industrie- und Handelskammern zahlrei-
che Angebote zu Einzelfragen Ihres ESG Managements an, deren Teilnahme zu begrü-
ßen ist. 

15 
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Tz 

Dieses Schreiben dient lediglich der ersten Information und verdeutlicht, dass sich auch 
die Kompetenzträger in unserem Hause schon heute mit dieser, für alle Beteiligten, 
neuen fachlichen Herausforderungen, proaktiv auseinandersetzen. 

16 

Sicherlich haben wir am Rande einer unserer nächsten Besprechungen Gelegenheit, 
dieses Thema in Bezug auf Ihr Unternehmen weiter zu vertiefen. 

17 

Zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen zu konsultieren und wählen Sie hier für den direk-
ten Draht zu Ihrem Ansprechpartner in unserem Haus: 

Hans Mayer – Telefon Fax 
Musterstraße 

XXXXX Musterstadt 

18 

Für Rückfragen jeder Art stehen wir Ihnen selbstverständlich, soweit uns auch dies als 
Abschlussprüfer berufsständisch zulässig ist, zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

… 

19 

Seite 3 von 3
AUDfIT®-Prüferhilfe 4UWP 1 2023

#174
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

4 
 M

us
te

rb
rie

f/
-m

ai
l f

ür
 M

an
d

an
te

n:
 N

eu
e 

Pfl
ic

ht
en

 im
 Z

us
am

m
en

ha
ng

 
m

it 
d

er
 n

ic
ht

fin
an

zie
lle

n 
Be

ric
ht

er
st

at
tu

ng
 (a

b 
20

25
)



Konformität des ESRS-Standards mit anderen nationalen und internationalen Normen zur Nachhaltigkeit – Schaubild

03
/2

02
3

vgl. Art. 1 (8) der CSRD; sowie Art. 29b der Bilanz-Pflichten

ESRS E4
Biodiversität und Ökosysteme Biodiversität und Ökosysteme Biodiversität und Ökosysteme Biodiversität und Ökosysteme 

EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING
STANDARDS (ESRS)

(SET 1)* 

Verordnung (EU) 2019/2088 – Nachhaltig-
keitsbezogene Angaben im Finanzdienst-
leistungssektor (SFDR)
konform mit: 
ESRS 2, ESRS E1, ESRS E5, ESRS G1, ESRS S1, 
ESRS S4

Verordnung (EU) 2020/852 – Sustainable 
Finance Taxonomie
konform mit: 
ESRS 1, ESRS E1, ESRS E2, ESRS S1, ESRS S2, 
ESRS S4

EU-Klimawandel-Benchmarks und auf 
Paris abgestimmte EU-Benchmarks
konform mit: 
ESRS E1

Eigenkapitalverordnung (CRR)
konform mit: 
ESRS E1

Empfehlung der Kommission vom 9. April 2013 zur Verwendung gemeinsa-
mer Methoden zur Messung und Mitteilung der Umweltleistung von Produk-
ten und Organisationen über den gesamten Lebenszyklus 
konform mit: 
ESRS E1, ESRS E2, ESRS E3, ESRS E4

EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS)
konform mit:
ESRS E1

Europäisches Klimagesetz
konform mit: 
ESRS E1

EMAS III
konform mit: 
ESRS E1 EU-Whistleblowing-Richtlinie 

konform mit: 
ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3, ESRS S4

Globale standardsetzende Initiativen für die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung und bestehende Rahmenwerke für die Bilanzierung von 
Naturkapital und Treibhausgasen, verantwortungsvolles unterneh-
merisches Handeln, soziale Verantwortung von Unternehmen und 
nachhaltige Entwicklung

Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung
konform mit: 
ESRS 2, ESRS E1, ESRS E2, ESRS E3, ESRS E5, 
ESRS S1, ESRS S3, ESRS S4

UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte 
konform mit: 
ESRS 1, ESRS 2, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3, ESRS S4

OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen 
konform mit: 
ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3, ESRS S4

Globaler Pakt der Vereinten Nationen
konform mit:
ESRS G1, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3, ESRS S4

Dreigliedrige Grundsatzerklärung der Internationalen 
Arbeitsorganisation über multinationale Unternehmen 
und Sozialpolitik sowie die grundlegenden Prinzipien 
und Rechte bei der Arbeit (IAO-Kernübereinkommen)
konform mit: 
ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3, ESRS S4

ISO 26000-Standard zur sozialen Verantwortung
konform mit: 
ESRS 2, ESRS E1, ESRS E3, ESRS E4, ESRS E5, ESRS S2, ESRS S4

UN-Grundsätze für verantwortungsbewusstes In-
vestieren
konform mit: 
ESRS 2

Globale Governance-Grundsätze des ICGN
konform mit: 
ESRS 2

10.1 Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial 
Disclosure (Offenlegungen) (TCFD)
konform mit: ESRS E1

10.2 THG-Protokoll
konform mit: ESRS E

10.3 Transparentes Projekt- und Naturkapitalprotokoll
konform mit: ESRS E4

10.4 Empfehlungen der Task Force für Nature Related Financial 
Disclosure (Offenlegung) (TNFD)
konform mit: ESRS E1, ESRS E4

10.5 Standards der Global Reporting Initiative (GRI)
konform mit: ESRS E2

10.6 Entwurf ESRS 2
konform mit: ESRS 2, ESRS S1

10.7 Exposure Drafts (ED) IFRS S1 und IFRS S2
konform mit: ESRS 1, ESRS 2

1
Verordnung (EU) 2020/852 –

2
EU-

3

4

Empfehlung der Kommission vom 9. April 2013 zur Verwendung gemeinsa-
5

EU-
6

Europäisches Klimagesetz7

EMAS III
8

9

Globale standardsetzende Initiativen für die Nachhaltigkeitsbericht-
10

Ziele der Vereinten Nationen für 
11

UN
12

13

14

Dreigliedrige Grundsatzerklärung der Internationalen 
15

ISO 26000-
16

UN
17

Globale Governance
18

*Die Verabschiedung weiterer branchenspezifischer Standards (SET 2) steht aus
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Branchenübergreifende ESRS-Standards: Zusammenfassung zahlreicher nationaler und internationaler Standards –
tabellarische Darstellung 03

/2
02

3

vgl. Art. 1 (8) der CSRD

ÜBERGREIFENDE 
STANDARDS ENVIRONMENT GOVER-

NANCE SOCIAL

Internationale Normen 
zur

Sustainability

Standards der EFRAG zur 
Nachhaltigkeits-
berichterstattung
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1. Verordnung (EU) 2019/2088 – Nachhaltigkeitsbezo-
gene Angaben im Finanzdienstleistungssektor
(SFDR)

X X X X X X

2. Verordnung (EU) 2020/852 – Sustainable Finance
Taxonomie

X X X X X X

3. EU-Klimawandel-Benchmarks und auf Paris abge-
stimmte EU-Benchmarks

X

4. Eigenkapitalverordnung (CRR) X

5. Empfehlung der Kommission vom 9. April 2013 zur
Verwendung gemeinsamer Methoden zur Mes-
sung und Mitteilung der Umweltleistung von Pro-
dukten und Organisationen über den gesamten
Lebenszyklus

X X X X

6. EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) X

7. Europäisches Klimagesetz X

8. EMAS III X

9. EU-Whistleblowing-Richtlinie X X X X

10. Globale standardsetzende Initiativen für die Nach-
haltigkeitsberichterstattung und bestehende und
Rahmenwerke für die Bilanzierung von Naturkapi-
tal und Treibhausgasen, verantwortungsvolles un-
ternehmerisches Handeln, soziale Verantwortung
von Unternehmen und nachhaltige Entwicklung

10.1 Empfehlungen der Task Force on Climate-re-
lated Financial Disclosure (Offenlegungen) 
(TCFD)

X

10.2 THG-Protokoll X

10.3 Transparentes Projekt- und Naturkapitalpro-
tokoll

X

10.4 Empfehlungen der Task Force für Nature Re-
lated Financial Disclosure (Offenlegungen)
(TNFD)

X X

10.5 Standards der Global Reporting Initiative 
(GRI)

X

10.6 Exposure Drafts (ED) IFRS S1 und IFRS S2 X X

11. Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Ent-
wicklung

X X X X X X X X

12. UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-
rechte

X X X X X X

13. OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen X X X X

14. Globaler Pakt der Vereinten Nationen X X X X X

15. Dreigliedrige Grundsatzerklärung der Internationa-
len Arbeitsorganisation über multinationale Unter-
nehmen und Sozialpolitik sowie die grundlegen-
den Prinzipien und Rechte bei der Arbeit (IAO-
Kernübereinkommen)

X X X X

16. ISO 26000-Standard zur sozialen Verantwortung X X X X X X

17. UN-Grundsätze für verantwortungsbewusstes In-
vestieren

X

18. Globale Governance-Grundsätze des ICGN X

FAZIT:
• Die ESRS-Standards der EFRAG

• decken inhaltlich sämtliche zahlreiche nationale und internationale Standards ab
• repräsentieren ein allumfassendes Standard-Werk zur Erfüllung sämtlicher (Neben-)Berichtspflichten nach anderen ggf. ausländischen

Normen

Frei nach dem Motto: „Alle für Einen“ (früher)  „Einer für Alle“ (künftig)
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Die Nachhaltigkeitsberichterstattung 2025 (Gliederung mit Unterpunkten)
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A. Geschäftsmodell

B. Ziele und Strategien

C. Steuerungssysteme

D. Wirtschaftsbericht

E. Prognosebericht

F. Risikoberichterstattung

G. Chancenberichterstattung

H. Nachhaltigkeitsberichterstattung

1. Allgemeine Informationen

1.1 Allgemeine Grundlagen für die Erstellung der Nachhaltigkeitserklärungen
(Offenlegungspflicht BP-1)

1.2 Offenlegungen in Bezug auf ausgewählte Themen
(Offenlegungspflicht BP-2)

1.3 Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane
(Offenlegungspflicht GOV-1)

1.4 Informationen und Nachhaltigkeitsangelegenheiten, die von den Verwal-
tungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Unternehmens behandelt wer-
den (Offenlegungspflicht GOV-2)

1.5 Integration nachhaltigkeitsbezogener Leistungen in Anreizsystemen
(Offenlegungspflicht GOV-3)

1.6 Erklärung zur Nachhaltigkeits-Due-Diligence
(Offenlegungspflicht GOV-4)

1.7 Risikomanagement und interne Kontrollen der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung (Offenlegungspflicht GOV-5)

1.8 Marktposition, Strategie, Geschäftsmodell(e) und Wertschöpfungsketten
(Offenlegungspflicht SBM-1)

1.9 Interessen und Ansichten von Stakeholdern
(Offenlegungspflicht SBM-2)

1.10 Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und deren Wechselwir-
kung mit Strategie und Geschäftsmodell(en)
(Offenlegungspflicht SBM-3)

1.11 Beschreibung der Prozesse zur Identifizierung und Bewertung wesentlicher 
Auswirkungen (Offenlegungspflicht IRO-1)

1.12 Offenlegungspflichten in ESRS, die von den Nachhaltigkeitserklärungen des 
Unternehmens abgedeckt werden (Offenlegungspflicht SBM-2)

ACHTUNG!
Vorläufige Gliederung ohne Berück-
sichtigung von branchenspezifischen 
Standards, die erst im 2. Halbjahr 2023 

final veröffentlicht werden.
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Die Nachhaltigkeitsberichterstattung 2025 (Gliederung mit Unterpunkten)

03
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3

1. Allgemeine Informationen, Forts.

1.13 Verabschiedete Richtlinien zum Umgang mit wesentlichen Nachhaltigkeits-
angelegenheiten (Querschnittsanforderung CCR-1)

1.14 Maßnahmen und Ressourcen in Bezug auf wesentliche Nachhaltigkeitsbe-
lange (Querschnittsanforderung CCR-2)

1.15 Verfolgung der Wirksamkeit von Strategien und Maßnahmen durch Zielvor-
gaben (Querschnittsanforderung CCR-3)

2. Environment

2.1 Klimawandel

2.1.1 Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit GOV-3 zur Integration 
von Klimaschutzstrategien und -leistung in Anreizsysteme*

2.1.2 Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit SBM 3 zur Belastbarkeit
von Strategie und Geschäftsmodell*

2.1.3 Offenlegungspflicht in Bezug auf IRO-1 zur Beschreibung von Prozes-
sen zur Identifizierung und Bewertung wesentlicher klimabezogener 
Auswirkungen, Risiken und Chancen*

2.1.4 Übergangsplan zum Klimaschutz (Offenlegungspflicht E1-1)

2.1.5 Maßnahmen zur Minderung und Anpassung an den Klimawandel
(Offenlegungspflicht E1-2)

2.1.6 Aktionspläne und Ressourcen in Bezug auf Richtlinien und Ziele zum 
Klimawandel (Offenlegungspflicht E1-3)

2.1.7 Ziele im Zusammenhang mit Klimaschutz und Anpassung an den Kli-
mawandel (Offenlegungspflicht E1-4)

2.1.8 Energieverbrauch und -mix (Offenlegungspflicht E1-5)

2.1.9 Brutto-Scopes 1, 2, 3 und THG-Gesamtemissionen (THG = Treibhaus-
gas) (Offenlegungspflicht E1-6)

2.1.10 THG-Beseitigung und THG-Minderungsprojekte, die durch Kohlen-
stoffgutschriften finanziert werden (THG = Treibhausgas)
(Offenlegungsanforderung E1-7)

2.1.11 Interne CO2-Bepreisung (Offenlegungspflicht E1-8)

2.1.12 Mögliche finanzielle Auswirkungen von wesentlichen physischen Risi-
ken, wesentlichen Übergangsrisiken und klimabedingten Chancen
(Offenlegungspflicht E1-9)

*in Verbindung mit ESRS 2
ACHTUNG!

Vorläufige Gliederung ohne Berücksichtigung 
von branchenspezifischen Standards, die erst 
im 2. Halbjahr 2023 final veröffentlicht werden.
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Die Nachhaltigkeitsberichterstattung 2025 (Gliederung mit Unterpunkten)
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2.2 Verschmutzung

2.2.1 Offenlegungspflicht in Bezug auf ESRS 2 IRO-1 – Beschreibung der 
Prozesse zur Identifizierung und Bewertung von Auswirkungen, Risiken 
und Chancen durch Materialverschmutzung*

2.2.2 Richtlinien im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung
(Offenlegungsanforderung E2-1)

2.2.3 Umweltverschmutzungsmaßnahmen und -ressourcen
(Offenlegungsanforderung E2-2)

2.2.4 Ziele im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung
(Offenlegungsanforderung E2-3)

2.2.5 Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden
(Offenlegungspflicht E2-4)

2.2.6 Besorgniserregende und sehr hoch eingestufte Stoffe
(Offenlegungspflicht E2-5)

2.2.7 Potenzielle finanzielle Auswirkungen umweltbedingter Auswirkun-
gen, Risiken und Chancen (Offenlegungspflicht E2-6)

2.3 Wasser- und Meeresressourcen

2.3.1 Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit ESRS 2 IRO-1 – Beschrei-
bung der Prozesse zur Identifizierung und Bewertung wesentlicher 
Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Wasser-
und Meeresressourcen*

2.3.2 Richtlinien in Bezug auf Wasser- und Meeresressourcen
(Offenlegungsanforderung E3-1)

2.3.3 Maßnahmen und Ressourcen im Zusammenhang mit Richtlinien und 
Zielen für Wasser- und Meeresressourcen
(Offenlegungsanforderung E3-2)

2.3.4 Ziele in Bezug auf Wasser- und Meeresressourcen
(Offenlegungsanforderung E3-3)

2.3.5 Wasserverbrauch (Offenlegungspflicht E3-4)

2.3.6 Mögliche finanzielle Auswirkungen von Auswirkungen, Risiken und 
Chancen im Zusammenhang mit Wasser- und Meeresressourcen
(Offenlegungspflicht E3-5)

*in Verbindung mit ESRS 2

ACHTUNG!
Vorläufige Gliederung ohne Berücksichtigung 
von branchenspezifischen Standards, die erst 
im 2. Halbjahr 2023 final veröffentlicht werden.
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Die Nachhaltigkeitsberichterstattung 2025 (Gliederung mit Unterpunkten)
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2.4 Biodiversität und Ökosysteme

2.4.1 Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit SBM 4 zur Widerstandsfä-
higkeit von Strategie und Geschäftsmodell*

2.4.2 Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit IRO-1 zur Beschreibung 
von Prozessen zur Identifizierung und Bewertung von Auswirkungen, 
Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der materiellen Bio-
diversität und dem Ökosystem*

2.4.3 Übergangsplan zu Biodiversität und Ökosystemen
(Offenlegungspflicht E4-1)

2.4.4 Richtlinien in Bezug auf Biodiversität und Ökosysteme
(Offenlegungsanforderung E4-2)

2.4.5 Aktionspläne und Ressourcen in Bezug auf Biodiversität und Ökosys-
teme betreffende Richtlinien (Offenlegungsanforderung E4-3)

2.4.6 Ziele in Bezug auf Biodiversität und Ökosysteme
(Offenlegungspflicht E4-4)

2.4.7 Auswirkungskennzahlen im Zusammenhang mit Veränderungen der 
Biodiversität und der Ökosysteme (Offenlegungsanforderung E4-5)

2.4.8 Mögliche finanzielle Auswirkungen von Risiken und Chancen im Zu-
sammenhang mit Biodiversität und Ökosystemen
(Offenlegungspflicht E4-6)

2.5 Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft

2.5.1 Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit ESRS 2 IRO-1 – Beschrei-
bung der Prozesse zur Identifizierung und Bewertung wesentlicher 
Nachhaltigkeitsauswirkungen, -risiken und -chancen*

2.5.2 Richtlinien in Bezug auf Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft
(Offenlegungsanforderung E5-1)

2.5.3 Maßnahmen und Ressourcen in Bezug auf Ressourcennutzung und 
Kreislaufwirtschaft (Offenlegungspflicht E5-2)

2.5.4 Ziele in Bezug auf Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft
(Offenlegungsanforderung E5-3)

2.5.5 Ressourcenzuflüsse (Offenlegungspflicht E5-4)

2.5.6 Ressourcenabflüsse (Offenlegungspflicht E5-5)

2.5.7 Mögliche finanzielle Auswirkungen der Ressourcennutzung und Aus-
wirkungen, Risiken und Chancen der Kreislaufwirtschaft
(Offenlegungspflicht E5-6)

*in Verbindung mit ESRS 2

ACHTUNG!
Vorläufige Gliederung ohne Berücksichtigung 
von branchenspezifischen Standards, die erst 
im 2. Halbjahr 2023 final veröffentlicht werden.
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Die Nachhaltigkeitsberichterstattung 2025 (Gliederung mit Unterpunkten)
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3. Social

3.1 Eigene Belegschaft

3.1.1 Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit ESRS 2 SBM-2 – Interessen 
und Ansichten von Stakeholdern*

3.1.2 Offenlegungspflicht in Bezug auf ESRS 2 SBM-3 – Wesentliche Auswir-
kungen, Risiken und Chancen und ihre Wechselwirkung mit Strategie 
und Geschäftsmodell(en)*

3.1.3 Richtlinien in Bezug auf die eigene Belegschaft
(Offenlegungspflicht S1-1)

3.1.4 Verfahren zur Auseinandersetzung mit eigenen Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmervertretern über Auswirkungen
(Offenlegungsanforderung S1-2)

3.1.5 Prozesse zur Behebung negativer Auswirkungen und Kanäle für ei-
gene Mitarbeiter, um Bedenken zu äußern
(Offenlegungsanforderung S1-3)

3.1.6 Ergreifen von Maßnahmen zu wesentlichen Auswirkungen auf die ei-
gene Belegschaft und Ansätze zur Minderung wesentlicher Risiken 
und Verfolgung wesentlicher Chancen in Bezug auf die eigene Be-
legschaft sowie Wirksamkeit dieser Maßnahmen
(Offenlegungsanforderung S1-4)

3.1.7 Ziele im Zusammenhang mit dem Umgang mit wesentlichen negati-
ven (Offenlegungsanforderung S1-5)

3.1.8 Merkmale der Mitarbeiter des Unternehmens
(Offenlegungspflicht S1-6)

3.1.9 Merkmale von nicht angestellten Arbeitnehmern in der eigenen
(Offenlegungspflicht S1-7)

3.1.10 Tarifbindung und sozialer Dialog (Offenlegungspflicht S1-8)

3.1.11 Diversitätsindikatoren (Offenlegungspflicht S1-9)

3.1.12 Angemessene Löhne (Offenlegungspflicht S1-10)

3.1.13 Sozialschutz (Offenlegungspflicht S1-11)

3.1.14 Menschen mit Behinderungen (Offenlegungspflicht S1-12)

3.1.15 Indikatoren für Ausbildung und Kompetenzentwicklung
(Offenlegungsanforderung S1-13)

3.1.16 Gesundheits- und Sicherheitsindikatoren
(Offenlegungsanforderung S1-14)

3.1.17 Indikatoren für die Work-Life-Balance
(Offenlegungsanforderung S1-15)

3.1.18 Vergütungskennzahlen (Entgeltgefälle und Gesamtvergütung)
(Offenlegungspflicht S1-16)

3.1.19 Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende menschenrechtliche 
Auswirkungen und Vorfälle (Offenlegungspflicht S1-17)

*in Verbindung mit ESRS 2

ACHTUNG!
Vorläufige Gliederung ohne Berücksichtigung 
von branchenspezifischen Standards, die erst 
im 2. Halbjahr 2023 final veröffentlicht werden.
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Die Nachhaltigkeitsberichterstattung 2025 (Gliederung mit Unterpunkten)
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3.2 Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette

3.2.1 Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit ESRS 2 SBM-3 Wesentli-
che Auswirkungen, Risiken und Chancen und deren Wechselwirkung 
zwischen den Auswirkungen und der Strategie und dem/den Ge-
schäftsmodell(en) des Unternehmens*

3.2.2 Offenlegungspflicht in Bezug auf ESRS 2 SBM-1 Marktposition, Strate-
gie, Geschäftsmodell(e) und Wertschöpfungskette*

3.2.3 Richtlinien in Bezug auf Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette
(Offenlegungspflicht S2-1)

3.2.4 Verfahren zur Einbindung von Mitarbeitern der Wertschöpfungskette 
in Bezug auf Auswirkungen (Offenlegungsanforderung S2-2)

3.2.5 Prozesse zur Behebung negativer Auswirkungen und Kanäle für Mit-
arbeiter der Wertschöpfungskette, um Bedenken zu äußern
(Offenlegungsanforderung S2-3)

3.2.6 Ergreifen von Maßnahmen zu wesentlichen Auswirkungen auf Arbeit-
nehmer der Wertschöpfungskette und Ansätze zur Minderung we-
sentlicher Risiken und Verfolgung wesentlicher Chancen im Zusam-
menhang mit Arbeitnehmern der Wertschöpfungskette und Wirk-
samkeit dieser Maßnahmen (Offenlegungsanforderung S2-4)

3.2.7 Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher negativer 
Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen und der Bewäl-
tigung wesentlicher Risiken und Chancen (Offenlegungspflicht S2-5)

3.3 Betroffene Gemeinschaften

3.3.1 ESRS 2- SBM 4 – S3 Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen 
und ihre Wechselwirkung mit Strategie und Geschäftsmodell(en)*

3.3.2 ESRS 2- SBM 5 – S3 Ansichten und Interessen von Stakeholdern*

3.3.3 Richtlinien in Bezug auf betroffene Gemeinschaften
(Offenlegungsanforderung S3-1)

3.3.4 Verfahren zur Einbindung betroffener Gemeinschaften in Bezug auf 
Auswirkungen (Offenlegungsanforderung S3-2)

3.3.5 Prozesse zur Behebung negativer Auswirkungen und Kanäle für be-
troffene Gemeinschaften, um Bedenken zu äußern
(Offenlegungsanforderung S3-3)

3.3.6 Ergreifen von Maßnahmen zu wesentlichen Auswirkungen auf be-
troffene Gemeinschaften und Ansätze zur Minderung wesentlicher 
Risiken und Verfolgung wesentlicher Chancen in Bezug auf be-
troffene Gemeinschaften und Wirksamkeit dieser Maßnahmen
(Offenlegungsanforderung S3-4)

3.3.7 Ziele im Zusammenhang mit dem Umgang mit wesentlichen negati-
ven Auswirkungen, dem Vorantreiben positiver Auswirkungen und 
dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen
(Offenlegungspflicht S3-5)

*in Verbindung mit ESRS 2
ACHTUNG!

Vorläufige Gliederung ohne Berücksichtigung 
von branchenspezifischen Standards, die erst 
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Die Nachhaltigkeitsberichterstattung 2025 (Gliederung mit Unterpunkten)

03
/2

02
3

3.4 Verbraucher und Endnutzer

3.4.1 Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit ESRS 2 SBM-3 – Wesentli-
che Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihre Wechselwirkung 
mit der Strategie und dem/den Geschäftsmodell(en) des Unterneh-
mens*

3.4.2 Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit ESRS 2 SBM-2 – Ansichten 
und Interessen von Stakeholdern*

3.4.3 Richtlinien in Bezug auf Verbraucher und Endbenutzer
(Offenlegungsanforderung S4-1)

3.4.4 Verfahren zur Kontaktaufnahme mit Verbrauchern und Endnutzern 
über Auswirkungen (Offenlegungsanforderung S4-2)

3.4.5 Prozesse zur Behebung negativer Auswirkungen und Kanäle für Ver-
braucher und Endbenutzer, um Bedenken zu äußern
(Offenlegungsanforderung S4-3)

3.4.6 Ergreifen von Maßnahmen zu wesentlichen Auswirkungen auf Ver-
braucher und Endnutzer und Ansätze zur Minderung wesentlicher Ri-
siken und Verfolgung wesentlicher Chancen in Bezug auf Verbrau-
cher und Endnutzer sowie Wirksamkeit dieser Maßnahmen
(Offenlegungsanforderung S4-4)

3.4.7 Ziele im Zusammenhang mit dem Umgang mit wesentlichen negati-
ven Auswirkungen, dem Vorantreiben positiver Auswirkungen und 
dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen
(Offenlegungspflicht S4-5)

4. Governance

4.1 Geschäftsangaben

4.1.1 Unternehmenskultur und Geschäftsverhaltensrichtlinien
(Offenlegungspflicht G1-1)

4.1.2 Management von Beziehungen zu Lieferanten
(Offenlegungspflicht G1-2)

4.1.3 Verhinderung und Aufdeckung von Korruption/Bestechung
(Offenlegungspflicht G1-3)

4.1.4 Bestätigte Fälle von Korruption oder Bestechung
(Offenlegungspflicht G1-4)

4.1.5 Politische Einflussnahme und Lobbying-Aktivitäten
(Offenlegungspflicht G1-5)

4.1.6 Zahlungspraktiken (Offenlegungspflicht G1-6)

*in Verbindung mit ESRS 2

ACHTUNG!
Vorläufige Gliederung ohne Berücksichtigung 
von branchenspezifischen Standards, die erst 
im 2. Halbjahr 2023 final veröffentlicht werden.
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Teil 1 von 4 der Nachhaltigkeitsberichterstattung (Auszug) 2025 –
Punkt 1: „Allgemeine Informationen mit Unterpunkten und Inhalt“ 03

/2
02

3

A. Geschäftsmodell

B. Ziele und Strategien

C. Steuerungssysteme

D. Wirtschaftsbericht

E. Prognosebericht

F. Risikoberichterstattung

G. Chancenberichterstattung

H. Nachhaltigkeitsberichterstattung

1. Allgemeine Informationen

1.1 Allgemeine Grundlagen für die Erstellung der Nachhaltigkeitserklärungen
(Offenlegungspflicht BP-1)

• Verständnis, wie das Unternehmen seine Nachhaltigkeitserklärung erstellt
• Information zum Konsolidierungskreis
• Information zur Wertschöpfungskette

1.2 Offenlegungen in Bezug auf ausgewählte Themen
(Offenlegungspflicht BP-2)

• Zeithorizont
• Schätzung von Daten und deren Quellen
• Änderungen gegenüber dem Vorberichtszeitraum
• Meldung von Fehlern in früheren Perioden

1.3 Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane
(Offenlegungspflicht GOV-1)

• Zusammensetzung und Vielfalt der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichts-
organe

• Rollen und Verantwortlichkeiten der Verwaltungs-, Management- und
Aufsichtsorgane bei der Ausübung der Aufsicht über wesentliche Auswir-
kungen, Risiken und Chancen, einschließlich der Rolle des Managements
in Governanceprozessen

• Fachwissen der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane im Bereich
Nachhaltigkeit

1.4 Informationen und Nachhaltigkeitsangelegenheiten, die von den Verwal-
tungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Unternehmens behandelt wer-
den (Offenlegungspflicht GOV-2)

• Information wie Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane über
nachhaltigkeitsbezogene Angelegenheiten informiert werden und wel-
che Informationen und Angelegenheiten sie behandelt haben

ACHTUNG!
Vorläufige Gliederung ohne Berück-
sichtigung von branchenspezifischen 
Standards, die erst im 2. Halbjahr 2023 

final veröffentlicht werden.
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Teil 1 von 4 der Nachhaltigkeitsberichterstattung (Auszug) 2025 –
Punkt 1: „Allgemeine Informationen mit Unterpunkten und Inhalt 03

/2
02

3

1. Allgemeine Informationen, Forts.

1.5 Integration nachhaltigkeitsbezogener Leistungen in Anreizsystemen
(Offenlegungspflicht GOV-3)

• Anreizsysteme für Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsor-
gane, die mit Nachhaltigkeitsangelegenheiten in Verbindung stehen

1.6 Erklärung zur Nachhaltigkeits-Due-Diligence
(Offenlegungspflicht GOV-4)

• Due-Diligence-Prozess(e) des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltig-
keitsangelegenheiten

1.7 Risikomanagement und interne Kontrollen der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung (Offenlegungspflicht GOV-5)

• Risikomanagement und Kontrollen des Unternehmens in Bezug auf den
Prozess der Nachhaltigkeitsmanagements

1.8 Marktposition, Strategie, Geschäftsmodell(e) und Wertschöpfungsketten
(Offenlegungspflicht SBM-1)

• Beschreibung der Marktstellung des Unternehmens und der Elemente sei-
ner allgemeinen Strategie, die sich auf Nachhaltigkeitsaspekte und das
Geschäftsmodell und die wichtigsten Wertschöpfungsketten des Unter-
nehmens beziehen

1.9 Interessen und Ansichten von Stakeholdern
(Offenlegungspflicht SBM-2)

• Beschreibung von Stakeholdern und deren Interessen und Ansichten in
Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit

• Reaktion des Unternehmens betreffend Strategie, Geschäftsmodell

1.10 Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und deren Wechselwir-
kung mit Strategie und Geschäftsmodell(en)
(Offenlegungspflicht SBM-3)

• Vermittlung Verständnis für das Ergebnis der Wesentlichkeitsbewertung
des Unternehmens

• Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen aus der Strategie und
dem/den Geschäftsmodell(en) des Unternehmens

• Maßnahmen des Unternehmens

1.11 Beschreibung der Prozesse zur Identifizierung und Bewertung wesentlicher 
Auswirkungen (Offenlegungspflicht IRO-1)

• Vermittlung Verständnis der Prozesse des Unternehmens zur Identifizie-
rung von Auswirkungen, Risiken und Chancen und deren Wesentlichkeits-
beurteilung

1.12 Offenlegungspflichten in ESRS, die von den Nachhaltigkeitserklärungen des 
Unternehmens abgedeckt werden (Offenlegungspflicht SBM-2)

• Wesentliche Themen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
• Themen, die aufgrund der Wesentlichkeitsprüfung als nicht wesentlich

weggelassen wurden
ACHTUNG!

Vorläufige Gliederung ohne Berücksichtigung 
von branchenspezifischen Standards, die erst 
im 2. Halbjahr 2023 final veröffentlicht werden.
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Teil 1 von 4 der Nachhaltigkeitsberichterstattung (Auszug) 2025 –
Punkt 1: „Allgemeine Informationen mit Unterpunkten und Inhalt 03

/2
02

3

1. Allgemeine Informationen, Forts.

1.13 Verabschiedete Richtlinien zum Umgang mit wesentlichen Nachhaltigkeits-
angelegenheiten (Querschnittsanforderung CCR-1)

• Richtlinien zu vermitteln, die das Unternehmen zur Identifizierung, Bewer-
tung, Verwaltung und/oder Behebung wesentlicher Nachhaltigkeits-
probleme eingeführt hat

1.14 Maßnahmen und Ressourcen in Bezug auf wesentliche Nachhaltigkeitsbe-
lange (Querschnittsanforderung CCR-2)

• Ergriffene und geplante Maßnahmen, um wesentliche Auswirkungen, Ri-
siken und Chancen anzugehen und gegebenenfalls die Ziele und Ziel-
vorgaben verwandter Richtlinien zu erreichen

1.15 Verfolgung der Wirksamkeit von Strategien und Maßnahmen durch Zielvor-
gaben (Querschnittsanforderung CCR-3)

• Messbare zeitgebundene ergebnisorientierte Ziele, die vom Unterneh-
men gesetzt werden, um die Ziele der Politik zu erreichen

• Gesamtfortschritt in Richtung der angenommenen Ziele im Laufe der Zeit
• Merkmale zur Fortschrittsmessung beim Erreichen der politischen Ziele,

wenn keine messbaren ergebnisorientierten Ziele bestehen
• Waren Stakeholder in die Zielsetzung für wesentliche Nachhaltigkeitsthe-

men eingebunden wurden

ACHTUNG!
Vorläufige Gliederung ohne Berücksichtigung 
von branchenspezifischen Standards, die erst 
im 2. Halbjahr 2023 final veröffentlicht werden.
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Exemplarische Darstellung der Angaben zur EU Taxonomie-Verordnung 

03
/2

02
3 

„Ökologisch nachhaltige“ Umsatzerlöse, Opex und Capex

1 in Mio. 
2022 

in Mio. € % 
2021 

in Mio. € % 

2 Umsatzerlöse 

3 Konzern / Unternehmen, gesamt 1969 1943 

davon „ökologisch nachhaltig“ 351 18 300 15 
 

4 Opex (= Betriebsausgaben) 

5 Konzern / Unternehmen, gesamt 341 323 

davon „ökologisch nachhaltig“ 87 26 78 24 

6 Capex (= Investitionsausgaben)  

7 Konzern / Unternehmen, gesamt 252 316 

davon „ökologisch nachhaltig“ 152 60 209 66  
 

8 Adjusted EBITDA* 

9 Konzern / Unternehmen, gesamt 278 243 

davon „ökologisch nachhaltig“ 181 65 143 59 AGENDA 

• Opex = Operational
Expenditure

≙ Betriebsausgaben 

*freiwillige Ausgabe; nicht gefordert von EU

• Capex = Capital
Expenditures

≙ Investitionsausgaben 
≙ aktivierungsfähige 

Investitionskosten 

taxonomiekonform – nur bestimmte 
• Umsatzsegmente
• Produktreihen
• etc.

(vgl. technische Beurteilungskriterien)

taxonomiekonform – nur bestimmte In-
vestitionen für 
• Anlagen
• Gebäudesanierung
• etc.

(vgl. technische Beurteilungskriterien)
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Empfehlenswert: Nachhaltigkeitskompass der Wirtschaftsprüferkammer (www.wpk.de) – Eine praktische Sammlung zahlreicher relevanter EU-Normen
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Aktuelle Nachrichten

Bedeutung der Nachhaltigkeit für 
den Berufsstand

Eckpunktepapier der Wirtschaftsprüferkammer zur Umsetzung 
der CSRD (Corporate Substainability Reporting Directive) / EU-
Richtlinie 2022/2464 vom 14. Dezember 2022 zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen
[PDF - 9 Seiten / Berlin, 14.02.2023]

Regulatorische Anforderungen

Corporate Sustainability Reporting Directive
• Kernvorschriften der Corporate Sustainability Reporting Di-

rective (CSRD)
[PDF - 4 Seiten / Stand: 10.01.2023]

• Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Le-
sefassung
[PDF - 87 Seiten / Stand: 16.12.2022]

EU Taxonomie-Verordnung (für große Gesellschaften)
• VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nach-
haltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (Text
von Bedeutung für den EWR)
[PDF - 31 Seiten / 22.06.2020]

• DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2021/2178 DER KOMMISSION vom 6. Juli 2021
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und
des Rates durch Festlegung des Inhalts und der Darstellung der Informationen,
die von Unternehmen, die unter Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie
2013/34/EU fallen, in Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten
die offenzulegen sind, und durch Festlegung der Methode, anhand deren die
Einhaltung dieser Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist (Text von Bedeutung
für den EWR)
[PDF - 59 Seiten / 10.12.2021]

• DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2021/2139 DER KOMMISSION vom 4. Juni 2021
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und
des Rates durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand de-
ren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass
eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur
Anpassung an den Klimawandel leistet, und anhand deren bestimmt wird, ob
diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen Um-
weltziele vermeidet (Text von Bedeutung für den EWR)
[PDF - 349 Seiten / 09.12.2021]

• DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2022/1214 DER KOMMISSION vom 9. März 2022
zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 in Bezug auf Wirt-
schaftstätigkeiten in bestimmten Energiesektoren und der Delegierten Verord-
nung (EU) 2021/2178 in Bezug auf besondere Offenlegungspflichten für diese
Wirtschaftstätigkeiten (Text von Bedeutung für den EWR)
[PDF - 63 Seiten / 15.07.2022]

• Final Report on Minimum Safeguards – Platform on Sustainable Finance
[PDF - 71 Seiten / October 2022]

European Electronic Single Format
(Finanzberichterstattung für Emittenten von Wertpapieren)
• RICHTLINIE 2013/50/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

UND DES RATES vom 22. Oktober 2013 zur Änderung der
Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Harmonisierung der Transparenzanforderun-
gen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zu-
gelassen sind, der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates betreffend dem Prospekt, das
beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei
deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, sowie
der Richtlinie 2007/14/EG der Kommission mit Durchfüh-
rungsbestimmungen zu bestimmten Vorschriften der Richt-
linie 2004/109/EG (Text von Bedeutung für den EWR)
[PDF - 15 Seiten / 06.11.2023]

• DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/815 DER KOMMIS-
SION vom 17. Dezember 2018 zur Ergänzung der Richtlinie
2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die
Spezifikation eines einheitlichen elektronischen Berichtsfor-
mats (Text von Bedeutung für den EWR)
[PDF - 816 Seiten / 29.05.2019 bzw. 04.06.2019]

• Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Geset-
zes zur weiteren Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Än-
derungsrichtlinie im Hinblick auf ein einheitliches elektroni-
sches Format für Jahresfinanzberichte
[PDF - 27 Seiten / 15.12.2004]

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie im Hinblick auf ein 
einheitliches elektronisches Format für Jahresfinanzberichte
[PDF - 129 Seiten / 30.11.2022]

Hilfen zur Erstellung der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Vortragsunterlagen: WP aktuell (Mitgliederinformation) – Update 
Nachhaltigkeitsberichterstattung und -prüfung in der EU – Was 
kommt auf den Berufsstand zu?
[PDF - 18 Seiten / 01.04.2022]

Weiterführende Informationen

Rechtsvorschriften (für große Gesellschaften)
• RICHTLINIE (EU) 2022/2464 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und
der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Text von Bedeutung für
den EWR)
[PDF - 66 Seiten / 14.12.2022]

• Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Lesefassung
[PDF - 87 Seiten / Stand: 16.12.2022]

• RICHTLINIE 2014/95/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
22. Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die
Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch
bestimmte große Unternehmen und Gruppen (Text von Bedeutung für den
EWR)
[PDF - 9 Seiten / 22.10.2014]

WPK Stellungnahmen
• Stellungnahme zu den Entwürfen der European Sustainability Reporting Stan-

dards
[PDF - 8 Seiten / 27.07.2022]

• Stellungnahme zum Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission „Cor-
porate Sustainability Reporting Directive“
[PDF - 4 Seiten / 21.06.2021]

• Stellungnahme zum Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission „Cor-
porate Sustainability Reporting Directive“
[PDF - 6 Seiten / 04.06.2021]

Sonstige Informationen
• Sustainability Reporting: How SMPs Can Build the Capacity to Support SME

[PDF - 12 Seiten / December 2022]
• Nachhaltigkeitsberichterstattung: Wie kleine und mittlere Kanzleien Kapazitä-

ten zur Unterstützung von KMU aufbauen können
[PDF - 14 Seiten / Dezember 2022]

• FAQ on Sustainability information assurance
[PDF - 5 Seiten / November 2021]

• THE STATE OF PLAY IN SUSTAINABILITY ASSURANCE
[PDF - 52 Seiten / June 2021]

Aktuelle Nachrichten
1

Regulatorische Anforderungen
3

Eckpunktepapier der Wirtschaftsprüferkammer zur Umsetzung
der

2

Corporate Sustainability Reporting Directive4

European Electronic Single Format
5

7

WPK Stellungnahmen8

9

10

Hilfen zur Erstellung der Nachhaltigkeitsberichterstattung
11

Lieferkettensorgfalts6
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Index/Ablage:

Zielgruppe: Nachschauzeitraum: Hz. 1: Hz. 2: Seite:

Mandant: Prüffeld:
Vertretbarkeit von

Rechnungslegungsgrundsätzen

Anwendung:
Stand:
Version:
Datum der Bearbeitung:

Prüfung und Feststellung der Vertretbarkeit von 
Rechnungslegungsgrundsätzen und ISA [DE] 210 03

/2
02

3

Tz. relevant
nicht

relevant

Bemerkung
(bitte stets individuelle Er-
läuterungen vornehmen)

1 „Erfordernis:
Ohne vertretbare Rechnungslegungs-
grundsätze besitzt das Management keine 
angemessene Grundlage für die Aufstel-
lung des Abschlusses [und – soweit ein-
schlägig – des Lageberichts], und der Ab-
schlussprüfer verfügt nicht über geeignete 
Kriterien für die Prüfung des Abschlusses 
[und – soweit einschlägig – des Lagebe-
richts].“
ISA [DE] 210 A.3

2 Beschreibung der Faktoren für die Feststel-
lung der Vertretbarkeit von Rechnungsle-
gungsgrundsätzen

2.1 Art der Einheit
 z. B. Gewerbebetrieb, Kommunalbe-

trieb

Beschreibung:

2.2 Zweck des Abschlusses
 Adressatenkreis Allgemeinheit oder Nut-

zergruppe

Beschreibung:

2.3 Art der Finanzaufstellungen
 Vollständiger Abschluss oder einzelne Fi-

nanzaufstellung

Beschreibung:

2.4 Gesetze oder andere Rechtsvorschriften
 Gibt es standardsetzende Organisatio-

nen?

läuterungen vornehmen)

= Vertretbarkeit
liegt vorliegt vor
= weitere Beurtei-
lung erforderlich
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Tz. relevant
nicht

relevant

Bemerkung
(bitte stets individuelle Er-
läuterungen vornehmen)

= Vertretbarkeit
liegt vor
= weitere Beurtei-
lung erforderlich

3. Prüfungsschema

3.1 Sind die Rechnungslegungsgrundsätze 
durch das Gesetz oder andere Rechtsvor-
schriften vorgeschrieben?
Antwortfall: „Nein“
RL-Grundsätze sind in Bezug auf den kon-
kreten Prüfungsauftrag auf Vertretbarkeit 
zu überprüfen – weiter mit 3.2. 
Antwortfall: „Ja“
 RL-Grundsätze sind grundsätzlich ver-

tretbar
Ausnahme:
Es gibt offensichtliche Anzeichen, die in Be-
zug auf den konkreten Prüfungsauftrag da-
gegen sprechen. 
Antwortfall: „Nein“
 RL-Grundsätze sind vertretbar
Antwortfall: „Ja“
 RL-Grundsätze sind in Bezug auf den

konkreten Prüfungsauftrag auf Vertret-
barkeit zu überprüfen – weiter mit 3.2.

3.2 Kommen Rechnungslegungsstandards an-
derer Rechtsräume zur Anwendung, die 
von Organisationen festgelegt wurden, die 
zur Veröffentlichung oder Verbreitung von 
Standards autorisiert oder anerkannt sind?
- z. B. Handelsrechtliche Vorschriften zur
Rechnungslegung (HGB) oder International
Financial Reporting Standards (IFRS).
Antwortfall: „Ja“
 RL-Grundsätze sind vertretbar
Antwortfall: „Nein“
 RL-Grundsätze sind in Bezug auf den

konkreten Prüfungsauftrag auf Vertret-
barkeit zu überprüfen – weiter mit 3.3.

3.3 Hat der Berufsstand die Vertretbarkeit der 
Rechnungslegungsgrundsätze im Interesse 
der Abschlussprüfer bereits gewürdigt und 
für vertretbar gehalten?
Antwortfall: „Ja“
 RL-Grundsätze sind vertretbar
Antwortfall: „Nein“
 RL-Grundsätze sind in Bezug auf den

konkreten Prüfungsauftrag auf Vertret-
barkeit zu überprüfen – weiter mit 3.4
und 3.5.
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Tz. relevant
nicht

relevant

Bemerkung
(bitte stets individuelle Er-
läuterungen vornehmen)

= Vertretbarkeit
liegt vor
= weitere Beurtei-
lung erforderlich

3.4 Würdigung der Vertretbarkeit der Rech-
nungslegungsgrundsätze durch Vergleich 
mit vertretbaren Rechnungslegungsgrund-
sätzen.
 Gibt es Unterschiede bei einem Ver-

gleich mit z. B. HGB, IFRS?
 Warum gibt es diese Unterschiede?
 Führen diese Unterschiede dazu, dass

der Abschluss irreführend ist?

3.5 Würdigung der Vertretbarkeit der Rech-
nungslegungsgrundsätze unter Zuhilfe-
nahme der Eigenschaften, die vertretbare 
Rechnungslegungsgrundsätze in der Regel 
aufweisen.

Relevanz
 Sind die im Abschluss enthaltenen Infor-

mationen für die Art der Einheit, den
Zweck des Abschlusses, die Nutzer rele-
vant?

Verlässlichkeit
 Gibt der Abschluss die wirtschaftliche

Substanz wieder und sind Beurteilung,
Bemessung, Darstellung und Angabe
konsistent?

Neutralität
 Sind die Angaben im Abschluss neutral

ausgerichtet?

Verständlichkeit
 Sind die Angaben im Abschluss klar, um-

fassend und bedürfen nicht der Ausle-
gung?

ZUSAMMENFASSENDES PRÜFUNGSERGEBNIS
Rechnungslegungsgrundsätze

 sind vertretbar

 sind nicht vertretbar
Datum

Kz. Prüfer
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1vgl. Anlage 1 zu ISA [DE] 210
2Gilt der Abschlussprüfer des Mutterunternehmens gleichzeitig als Abschlussprüfer des Konzerns (§ 318 Abs. 2 HGB), ist im Auftragsbestätigungsschreiben darauf hinzuweisen.
3Gilt der Abschlussprüfer des Mutterunternehmens gleichzeitig als Abschlussprüfer des Konzerns (§ 318 Abs. 2 HGB), ist im Auftragsbestätigungsschreiben darauf hinzuweisen.

Das Auftragsbestätigungsschreiben nach ISA [DE] 210

03
/2

02
3

mit fakultativen Ergänzungen:
• Kommunikation mit den Überwachungsverantwortlichen
• Datenverarbeitung und Datenschutz (DSGVO und BDSG)
• Umgang mit lageberichtsfremden Angaben bei der Abschlussprüfung
• Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht bei „Sonstigen Informationen“ (ISA [DE] 720 (Revised)) 
• Berichtausfertigungen (digital + print)
• Identifizierungspflichten (§ 11 GwG)

Anmerkungen der AUDfIT®-Redaktion

Tz. Beispielhafte Formulierung1

• Inhaltlich bekannt,
• verbal geringfügig 

modifiziert, bzw. kon-
kretisiert, oder

• Reihenfolge der Ab-
sätze tw. geändert

• Materiell teilweise 
neu

• Weitereichende 
verbale Modifizie-
rung bzw. Konkreti-
sierung Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

8

Anschrift
Jahresabschlussprüfung / Konzernabschlussprüfung zum ... der ...
Sehr geehrte(r)...,

[einen Prüfungsauftrag:]
wir danken Ihnen für den uns mit Schreiben vom ... / in der Besprechung am ... 
erteilten Auftrag, die gesetzlich vorgeschriebene / freiwillige Prüfung des Jahresab-
schlusses / Konzernabschlusses Ihrer Gesellschaft zum ... und des Lageberichts / 
Konzernlageberichts für das Jahr ... durchzuführen.2

[mehrere Prüfungsaufträge:]
wir danken Ihnen für die uns mit Schreiben vom ....... / in der Besprechung am .....
erteilten Prüfungsaufträge für die Abschlüsse nachfolgender Gesellschaften

• XY-GmbH:  Freiwillige Jahresabschlussprüfung
• YZ-GmbH:  Freiwillige Jahresabschlussprüfung
• AB-GmbH & Co. KG:  Jahresabschlussprüfung aufgrund § 316 Abs. 1 HGB
• CD-GmbH:  Konzernabschlussprüfung aufgrund § 316 Abs. 2 HGB

jeweils zum ............. und der Lageberichte / Konzernlagebericht, soweit deren Auf-
stellung erfolgt, für das Jahr ..... durchzuführen.3

Gegenstand und Umfang, Verantwortlichkeiten und Mitwirkungserfordernisse, Ho-
norar- und Haftungsbedingungen sowie weitere Grundlagen des uns erteilten Prü-
fungsauftrags bestätigen wir Ihnen wie folgt: 

X

X 

X 

X 

X 

= fakultativer Text: Bitte einzelfallbezogen ver-
vollständigen bzw. streichen
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  Anmerkungen der AUDfIT®-Redaktion 

Tz. Beispielhafte Formulierung1 

• Inhaltlich bekannt, 
• verbal geringfügig 

modifiziert, bzw. kon-
kretisiert, oder 

• Reihenfolge der Ab-
sätze tw. geändert 

• Materiell teilweise 
neu 

• Weitereichende 
verbale Modifizie-
rung bzw. Konkreti-
sierung Bemerkung 

 

9 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

1. Ziel und Umfang der Abschlussprüfung 
 

Gegenstand des Auftrages ist die Prüfung des nach handelsrechtlichen Vorschrif-
ten aufgestellten Jahresabschlusses/Konzernabschlusses (Bilanz/Konzernbilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung/Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und An-
hang/Konzernanhang) und des Lageberichts/Konzernlageberichts für das Ge-
schäftsjahr vom xx.xx.20xx bis xx.xx.20xx. Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die 
diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften und etwaige sie ergänzende gesell-
schaftsvertragliche Bestimmungen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung beachtet worden sind. 
 

[Die freiwilligen Prüfungen werden vorgenommen, da die betreffenden Gesell-
schaften pflichtgemäß in den aufgrund gesetzlicher Vorschriften nach § 316 Abs. 2 
HGB zu prüfenden Konzernabschluss einzubeziehen sind.] 
 

[Ergänzender Hinweis bei der notwendigen Prüfung eines Abhängigkeitsberichtes 
bei Aktiengesellschaften: 
Gegenstand unserer Prüfung ist gemäß § 313 AktG ein ggf. aufzustellender Abhän-
gigkeitsbericht. Über die Prüfung dieses Berichtes werden wir gemäß § 313 Abs. 2 
bis 5 AktG berichten.] 
 

Wir werden unsere Prüfung gem. § 317 HGB und unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung (GoA) durchführen. 
 

Zielsetzung der Abschlussprüfung ist zum einen, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellun-
gen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebe-
richt/Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss/Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chance und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Zum anderen ist Ziel der Ab-
schlussprüfung, einen Vermerk des Abschlussprüfers zu erteilen, der unser Prüfungs-
urteil beinhaltet. 
 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, garantiert aber nicht, dass 
eine in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing (ISA [DE] und 
den IDW Prüfungsstandards (IDW PS) durchgeführte Abschlussprüfung eine wesent-
liche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultierten und werden als 
wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Abschlusses und 
Lageberichts/Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Nutzern beeinflussen. 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 

 
 

Inhaltlich entspre-
chend IDW PS 210 
„Auftragsgegenstand 
und Auftragsdurch-
führung“ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ISA [DE] 210 
geändertes „word-
ing“ 
„doloses Handeln“ 
„Irrtümer“ 
anstelle: 
„Verstöße“ und 
„Unrichtigkeiten“ 
 

 
Bezug auf neue GoA 
(einschl. ISA [DE]) 
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Anmerkungen der AUDfIT®-Redaktion 

Tz. Beispielhafte Formulierung1 

• Inhaltlich bekannt,
• verbal geringfügig 

modifiziert, bzw. kon-
kretisiert, oder 

• Reihenfolge der Ab-
sätze tw. geändert

• Materiell teilweise 
neu 

• Weitereichende 
verbale Modifizie-
rung bzw. Konkreti-
sierung Bemerkung 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2. Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers
Wir werden unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den IDW PS und ISA 
[DE] durchführen. Nach diesen Standards haben wir die berufsüblichen Verhal-
tensanforderungen einzuhalten. Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit den IDW PS und ISA [DE] üben wir während der gesamten Abschlussprüfung 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus: 
• Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus 
Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• Erlangen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten inter-
nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil
zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Einheit abzugeben. Wir werden
Ihnen jedoch etwaige für die Prüfung des Abschlusses relevanten bedeutsamen
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während der Abschlussprüfung iden-
tifiziert haben, schriftlich mitteilen.

• Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Management angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Management darge-
stellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhän-
genden Angaben.

• Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der vom Management vorgenom-
menen Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Ge-
schäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung
treffen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unse-
rem Vermerk des Abschlussprüfers auf die dazugehörigen Angaben im Abschluss
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser
Prüfungsurteil zu modifizieren.

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

bis 2022: 
als Anlage möglich 

Bezug auf neue GoA 
(einschl. ISA [DE]) 

schriftliche Mitteilung 
IKS-Mängel 

ggf. Prüfung der Ver-
tretbarkeit 

stärkere Betonung 
der Verpflichtung des 
Managements 
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  Anmerkungen der AUDfIT®-Redaktion 

Tz. Beispielhafte Formulierung1 

• Inhaltlich bekannt, 
• verbal geringfügig 

modifiziert, bzw. kon-
kretisiert, oder 

• Reihenfolge der Ab-
sätze tw. geändert 

• Materiell teilweise 
neu 

• Weitereichende 
verbale Modifizie-
rung bzw. Konkreti-
sierung Bemerkung 

 

 
 
 
 

22 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

25 

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un-
seres Vermerks des Abschlussprüfers erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von 
der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben. 

• Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlus-
ses/Konzernabschlusses und des Lageberichts/Konzernlageberichts einschließlich 
der Angaben sowie, ob der Abschluss/Konzernabschluss und Lagebericht/Kon-
zernlagebericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer 
Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Gesamtdarstellung erreicht wird.  

 

Aufgrund der inhärenten Grenzen einer Abschlussprüfung, zusammen mit den in-
härenten Grenzen des internen Kontrollsystems, besteht ein unvermeidbares Risiko, 
dass einige wesentliche falsche Darstellungen möglicherweise nicht aufgedeckt 
werden, obwohl die Prüfung in Übereinstimmung mit den IDW PS und ISA [DE] ord-
nungsgemäß geplant und durchgeführt wird.  
 

[Ergänzung bei Aktiengesellschaften, die Aktien mit amtlicher Notierung ausgege-
ben haben: 
Unsere Prüfung wird sich gem. § 317 Abs. 4 HGB darüber hinaus auf das im Unter-
nehmen vorhandene Risikofrüherkennungssystem erstrecken, um beurteilen zu kön-
nen, ob der Vorstand seinen Pflichten gem. § 91 Abs. 2 AktG nachgekommen ist.] 
 

Wir werden Art, Dauer und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in zweck-
mäßiger Weise festlegen. 

 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

stärkere Betonung 
der Grenzen der Ab-
schlussprüfung 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 

3. Verantwortung des Managements und die Bestimmung der maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätze 
 

Unsere Abschlussprüfung wird auf der Grundlage durchgeführt, dass das Manage-
ment (und – sofern einschlägig – die für die Überwachung Verantwortlichen aner-
kennen und verstehen) anerkennt und versteht, dass sie verantwortlich sind 
a. für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung der Abschlüsse/Kon-

zernabschlüsse und Lageberichte/Konzernlageberichte in Übereinstimmung 
mit den handelsrechtlichen Vorschriften oder mit anderen Rechnungslegungs-
grundsätzen, z. B. International Financial Reporting Standards 

b. für ein internes Kontrollsystem, wie es das Management als notwendig erach-
tet, um die Aufstellung eines Abschlusses zu ermöglich, der frei von wesentlichen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Konkretisierung: Stär-
kere Verpflichtung 
der für die Überwa-
chung Verantwortli-
chen Personen 
 
 
Verantwortlichkeit 
des Managements für 
das IKS 
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Anmerkungen der AUDfIT®-Redaktion 

Tz. Beispielhafte Formulierung1 

• Inhaltlich bekannt,
• verbal geringfügig 

modifiziert, bzw. kon-
kretisiert, oder 

• Reihenfolge der Ab-
sätze tw. geändert

• Materiell teilweise 
neu 

• Weitereichende 
verbale Modifizie-
rung bzw. Konkreti-
sierung Bemerkung 

30 
31 

32 

33 
 

34 

 

35 

 

36 
 

37 

c. dafür, uns Folgendes zu verschaffen:
• Übergabe eines Entwurfs der Abschlüsse/Konzernabschlüsse und der Lage-

berichte/Konzernlageberichte einschließlich sämtlicher für deren Aufstel-
lung relevanter Informationen und alle für die Durchführung der Prüfung not-
wendigen Unterlagen rechtzeitig und prüfungsbereit. Insbesondere sind uns
auch alle Vorgänge und Umstände, die erst während unserer Tätigkeit ein-
treten oder bekannt werden, sowie für Ihnen vorher nicht vorliegende Un-
terlagen. Sie verpflichten sich zudem zur Abgabe einer Vollständigkeitserklä-
rung.

• Zusätzliche Informationen, die wir zum Zwecke der Abschlussprüfung vom
Management anfordern können und uneingeschränkten Zugang zu Perso-
nen innerhalb der Einheit, von denen wir es für notwendig halten, Prüfungs-
nachweise zu erlangen.

• Informationen zwischen dem Zeitraum vom Datum des Bestätigungsver-
merks bis zum Datum der Herausgabe des Abschlusses mit Prüfungsbericht.

 

Als Teil unseres Prüfungsprozesses werden wir vom Management (und – sofern rele-
vant – von als den für die Überwachung Verantwortlichen) schriftliche Bestätigun-
gen zu Erklärungen anfordern, die uns gegenüber im Zusammenhang mit der Ab-
schlussprüfung abgegeben wurden. 
 

[Ggf. sollte an dieser Stelle auf die vom Aufsichtsrat in Auftrag gegebenen Erweite-
rungen des Prüfungsauftrags, soweit sie über den gesetzlichen Prüfungsgegen-
stand / -umfang hinausgehen, eingegangen werden.] 
 

Über die Prüfung werden wir in berufsüblichem gesetzlichem Umfang berichten. 
 

Wir werden zusammen mit der Vollständigkeitserklärung eine Aufstellung der nicht 
korrigierten Prüfungsdifferenzen und eine Erklärung der gesetzlichen Vertreter ein-
holen, dass nach ihrer Auffassung die Auswirkungen dieser nicht korrigierten Prü-
fungsdifferenzen im Jahresabschluss/Konzernabschluss und von nicht korrigierten 
Angaben im Lagebericht/Konzernlagebericht sowohl einzeln als auch insgesamt 
unwesentlich sind. 

X 

X 

X 

X 

X 

Weitreichende Aus-
kunfts- und Vorlage-
pflichten 
Konkrete Ausweitung 
auf Ereignisse nach 
Stichtag 

38 
39 

4. Kommunikation mit den Überwachungsverantwortlichen
Nach den vom IDW festgestellten deutschen GoA haben wir mit den Personen o-
der Organen, die zumindest verantwortlich sind für die Aufsicht über die strategi-
sche Ausrichtung der Gesellschaft und die Überwachung der Einhaltung der Ver-
pflichtungen im Zusammenhang mit der Rechenschaftslegung der Gesellschaft
einschließlich des Rechnungslegungsprozesses (nachfolgend: „Aufsichtsorgan“),
über unsere Verantwortung, über den geplanten Umfang und zeitlichen Ablauf der 
Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Feststellungen aus der Abschlussprüfung 
zu kommunizieren. Diese Kommunikationspflichten bestehen ungeachtet der Be-
richterstattung im Prüfungsbericht. 

X 
X 
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  Anmerkungen der AUDfIT®-Redaktion 

Tz. Beispielhafte Formulierung1 

• Inhaltlich bekannt, 
• verbal geringfügig 

modifiziert, bzw. kon-
kretisiert, oder 

• Reihenfolge der Ab-
sätze tw. geändert 

• Materiell teilweise 
neu 

• Weitereichende 
verbale Modifizie-
rung bzw. Konkreti-
sierung Bemerkung 

 

40 
 
 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 
 
 
 

42 

[Fall 1: Geschäftsführung insgesamt wird nach einer Beurteilung im Einzelfall als 
„Aufsichtsorgan“ bestimmt:] 
Wir haben mit Ihnen vereinbart, dass die gesamte Geschäftsführung als Aufsichts-
organ im Sinne der GoA anzusehen ist. Wir werden demzufolge die mit dem Auf-
sichtsorgan zu kommunizierenden Sachverhalten, die nicht schon Gegenstand der 
Kommunikation mit der Geschäftsführung in dieser Funktion sind, ebenfalls mit der 
Geschäftsführung insgesamt kommunizieren. 
[Fall 2: Andere Personen/Organe als die Geschäftsführung, z. B. einzelne Gesell-
schafter oder die Gesellschafterversammlung, werden nach einer Beurteilung im 
Einzelfall als „Aufsichtsorgan“ bestimmt:] 

Wir haben mit Ihnen vereinbart, dass [Benennung der als „Aufsichtsor-
gan“ bestimmten Personen] als Aufsichtsorgan im Sinne der GoA anzu-
sehen ist. Sie entbinden uns hiermit gegenüber dem Aufsichtsorgan von 
unserer ggf. bestehenden Verschwiegenheitspflicht, soweit dies zur Erfül-
lung unserer Kommunikationspflichten erforderlich ist. 

[Fall 3: Eine Bestimmung der für die Überwachung Verantwortlichen ist im Zeitpunkt 
der Erstellung des Angebots-/Auftragsbestätigungsschreibens noch nicht möglich:] 
Welche Personen bzw. Organe als Aufsichtsorgan im Sinne der GoA anzusehen 
sind, werden wir zu Beginn der Abschlussprüfung mit Ihnen vereinbaren, und Sie 
werden uns gegenüber diesen Personen bzw. Organen von unserer ggf. bestehen-
den Verschwiegenheitspflicht entbinden, soweit dies zur Erfüllung unserer Kommu-
nikationspflichten erforderlich ist.  

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

FALL 1: 
Geschäftsleiter = Auf-
sichtsorgan 
 
 
 
 
FALL 2: 
Dritte sind Aufsichtsor-
gane 
 
 
 
 
 
FALL 3: 
Aufsichtsorgane noch 
ungeklärt 

43 
 

44 

5. Datenverarbeitung und Datenschutz 
 

Ferner gehen wir davon aus, dass wir zur rationelleren Gestaltung des innerbetrieb-
lichen Ablaufs auftragsbezogene Informationen und Daten in elektronisch verwal-
teten Dateien speichern und auswerten dürfen. Im Rahmen unseres Auftragsver-
hältnisses werden zur Erleichterung und Beschleunigung der Auftragsabwicklung In-
formationen und Daten ggf. auch auf elektronischem Weg ausgetauscht. Dabei ist 
bekannt, dass Daten, die über das Internet versendet werden, nicht zuverlässig ge-
gen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen, verzögert übermittelt oder 
mit Viren befallen sein können. Vereinbarungen über Verschlüsselungstechniken 
u. ä. werden ggf. gesondert vereinbart.  
Wir verwenden Ihre personenbezogenen und die Rahmen unseres Auftragsverhält-
nisses zu Verfügung gestellten Daten ausschließlich für Zwecke der Auftragsdurch-
führung im Rahmen der Abschlussprüfung und der Einhaltung gesetzlicher und be-
rufsrechtlicher Anforderungen. Dabei beachten wir unsere berufsrechtlichen Ver-
schwiegenheitsverpflichtungen. Mit den auf unserer Homepage veröffentlichten 
Datenschutzhinweisen informieren wir gem. Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie über die Betroffenenrechte.  

 
 

X 
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Anmerkungen der AUDfIT®-Redaktion 

Tz. Beispielhafte Formulierung1 

• Inhaltlich bekannt,
• verbal geringfügig 

modifiziert, bzw. kon-
kretisiert, oder 

• Reihenfolge der Ab-
sätze tw. geändert

• Materiell teilweise 
neu 

• Weitereichende 
verbale Modifizie-
rung bzw. Konkreti-
sierung Bemerkung 

45 

46 

6. Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht zur Würdigung der „Sonstigen In-
formationen“ (ISA [DE] 720 (Revised))
Bitte beachten Sie, dass bei beabsichtigter Veröffentlichung des von uns geprüften 
Jahresabschluss/Konzernabschluss und Lageberichts/Konzernlageberichts unter 
Verwendung unseres Bestätigungsvermerks zusammen mit zusätzlichen, sonstigen 
Informationen (z. B. Geschäftsberichte, Erklärung zur Unternehmensführung), sich 
unser Prüfungsurteil nicht auf diese sonstigen Informationen erstreckt. Wir sind da-
gegen in jedem Fall verpflichtet, die sonstigen Informationen zu lesen und zu wür-
digen. 

X 

47 

48 

49 

Bitte leiten Sie uns diese zusätzlichen Informationen rechtzeitig vor der Erteilung des 
Bestätigungsvermerks oder, falls dies zeitlich nicht möglich ist, in der zur Veröffentli-
chung vorgesehenen Form zu. 

Sollten Sie wünschen, die sonstigen Informationen prüfen zu lassen, so bitten wir um 
gesonderten schriftlichen Auftrag. Sind die sonstigen Informationen nicht zu bean-
standen, so sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk eine Erklärung abzuge-
ben, dass wir nichts zu berichten haben oder andernfalls auf Ihre nicht korrigierten 
falschen Darstellungen hinzuweisen. Hiermit entbinden Sie uns bereits jetzt von un-
serer Verschwiegenheit, sodass uns diese Berichterstattung ermöglicht wird. 

[Hinweis] 
[„Sonstige Informationen“ i. S. von ISA [DE] 720 (Revised) sind beispielsweise: 
• im Lagebericht enthaltene nicht geprüfte lageberichtsfremde Angaben
• Entgeltbericht (§§ 21, 22 EntgTranspG) – Anlage zum Lagebericht
• Geschäftsbericht der Gesellschaft, außer die inhaltlich geprüften Teile (bspw.

Abschluss/Konzernabschluss, Lagebericht/Konzernlagebericht)
• Bericht des Aufsichtsrats (gesetzlich nicht inhaltlich zu prüfen)
• Nichtfinanzielle Erklärung im Lagebericht gesetzlich (gesetzlich nicht inhaltlich

zu prüfen)]

X 

X 

50 

51 

7. Rechtsnormen zum Prüfungsbericht
Über die Jahresabschlussprüfung/Konzernabschlussprüfung werden wir jeweils im 
berufsüblichen und gesetzlichen Umfang schriftlich berichten. Hierzu werden wir ei-
nen Prüfungsbericht gemäß § 321 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten erstat-
ten. 
Einen Bestätigungsvermerk gemäß § 322 HGB werden wir entsprechend dem Er-
gebnis der Prüfung und unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Erteilung eines Bestätigungsvermerks erteilen. 

X 
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Anmerkungen der AUDfIT®-Redaktion 

Tz. Beispielhafte Formulierung1 

• Inhaltlich bekannt,
• verbal geringfügig 

modifiziert, bzw. kon-
kretisiert, oder 

• Reihenfolge der Ab-
sätze tw. geändert

• Materiell teilweise 
neu 

• Weitereichende 
verbale Modifizie-
rung bzw. Konkreti-
sierung Bemerkung 

52 

53 

54 

8. Berichtausfertigungen (digital + print)
Wir werden Ihnen sechs schriftliche Ausfertigungen des Prüfungsberichts und ein 
Exemplar mit elektronischer Signatur in Dateiform zur Verfügung stellen. 

Im Vorfeld zur geplanten Weitergabe der elektronischen Abfassung durch Sie, das 
geprüfte Unternehmen, müssen Sie uns unter Nennung des Empfängers schriftlich 
um die Zustimmung zur Weitergabe des digitalen Prüfungsberichts bitten. 

X 

55 

56 

9. Identifizierungspflichten
Wir sind gemäß den Vorschriften des Geldwäschegesetzes verpflichtet, in Bezug 
auf unsere Mandanten Identifizierungshandlungen durchzuführen. Wir möchten Sie 
daher bitten, die von uns ggf. gesondert angeforderten Angaben und Nachweise 
zeitnah bereitzustellen (z. B. Erstprüfung, Geschäftsführerwechsel). 

X 

57 

58 

10. Allgemeine Auftragsbedingungen und Haftungsvereinbarung
Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit und Haftung mit 
Wirkung gegenüber Dritten, legen wir die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auf-
tragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, herausgege-
benen Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Für gesetzlich vorgeschriebene Leis-
tungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzu-
wendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungs-
beschränkung des § 323 Abs. 2 HGB. 

X 

59 

60 

11. Honorar
Die Abrechnung erfolgt auf Stundenhonorarbasis, wobei unsere üblichen, nach 
Mitarbeiterqualifikation und -funktion im Rahmen dieser Prüfung gestaffelten Stun-
densätze zugrunde gelegt werden. Zusätzlich werden Auslagen (Fahrt- und Über-
nachtungskosten, Spesen etc.) sowie Umsatzsteuer gesondert in Rechnung gestellt. 

X 

61 

62 

63 

64 

12. Sonstiges
Der verantwortliche Prüfungspartner für die Auftragsdurchführung wird Herr/Frau 
WP/StB ... sein.  

Für die Durchführung der (Konzern-) Abschlussprüfungen haben wir den Zeitraum 
vom [Datum] bis [Datum,] vorgesehen. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für gegen uns gerichtete Ansprüche aus oder im Zu-
sammenhang mit dem Auftragsverhältnis ist der Ort unseres auftragsführenden Bü-
ros. 

X 

X 
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Anmerkungen der AUDfIT®-Redaktion 

Tz. Beispielhafte Formulierung1 

• Inhaltlich bekannt,
• verbal geringfügig 

modifiziert, bzw. kon-
kretisiert, oder 

• Reihenfolge der Ab-
sätze tw. geändert

• Materiell teilweise 
neu 

• Weitereichende 
verbale Modifizie-
rung bzw. Konkreti-
sierung Bemerkung 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

Zum Zeichen Ihres Einverständnisses mit dem Inhalt dieses Schreibens senden Sie 
bitte die diesem Schreiben beiliegende Zweitschrift mit Einverständniserklärung un-
terschrieben an uns zurück. 
[Erforderliche Hinzuziehung eines Sachverständigen 
„Zur Prüfung der xxxxx ist es uns gestattet, Herrn xy als Sachverständigen hinzuzuzie-
hen.“] 

[Erweiterte Vorlagepflichten als Konzernabschlussprüfer 
„Uns als Konzernabschlussprüfer ist es gestattet, im Rahmen unserer Auftragsdurch-
führung auf die Arbeitspapiere von Abschlussprüfern aus Drittlandstaaten zuzugrei-
fen. Die Auftraggeberin hat Sorge dafür zu tragen, dass die Tochterunternehmen 
die Herausgabe vollständig und zeitnah vornehmen.“] 

[Informationsanspruch des Folgeprüfers nach Mandatsübernahme 

„Es bleibt uns vorbehalten, den bisherigen Abschlussprüfer schriftlich über das Er-
gebnis der bisherigen Prüfung zu befragen“ (§ 320 Abs. 4 HGB).“] 

[Unterrichtungspflicht der WPK bei Kündigung oder Widerruf eines Prüfungsauftrags 
„Es wird darauf hingewiesen, dass der Abschlussprüfer verpflichtet ist, die Wirt-
schaftsprüferkammer umgehend von der Kündigung oder dem Widerruf eines Auf-
trags zu unterrichten und den Vorgang sachgerecht zu begründen.“] 

Falls Sie als Auftraggeber der Auffassung sind, dass das voraussehbare Vertragsrisiko 
unsere Haftungsbegrenzung gemäß der Ziff. 9 (2) der Allgemeinen Auftragsbedin-
gungen nicht unerheblich übersteigt, so sind wir als Auftragnehmer auf Verlangen 
des Auftraggebers verpflichtet, im Rahmen der Möglichkeiten einer Höherversiche-
rung bei einem deutschen Berufshaftpflichtversicherer dem Auftraggeber eine hö-
here Haftungssumme anzubieten; bei Vereinbarung einer höheren Haftungssumme 
werden wir den entsprechenden Prämienaufwand hierfür bei der Bemessung des 
Gesamthonorars berücksichtigen bzw. diesen als Auslagen berechnen. 

X 

X 

X 

X 
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Anmerkungen der AUDfIT®-Redaktion 

Tz. Beispielhafte Formulierung1 

• Inhaltlich bekannt,
• verbal geringfügig 

modifiziert, bzw. kon-
kretisiert, oder 

• Reihenfolge der Ab-
sätze tw. geändert

• Materiell teilweise 
neu 

• Weitereichende 
verbale Modifizie-
rung bzw. Konkreti-
sierung Bemerkung 

73 

74 

75 

76 
77 
78 

79 

80 

Für mündliche Auskünfte und Beratung haften wir nur, soweit sie von uns schriftlich 
bestätigt werden. Wir bedanken uns für das durch die Auftragserteilung zum Aus-
druck gebrachte Vertrauen und versichern Ihnen, dass wir dem Auftrag unsere 
volle Aufmerksamkeit widmen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

_______________________________________________ 

Anlage 
Allgemeine Auftragsbedingungen 
Einverständniserklärung des Auftraggebers für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2017  

Mit dem vorstehenden Auftragsinhalt und insbesondere den darin erwähnten All-
gemeinen Auftragsbedingungen sind wir einverstanden. 

________________________ ___________________________ 
Ort, Datum Unterschrift(en) Auftraggeber 
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Überblick: Die „neuen GoA“ für NON-PIE-Gesellschaften – Das Ergebnis der Kombination von ISA [DE] und ausgewählten IDW PS 

03
/2

02
3

Quelle 1 
IAASB Verlautbarun-
gen 


Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, kurz GoA 

Verlautbarungen zur Prüfung von Abschlüssen für Berichtszeiträume, die am oder nach dem 15.12.2022 beginnen, i. d. R. GJ 2023 
Quelle 2 

IDW – Verlautbarungen 

ISA [DE] 
ISA 200 ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung 

mit den International Standards on Auditing“ 
IDW PS 200 

ISA 210 ISA [DE] 210 „Vereinbarung der Auftragsbedingungen für Prüfungsaufträge“ IDW PS 220 

ISA 230 ISA [DE] 230 „Prüfungsdokumentation“ IDW PS 460 n.F. 

ISA 240 ISA [DE] 240 „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen“ IDW PS 210 

ISA 250 (Revised) ISA [DE] 250 „Berücksichtigung von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften bei einer Abschlussprüfung“ IDW PS 210 

ISA 300 ISA [DE] 300 „Planung einer Abschlussprüfung“ IDW PS 240 

ISA 315 (Revised 2019) ISA [DE] 315 (Revised 
2019) 

„Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aus dem Verständnis 
von der Einheit und ihrem Umfeld“ 

IDW PS 261 n.F. 

ISA 320 ISA [DE] 320 „Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung einer Abschlussprüfung“ IDW PS 250 n.F. 

ISA 330 ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“ IDW PS 261 n.F. 

ISA 402 ISA [DE] 402 „Überlegungen bei der Abschlussprüfung von Einheiten, die Dienstleister in Anspruch nehmen“ IDW PS 331 n.F. 

ISA 450 ISA [DE] 450 „Beurteilung der während der Abschlussprüfung identifizierten falschen Darstellungen“ IDW PS 250 n.F. 

ISA 500 ISA [DE] 500 „Prüfungsnachweise“ IDW PS 300 n.F. 

ISA 501 ISA [DE] 501 „Prüfungsnachweise – Besondere Überlegungen zu ausgewählten Sachverhalten“ IDW PS 300 n.F. 

ISA 505 ISA [DE] 505 „Externe Bestätigungen“ IDW PS 302 n.F. 

ISA 510  ISA [DE] 510 „Eröffnungsbilanzwerte bei Erstprüfungsaufträgen“ IDW PS 205 

ISA 520 ISA [DE] 520 „Analytische Prüfungshandlungen“ IDW PS 312 

ISA 530 ISA [DE] 530 „Stichprobenprüfungen“ IDW PS 310 

ISA 540 (Revised) ISA [DE] 540 (Revised) „Prüfung geschätzter Werte in der Rechnungslegung und der damit zusammenhängenden Ab-
schlussangaben“ 

IDW PS 314 n.F. 

ISA 550 ISA [DE] 550 „Nahe stehende Personen“ IDW PS 255 

ISA 560 ISA [DE] 560 „Nachträgliche Ereignisse“ IDW PS 203 n.F. 

ISA 580 ISA [DE] 580 „Schriftliche Erklärungen“ IDW PS 303 n.F. 

ISA 600 ISA [DE] 600 „Besondere Überlegungen zu Konzernabschlussprüfungen (einschließlich der Tätigkeit von Teilbe-
reichsprüfern)“ 

IDW PS 320 n.F. 

ISA 610 (Revised 2013) ISA [DE] 610 „Nutzung der Tätigkeit von internen Revisoren“ IDW PS 321 

ISA 620 ISA [DE] 620 „Nutzung der Tätigkeit eines Sachverständigen des Abschlussprüfers“ IDW PS 322 n.F. 

ISA 710 ISA [DE] 710 „Vergleichsinformationen – Vergleichsangaben und Vergleichsabschlüsse“ IDW PS 318 

ISA 720 (Revised) ISA [DE] 720 (Revised) „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit sonstigen Informationen“ IDW PS 202 

Für die Prüfung des Abschlusses relevante IDW PS 

IDW PS 201 n.F. „Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze für die Abschlussprüfung“ IDW PS 201 

IDW PS 208 (08.2021) „Zur Durchführung von Gemeinschaftsprüfungen (Joint Audit)“ IDW PS 208 

ISA 570 (Revised) IDW PS 270 n.F. (10.2021) „Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Rahmen der Abschlussprüfung“ IDW PS 270 n.F. 

IDW PS 340 (01.2022) „Die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems nach § 317 Abs. 4 HGB“ IDW PS 340 

IDW PS 345 (05.2021) „Auswirkungen des Deutschen Corporate Governance Kodex auf die Abschlussprüfung“ IDW PS 345 

ISA 700 (Revised) IDW PS 400 n.F. (10.2021) „Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines Bestätigungsvermerks“ IDW PS 400 n.F. 

ISA 701 IDW PS 401 n.F. (10.2021) „Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte im Bestätigungsvermerk“ IDW PS 401 n.F. 

ISA 705 (Revised) IDW PS 405 n.F. (10.2021) „Modifizierungen des Prüfungsurteils im Bestätigungsvermerk“ IDW PS 405 n.F. 

ISA 706 (Revised) IDW PS 406 n.F. (10.2021) „Hinweise im Bestätigungsvermerk“  IDW PS 406 n.F. 

IDW PS 410 (06.2022) „Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen 
und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB“ 

IDW PS 410 

ISA 810 (Revised) IDW PS 450 n.F. (10.2021) „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ IDW PS 450 

ISA 260 (Revised) IDW PS 470 n.F. (10.2021) „Grundsätze für die Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen“ IDW PS 470 

ISA 265 IDW PS 475 n.F. „Mitteilung von Mängeln im internen Kontrollsystem an die für die Überwachung Verantwortlichen 
und das Management“ 

IDW PS 475 

Für die Prüfung des Lageberichts relevante IDW PS 

IDW PS 350 n.F. „Prüfung des Lageberichts im Rahmen der Abschlussprüfung“  IDW PS 350 

Anforderungen an Wirtschaftsprüferpraxis 
ISQM1 

 

IDW QMS 1 (09.2022) „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ 

 

IDW QS 1 

ISQM2 IDW QMS 2 (09.2022) „Durchführung und Dokumentation einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung“ 

ISA 220 (Revised) ISA [DE] 220 (Revised) „Qualitätssicherung bei der Auftragsabwicklung“ 

NEU AB 2022 NEU AB 2022 NEU AB 2022 

ISA for LCE 

IDW PS KMU 1 „Anwendung und Vorbemerkungen“ 

? 

 

IDW PS KMU 1 

IDW PS KMU 2 „Übergreifende Anforderungen an eine Abschlussprüfung“ IDW PS KMU 2 

IDW PS KMU 3 „Auftragsannahme bei einer und vorbereitende Tätigkeiten für eine Abschlussprüfung“ IDW PS KMU 3 

IDW PS KMU 4 „Risikoidentifizierung und -beurteilung“ IDW PS KMU 4 

IDW PS KMU 5 „Reaktionen auf beurteilte Risiken“ IDW PS KMU 5 

IDW PS KMU 6 „Abschließende Prüfungshandlungen, Kommunikation mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen und Erlangung schriftlicher Erklärungen“ 

IDW PS KMU 6 

IDW PS KMU 7 „Prüfungsurteil, Berichterstattung und Archivierung im Rahmen der Abschlussprüfung“ IDW PS KMU 7 

IDW PS KMU 8 „Prüfung des Lageberichts bei kleineren, weniger komplexen Unternehmen“ IDW PS KMU 8 

IDW PS KMU 9 „Ergänzende Anforderungen für besondere Fälle“ IDW PS KMU 9 

Prüfungen, außerhalb des Anwendungsbereichs von § 316 HGB 

„Prüfung von Abschlüssen (Rechnungslegungsgrundsätze für einen speziellen Zweck)“ IDW PS 480 

„Prüfung von Finanzaufstellungen und deren Bestandteilen“ IDW PS 490 

#203
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Vereinfachte Darstellung – Risikokonzept nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)

01
/2

02
3

Ziel der Abschlussprüfung: Erlangung ausreichender und angemessener Prüfungsnachweise, um das Entdeckungsrisiko auf ein vertretbares Niveau zu reduzieren

Prüfungsrisiko Risiken wesentlicher falscher Darstellungen Entdeckungsrisiko
(Risiko, dass eine wesentliche falsche Darstellung nicht entdeckt wird)=

Risiken auf
Abschlussebene Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene

x

aufgrund von 
Irrtümern

aufgrund von
dolosen Handlungen

Beurteilung notwendig, um gemäß ISA [DE] 330
Art, zeitliche Einteilung und

Umfang weiterer Prüfungshandlungen festzulegen,
die notwendig sind, um

ausreichende, angemessene Prüfungsnachweise
zu erlangen.

Beziehen sich umfassend auf den 
Abschluss als Ganzes und wirken 
sich möglicherweise auf viele Aus-
sagen aus

ISA [DE] 240

Für bestimme Arten von Geschäftsvorfällen/Kontensalden/andere Abschlussangaben

Inhärente Risiken Kontrollrisiken

G
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Anfälligkeit einer Aussage über eine Art von 
• Geschäftsvorfällen (z.B. GuV-Posten)
• Kontensalden (z.B. Bilanz-Posten)
• andere Abschlussaussagen (z.B. Anhang)
für eine falsche Darstellung, die entweder
• einzeln oder
• in Summe mit anderen falschen Darstel-

lungen
wesentlich sein könnte

Vor Würdigung diesbezüglicher Kontrollen

Risiko, dass eine falsche Darstellung, die bei 
einer Aussage über eine Art von 
• Geschäftsvorfällen (z.B. GuV-Posten)
• Kontensalden (z.B. Bilanz-Posten)
• andere Abschlussaussagen (z.B. Anhang)
auftreten könnte

die entweder einzeln oder in Summe mit an-
deren falschen Darstellungen wesentlich
sein könnte

vom IKS der Einheit nicht verhindert oder 
zeitgerecht aufgedeckt und korrigiert wird

Inhärentes Risiko ist bei manchen Aussagen und damit zusammenhängenden Arten 
von Geschäftsvorfällen, Kontensalden, Abschlussangaben höher als bei anderen

2 Komponenten

„Spektrum der inhärenten Risiken“ (deutliche Konkretisierung in den neuen GoA)

Ausmaß, in dem das inhärente Risiko variiert =

Reaktionen auf die beurteilten Risiken…

…auf
Abschlussebene

…in Bezug auf wesentliche falsche Darstellungen
auf Aussageebene

Allgemeine Reaktionen planen 
und umsetzen

Planung und Durchführung weiterer konkreter Prüfungshandlungen, 
deren Art, zeitliche Einteilung und Umfang auf den beurteilten Risiken 
basieren und inhaltlich auf diese ausgerichtet sind

ISA [DE] 330

ITERARTIVER UND DYNAMISCHER PROZESS

Risikoidentifizierung und -beurteilung

Verständnis von der Einheit 
und ihrem Umfeld

Maßgebende Rechnungs-
legungsgrundsätze

Internes Kontrollsystem der 
Einheit

Konzepte innerhalb der 
Anforderungen zur Identi-
fizierung und Beurteilung 

von Risiken

SKALIERBARKEIT (Tz. 9)

Grundsatz: ISA enthält Anforderungen für alle Einheiten unabhängig 
von Größe und Komplexität

Anwendungshinweise:
Enthalten spezifische Überlegungen sowohl für weniger komplexe als 

auch für komplexere Einheiten

ABER

=

aufgrund von
Irrtümern

aufgrund von
dolosen Handlungen+

ÜBERGREIFENDE VORGABEN DER NEUEN GoA
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Schema zur Identifizierung und Beurteilung des Risikos gemäß
ISA [DE] 315 (Revised 2019) in 10 Schritten [Schritte 1-10 03

/2
02

3

Analyse: Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung
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Schritt 1
Geschäftstätigkeit; Umfeld; Rech-

nungslegungsgrundsätze

Schritt 2
Prüfungsbezogenes inter-
nes Kontrollsystem (IKS)

Schritt 3
Teambespre-

chung

ZIEL
Vorläufige Kenntnis / Erstbeurteilung

inhärente Risikofaktoren

Schritt 4
Identifizierung Risiken 
auf Abschlussebene

RISIKEN ABSCHLUSSEBENE RISIKEN AUSSAGEEBENE
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Schritt 5
Relevante Aussagen / Verstehen inhärenter Ri-

sikofaktoren /
Wesentliche Kategorien von Geschäftsvorfällen 

sowie relevante Kontrollen

Risiken auf Aussageebene

Bewertete Risiken auf
Abschlussebene Bewertete Risiken auf AussageebeneZWISCHENZIEL:

RISIKEN ABSCHLUSSEBENE

Schritt 6
Beurteilung der Risi-
ken auf Abschluss-

ebene

Schritt 7
Klassifizierung der beur-

teilten Risiken für
wesentliche falsche Dar-

stelllungen

(A
us

m
aß

/S
ch

ad
en

) Y

Schritt 8
Notwendigkeit 

IKS-Aufbau-
prüfung?

RISIKEN AUSSAGEEBENE

X
(Wahrscheinlichkeit)

101 2

9

3

4 5

6 7

8

! NEU: Spektrum der
inhärenten Risiken

Bedeutsame
Risiken

!

Auswirkungen 
auf prüferische
VorgehensweiseVorgehensweise

Auswirkungen 
auf Posten
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Zusammenwirken von IKS-Prüfung und IT-Prüfung [zu Schritt 1 von 10]
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IT-PRÜFUNG NACH ISA [DE] 315 (REVISED 2019) 
- INTEGRATION IN DEN ALLGEMEINEN PRÜFUNGSPROZESS -

Ereignisse, Informationen, Geschäftsvorfälle

IT-Anwendungen: Unterstützung bei Erfassung, 
Verarbeitung, Speicherung, Kommunikation der Daten
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Für den 
betrieblichen 

Bereich

Für Informationen, die relevant 
für die Aufstellung des 

Abschlusses in 
Übereinstimmung mit den 

Rechnungslegungs-
grundsätzen sind

Für 
Compliance-
Bedürfnisse

IT-Anwendungen:
• Vordefinierte Regeln für Verarbeitung großer

Volumen von Geschäftsvorfällen / komplexe
Berechnungen für Daten

• Verbesserung von
− Zeitgerechtigkeit, Verfügbarkeit, Genauigkeit von

Informationen und Überwachungsmöglichkeiten
• Erleichtern zusätzliche Analyse von Informationen
• Automatisierte Kontrollen (verlässlicher als manuelle

Kontrollen)

Identifikation von relevanten IT-Kontrollen

IT-Kontrolle 1 IT-Kontrolle 2 IT-Kontrolle 3

Andere Aspekte der IT-Umgebung

IT-Infrastruktur:

• Datenbank
Speichern der von IT-
Anwendungen genutzten Daten

• Betriebssystem
Steuerung der Kommunikation
zwischen Hardware, IT-
Anwendungen und anderer im
Netzwerk eingesetzter Software

• Netzwerk
Für Übertragung/Nutzung von
Daten über gemeinsame
Kommunikationsverbindung

General controls
(Sicherheit)

General controls
(Berechtigungen)

Risikobeurteilungs-
prozess der Einheit

Prozess der Einheit zur 
Überwachung des IKS Informationssystem und Kommunikation

Prozess, wie die Einheit die 
für Abschluss relevanten 

Geschäftsrisiken 
identifiziert, ihre 

Bedeutsamkeit und Eintritts-
wahrscheinlichkeit beurteilt 

und Reaktionen darauf 
steuert

Verstehen der Prozesse zur
• Identifizierung von für 

die RL relevanten 
Geschäftsrisiken

• Beurteilung der 
Bedeutsamkeit dieser 
Risiken (inkl. Eintritts-
wahrscheinlichkeit)

• Behandlung dieser 
Risiken

UND
Beurteilung, ob
der 
Risikobeurteilungsprozess
der Einheit angemessen ist 
(unter Würdigung der Art 
und Komplexität der 
Einheit)

Kontinuierlicher Prozess, um 
Wirksamkeit des IKS zu 

beurteilen und notwendige 
Abhilfemaßnahmen 

zeitgerecht zu ergreifen
Verstehen der Aspekte des 
Prozesses zur
Beurteilung / zur 
Überwachung der 
Wirksamkeit von Kontrollen 
und Identifizierung und 
Behebung von 
identifizierten Kontroll-
mängeln; interne Revision
Verstehen der Quellen der 
zur Überwachung
genutzten Informationen 
und Grundlagen, warum 
diese als verlässlich 
erachtet werden
Beurteilung, ob
der Prozess zur 
Überwachung des IKS 
angemessen ist
(unter Würdigung der Art 
und Komplexität der 
Einheit)

Tätigkeiten und Regelungen und Unterlagen, die implementiert 
wurden, um Geschäftsvorfälle auszulösen, aufzuzeichnen und 
zu verarbeiten; deren fehlerhafte Bearbeitung zu entdecken 

und zu beheben; Kommunikation von einzelnen IKS-Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten

Kontrollumfeld

Übergeordnete Grundlage für 
Funktion anderer 
Komponenten; 
ethische und 

verhaltensbezogene 
Standards/Verhaltenskodizes 

und deren Kommunikation
Verstehen der Kontrollen, 
Prozesse und Strukturen, 
• wie die Aufsichts-

verantwortlichkeiten des 
Managements vollzogen
wurden

• Zuordnung von 
Befugnissen und 
Verantwortlichkeiten etc.

UND
Beurteilung, ob
• das Management eine 

Kultur von Ehrlichkeit und 
ethischem Verhalten 
geschaffen hat und 
aufrechterhält

• das Kontrollumfeld eine
angemessene Grundlage 
für die anderen 
Komponenten des IKS 
bildet und identifizierte 
Kontrollmängel die 
andere Komponenten 
des IKS der Einheit 
untergraben

Kontrollaktivitäten

Manuelle und automatisierte Kontrollen der 
Informationsverarbeitung; generelle IT-

Kontrollen (ob automatisierte Aspekte der 
Kontrollen funktionieren) z.B. Autorisierung, 

Genehmigung, Abstimmungen, 
Verifizierungen, Funktionstrennung, phys. 

Kontrollen
Identifizieren von folgenden Kontrollen, die 
die Risiken wesentlicher falscher Aussagen 
behandeln:
• Kontrollen bezogen auf bedeutsame

Risiken
• Kontrollen über Journalbuchungen
• Kontrollen, für die der Prüfer plant, die 

Wirksamkeit deren Funktion zu prüfen, inkl. 
Kontrollen bezogen auf Risiken, für die 
aussagebezogene Prüfungshandlungen 
alleine nicht ausreichend sind

• Andere Kontrollen, die der Prüfer im 
Rahmen seines Ermessens als angemessen
erachtet, für ihn hinreichende 
Prüfungssicherheit zu erlangen

Auf Grund obiger Erkenntnisse:
Identifizierung von IT-Anwendungen und 
anderen Aspekten, aus dem IT-Einsatz und 
Identifizierung für diese:
• Damit verbundene, sich aus dem IT-Einsatz 

ergebende Risiken und
• die generellen IT-Kontrollen der Einheit, die

solche Risiken behandeln
Beurteilung, für jede oben identifizierte 
Kontrolle:
• Ob die Kontrolle wirksam ausgestaltet ist, 

um Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen auf Aussageebene zu 
behandeln oder Funktion anderer 
Kontrollen zu unterstützen

• Feststellung, ob die Kontrolle implementiert
wurde, (zusätzlich zur Befragung weitere 
Prüfungshandlungen)

5

Funktionstrennung Verifizierungen

Implementierung genereller IT-Kontrollen, die 
abstellen auf das kontinuierliche Funktionieren der 

automatisierten Aspekte der Kontrollen der IT-
Verarbeitung

Autorisierung und 
Genehmigungen AbstimmungenKontrollen in 

Komponente 
Kontrollaktivität

1. Wie gelangen Informationen über Geschäftsvorfälle und
sonstige Ereignisse in das Informationssystem des
Unternehmens hinein

2. Wie werden sie verarbeitet (IT-Prozesse / Speicherung)
3. Wie werden sie zugänglich gemacht/vermittelt (Ausfluss)

[Kommunikation/Berichterstattung]?

Aspekte der IT
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Bedeutsamer 
Kontrollmangel

Nicht bedeutsamer 
Kontrollmangel
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Beispiele (A183)
• Dolose Handlungen, in die das obere Management involviert ist
• Identifizierung interner Prozesse, die bzgl. der Berichterstattung und Kommunikation bereits von der internen 

Revision bemängelt wurden 
• Zuvor mitgeteilte Mängel, die vom Management nicht zeitgerecht korrigiert wurden
• Versäumnis des Managements, auf bedeutsame Risiken zu reagieren
• Anpassung eines zuvor herausgegebenen Abschlusses 

Bei Beurteilung jeder der Komponenten liegt evtl. ein KONTROLLMANGEL vor!

Feststellung, dass 
bestimmte 
Regelungen der 
Einheit in einer 
Komponente 
nicht der Art und 
den Umständen 
der Einheit 
angemessen sind

Kommunikation:
1. Auslösen, Aufzeichnen, 

Verarbeitung von 
Geschäftsvorfällen

2. Beheben von
fehlerhafter 
Verarbeitung von Daten

3. Verarbeitung/
Registrierung der 
bewussten
Außerkraftsetzung von
Systemen/ Umgebung 
von Kontrollen

4. Erfassung und 
Verarbeitung von 
Informationen aus 
Geschäftsvorfällen und 
sonstigen Ereignissen

5. Sicherstellung der 
vollständigen 
Informationserfassung,
-aufzeichnung,
-verarbeitung nach 
maßgebenden
Rechnungslegungs-
grundsätzen

Verstehen der Art der 
Kommunikation über 
bedeutsame Sachverhalte, 
die die Aufstellung des 
Abschlusses und damit 
zusammenhängende 
Berichtspflichten im IT-
System unterstützen

Informationsverarbeitungsprozess:
1. Handbücher zu

Unternehmensregeln zum 
Rechnungswesen und zur 
Rechnungslegung

2. Elektronische oder mündliche
Kommunikation

3. Verständnis, über 
wechselseitigen Zusammenhang 
der Tätigkeit im 
Informationssystem

4. Vorgaben zur Berichterstattung
von Abweichungen an höheren
Hierarchieebenen

5. Informationsqualität beeinflusst 
Qualität von 
Führungsentscheidungen und
verlässliche
Finanzberichterstattung

Verstehen der 
Informationsverarbeitungstätigkeiten
der Einheit, inkl. Ihrer Daten und 
Informationen, Ressourcen und 
Regelungen, die für bedeutsame 
Arten von Geschäftsvorfällen, 
Kontensalden, Abschlussangaben 
Folgendes definieren: 
• Wie die Informationen durch das

Informationssystem der Einheit 
fließen (Auslösung von 
Geschäftsvorfällen, deren 
Verarbeitung und Aufzeichnung; 
Informationen über Ereignisse und 
Umstände, die keine 
Geschäftsvorfälle sind)

• Die Unterlagen des
Rechnungswesens, spezifische
Konten im Abschluss und weitere
unterstützende Unterlagen in 
Bezug auf die Informationsflüsse

• Den angewandten 
Rechnungslegungsprozess zur
Aufstellung des Abschlusses 

• Die für die oben relevanten 
Ressourcen, inkl. IT-Umgebung

Physische oder logische 
Kontrollen/Sicherungen

1 42 3 5

IT hat Einfluss 
auf IKS!

Beurteilung, 
ob Informationssystem und die Kommunikation die Aufstellung des 

Abschlusses in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen 
angemessen unterstützen. 

Die fünf Komponenten des IKS
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Detailbetrachtung – „Das Spektrum der inhärenten Risiken“ [Schritt 6 von 10]
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Inhärente Risikofaktoren

quantitativ

Beeinflusst die Fehleranfälligkeit von Aussagen im 
Abschluss (ISA [DE] 315 (Rev. 2019), A7)

NEU

Rein zahlenmäßige Größe von Bilanzpositio-
nen, bzw. die Größe des Transaktionsvolu-
mens hinter bestimmten Geschäftsvorfällen 
(wie bisher zu beachten)

Merkmale von Ereignissen oder Umständen, die vor der Berücksichtigung von 
Kontrollen die Anfälligkeit für falsche Darstelllungen aufgrund von
• dolosen Handlungen oder
• Irrtümern
eine Aussage über eine Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Ab-
schlussangaben

qualitativ

Komplexität Subjektivität Veränderung Unsicherheiten

Resultiert aus der Art der Ab-
schlussinformation oder aus 
dem Informationserstellungs-
prozess

z.B.
• Hoher Grad komplexer

Regulierungen
• Geschäftsmodell (kom-

plexe Allianzen)
• Komplexe Bewertungs-

verfahren
Nutzung nicht bilanzwirksa-
mer Finanzierungsinstru-
mente, Zweckgesellschaften 
und andere komplexe Finan-
zierungsvereinbarungen

1. Resultiert aus der be-
grenzten Verfügbarkeit
von Wissen oder Informati-
onen;

2. Die Fähigkeit, Informatio-
nen objektiv zu erstellen,
ist inhärent begrenzt

3. Bei Zunahme der Be-
schränkungen in den
Kenntnissen oder Daten, 
wird die Subjektivität in 
den Beurteilungen sowie 
Vielfalt der möglichen Er-
gebnisse zunehmen

z.B. Rechnungslegungsvor-
schriften:
• Große Bandbreite an

möglichen Bewertungs-
kriterien für einen ge-
schätzten Wert (z.B. Ab-
schreibungen)

• Auswahl eines Bewer-
tungsverfahrens oder
-modells für langfristige
Vermögenswerte (z.B.
als Finanzinvestition ge-
haltene Immobilien)

1. Resultiert aus Ereignissen
oder Umständen, die sich
im Laufe der Zeit auf die
Geschäftstätigkeit oder
das Umfeld auswirken

2. Die Veränderungen kön-
nen unterjährig während
oder zwischen einzelnen
Geschäftsjahren, oder als
Trend über viele Ge-
schäftsjahre eintreten

z.B. Änderungen im
• Geschäftsmodell

− Geänderte Nach-
frage im Einzelhan-
del

• Umfeld der Einheit
• Bei maßgeblichen

Rechnungslegungs-
grundsätzen.

1. Notwendige Informatio-
nen können nicht aus-
schließlich auf Grund-
lage von ausreichend
präzisen und umfassen-
den, durch unmittelbare
Beobachtung nachprüf-
baren Daten erstellt wer-
den.

2. Nutzung vertretbarer An-
nahmen notwendig, die
durch die alternativ ver-
fügbaren Informationen
gestützt werden

3. „Schätzunsicherheit“ ent-
steht bspw, wenn der
notwendige Geldbetrag
nicht eindeutig bestimmt
werden kann oder das
tatsächliche Ergebnis
nicht vor Fertigstellung
des Abschlusses vorliegt

z.B. Änderungen im
• Gerichtsverfahren
• Rückstellungen für evtl.

Produkt- oder Finanzga-
rantien

• Umweltrückstellungen
• Schätzwerte allgemein

Fehleranfälligkeit aufgrund einer 
einseitigen Ausrichtung des Mana-
gements oder anderer Risikofakto-

ren für dolose Handlungen

1. Resultiert aus Umständen, die eine Anfäl-
ligkeit für fehlende Neutralität des Mana-
gements bei der Erstellung von Informatio-
nen schaffen

2. Indikatoren: Anreize oder Druck (z.B. Moti-
vation zur Erreichung gewünschter Ergeb-
nisse, Gewinnziele, Kennzahlen) und Gele-
genheit

3. Faktoren und Indikatoren für dolose Hand-
lungen (ISA [DE] 240 Tz. A1-A5)

z.B.
• Gelegenheiten zur Manipulation von Ab-

schlussdaten
• Bedeutsame Menge nicht routinemäßiger

Geschäftsvorfälle
• Bedeutsame Transaktionen mit nahe ste-

henden Personen

Beurteilung für jedes identifizierte 
inhärente Risiko: Einschätzung 

von Ausmaß und Wahrscheinlich-
keit der einzelnen Risikofaktoren:

niedrig – mittel – hoch niedrig – mittel – hoch niedrig – mittel – hoch niedrig – mittel – hoch niedrig – mittel – hoch

Eintragung des identifizierten inhärenten Risikos in die Matrix „Spektrum inhärenter Risiken“
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Zusammenwirken von IKS-Prüfung und IT-Prüfung [zu Schritt 1 von 10]

03
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IT-PRÜFUNG NACH ISA [DE] 315 (REVISED 2019) 
- INTEGRATION IN DEN ALLGEMEINEN PRÜFUNGSPROZESS -

Ereignisse, Informationen, Geschäftsvorfälle

IT-Anwendungen: Unterstützung bei Erfassung, 
Verarbeitung, Speicherung, Kommunikation der Daten
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Für den 
betrieblichen 

Bereich

Für Informationen, die relevant 
für die Aufstellung des 

Abschlusses in 
Übereinstimmung mit den 

Rechnungslegungs-
grundsätzen sind

Für 
Compliance-
Bedürfnisse

IT-Anwendungen:
• Vordefinierte Regeln für Verarbeitung großer

Volumen von Geschäftsvorfällen / komplexe
Berechnungen für Daten

• Verbesserung von
− Zeitgerechtigkeit, Verfügbarkeit, Genauigkeit von

Informationen und Überwachungsmöglichkeiten
• Erleichtern zusätzliche Analyse von Informationen
• Automatisierte Kontrollen (verlässlicher als manuelle

Kontrollen)

Identifikation von relevanten IT-Kontrollen

IT-Kontrolle 1 IT-Kontrolle 2 IT-Kontrolle 3

Andere Aspekte der IT-Umgebung

IT-Infrastruktur:

• Datenbank
Speichern der von IT-
Anwendungen genutzten Daten

• Betriebssystem
Steuerung der Kommunikation
zwischen Hardware, IT-
Anwendungen und anderer im
Netzwerk eingesetzter Software

• Netzwerk
Für Übertragung/Nutzung von
Daten über gemeinsame
Kommunikationsverbindung

General controls
(Sicherheit)

General controls
(Berechtigungen)

Risikobeurteilungs-
prozess der Einheit

Prozess der Einheit zur 
Überwachung des IKS Informationssystem und Kommunikation

Prozess, wie die Einheit die 
für Abschluss relevanten 

Geschäftsrisiken 
identifiziert, ihre 

Bedeutsamkeit und Eintritts-
wahrscheinlichkeit beurteilt 

und Reaktionen darauf 
steuert

Verstehen der Prozesse zur
• Identifizierung von für 

die RL relevanten 
Geschäftsrisiken

• Beurteilung der 
Bedeutsamkeit dieser 
Risiken (inkl. Eintritts-
wahrscheinlichkeit)

• Behandlung dieser 
Risiken

UND
Beurteilung, ob
der 
Risikobeurteilungsprozess
der Einheit angemessen ist 
(unter Würdigung der Art 
und Komplexität der 
Einheit)

Kontinuierlicher Prozess, um 
Wirksamkeit des IKS zu 

beurteilen und notwendige 
Abhilfemaßnahmen 

zeitgerecht zu ergreifen
Verstehen der Aspekte des 
Prozesses zur
Beurteilung / zur 
Überwachung der 
Wirksamkeit von Kontrollen 
und Identifizierung und 
Behebung von 
identifizierten Kontroll-
mängeln; interne Revision
Verstehen der Quellen der 
zur Überwachung
genutzten Informationen 
und Grundlagen, warum 
diese als verlässlich 
erachtet werden
Beurteilung, ob
der Prozess zur 
Überwachung des IKS 
angemessen ist
(unter Würdigung der Art 
und Komplexität der 
Einheit)

Tätigkeiten und Regelungen und Unterlagen, die implementiert 
wurden, um Geschäftsvorfälle auszulösen, aufzuzeichnen und 
zu verarbeiten; deren fehlerhafte Bearbeitung zu entdecken 

und zu beheben; Kommunikation von einzelnen IKS-Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten

Kontrollumfeld

Übergeordnete Grundlage für 
Funktion anderer 
Komponenten; 
ethische und 

verhaltensbezogene 
Standards/Verhaltenskodizes 

und deren Kommunikation
Verstehen der Kontrollen, 
Prozesse und Strukturen, 
• wie die Aufsichts-

verantwortlichkeiten des
Managements vollzogen
wurden

• Zuordnung von 
Befugnissen und 
Verantwortlichkeiten etc.

UND
Beurteilung, ob
• das Management eine 

Kultur von Ehrlichkeit und 
ethischem Verhalten 
geschaffen hat und 
aufrechterhält

• das Kontrollumfeld eine
angemessene Grundlage 
für die anderen 
Komponenten des IKS 
bildet und identifizierte 
Kontrollmängel die 
andere Komponenten 
des IKS der Einheit 
untergraben

Kontrollaktivitäten

Manuelle und automatisierte Kontrollen der 
Informationsverarbeitung; generelle IT-

Kontrollen (ob automatisierte Aspekte der 
Kontrollen funktionieren) z.B. Autorisierung, 

Genehmigung, Abstimmungen, 
Verifizierungen, Funktionstrennung, phys. 

Kontrollen
Identifizieren von folgenden Kontrollen, die 
die Risiken wesentlicher falscher Aussagen 
behandeln:
• Kontrollen bezogen auf bedeutsame

Risiken
• Kontrollen über Journalbuchungen
• Kontrollen, für die der Prüfer plant, die

Wirksamkeit deren Funktion zu prüfen, inkl. 
Kontrollen bezogen auf Risiken, für die 
aussagebezogene Prüfungshandlungen 
alleine nicht ausreichend sind

• Andere Kontrollen, die der Prüfer im 
Rahmen seines Ermessens als angemessen
erachtet, für ihn hinreichende 
Prüfungssicherheit zu erlangen

Auf Grund obiger Erkenntnisse:
Identifizierung von IT-Anwendungen und 
anderen Aspekten, aus dem IT-Einsatz und 
Identifizierung für diese:
• Damit verbundene, sich aus dem IT-Einsatz 

ergebende Risiken und
• die generellen IT-Kontrollen der Einheit, die

solche Risiken behandeln
Beurteilung, für jede oben identifizierte 
Kontrolle:
• Ob die Kontrolle wirksam ausgestaltet ist, 

um Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen auf Aussageebene zu 
behandeln oder Funktion anderer 
Kontrollen zu unterstützen

• Feststellung, ob die Kontrolle implementiert
wurde, (zusätzlich zur Befragung weitere 
Prüfungshandlungen)

5

Funktionstrennung Verifizierungen

Implementierung genereller IT-Kontrollen, die 
abstellen auf das kontinuierliche Funktionieren der 

automatisierten Aspekte der Kontrollen der IT-
Verarbeitung

Autorisierung und 
Genehmigungen AbstimmungenKontrollen in 

Komponente 
Kontrollaktivität

1. Wie gelangen Informationen über Geschäftsvorfälle und
sonstige Ereignisse in das Informationssystem des
Unternehmens hinein

2. Wie werden sie verarbeitet (IT-Prozesse / Speicherung)
3. Wie werden sie zugänglich gemacht/vermittelt (Ausfluss)

[Kommunikation/Berichterstattung]?

Aspekte der IT
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Bedeutsamer 
Kontrollmangel

Nicht bedeutsamer 
Kontrollmangel
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Beispiele (A183)
• Dolose Handlungen, in die das obere Management involviert ist
• Identifizierung interner Prozesse, die bzgl. der Berichterstattung und Kommunikation bereits von der internen 

Revision bemängelt wurden 
• Zuvor mitgeteilte Mängel, die vom Management nicht zeitgerecht korrigiert wurden
• Versäumnis des Managements, auf bedeutsame Risiken zu reagieren
• Anpassung eines zuvor herausgegebenen Abschlusses 

Bei Beurteilung jeder der Komponenten liegt evtl. ein KONTROLLMANGEL vor!

Feststellung, dass 
bestimmte 
Regelungen der 
Einheit in einer 
Komponente 
nicht der Art und 
den Umständen 
der Einheit 
angemessen sind

Kommunikation:
1. Auslösen, Aufzeichnen, 

Verarbeitung von 
Geschäftsvorfällen

2. Beheben von
fehlerhafter 
Verarbeitung von Daten

3. Verarbeitung/
Registrierung der 
bewussten
Außerkraftsetzung von
Systemen/ Umgebung 
von Kontrollen

4. Erfassung und 
Verarbeitung von 
Informationen aus 
Geschäftsvorfällen und 
sonstigen Ereignissen

5. Sicherstellung der 
vollständigen 
Informationserfassung,
-aufzeichnung,
-verarbeitung nach 
maßgebenden
Rechnungslegungs-
grundsätzen

Verstehen der Art der 
Kommunikation über 
bedeutsame Sachverhalte, 
die die Aufstellung des 
Abschlusses und damit 
zusammenhängende 
Berichtspflichten im IT-
System unterstützen

Informationsverarbeitungsprozess:
1. Handbücher zu

Unternehmensregeln zum 
Rechnungswesen und zur 
Rechnungslegung

2. Elektronische oder mündliche
Kommunikation

3. Verständnis, über 
wechselseitigen Zusammenhang 
der Tätigkeit im 
Informationssystem

4. Vorgaben zur Berichterstattung
von Abweichungen an höheren
Hierarchieebenen

5. Informationsqualität beeinflusst 
Qualität von 
Führungsentscheidungen und
verlässliche
Finanzberichterstattung

Verstehen der 
Informationsverarbeitungstätigkeiten
der Einheit, inkl. Ihrer Daten und 
Informationen, Ressourcen und 
Regelungen, die für bedeutsame 
Arten von Geschäftsvorfällen, 
Kontensalden, Abschlussangaben 
Folgendes definieren: 
• Wie die Informationen durch das

Informationssystem der Einheit 
fließen (Auslösung von 
Geschäftsvorfällen, deren 
Verarbeitung und Aufzeichnung; 
Informationen über Ereignisse und 
Umstände, die keine 
Geschäftsvorfälle sind)

• Die Unterlagen des
Rechnungswesens, spezifische
Konten im Abschluss und weitere
unterstützende Unterlagen in 
Bezug auf die Informationsflüsse

• Den angewandten 
Rechnungslegungsprozess zur
Aufstellung des Abschlusses 

• Die für die oben relevanten 
Ressourcen, inkl. IT-Umgebung

Physische oder logische 
Kontrollen/Sicherungen

1 42 3 5

IT hat Einfluss 
auf IKS!

Beurteilung, 
ob Informationssystem und die Kommunikation die Aufstellung des 

Abschlusses in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen 
angemessen unterstützen. 

Die fünf Komponenten des IKS
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N
r. 

Ri
sik

en

Geschäftsrisiko

M
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ng Einfluss auf
Abschluss-

position 

Relevante 
Aussagen des
Abschlusses –

soweit relevant

Einordnung in Spektrum der inhärenten Risiken

Begründung der Risikobeurteilung
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Ausgewählte Geschäftsrisiken 
(AUSZUG)

E – Existenz
R&V – Eigentum
V – Vollständigkeit
G – Genauigkeit
B – Bewertung
A – Ausweis
R – Rechnerische

  Richtigkeit
P – Abgrenzung Ko
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1-n …

n+1 „Aufträge der öffentlichen Hand“
Risiko: Notwendigkeit von Nachträgen
• Niedriger Preis, um Auftrag zu erhalten (Submis-

sion)
• Risiko: Nachträge versäumt und ggf. Aufträge

nicht kostendeckend
• Künftig: Gefahr der knappen Kassen der Kommu-

nen

 Ja
 Nein

• Vorräte
• Forderungen
• Rückstellungen

• Vollständigkeit
• Bewertung
• Periodenabgrenzung

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

Komplexität und Subjektivität – mittel: an-
spruchsvolle Materie, leicht überschaubar, 
da Know-how im Unternehmen existiert

 Ja
 Nein

n+2 „Beschäftigung von Subunternehmern“
Risiko: Zuverlässigkeit/Kostendeckung
• Vergabepreis kann weitergereicht werden?
• Abbildung im Monatsreporting
• Weitergabe Ansprüche aus Gewährleistung mög-

lich?
• Kann Planung der Kosten eingehalten werden o-

der ist mit steigenden Kosten zu rechnen?

 Ja
 Nein

•
• Vorräte
• Rückstellungen

• Eigentum
• Vollständigkeit
• Bewertung
• Ausweis
• Periodenabgrenzung

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

Komplexität und Unsicherheit – hoch: Wenn 
Subunternehmer tätig wurden, bereits Bilan-
zierung von unfertigen Leistungen? – unab-
hängig von der Abrechnung durch Subun-
ternehmer;
Gewährleistungsverpflichtungen: Aufteilung 
auf Haupt- und Subunternehmer komplex; 
insgesamt mittel, weil nur wenige Subunter-
nehmer eingesetzt werden (Ausmaß und 
Wahrscheinlichkeit des Fehlermittels)

 Ja
 Nein

n+3 „Bautenfortschrittsüberwachung“
Risiko: Angemessene Organisation
• Fortlaufendes Baustellencontrolling
• Dokumentation der Kostenentwicklung von Bau-

stellen (anhand Leistungsverzeichnis)
• Meldewesen/Mehraufwand bei vom Bauherrn zu

vertretenden Problemen
• Nachtragskalkulation / Fehleranalyse
• Rechtzeitige Freigabe von Nachträgen

 Ja
 Nein

• Vorräte
• Forderungen
• Rückstellungen
• Umsatzerlöse

• Bewertung
• Vollständigkeit
• Genauigkeit
• Periodenabgrenzung

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

Komplexität und Subjektivität – hoch: Fort-
laufende Erfassung nach Menge und Wert 
sowie Überwachung des Fortschritts von 
Baustellen ist existentiell; nur so ist rechtzei-
tige und vollständige Erfassung von Unterde-
ckungen und ggf. Wertberichtigungs-/Rück-
stellungsbedarf zu ermitteln
Veränderbarkeit – hoch: täglich unvorherge-
sehene Ereignisse bei Baustellen möglich 
Veränderung: mittel – Schätzung von Bau-
fortschritt notwendig

 Ja
 Nein

 Ja
vgl. geson-
derte Doku-
mentation

n+4 „Abrechnungswesen“
Risiko: Sicherstellung Liquidität
• Zeitnahe Anforderung von Abschlagszahlungen
• Unmittelbare Schlussabrechnung nach Abnahme

Bauvorhaben anhand Aufmaß (Übergabeproto-
koll = Ende Werkvertrag)

 Ja
 Nein


• Vorräte
Forderungen

• Umsatzerlöse

• Bewertung
• Ausweis
• Vollständigkeit
• Genauigkeit
• Periodenabgrenzung

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

 n
 m
 h

Komplexität – hoch: Umgang mit Anzahlun-
gen buchhalterisch anspruchsvoll; 
Bauschlussabrechnung aufwändig
Veränderung – mittel: Baustellenverlauf 
schlecht planbar, auch aufgrund externer 
Einflüsse i.d.R. hohe Rechnungsbeträge 

 Ja
 Nein

 Ja
vgl. geson-
derte Doku-
mentation

n+m …

LEGENDE
1 Verständnisgewinnung – Geschäftstätigkeit; Umfeld; Rechnungslegungsgrundsätze

2 Verständnisgewinnung – Prüfungsbezogenes internes Kontrollsystem (IKS)

3 Verständnisgewinnung – Teambesprechung

4 Risikoidentifizierung – Identifizierung Risiken auf Abschlussebene

7
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Modellhafte Darstellung des Risikomodells nach neuen GoA (ISA [DE] 315 (Revised 2019)) – unverbindliches Praxisbeispiel 

5 Risikoidentifizierung – Relevante Aussagen/Verstehen inhärenter Risikofaktoren/Wesentliche Kategorien von Geschäftsvorfällen
sowie relevante Kontrollen

6 Risikobeurteilung – Beurteilung der Risiken auf Abschlussebene

7 Risikobeurteilung – Klassifizierung der beurteilten Risiken für wesentliche falsche Darstellungen
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AUDfIT®-RECHTSVORSCHRIFTEN 

3 Auszug – Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz 
meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich 
(Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien – 
GwGMeldV-Immobilien) 

 

7/1 Auszug – Verordnung (EU) 2020/852 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 

 

7/2 Auszug – Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission vom 
9. März 2022 zur Änderung der delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 in
Bezug auf Wirtschaftstätigkeiten in bestimmten Energiesektoren und der
delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 in Bezug auf besondere
Offenlegungspflichten für diese Wirtschaftstätigkeiten

 

7/3 Auszug – Verordnung (EG) 1893/2006 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte 
Bereiche der Statistik 

 

7/4 Auszug – Entwurf einer Mitteilung der Kommission über die Auslegung und 
Umsetzung bestimmter Rechtsvorschriften der EU Taxonomie delegierter 
Rechtsakt zum Klimaschutz zur Festlegung technischer Bewertungskriterien für 
Wirtschaftstätigkeiten, die wesentlich zum Klimaschutz oder zur Anpassung 
an den Klimawandel beitragen und anderen Umweltzielen keinen 
erheblichen Schaden zuführen 

 

Seite 1 von 1
UWP 1 2023

#210 

#228 

#236 

#245 

#251

XII
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

ÜB
ER

SI
C

HT
 A

UD
fIT

®
-A

nl
ag

en



Seite 1 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

Quelle: https://www.zoll.de/fiu-international-gelistete-risikostaaten 

Seite 1 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#210
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)

Hauptband



Seite 2 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 2 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#211

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fli

ch
tig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fli

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 3 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 3 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#212
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 4 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 4 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#213

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 5 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3 
Seite 5 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#214
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fli

ch
tig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fli

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 6 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 6 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#215

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 7 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 7 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#216
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 8 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 8 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#217

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fli

ch
tig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fli

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 9 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 9 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#218
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 10 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 10 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#219

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 11 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 11 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#220
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 12 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 12 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#221

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 13 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 13 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#222
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 14 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 14 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#223

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 15 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 15 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#224
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fl ic

ht
ig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fl i

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 16 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3 
Seite 16 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#225

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fli

ch
tig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fli

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 17 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 17 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#226
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fli

ch
tig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fli

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 18 von 18 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3
Seite 18 von 18
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 3

#227

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

3 
 A

us
zu

g 
– 

V
er

or
d

nu
ng

 z
u 

d
en

 n
ac

h 
d

em
 G

el
d

w
äs

ch
eg

es
et

z 
m

el
d

ep
fli

ch
tig

en
 S

ac
hv

er
ha

lte
n 

im
 

 Im
m

ob
ilie

nb
er

ei
ch

 (G
el

d
w

äs
ch

eg
es

et
zm

el
d

ep
fli

ch
tv

er
or

d
nu

ng
-Im

m
ob

ilie
n 

– 
G

w
G

M
el

d
V

-Im
m

ob
ilie

n)



Seite 1 von 8 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1
Seite 1 von 8
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1

#228
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
1 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
0/

85
2 

d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 1

8.
 J

un
i 2

02
0 

üb
er

 d
ie

 E
in

ric
ht

un
g 

ei
ne

s R
ah

m
en

s z
ur

 E
rle

ic
ht

er
un

g 
na

ch
ha

lti
ge

r I
nv

es
tit

io
ne

n 
un

d
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
01

9/
20

88

Hauptband



Seite 2 von 8 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1
Seite 2 von 8
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1

#229

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

7/
1 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
0/

85
2 

d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 1

8.
 J

un
i 2

02
0 

üb
er

 d
ie

 E
in

ric
ht

un
g 

ei
ne

s R
ah

m
en

s z
ur

 E
rle

ic
ht

er
un

g 
na

ch
ha

lti
ge

r I
nv

es
tit

io
ne

n 
un

d
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
01

9/
20

88



Seite 3 von 8 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1
Seite 3 von 8
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1

#230
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
1 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
0/

85
2 

d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 1

8.
 J

un
i 2

02
0 

üb
er

 d
ie

 E
in

ric
ht

un
g 

ei
ne

s R
ah

m
en

s z
ur

 E
rle

ic
ht

er
un

g 
na

ch
ha

lti
ge

r I
nv

es
tit

io
ne

n 
un

d
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
01

9/
20

88



Seite 4 von 8 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1
Seite 4 von 8
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1

#231

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

7/
1 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
0/

85
2 

d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 1

8.
 J

un
i 2

02
0 

üb
er

 d
ie

 E
in

ric
ht

un
g 

ei
ne

s R
ah

m
en

s z
ur

 E
rle

ic
ht

er
un

g 
na

ch
ha

lti
ge

r I
nv

es
tit

io
ne

n 
un

d
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
01

9/
20

88



Seite 5 von 8 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1
Seite 5 von 8
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1

#232
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
1 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
0/

85
2 

d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 1

8.
 J

un
i 2

02
0 

üb
er

 d
ie

 E
in

ric
ht

un
g 

ei
ne

s R
ah

m
en

s z
ur

 E
rle

ic
ht

er
un

g 
na

ch
ha

lti
ge

r I
nv

es
tit

io
ne

n 
un

d
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
01

9/
20

88



Seite 6 von 8 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1
Seite 6 von 8
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1

#233

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

7/
1 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
0/

85
2 

d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 1

8.
 J

un
i 2

02
0 

üb
er

 d
ie

 E
in

ric
ht

un
g 

ei
ne

s R
ah

m
en

s z
ur

 E
rle

ic
ht

er
un

g 
na

ch
ha

lti
ge

r I
nv

es
tit

io
ne

n 
un

d
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
01

9/
20

88



Seite 7 von 8 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1
Seite 7 von 8
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1

#234
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
1 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
0/

85
2 

d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 1

8.
 J

un
i 2

02
0 

üb
er

 d
ie

 E
in

ric
ht

un
g 

ei
ne

s R
ah

m
en

s z
ur

 E
rle

ic
ht

er
un

g 
na

ch
ha

lti
ge

r I
nv

es
tit

io
ne

n 
un

d
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
01

9/
20

88



Seite 8 von 8 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1
Seite 8 von 8
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/1

#235

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

7/
1 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
0/

85
2 

d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 1

8.
 J

un
i 2

02
0 

üb
er

 d
ie

 E
in

ric
ht

un
g 

ei
ne

s R
ah

m
en

s z
ur

 E
rle

ic
ht

er
un

g 
na

ch
ha

lti
ge

r I
nv

es
tit

io
ne

n 
un

d
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
01

9/
20

88



Seite 1 von 9 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2
Seite 1 von 9
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2

#236
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
2 

 A
us

zu
g 

– 
D

el
eg

ie
rte

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

2/
12

14
 d

er
 K

om
m

iss
io

n 
vo

m
 9

. M
är

z 
20

22
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 d
el

eg
ie

rte
n 

V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

1/
21

39
 in

 B
ez

ug
 a

uf
 W

irt
sc

ha
fts

-
tä

tig
ke

ite
n 

in
 b

es
tim

m
te

n 
En

er
gi

es
ek

to
re

n 
un

d
 d

er
 d

el
eg

ie
rte

n 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
1/

21
78

 in
 B

ez
ug

 a
uf

 b
es

on
d

er
e 

O
ffe

nl
eg

un
gs

pfl
 ic

ht
en

 fü
r d

ie
se

 W
irt

sc
ha

fts
tä

tig
ke

ite
n

Hauptband



Seite 2 von 9 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2
Seite 2 von 9
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2

#237

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

7/
2 

 A
us

zu
g 

– 
D

el
eg

ie
rte

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

2/
12

14
 d

er
 K

om
m

iss
io

n 
vo

m
 9

. M
är

z 
20

22
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 d
el

eg
ie

rte
n 

V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

1/
21

39
 in

 B
ez

ug
 a

uf
 W

irt
sc

ha
fts

-
tä

tig
ke

ite
n 

in
 b

es
tim

m
te

n 
En

er
gi

es
ek

to
re

n 
un

d
 d

er
 d

el
eg

ie
rte

n 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
1/

21
78

 in
 B

ez
ug

 a
uf

 b
es

on
d

er
e 

O
ffe

nl
eg

un
gs

pfl
 ic

ht
en

 fü
r d

ie
se

 W
irt

sc
ha

fts
tä

tig
ke

ite
n



Seite 3 von 9 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2
Seite 3 von 9
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2

#238
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
2 

 A
us

zu
g 

– 
D

el
eg

ie
rte

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

2/
12

14
 d

er
 K

om
m

iss
io

n 
vo

m
 9

. M
är

z 
20

22
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 d
el

eg
ie

rte
n 

V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

1/
21

39
 in

 B
ez

ug
 a

uf
 W

irt
sc

ha
fts

-
tä

tig
ke

ite
n 

in
 b

es
tim

m
te

n 
En

er
gi

es
ek

to
re

n 
un

d
 d

er
 d

el
eg

ie
rte

n 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
1/

21
78

 in
 B

ez
ug

 a
uf

 b
es

on
d

er
e 

O
ffe

nl
eg

un
gs

pfl
 ic

ht
en

 fü
r d

ie
se

 W
irt

sc
ha

fts
tä

tig
ke

ite
n



Seite 4 von 9 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2
Seite 4 von 9
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2

#239

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

7/
2 

 A
us

zu
g 

– 
D

el
eg

ie
rte

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

2/
12

14
 d

er
 K

om
m

iss
io

n 
vo

m
 9

. M
är

z 
20

22
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 d
el

eg
ie

rte
n 

V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

1/
21

39
 in

 B
ez

ug
 a

uf
 W

irt
sc

ha
fts

-
tä

tig
ke

ite
n 

in
 b

es
tim

m
te

n 
En

er
gi

es
ek

to
re

n 
un

d
 d

er
 d

el
eg

ie
rte

n 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
1/

21
78

 in
 B

ez
ug

 a
uf

 b
es

on
d

er
e 

O
ffe

nl
eg

un
gs

pfl
 ic

ht
en

 fü
r d

ie
se

 W
irt

sc
ha

fts
tä

tig
ke

ite
n



Seite 5 von 9 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2
Seite 5 von 9
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2

#240
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
2 

 A
us

zu
g 

– 
D

el
eg

ie
rte

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

2/
12

14
 d

er
 K

om
m

iss
io

n 
vo

m
 9

. M
är

z 
20

22
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 d
el

eg
ie

rte
n 

V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

1/
21

39
 in

 B
ez

ug
 a

uf
 W

irt
sc

ha
fts

-
tä

tig
ke

ite
n 

in
 b

es
tim

m
te

n 
En

er
gi

es
ek

to
re

n 
un

d
 d

er
 d

el
eg

ie
rte

n 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
1/

21
78

 in
 B

ez
ug

 a
uf

 b
es

on
d

er
e 

O
ffe

nl
eg

un
gs

pfl
 ic

ht
en

 fü
r d

ie
se

 W
irt

sc
ha

fts
tä

tig
ke

ite
n



Seite 6 von 9 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2
Seite 6 von 9
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2

#241

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

7/
2 

 A
us

zu
g 

– 
D

el
eg

ie
rte

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

2/
12

14
 d

er
 K

om
m

iss
io

n 
vo

m
 9

. M
är

z 
20

22
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 d
el

eg
ie

rte
n 

V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

1/
21

39
 in

 B
ez

ug
 a

uf
 W

irt
sc

ha
fts

-
tä

tig
ke

ite
n 

in
 b

es
tim

m
te

n 
En

er
gi

es
ek

to
re

n 
un

d
 d

er
 d

el
eg

ie
rte

n 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
1/

21
78

 in
 B

ez
ug

 a
uf

 b
es

on
d

er
e 

O
ffe

nl
eg

un
gs

pfl
 ic

ht
en

 fü
r d

ie
se

 W
irt

sc
ha

fts
tä

tig
ke

ite
n



Seite 7 von 9 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2
Seite 7 von 9
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2

#242
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
2 

 A
us

zu
g 

– 
D

el
eg

ie
rte

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

2/
12

14
 d

er
 K

om
m

iss
io

n 
vo

m
 9

. M
är

z 
20

22
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 d
el

eg
ie

rte
n 

V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

1/
21

39
 in

 B
ez

ug
 a

uf
 W

irt
sc

ha
fts

-
tä

tig
ke

ite
n 

in
 b

es
tim

m
te

n 
En

er
gi

es
ek

to
re

n 
un

d
 d

er
 d

el
eg

ie
rte

n 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
1/

21
78

 in
 B

ez
ug

 a
uf

 b
es

on
d

er
e 

O
ffe

nl
eg

un
gs

pfl
 ic

ht
en

 fü
r d

ie
se

 W
irt

sc
ha

fts
tä

tig
ke

ite
n



Seite 8 von 9 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2
Seite 8 von 9
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2

#243

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

7/
2 

 A
us

zu
g 

– 
D

el
eg

ie
rte

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

2/
12

14
 d

er
 K

om
m

iss
io

n 
vo

m
 9

. M
är

z 
20

22
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 d
el

eg
ie

rte
n 

V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

1/
21

39
 in

 B
ez

ug
 a

uf
 W

irt
sc

ha
fts

-
tä

tig
ke

ite
n 

in
 b

es
tim

m
te

n 
En

er
gi

es
ek

to
re

n 
un

d
 d

er
 d

el
eg

ie
rte

n 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
1/

21
78

 in
 B

ez
ug

 a
uf

 b
es

on
d

er
e 

O
ffe

nl
eg

un
gs

pfl
 ic

ht
en

 fü
r d

ie
se

 W
irt

sc
ha

fts
tä

tig
ke

ite
n



Seite 9 von 9 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2
Seite 9 von 9
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/2

#244
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
2 

 A
us

zu
g 

– 
D

el
eg

ie
rte

 V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

2/
12

14
 d

er
 K

om
m

iss
io

n 
vo

m
 9

. M
är

z 
20

22
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

d
er

 d
el

eg
ie

rte
n 

V
er

or
d

nu
ng

 (E
U)

 2
02

1/
21

39
 in

 B
ez

ug
 a

uf
 W

irt
sc

ha
fts

-
tä

tig
ke

ite
n 

in
 b

es
tim

m
te

n 
En

er
gi

es
ek

to
re

n 
un

d
 d

er
 d

el
eg

ie
rte

n 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 2

02
1/

21
78

 in
 B

ez
ug

 a
uf

 b
es

on
d

er
e 

O
ffe

nl
eg

un
gs

pfl
ic

ht
en

 fü
r d

ie
se

 W
irt

sc
ha

fts
tä

tig
ke

ite
n



Seite 1 von 6 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3
Seite 1 von 6
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3

#245
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
3 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 1

89
3/

20
06

 d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 2

0.
 D

ez
em

be
r 2

00
6 

zu
r A

uf
st

el
lu

ng
 d

er
 st

at
ist

isc
he

n 
Sy

st
em

at
ik

 d
er

 W
irt

sc
ha

fts
-

zw
ei

ge
 N

A
C

E 
Re

vi
sio

n 
2 

un
d

 z
ur

 Ä
nd

er
un

g 
d

er
 V

er
or

d
nu

ng
 (E

W
G

) N
r. 

30
37

/9
0 

d
es

 R
at

es
 so

w
ie

 e
in

ig
er

 V
er

or
d

nu
ng

en
 d

er
 E

G
 ü

be
r b

es
tim

m
te

 B
er

ei
ch

e 
d

er
 S

ta
tis

tik

Hauptband



Seite 2 von 6 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3
Seite 2 von 6
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3

#246

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

7/
3 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 1

89
3/

20
06

 d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 2

0.
 D

ez
em

be
r 2

00
6 

zu
r A

uf
st

el
lu

ng
 d

er
 st

at
ist

isc
he

n 
Sy

st
em

at
ik

 d
er

 W
irt

sc
ha

fts
-

zw
ei

ge
 N

A
C

E 
Re

vi
sio

n 
2 

un
d

 z
ur

 Ä
nd

er
un

g 
d

er
 V

er
or

d
nu

ng
 (E

W
G

) N
r. 

30
37

/9
0 

d
es

 R
at

es
 so

w
ie

 e
in

ig
er

 V
er

or
d

nu
ng

en
 d

er
 E

G
 ü

be
r b

es
tim

m
te

 B
er

ei
ch

e 
d

er
 S

ta
tis

tik



Seite 3 von 6 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3
Seite 3 von 6
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3

#247
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
3 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 1

89
3/

20
06

 d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 2

0.
 D

ez
em

be
r 2

00
6 

zu
r A

uf
st

el
lu

ng
 d

er
 st

at
ist

isc
he

n 
Sy

st
em

at
ik

 d
er

 W
irt

sc
ha

fts
-

zw
ei

ge
 N

A
C

E 
Re

vi
sio

n 
2 

un
d

 z
ur

 Ä
nd

er
un

g 
d

er
 V

er
or

d
nu

ng
 (E

W
G

) N
r. 

30
37

/9
0 

d
es

 R
at

es
 so

w
ie

 e
in

ig
er

 V
er

or
d

nu
ng

en
 d

er
 E

G
 ü

be
r b

es
tim

m
te

 B
er

ei
ch

e 
d

er
 S

ta
tis

tik



Seite 4 von 6 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3
Seite 4 von 6
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3

#248

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

7/
3 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 1

89
3/

20
06

 d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 2

0.
 D

ez
em

be
r 2

00
6 

zu
r A

uf
st

el
lu

ng
 d

er
 st

at
ist

isc
he

n 
Sy

st
em

at
ik

 d
er

 W
irt

sc
ha

fts
-

zw
ei

ge
 N

A
C

E 
Re

vi
sio

n 
2 

un
d

 z
ur

 Ä
nd

er
un

g 
d

er
 V

er
or

d
nu

ng
 (E

W
G

) N
r. 

30
37

/9
0 

d
es

 R
at

es
 so

w
ie

 e
in

ig
er

 V
er

or
d

nu
ng

en
 d

er
 E

G
 ü

be
r b

es
tim

m
te

 B
er

ei
ch

e 
d

er
 S

ta
tis

tik



Seite 5 von 6 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3
Seite 5 von 6
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3

#249
St

a
nd

: 0
1.

02
.2

02
3

7/
3 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 1

89
3/

20
06

 d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 2

0.
 D

ez
em

be
r 2

00
6 

zu
r A

uf
st

el
lu

ng
 d

er
 st

at
ist

isc
he

n 
Sy

st
em

at
ik

 d
er

 W
irt

sc
ha

fts
-

zw
ei

ge
 N

A
C

E 
Re

vi
sio

n 
2 

un
d

 z
ur

 Ä
nd

er
un

g 
d

er
 V

er
or

d
nu

ng
 (E

W
G

) N
r. 

30
37

/9
0 

d
es

 R
at

es
 so

w
ie

 e
in

ig
er

 V
er

or
d

nu
ng

en
 d

er
 E

G
 ü

be
r b

es
tim

m
te

 B
er

ei
ch

e 
d

er
 S

ta
tis

tik



Seite 6 von 6 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3
Seite 6 von 6
UWP 1 2023 AUDfIT®-Rechtsvorschrift 7/3

#250

St
a

nd
: 0

1.
02

.2
02

3

7/
3 

 A
us

zu
g 

– 
V

er
or

d
nu

ng
 (E

U)
 1

89
3/

20
06

 d
es

 e
ur

op
äi

sc
he

n 
Pa

rla
m

en
ts

 u
nd

 d
es

 R
at

es
 v

om
 2

0.
 D

ez
em

be
r 2

00
6 

zu
r A

uf
st

el
lu

ng
 d

er
 st

at
ist

isc
he

n 
Sy

st
em

at
ik

 d
er

 W
irt

sc
ha

fts
-

zw
ei

ge
 N

A
C

E 
Re

vi
sio

n 
2 

un
d

 z
ur

 Ä
nd

er
un

g 
d

er
 V

er
or

d
nu

ng
 (E

W
G

) N
r. 

30
37

/9
0 

d
es

 R
at

es
 so

w
ie

 e
in

ig
er

 V
er

or
d

nu
ng

en
 d

er
 E

G
 ü

be
r b

es
tim

m
te

 B
er

ei
ch

e 
d

er
 S

ta
tis

tik



EU Taxonomie Delegierter Rechtsakt

03
/2

02
3

ENTWURF EINER MITTEILUNG DER KOMMISSION

über die Auslegung und Umsetzung bestimmter Rechtsvorschriften der EU
Taxonomie delegierter Rechtsakt zum Klimaschutz zur Festlegung technischer

Bewertungskriterien für Wirtschaftstätigkeiten, die wesentlich zum Klimaschutz oder zur
Anpassung an den Klimawandel beitragen und anderen Umweltzielen keinen erheblichen 

Schaden zuführen

ABSCHNITT I – Horizontale Fragen

Fragen zu Prozess, Updates und Weiterentwicklung

1. Werden die im delegierten Rechtsakt zum Klimaschutz festgelegten technischen Prüf-
kriterien im Laufe der Zeit verschärft und aktualisiert?

Gemäß Artikel 19 Absatz 5 der Taxonomieverordnung muss die Kommission die TSC, in 
der der wesentliche Beitrag zu den Umweltzielen und der DNSH zu diesen Zielen defi-
niert werden, regelmäßig überprüfen. Im Falle von Aktivitäten, die im delegierten 
Rechtsakt zum Klimaschutz als Übergangsmaßnahmen identifiziert wurden, würde die 
Überprüfung mindestens alle drei Jahre durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Kri-
terien auf einem glaubwürdigen Übergangspfad bleiben, der mit einer klimaneutralen 
Wirtschaft vereinbar ist. Für die anderen Tätigkeiten ist keine Mindestdauer vorgeschrie-
ben. Die TSC werden im Laufe der Zeit aktualisiert, um sie mit den allgemeinen politi-
schen Zielen, technologischen Entwicklungen und der Verfügbarkeit wissenschaftlich 
belastbarer Beweise, die die Einführung neuer oder aktualisierter Kriterien rechtfertigen, 
in Einklang zu bringen.

Gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Taxonomie-Verordnung berät die Plattform für nachhal-
tige Finanzen die Kommission bei der Entwicklung bei der Entwicklung zusätzlicher TSC, 
auch für zusätzliche Aktivitäten, und der Aktualisierung bestehender TSC.

Auf der Grundlage dieser Empfehlungen, des Kursverlaufs der EU in Bezug auf ihre 
Nachhaltigkeitsziele sowie anderer Rückmeldungen kann die Kommission die TSC über-
prüfen und gegebenenfalls die delegierten Rechtsakte zur Festlegung dieser Kriterien 
ändern. Infolgedessen könnte der TSC im Laufe der Zeit strenger werden.

2. Wie wird die Taxonomie weiterentwickelt – werden weitere Aktivitäten zum Klimaschutz
(CCM) in den delegierten Rechtsakt zum Klimaschutz aufgenommen?

Ja, die Taxonomie wird im Laufe der Zeit weiterentwickelt. In Bezug auf den Klimaschutz 
(CCM) priorisiert der delegierte Rechtsakt zum Klimaschutz Wirtschaftssektoren und Ak-
tivitäten mit dem höchsten Potenzial, einen wesentlichen Beitrag Zur Verringerung der
Treibhausgasemissionen zu leisten, basierend auf ihrem Anteil an den Gesamtmissio-
nen und ihrem Emissionsminderungspotenzial.

Der für CCM definierte Anwendungsbereich wurde für die Anpassung an den Klima-
wandel repliziert.
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2. Wie wird die Taxonomie weiterentwickelt – werden weitere Aktivitäten zum Klimaschutz
(CCM) in den delegierten Rechtsakt zum Klimaschutz aufgenommen?, Forts.

Allerdings wurden nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu den Klima-
zielen leisten können, in den ersten delegierten Rechtsakt zum Klimaschutz aufgenom-
men. Ein ergänzender delegierter Rechtsakt zum Klimaschutz, der den delegierten 
Rechtsakt zum Klimaschutz ändert, wurde angenommen, um als Übergangstätigkeiten 
bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten abzudecken, die bestimmte gas- und nuklearbe-
zogene Technologien betreffen, die nicht Teil des delegierten Rechtsakts zum Klima-
schutz waren. 

Darüber hinaus können weitere Aktivitäten, die zu den Klimazielen beitragen, in den 
delegierten Rechtsakt zum Klimaschutz zum Zeitpunkt seiner künftigen Überprüfung o-
der der Annahme künftiger delegierter Rechtsakte aufgenommen werden, die Aktivi-
täten enthalten, die zu den anderen vier nicht klimabezogenen Umweltzielen beitra-
gen. 

3. Was bedeutet die Überprüfung der Einhaltung der TSC auf das Wesentliche Beitrag und
das DNSH bedeuten in der Praxis?

Die Überprüfung der Einhaltung der TSC erfordert die Erhebung und Bewertung rele-
vanter Informationen, um festzustellen, ob die wirtschaftliche Tätigkeit die in der TSC 
festgelegten Bedingungen erfüllt. Alle Kriterien in Bezug auf einen wesentlichen Beitrag 
und DNSH sowie die Artikel 18 der Taxonomieverordnung genannten sozialen Mindest-
garantien müssen erfüllt sein, damit eine Aktivität als an die Taxonomie angepasst an-
gesehen werden kann. Weitere Hinweise finden die Nutzer im Taxonomie-Benutzer-
handbuch auf der Website der Kommission. 
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Analyse: Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung
durch

Schritt 2
Prüfungsbezogenes internes Kontrollsystem (IKS)

Schritt 1
Geschäftstätigkeit; Umfeld; Rechnungslegungsgrundsätze

Schritt 3
Teambesprechung
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• Sichtung
• Schaffung eines Mindestverständnisses
• Kenntniserwerb Kontrollaktivitäten

Kenntnisse

Vorrangig: Gewinnung Verständnis
Komponenten 1-4

1. Kontrollumfeld
2. Risikobeurteilungsprozess
3. Rechnungslegungsrelevantes

Informationssystem
4. Überwachung des IKS

Beurteilung: Aufbau und Implementierung der
5. Kontrollaktivitäten

Ausnahme: Notwendig für Prüfungsnachweis

Zielsetzung
• Mindestverständnis

• Verstehen
• Erstwürdigung

Kenntnisse
1. Externes Umfeld, einschl. maßgebendes

Rechnungslegungssystem
2. Merkmale der Einheit, einschl.

Rechnungslegungsmethoden
3. Ziele, Strategien und rechnungslegungs-

bezogene Geschäftsrisiken
4. Messung und Überwachung des

wirtschaftlichen Erfolgs (Kennzahlen)

Zielsetzung
• Verständnis für inhärente Risikofaktoren

Art der Prüfungshandlungen
1. Befragungen des Vorstandes und sonstigen

Personen im Unternehmen
2. Analytische Prüfungshandlungen
3. Beobachtung und Inaugenscheinnahme
4. Diskussion im Prüfungsteam
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ZIEL
Vorläufige Kenntnis / Erstbeurteilung inhärente Risikofaktoren

Schritt 4
Identifizierung Risiken 
auf Abschlussebene

Einfluss von Faktoren auf 
den Abschluss als Ganzes 
oder auf eine Vielzahl von 
Aussagen
• Indikatoren Integrität

Management
• Geschäftsgebaren
• Branche
• Insolvenznähe, Going-

Concern?

Risikobeurteilung nach ISA [DE] 315 (Revised 2019): „Spektrum der inhärenten Risiken“

Relevante Risiken auf Aussageebene GuV-Posten / Bilanz-Posten / Anhangangaben
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z.B. Vorräte
(Exemplarische Beschriftung)

Existenz Eigentum Vollständigkeit Bewertung Ausweis
Rechnerische 

Richtigkeit Abgrenzung Genauigkeit

Komplexität h m m h m m h m

Subjektivität h n n h n n m n

Unsicherheit m n n h n n h n

Änderungen m m m h n n h n

Einseitige Ausrichtung / dolose 
Handlungen h m m h n n h n

Risikobeurteilung insgesamt
(Begründung der Risikobeurteilung) h m m h n n h n

Risiko, dass aussagebezogene PH 
alleine nicht ausreichend sind (nur im 
Falle einer Feststellung zu dokumentieren)

RISIKEN ABSCHLUSSEBENE RISIKEN AUSSAGEEBENE

Kriterien (Auswahl)
• Organisationsstruktur
• Eigentümerschaft
• Führung und Überwachung der Einheit
• Geschäftsmodell
• Integration IT-Einsatz
• Branchenbezogene, regulatorische und

andere externe Faktoren
• Intern und extern genutzte

Erfolgskennzahlen
• Maßgebende Rechnungslegungs-

grundsätze
• Rechnungslegungsmethoden der

Einheiten
• Gründe für etwaige Änderungen
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RISIKEN AUSSAGEEBENE, FORTS.

Bedeutsame Risiken*)

Übrige Risiken 
(geringe Risiken und/oder 
nicht wesentliche falsche 

Angaben)

Wesentliche Risiken
(Risiken über vertretbar 

niedrigem Maß)

Wesentliche Risiken
(bei denen aussagebezogene 

Prüfungshandlungen nicht 
ausreichend scheinen)

BEWERTUNG DER RISIKEN AUF AUSSAGEEBENE 
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m
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/S
ch
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) Y

X
(Wahrscheinlichkeit)

Besondere Pflichten
Aufbauprüfung relevantes IKS zur Bewertung des 
Kontrollrisikos
Besondere Pflichten
Aufbauprüfung relevantes IKS zur Bewertung des 
Kontrollrisikos
Einschätzung Prüfer pro Risiko
Risiko erfordert, dass Prüfer sich auf die Wirksamkeit 
IKS verlassen muss?
• Ja  IKS-Aufbauprüfung
• Nein  Risiko wesentlicher falscher Angaben

entspricht der Bewertung des inhärenten Risikos

Keine weiteren Prüfungshandlungen
Übrige Risiken falscher Angaben: Geringe Risiken 
und/oder nicht wesentliche falsche Angaben

*) Bedeutsame Risiken

• Ein identifiziertes Risiko wesentlicher falscher Darstellungen, bei dem die inhärenten Risikofaktoren (Kombination aus der Wahrscheinlichkeit des
Eintritts einer falschen Darstellung und dem Ausmaß der potenziellen falschen Darstellung) nahe am oberen Ende des Spektrums inhärenter
Risiken liegen

ODER 
• das in Übereinstimmung mit den Anforderungen anderer ISA [DE] als bedeutsames Risiko zu behandeln ist

(ISA [DE] 240 Tz. 27; ISA [DE] 550 Tz. 18)

Beispiele für erhöhte und damit ggf. bedeutsame Risiken:

• Möglichkeit mehrerer alternativer Bewertungsmethoden
• Geschätzte Werte mit hoher Schätzunsicherheit
• Komplexe Datenerfassung und -verarbeitung
• Abschlussposten oder Anhangangaben mit komplexen Berechnungen
• Änderungen in der betrieblichen Tätigkeit der Einheit und im Rechnungswesen (z.B. Zukauf /Zusammenschlüsse von Unternehmen)
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Schritt 7
Klassifizierung der beurteilten Risiken für

wesentliche falsche Darstelllungen

„S
TA

N
D-

BA
C

K“
(A

np
as

su
ng

 d
er

 R
isi

ko
id

en
tif

izi
er

un
g 

/ 
-b

eu
rte

ilu
ng

, w
en

n 
de

r P
rü

fe
r n

eu
e 

In
fo

rm
at

io
ne

n
ha

t, 
di

e 
zu

 u
rs

pr
ün

gl
ic

he
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n 
in

ko
ns

ist
en

t s
in

d!
)

RISIKEN ABSCHLUSSEBENE, FORTS.

Schritt 6
Beurteilung der 

Risiken auf 
Abschlussebene
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UWP 2 2023: Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers als Reaktion auf beurteilte Risiken (ISA [DE] 330)

Kritische 
Grundhaltung

Allgemeine Reaktionen des 
Abschlussprüfers, um auf die RISIKEN
wesentlicher falscher Angaben auf 

ABSCHLUSSEBENE einzugehen

Besetzung des 
Prüfungsteams

Qualitäts-
sicherung

Überraschungs-
elemente

Sonstige Aspekte 
des 

Prüfungsvorgehens

Festlegung von Art, Zeitpunkt bzw. Zeitraum und Umfang von weiteren Prüfungshandlungen, um auf die RISIKEN wesentlicher 
falscher Angaben auf AUSSAGEEBENE einzugehen für

Bedeutsame Risiken

Risiken wesentlicher falscher Angaben, 
bei denen aussagebezogene 

Prüfungshandlungen alleine nicht 
ausreichend sind

Durchführung von Funktionsprüfungen 
zur Prüfung der Wirksamkeit der 

internen Kontrollen

Sonstige über einem vertretbar 
niedrigen Maß liegende Risiken 
wesentlicher falscher Angaben

Prüfungssicherheit aus durch die 
Aufbauprüfung entstehende 

Erwartung über die Wirksamkeit der 
internen Kontrollen?

Gestaltung von Art, Zeitpunkt bzw. Zeitraum und Umfang aussagebezogener Prüfungshandlungen

JA

NEIN

Klarere Verknüpfung der 
Ergebnisse der 

Risikobeurteilungen mit 
den übrigen 

Prüfungshandlungen

Schritt 5
Relevante Aussagen / Verstehen inhärenter Risikofaktoren /

Wesentliche Kategorien von Geschäftsvorfällen sowie relevante Kontrollen
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Bewertete Risiken auf 
Abschlussebene Bewertete Risiken auf Aussageebene

Auswirkungen 
Art und
Umfang
auf die 
Abschluss-
prüfung

Auswirkung 
auf einzelne 
Aussagen
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R&V = Rechte & Verpflichtungen

Bedeutsame Risiken*)
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